
Seniorenbericht 2018
Älter werden in Ulm

Anlage 1 zun GD 081/18



Herausgegeben von: 
Stadt Ulm 
Fachbereich Bildung und Soziales
Bürgermeisterin Iris Mann
Marktplatz 1
89073 Ulm

März 2018 

Redaktion:
Altenhilfeplanung der Stadt Ulm
Sandra Eichenhofer & Claudius Faul
 
Text:
Sandra Eichenhofer

Textbeiträge:
Claudius Faul
Dr. Jutta Schlingmann
Markus Kienle
Gabriele Joanni
Christine Grunert
Sophia Baumstark
Magdalena Eichenhofer

Design:
Instinktiv Media, Evelyn Leiendecker

Redaktionelle Überarbeitung:
Stefan Loeffler

Bildquellen:
Cornelius Bierer, Bilder Ulm
Fotolia

Druck:
Druck & Medien Zipperlen GmbH



1. Einführung 9

 1.1.  Anmerkungen zur Erstellung und Ausgestaltung des Seniorenberichts 9

 1.2.  Ulm inklusive - eine Stadt für alle Menschen 10

 1.3.  Der siebte Altenbericht der Bundesregierung 11

 1.4.  Kompass Seniorenpolitik Baden-Württemberg 13

 1.5.  Leitlinien für den Ulmer Seniorenbericht 2018 15

2. Bevölkerungsentwicklung 19

 2.1.  in Deutschland und Baden-Württemberg 19

 2.2.  Bevölkerungsvorausrechnung für den Stadtkreis Ulm 20

3. Ulm und seine ältere Bürgerschaft 29

 3.1.  Wohnen 29
  3.1.1.  Barrierefreies und Barrierearmes Wohnen 30

  3.1.2.  Wohnformen im Alter 32

  3.1.3.  Wohnumfeld im Alter 34

  3.1.4.  Handlungsempfehlungen 2018 35

 3.2. Beratung und Soziale Dienste 35
  3.2.1.  Label Senioren - Gut beraten in Ulm/ Gut Arbeiten in Ulm (Arbeitstitel) 35

  3.2.2. Das präventive Hausbesuchsprojekt PräSenZ 36

  3.2.3.  Pflegestützpunkt 37

  3.2.4.  Weitere Beratungsangebote 38

  3.2.5.  Soziale Dienste 39

  3.2.6.  Weitere stadtweite Beratungsangebote und -dienste in Ulm 40

  3.2.7.  Handlungsempfehlungen 2018 41

 3.3.  Hilfen im Alltag 41
  3.3.1.  Essen auf Rädern 42

  3.3.2.  Mittagstische 42

  3.3.3.  Besuchsdienste 42

  3.3.4.  Organisierte Nachbarschaftshilfen 43

  3.3.5.  Hauswirtschaftliche Dienste 44

  3.3.6.  Angebote zur Unterstützung im Alltag § 45a 44

INHALT



  3.3.7.  Hausnotrufe 45

  3.3.8.  Handlungsempfehlungen 46

 3.4.  Pflege 46
  3.4.1.  Pflegeversicherung 47

  3.4.2.  Pflegestatistik 50

  3.4.3.  Who cares in Ulm? 53

  3.4.4.  Pflegende Angehörige 53

  3.4.5.  Ambulante Pflegedienste 54

  3.4.6.  Mittel- und osteuropäische Pflegekräfte 55

  3.4.7.  Teilstationäre Pflege 56

  3.4.8.  Kurzzeit- und Verhinderungspflege 56

  3.4.9.  Stationäre Pflege 57

  3.4.10.  Pflege in Ulm 58

  3.4.11.  Handlungsempfehlungen 58

 3.5. Gesellschaftliche Teilhabe 60
  3.5.1.  Bildung, Kultur und Freizeit 60

   3.5.1.1. Generationentreff Ulm/Neu-Ulm e.V. 61

  3.5.2.  Bürgerschaftliche Beteiligung 62

   3.5.2.1. Seniorenrat der Stadt Ulm 63

  3.5.3.  Bürgerschaftliches Engagement 63

  3.5.4.  Handlungsempfehlungen 64

 3.6. Gesundheit 64
  3.6.1.  Körperliche Erkrankungen 65

  3.6.2 . Seelische Erkrankungen 66

  3.6.3.  Demenz 67

  3.6.4.  Sucht im Alter 68

  3.6.5.  Gesundheitsversorgung in Ulm 68

  3.6.6.  Hospiz 69

  3.6.7.  Geriatrisches Zentrum Ulm 71

  3.6.8.  Handlungsempfehlungen 71

4. Sozialräume und Quartiere in Ulm 75

 4.1. Sozialraumorientierung 75
 4.2. Quartier und Sorgende Gemeinschaft 77
  4.2.1  Handlungsempfehlungen 81

 4.3. Sozialraum Mitte/Ost 81
  4.3.1.  Bevölkerungsentwicklung im Stadtteil Stadtmitte 82

  4.3.2.  Bevölkerungsentwicklung im Stadtteil Oststadt 83

  4.3.3.  Sorgestrukturen im Sozialraum Mitte/Ost 85

  4.3.4.  Handlungsempfehlungen 86

 4.4. Sozialraum Böfingen 86
  4.4.1.  Bevölkerungsentwicklung im Stadtteil Böfingen 86

  4.4.2.  Sorgestrukturen im Stadtteil Böfingen 88

  4.4.3.  Handlungsempfehlungen 89

  4.4.4.  Bevölkerungsentwicklungen und Besonderheiten in Jungingen 89

  4.4.5.  Handlungsempfehlungen 91



  4.4.6.  Bevölkerungsentwicklung und Besonderheiten in Lehr 92

  4.4.7.  Handlungsempfehlungen 93

  4.4.8.  Bevölkerungsentwicklungen und Besonderheiten in Mähringen 94

  4.4.9.  Handlungsempfehlungen 95

 4.5.  Sozialraum West 95
  4.5.1.  Bevölkerungsentwicklung im Stadtteil Weststadt 95

  4.5.2.  Bevölkerungsentwicklung im Stadtteil Söflingen 98

  4.5.3.  Sorgestrukturen in den Stadtteilen Söflingen und Weststadt 99

  4.5.4.  Handlungsempfehlungen 100

  4.5.5.  Bevölkerungsentwicklung und Besonderheiten in Grimmelfingen 101

  4.5.6.  Handlungsempfehlungen Grimmelfingen 103

  4.5.7.  Bevölkerungsentwicklung und Besonderheiten in Eggingen 104

  4.5.8.  Handlungsempfehlung für Eggingen 106

  4.5.9.  Bevölkerungsentwicklung und Besonderheiten in Ermingen 106

  4.5.10. Handlungsempfehlungen Ermingen 108

  4.5.11.  Bevölkerungsentwicklung und Besonderheiten in Einsingen 110

  4.5.12.  Handlungsempfehlungen Einsingen 112

 4.6.  Sozialraum Eselsberg 113
  4.6.1.  Bevölkerungsentwicklung Stadtteil Eselsberg 113

  4.6.2.  Sorgestrukturen im Stadtteil Eselsberg 115

  4.6.3.  Handlungsempfehlungen 115

 4.7.  Sozialraum Wiblingen 116
  4.7.1.  Bevölkerungsentwicklung im Stadtteil Wiblingen 116

  4.7.2.  Sorgestrukturen im Stadtteil Wiblingen 117

  4.7.3.  Handlungsempfehlungen 118

  4.7.4.  Bevölkerungsentwicklung und Besonderheiten in Donaustetten/Gögglingen 119

  4.7.5.  Handlungsempfehlungen 121

  4.7.6.  Bevölkerungsentwicklung und Besonderheiten in Unterweiler 122

  4.7.7.  Handlungsempfehlungen 123

5. Querschnittsthemen 125

 5.1.  Alter und Migration 125
  5.1.1.  Handlungsempfehlungen 129

 5.2.  Alter und Behinderung 129
  5.2.1. Handlungsempfehlungen 131

 5.3.  Alter und Armut 132
  5.3.1.  Sozialhilfeleistungen im Alter 133

  5.3.2.  Arbeiten im Alter 135

  5.3.3.  Handlungsempfehlungen 136

 5.4.  Alter und Mobilität 136
 5.5.  Sicherheit im Alter 138

6. Handlungsempfehlungen auf einen Blick 139

7. Literaturverzeichnis 147



Der Gemeinderat der Stadt Ulm hat sich im Oktober 
des letzten Jahres in einer Klausur unter dem Titel 
„Ulm 2030“ mit dem demografischen Wandel in 
unserer Stadt beschäftigt. Dabei standen erstmals 
die unterschiedlichen Stadtviertel und Quartiere im 
Mittelpunkt der Diskussion. Leitend war bei dieser 
Vorgehensweise die Erkenntnis, dass gerade die Ge-
staltung des Nahbereiches, der Nachbarschaft, des 
Stadtviertels eine wichtige Rolle bei der Bewältigung 
der vor uns liegenden Zukunftsaufgaben spielen 
wird. Die Gestaltung inklusiver Quartiere, in denen 
Menschen unabhängig von ihrem Alter, Geschlecht, 
ihrer kulturellen oder sozialen Herkunft, ihres religi-
ösen Bekenntnisses und ihrer sexuellen Identität, ob 
mit oder ohne Beeinträchtigungen eine Heimat ha-
ben und sich an der Gestaltung ihrer Nachbarschaft 
beteiligen, wird uns alle, Stadtverwaltung und Zivil-
gesellschaft, in den nächsten Jahren beschäftigen. 
Damit stellt die Verwaltung die Kernbotschaft des 
siebten Altenberichtes, die Entwicklung von Sorge-
strukturen für ältere Menschen, in den Zusammen-
hang einer inklusiven Stadt. Die Entwicklung von 
Sorgestrukturen in den Sozialräumen und Quartie-
ren (nicht nur) für ältere Menschen ist deshalb ein 
wichtiger Baustein im vorliegenden Seniorenbericht. 
Zuhause gut alt werden, auch bei zunehmendem 
Unterstützungsbedarf, ist vielen Menschen ein Be-
dürfnis. Hierfür abgestufte Unterstützungsangebote 
von der Nachbarschaftshilfe, einem barrierefreien 
öffentlichen Raum bis hin zu kleinräumigen Pflege-
angeboten anzuregen und zu ermöglichen, wird mit 
Blick auf ältere Bürgerinnen und Bürger die wichtigs-
te Aufgabe kommunalen Handeln in den nächsten 
Jahren sein.

Hierbei wissen wir, dass wir auf die vielen freien Trä-
ger in der Altenhilfe zählen können, wünschen uns 
aber von Bund und Land und vor allem von den Pfle-
gekassen deutlich mehr Steuerungsmöglichkeiten. 
Gerade in der Altenhilfe herrschen die Gesetzmä-
ßigkeiten des vielfach freien Marktes. Dies hat, wie 
der siebte Altenbericht der Bundesregierung deutlich 
herausgearbeitet hat, nicht dazu geführt, dass gelin-
gende Sorgestrukturen in den Quartieren entstanden 
sind.

Der vorliegende Seniorenbericht beschreibt die Al-
tersentwicklung in Ulm gesamtstädtisch und auf die 
Quartiere bezogen. Hierbei wird deutlich, dass unse-
re Bevölkerung trotz steigender Geburtenzahlen und 
einer insgesamt wachsenden Stadtbevölkerung älter 
wird.
Die Bevölkerungsvorausrechnung macht deutlich, 
dass wir in den nächsten fünf Jahren noch kein wirk-
liches Pflegeproblem haben - sie zeigt aber auch auf, 
dass wir heute die Strukturen und Angebote entwi-
ckeln müssen um den Aufgaben in 15-20 Jahren ge-
wachsen zu sein, wenn die Anzahl der Pflegebedürf-
tigen deutlich steigt und die Beschäftigungsquote 
von Frauen, die bis heute einen Großteil der häusli-
chen Pflege leisten, ebenso weiter ansteigt.
Diese Veränderungen finden in den Quartieren aller-
dings ganz unterschiedlich statt, was zur Folge hat, 
das die Bedarfe auf die Quartiere bezogen auch un-
terschiedlich sein werden.
Deshalb hat der vorliegende Seniorenbericht, neben 
einem ausführlichen gesamtstädtischen Teil, wie ihn 
bereits der letzte Seniorenbericht aus dem Jahr 2010 
hatte, einen ausführlichen Abschnitt, der sich mit 
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den Maßnahmen in den einzelnen Sozialräumen be-
schäftigt.
Dabei kommt uns die in Ulm konsequent umgesetzte 
Sozialraumorientierung zu Gute, die dazu geführt hat, 
dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aller sozia-
len Dienste dezentral in den fünf Sozialräumen veror-
tet sind und zielgruppenübergreifend ihre Leistungen 
für die Bürgerinnen und Bürger zugänglich machen. 
Diese dezentrale Verortung ermöglicht es, dass Un-
terstützungsleistungen vor Ort entwickelt werden 
und an passgenauen Sorgestrukturen gearbeitet 
werden kann. 

Der Bericht zeigt aber nicht nur auf, wo wir in Ulm 
Entwicklungsbedarf sehen - er macht auch in beein-
druckender Art und Weise deutlich, dass Stadtver-
waltung, freie Träger und Bürgerschaft schon viel ge-
leistet haben und es vielfach ein gut geknüpftes Netz 
an Informations-, Beratungs- und Unterstützungsan-
geboten gibt.
Und wie sehen es die älteren Ulmerinnen und Ulmer 
selbst? Die Stadtverwaltung hat in den letzten Jahren 
eine Vielzahl von Beteiligungsprozessen in den Stadt-
teilen durchgeführt, deshalb haben wir uns für den 
vorliegenden Seniorenbericht exemplarisch auf ein 
Forum im Ulmer Westen beschränkt. Dabei haben 
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer insbesondere in 
folgenden Themenfeldern Handlungsbedarfe gese-
hen: beim geeigneten und bezahlbaren Wohnraum 
im angestammten Quartier, bei den Taktzeiten, der 
Anbindung und der Fahrersensibilität im öffentlichen 
Nahverkehr und bei der Nahversorgung, vor allem in 
abgelegeneren Quartieren. Die Möglichkeit zur Teil-
habe und Engagement wurden zumindest im Ulmer 

Westen als gut und ausreichend beurteilt, besonders 
hervorgehoben wurden hier Mittagstischangebote 
und niederschwellige Orte der Begegnung, wie das 
Café Canapé oder das Weststadthaus. Das Wissen 
um Unterstützungs- und Pflegeangebote war eher 
gering. Dies könnte natürlich auch daran liegen, dass 
sich viele Menschen erst informieren, wenn sie selbst 
oder ein naher Angehöriger betroffen sind. Dies 
deckt sich im Wesentlichen mit den Erkenntnissen die 
in zurückliegenden Beteiligungsprozessen gewonnen 
wurden. Deshalb werden präventiv zugehende Stra-
tegien in Ulm an Bedeutung gewinnen. Der vorlie-
gende Seniorenbericht gibt für die unterschiedlichen 
Bereiche eine Reihe von Handlungsempfehlungen.

Alter ist so vielfältig wie das Leben. So brauchen die 
Einen schon in jüngeren Jahren Unterstützung bis hin 
zur Pflege, während Andere noch bis ins hohe Alter 
anderen helfen können. Unser Ziel ist an einer Stadt-
gesellschaft der Zukunft zu arbeiten, in der Nachbar-
schaft und gegenseitige Sorge in lebendigen, inklusi-
ven Quartieren selbstverständlich ist.

Ich danke allen, die an der Erstellung dieses Senio-
renberichts mitgewirkt haben und wünsche mir, dass 
mit diesem Bericht die Diskussion nicht abgeschlos-
sen ist, sondern – ganz im Gegenteil – ein wichtiger 
Beitrag für unsere Diskussion „wie wollen wir leben 
im Jahr 2030“ vorgelegt werden konnte.

Iris Mann
Bürgermeisterin für Kultur, Bildung und Soziales



8 » Seniorenbericht 2018

1 



Seniorenbericht 2018 « 9  

1.1.  ANMERKUNGEN ZUR ERSTELLUNG 
UND AUSGESTALTUNG DES SENIOREN- 
BERICHTS

Der vorliegende Seniorenbericht der Stadt Ulm 
möchte sowohl Politik und Verwaltung als auch die 
interessierte Öffentlichkeit über die soziale Lage der 
älteren Bevölkerung in Ulm informieren.

Zuerst wird in diesem Seniorenbericht ein Blick auf 
aktuelle bundes- und landespolitische Bestrebungen 
geworfen sowie ein statistischer Überblick zur demo-
grafischen Entwicklung gegeben. Danach werden 
Themenfelder wie „Wohnen“, „Beratung und sozi-
ale Dienste“, „Hilfen im Alltag“, „Pflege“, „gesell-
schaftliche Teilhabe“ und „Gesundheit“ beleuchtet.
Ein Schwerpunkt wurde auf die Sozialräume und 
Quartiere in Ulm gelegt, da die Sozialraumentwick-
lung ein zentrales Anliegen der Stadtverwaltung ist 
und der verstärkte Blick auf die Quartiere auch im 
siebten Altenbericht der Bundesregierung eines der 
wesentlichen Themen darstellt. 
Das Thema Demenz ist in diesem Seniorenbericht 
neu aufgenommen worden, da die Krankheit noch 
mehr öffentliche Beachtung bekommen sollte, um 
den Betroffenen und deren Angehörigen den Um-
gang damit zu erleichtern. 
Technische Unterstützungssysteme, z.B. in der Pfle-
ge, beim Wohnen oder bei der Mobilität werden in 
diesem Bericht nur am Rande berührt, da heute die 
allermeisten Entwicklungen noch nicht marktreif sind 

und im Geltungszeitraum dieses Berichts noch keine 
große praktische Relevanz erreichen werden. Zudem 
muss eine ethische Diskussion über den Einsatz der 
verschiedenen Assistenzsysteme in der Gesellschaft, 
auch in Ulm, noch geführt werden. Diese Themen 
müssen genauso wie das Thema Digitalisierung oder 
autonomes Fahren im nächsten Seniorenbericht auf-
gegriffen werden.
Der sich auch in Ulm langsam abzeichnende Pflege-
fachkräftemangel erhält ebenfalls (noch) keinen grö-
ßeren Raum, da die Stadt Ulm derzeit in diesem Be-
reich wenig konkrete Einwirkungsmöglichkeiten hat. 
Gleichwohl soll in absehbarer Zeit zusammen mit den 
Trägern ambulanter und stationärer Pflegeeinrich-
tungen begonnen werden, sich diesem Thema an-
zunehmen und mögliche Strategien zu entwickeln. 
Die inhaltliche Ausgestaltung der Teile über die Ul-
mer Ortschaften lag wie schon beim letzten Senio-
renbericht im Verantwortungsbereich der jeweiligen 
Ortschaftsräte bzw. Ortsvorsteher. Diese sind auch 
für die Umsetzung der Handlungsempfehlungen ih-
rer Ortschaften verantwortlich. Das Gleiche gilt für 
die fünf Ulmer Sozialräume, bei denen die jeweiligen 
Teamleiter die Verantwortung tragen.
Bei der Erarbeitung des vorliegenden Berichts, an 
dem sich verschiedene stadtinterne Partner beteiligt 
haben, gab es Rückkopplung und Austausch mit Ver-
tretern der LIGA der freien Wohlfahrtsverbände, dem 
Seniorenrat der Stadt Ulm sowie mit den Leitern der 
Ulmer Pflegeeinrichtungen. Darüber hinaus wurden 
verschiedene Umfragen mit nahezu allen Akteuren 
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der Altenhilfe durchgeführt. Der LIGA war in diesen 
Gesprächen wichtig, gemeinsam die Planung neuer 
Unterstützungs- und Pflegeanbegote für ältere Men-
schen in Ulm abzustimmen. Aufbauend auf den Er-
fahrungen des Projektes „Sozialraumorientierung in 
der Eingliederungshilfe“ , das vorraussichtlich noch 
mindestens ein Jahr dauern wird, werden hierzu ers-
te gemeinsame Gespräche geführt.

Ältere Bürgerinnen und Bürger hatten die Gelegen-
heit, sich direkt an der Erarbeitung des Seniorenbe-
richts im Rahmen eines Seniorenforums zu beteiligen, 
das am 12. Juli 2017 im Weststadthaus stattfand. 
Diese moderierte Veranstaltung wurde vom Arbeits-
kreis  „Leben und Wohnen im Alter im Ulmer Wes-
ten“ zusammen mit der Altenhilfeplanung der Stadt 
Ulm konzipiert und durchgeführt. Das Forum sollte 
sowohl spezifische Themen des Ulmer Westens wie 
auch generelle, sozialraumübergreifende Aspekte 
und Themen der älteren Bewohnerschaft aufgrei-
fen. Für den Seniorenbericht haben die erarbeiteten 
Erkenntnisse und Ergebnisse des Forums im Ulmer 
Westen exemplarische Bedeutung.
Am Forum selber nahmen gut 50 Personen teil. Zeit-
weise wurde in vier Workshop-Gruppen diskutiert 
und gearbeitet. Darüber hinaus beteiligten sich etwa 
40 ältere Mitmenschen mittels eines kleinen, in den 
Veranstaltungsflyer eingearbeiteten Fragebogens an 
der Sammlung von Meinungen und Vorschlägen. Ei-
nige der wesentlichen Ergebnisse dieser Bürgerbetei-
ligung sollen an dieser Stelle dargelegt werden:
Positiv bewertet wurden von den Teilnehmern die vie-
len verschiedenen Begegnungsorte, besonders her-
vorgehoben wurde dabei in der Weststadt das Café 
Canapé. Die Angebote an verschiedenen Kursen so-
wie das kulturelle und sportliche Angebot wurden als 
interessant und vielfältig benannt. Wichtig sind für 
viele Seniorinnen und Senioren die offenen Mittags-
tische der verschiedenen Anbieter. Der ÖPNV entlang 
der großen Straßenbahn- und Buslinien wird als sehr 
positiv bewertet, ebenso die Nahversorgungsmög-
lichkeiten und Angebote des Gesundheitswesens 
entlang dieser Verkehrswege. Oftmals positiv er-
wähnt wurden  auch die verschiedenen Hilfe- und 
Unterstützungsangebote speziell für die ältere Bür-
gerschaft.
Im öffentlichen Personennahverkehr wurden jedoch 
auch große Verbesserungspotenziale gesehen. Dies 
betrifft vor allem eine bessere Anbindung und höhe-

re Haltestellendichte abseits der Hauptverkehrssträn-
ge, erweiterte und verbesserte Angebote speziell für 
Senioren - zum Beispiel Seniorensitzplätze direkt bei 
den Türen, ausreichende Wartezeiten bis ein Sitz-
platz eingenommen wurde - sowie einen zum Teil  
ruhigeren Fahrstil und mehr Rücksichtnahme durch 
Busfahrer. Für weiter abgelegene Quartiere wurde 
eine bessere Nahversorgung für Güter des täglichen 
Lebensbedarfs gewünscht. Mehrfach wurde bemän-
gelt, dass zu wenig barrierearmer und bezahlbarer 
Wohnraum zur Verfügung steht. Und: Der öffentli-
che Raum soll grüner und mit mehr Sitzgelegenhei-
ten ausgestattet sein.
Viele der älteren Teilnehmer  wünschten sich zudem 
mehr Gemeinschaftssinn, dass mehr Nachbarschaft 
„gelebt“ und auch mehr Rücksicht aufeinander ge-
nommen wird. 
Zusammengefasst kann festgestellt werden, dass die 
drei großen Themenblöcke 
• Mobilität 
• Nahversorgung  
• geeigneter und bezahlbarer Wohnraum 
für die ältere Bewohnerschaft die wichtigsten Punkte 
sind. In diesem Bereich liegen, so die Teilnehmer, auch 
die größten Verbesserungspotenziale. Die Weiterbil-
dungs-, Teilhabe- und Engagement-Möglichkeiten 
hingegen wurden überwiegend als gut und ausrei-
chend bewertet. Bezüglich des Informationsstandes 
über die vorhandenen Beratungs-, Unterstützungs- 
und Pflegeangebote konnte festgestellt werden, dass 
dieser bei einem großen Teil der älteren Bürgerschaft 
nicht sehr ausgeprägt ist. Eine Erkenntnis, die sich 
bei einer 2014 durchgeführten Befragung am Roten 
Berg ebenfalls so dargestellt hatte.

1.2.  ULM INKLUSIVE - EINE STADT FÜR ALLE
MENSCHEN

Die allen gerechte Stadt/die Stadt für alle Menschen 
will allen Ulmerinnen und Ulmern die gleichberech-
tigte Teilhabe an den Leistungen und den Angeboten 
der Stadtgesellschaft ermöglichen und sie an deren 
Entwicklung beteiligen, unabhängig von Geschlecht, 
Alter, Behinderung, sexueller Orientierung, sozialer, 
kultureller oder religiöser Herkunft. Inklusion in die-
sem Sinne beginnt mit einer Haltung des Respekts 
und der Wertschätzung gegenüber allen Menschen 
in ihrer Verschiedenheit. Jede und jeder ist willkom-
men und ein Zugewinn für die Gemeinschaft.
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Die „Stadt für Alle“ erfordert Anstrengungen, die 
Auswirkungen auf alle Bereiche der Stadtgesellschaft 
haben.
Die gesellschaftliche, gesetzliche und kommunal-
politische Realität in den letzten Jahren war davon 
geprägt, einzelne Bevölkerungsgruppen - oft solitär 
- immer wieder besonders in den Fokus zu nehmen, 
so auch die Senioren:
Seniorinnen und Senioren, vormals als „Alte“ im 
„Altenhilfebericht“ bezeichnet, waren und sind im-
mer schon im Fokus kommunalpolitischer Planung. 
Vor vielen Jahren, meist noch als Subjekte für die 
Planung von Pflegeheimplätzen, wurde das Thema 
Generationen über den Generationentreff (früher 
Altentreff) und andere gesellschaftliche Organisa-
tionen zu einer wichtigen gesellschaftlichen Frage. 
Überall in der Stadt entstanden Alt-Jung Projekte und 
mit dem 2010 erstmals erschienenen Seniorenbericht 
wurde der Vielfalt des Alterns umfassend Rechnung 
getragen und die Vielfältigkeit der Aktivitäten in den 
Stadtteilen und Ortschaften dargestellt. 
Bei der Erstellung von Handlungskonzepten für un-
terschiedliche Zielgruppen wurde immer deutlicher, 
dass es nicht mehr geht, Konzepte exklusiv für eine 
Zielgruppe zu erarbeiten - Menschen mit Behinderun-
gen können arm sein, Menschen mit Behinderungen 
werden älter etc. Menschen mit internationalen Wur-
zeln haben eine unterschiedliche soziale Herkunft, 
sind Menschen mit und ohne Behinderung; Maß-
nahmen für Frauen und Männer sind unterschiedlich 
zu gestalten und unterteilen vielfach auch nochmal 
die notwendigen Maßnahmen für Menschen mit 
internationalen Wurzeln. Frauen und Männer sind 
unterschiedlich von Armut betroffen und das The-
ma Altersarmut verbindet ebenso unterschiedliche 
Themenbereiche. Was Menschen mit Behinderungen 
hilft an der Stadtgesellschaft teilzuhaben, ist (wenn es 
beispielsweise um barriere-freien öffentlichen Raum 
geht) auch für Familien hilfreich und für mobilitäts-
eingeschränkte Seniorinnen und Senioren geradezu 
lebenswichtig, um in den eigenen vier Wänden alt 
werden zu können. Wenn wir Quartiere, Stadtteile 
und Ortschaften in den Blick nehmen, dann geht es 
immer um alle Menschen die dort miteinander leben.
Um den Anforderungen des demografischen Wan-
dels einerseits, den ökonomischen Herausforderun-
gen andererseits und den gesellschaftlichen Entwick-
lungen zu einer inklusiven Stadtgesellschaft, in der 
alle Menschen gleichberechtigte Teilhabe an den 

Leistungen und Angeboten der Stadtgesellschaft ha-
ben, gerecht zu werden, hat der Ulmer Gemeinderat 
das Konzept der Sozialraumorientierung als leitend 
im Sozialbereich beschlossen.(GD 182/16). Hier ar-
beiten seit 01.01.2016 die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter der ehemaligen Abteilungen ABI und FAM 
vor Ort in den fünf Sozialräumen (Böfingen, Esels-
berg, Mitte/ Ost, West und Wiblingen) zielgruppen-
übergreifend. Die Arbeit der Mitarbeitenden vor Ort, 
im Sozialraum und in den Quartieren, rückt Ressour-
cen der Raumschaften, der Nachbarschaften sowie 
semi-professionelle, aber auch professionelle Hilfen 
in den Blick. Dies ermöglicht zielgerichteter als bisher 
verschiedene Ressourcen einzusetzen, unabhängig 
welcher Zielgruppe die Klientinnen und Klienten an-
gehören. Teil der Arbeit in den Sozialräumen ist es, 
gelingende Rahmenbedingungen für alle Menschen 
in den jeweiligen Raumschaften herzustellen. Dabei 
kann die Gestaltung der Quartiere und öffentlichen 
Räume nur dann gelingen, wenn sie sich mit den Be-
dürfnissen unterschiedlicher Zielgruppen verknüpft. 
Auch hier geht es weniger darum, die Verhältnisse 
einzelner Gruppen in den Mittelpunkt zu stellen, als 
vielmehr Bedingungen für das Zusammenleben zu 
schaffen, die das vermeintlich unnormale normal 
sein lässt und so weit als möglich auf Sondereinrich-
tungen verzichten kann, weil die Regeleinrichtung so 
gestaltet ist, dass sie die Vielfalt menschlichen Lebens 
aufnehmen kann - eine inklusive Stadt zu gestalten, 
die allen gerecht wird.
Die Darstellung der unterschiedlichen Zielgruppen 
und themenspezifischen Entwicklungen, die immer 
auch Hinweise auf die zeitgeschichtlichen gesell-
schaftlichen Entwicklungen und Planungen geben, 
dient der Verwaltung als Verdeutlichung dafür, dass 
es aus Sicht der Verwaltung notwendig ist, gesamt-
städtisch zielgruppen- und themenübergreifend zu 
arbeiten und die Versäulungen in allen Bereichen 
aufzubrechen (GD Ulm Inklusiv).

1.3.  DER SIEBTE ALTENBERICHT DER 
BUNDESREGIERUNG

„Sorge und Mitverantwortung in der Kommune 
– Aufbau und Sicherung zukunftsfähiger Gemein-
schaften“ lautet die Überschrift des siebten Altenbe-
richts der Bundesregierung. Es ist laut des Berichtes 
„die Aufgabe der Kommune das Zusammenwirken 
von familiären, nachbarschaftlichen und zivilgesell-
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schaftlichen Ressourcen mit professionellen Dienst-
leistungen zu ermöglichen und zu gestalten“ (Siebter 
Altenbericht der Bundesregierung 2016). Der Bericht 
enthält eine Vielzahl von Handlungsempfehlungen 
zur Weiterentwicklung von Hilfe- und Unterstüt-
zungssystemen, zu einer barrierearmen Gestaltung 
unserer Umwelt, aber auch zu Fragen von selbstbe-
stimmten Leben und dem Engagement im Alter. Bei 
dem Aufbau von Sorgestrukturen geht es nicht um 
einen Rückzug des Staates aus der sozialen Verant-
wortung. Es geht darum, eine querschnittsorientierte 
Seniorenpolitik in ihrer Komplexität anzuerkennen 
und die Voraussetzungen zu einem kooperativen 
Vorgehen der haupt- und ehrenamtlichen Akteure 
zu schaffen. Der Bericht setzt sich mit den Themen 
Wohnen, Gesundheit und Pflege auseinander. Als 
zentral werden die Stärkung und die Befähigung der 
Kommunen angesehen, um die Herausforderungen 
des demografischen Wandels zu bewältigen.
Die Daseinsvorsorge der Kommune soll sich von der 
Versorgung passiver Leistungsempfängerinnen und 
-empfänger mit Gütern und Dienstleistungen, hin 
zu Ermöglichung eines guten, eigenständigen und 
selbstbestimmten Lebens verändern, bei dem Mit- 
und Selbstverantwortung für das gesellschaftliche 
Leben eine Rolle spielt. Dabei sollten die sozialen Un-
gleichheiten sowie die Einschränkungen und unter-
schiedlichen Bedürfnisse und Bedarfe der Einzelnen 
berücksichtigt werden. Die Wechselwirkung zwi-
schen den Handlungsfeldern Pflege, Gesundheit, so-
ziale Infrastruktur und Mobilität muss bei den Maß-
nahmen der Daseinsvorsorge berücksichtigt werden.

Vier Leitbilder liegen dem Altenbericht zugrun-
de, die auch in den Seniorenbericht einfließen:
So soll ein differenzierter Blick auf das Alter ge-
worfen werden. Ältere werden nicht nur als dieje-
nigen angesprochen, die versorgt und unterstützt 
werden, sondern auch als diejenigen, die unterstüt-
zen und versorgen. Außerdem muss bei der Ausein-
andersetzung mit den Sorgearrangements für ältere 
Menschen die Verschiedenartigkeit ihrer Lebensla-
gen und die damit verbundenen unterschiedlichen 
Bedarfe berücksichtigt werden.
Die Soziale Teilhabe ist eine Grundvoraussetzung 
für ein menschenwürdiges Dasein und sollte ein 
grundlegendes Ziel sein. Die gesundheitliche und die 
pflegerische Versorgung sowie die Gestaltung des 
öffentlichen Raumes und der Wohnbedingungen 

müssen deshalb an dem Ziel ausgerichtet sein, die 
Teilhabe aller älteren Menschen zu fördern und zu 
sichern. Merkmale wie ethische Herkunft, Schichtzu-
gehörigkeit und Geschlecht haben entscheidenden 
Einfluss auf Bildung, Einkommen, soziale und ge-
sundheitliche Leistungen und auf die gesellschaftli-
che Teilhabe.
Generationenübergreifende Konzepte, die alle 
Altersgruppen betreffen, sollen entwickelt werden. 
Wenn es in einer Nachbarschaft üblich ist, sich zu 
unterstützen und sich auszutauschen, profitieren so-
wohl ältere Menschen wie junge Familien. 
Gleichstellung von Frauen und Männern. Nur 
wenn es gelingt, die sozialen Ungleichheiten von 
Frauen und Männern im Bereich Sorge, Pflege und 
Unterstützung ab- und Sorgestrukturen aufzubauen 
und zu stärken, kann es zu einer durch Nachhaltig-
keit geprägten Gemeinschaft kommen. 
 
Die zentralen Handlungsfelder des Altenbe-
richts:
Gesundheitliche Versorgung. Dabei geht es nicht 
nur um die medizinische Versorgung und die Be-
handlung von Krankheiten, sondern darum, Teilha-
bechancen zu eröffnen und eine selbst- und mit-
verantwortliche Lebensführung bis ins hohe Alter 
zu ermöglichen. Um bedarfsgerechte, wohnortna-
he Versorgung sicherzustellen, sollte die Kommune 
steuernd auf die Vernetzung und Kooperation ver-
schiedener Akteure hinarbeiten. Deshalb sollten Ge-
sundheitsförderung, Prävention, Rehabilitation und 
Palliation thematisiert werden. 
Sorge und Pflege in gemeinsamer Verantwor-
tung. Zwei Drittel der auf Pflege angewiesenen 
Menschen werden in privaten Haushalten versorgt. 
Die Pflege von Angehörigen ist oftmals mit großen 
psychischen Belastungen für die Pflegeperson ver-
bunden - hier muss Entlastung geschaffen werden, 
indem Sorge- und Pflegeaufgaben systematisch auf 
mehrere Schultern verteilt werden. Die Ausweitung 
des stationären Sektors bietet keine Lösung, genau-
so wenig wie der weitverbreitete häufig illegale Ein-
satz von mittel- und osteuropäischen Hilfskräften. 
Deshalb muss es zu einem neuen Verständnis von 
Pflege und einer grundlegenden Neuordnung der 
Versorgungsstrukturen kommen. Der Bericht plädiert 
für eine systematische, flächendeckende Stärkung 
von gemischten Pflegearrangements. Um diese zu 
fördern sollen teilstationäre Strukturen der Pflege 
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ausgebaut, mehr Beratungsmöglichkeiten geschaf-
fen, ein Case Management etabliert und persönliche 
Budgets eingeführt werden. Gleichzeitig muss es zu 
einer ausgeglicheneren Aufteilung der Sorgearbeit 
zwischen Männern und Frauen kommen. Dazu müs-
sen Anreize geschaffen werden. 
Wohnen und Wohnumfeld sollen so gestaltet 
sein, dass die soziale Teilhabe der älteren Menschen 
gefördert und selbstbestimmtes Leben bis ins hohe 
Alter möglich ist. Handlungsfelder hierbei sind: Woh-
nungsmarktpolitik, die Förderung des barrierefeien 
oder barrierearmen Wohnraums, die Förderung un-
terstützender Technik, die Sicherung von Mobilität 
und Erreichbarkeit sowie die Gestaltung des Sozi-
alraumes und die Förderung nachbarschaftlicher 
Beziehungen. Es sollte ein differenziertes und viel-
fältiges Angebot an Wohnmöglichkeiten für ältere 
Menschen geschaffen werden, damit auch Ältere mit 
Unterstützungsbedarf in der privaten Häuslichkeit 
bleiben können. Dies kann durch Entwicklung und 
Umbau des Wohnbestandes ebenso erreicht werden 
wie durch Neubau. Die Kommune kann laut Alten-
bericht den öffentlichen Raum in den Quartieren so 
gestalten, dass Begegnungen, Austausch und Kon-
takte zwischen dort lebenden Menschen erleichtert 
und wahrscheinlicher werden, um die gegenseitige 
Unterstützung und Hilfe zwischen den Nachbarn för-
dern. 

Zentrale Themen des Berichts sind:
•  Die Rolle der Kommune in den verschiedenen Be-

reichen und Sektoren stärken. Grundsätzlich sind 
die Kommunen für alle Angelegenheiten in der 
lokalen Gemeinschaft zuständig. Um die Gesund-
heits- und Pflegepolitik stärker zu „verörtlichen“, 
sollen die Kommunen bei der Gestaltung der ent-
sprechenden Strukturen einen größeren Einfluss 
bekommen.

•  Es sollte ein ganzheitlicher und bereichsübergrei-
fender Ansatz für eine Politik mit und für ältere 
Menschen entwickelt werden. In den Bereichen ge-
sundheitliche Versorgung und Wohnen ist es eher 
möglich, bestehende Probleme besser zu lösen 
und nötige Entscheidungsentwicklungen voranzu-
bringen, wenn die Segmentierungen überwunden 
werden.

•  Kommunale Strategien müssen die Ungleichhei-
ten der Lebenslagen älterer Menschen und deren 
Ressourcen - oder das Fehlen von Ressourcen - be-

rücksichtigen. Sie können Voraussetzungen für ein 
gutes Leben und Teilhabe schaffen, diese erhalten 
sowie Benachteiligung und Armut im Alter entge-
genwirken. (Vgl. siebter Altenbericht des Bundes-
ministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Ju-
gend 2016).

1.4.  KOMPASS SENIORENPOLITIK  
BADEN-WÜRTTEMBERG

Unsere Gesellschaft wird älter – das bringt Chancen 
und Herausforderungen. Die Landesregierung erach-
tet einen gesellschaftlichen Perspektivwechsel für 
notwendig, damit der Gewinn an Lebenszeit zugleich 
als Chance für den Einzelnen und für die ganze Ge-
sellschaft begriffen wird. Das Alter soll nicht nur als 
Lebensphase voller Sorgen und Hilfsbedürftigkeit be-
griffen werden - der Blick muss vielmehr auf die Fä-
higkeiten von älteren und alten Menschen gerichtet 
werden. Es soll deutlich werden, dass die Menschen 
im Alter noch beträchtliche Potenziale haben und wie 
diese stärker aufgegriffen werden können. So wird 
besser erkennbar, welche Chancen die Menschen in 
dieser Lebensphase haben. Trotzdem müssen aber 
nach wie vor auch die Bedürfnisse der Älteren be-
rücksichtigt werden, damit sie so lange wie möglich 
ihre Selbstbestimmung erhalten können. 
Das Sozialministerium hat zu seniorenpolitischen 
Werkstattgesprächen eingeladen, um sich mit den 
Handlungsfeldern auseinanderzusetzen. Eine Her-
ausforderung für die Politik ist, Menschen möglichst 
bis ins höchste Lebensalter eine aktive Teilhabe am 
gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen. Der „Kom-
pass Seniorenpolitik“ möchte sensible Themen sicht-
bar machen, die für die Betroffenen und ihre Alltags-
bewältigung von großer Bedeutung sind, aber in der 
öffentlichen Diskussion kaum eine Rolle spielen und 
von den Betroffenen aus Scham nicht angesprochen 
werden. 
Es werden sechs Handlungsfelder beleuchtet:
• Altersbilder
• Selbstbestimmtes Leben
• Mobil sein im Alter
• Sich engagieren
• Gesund alt werden 
• Im Alter gut und sicher leben
In diesen Kapiteln werden nach einer Darstellung 
der aktuellen Lage und der Herausforderungen für 
Gegenwart und Zukunft die Ziele der Landesregie-
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rung formuliert. Anschließend ist zusammengefasst, 
welche Maßnahmen die Regierung in jüngster Zeit 
ergriffen hat, um diese Ziele zu verwirklichen. 
Diese Ziele sind z.B.:
•  Ältere, alte und hochbetagte Menschen können 

auch bei Pflegebedürftigkeit in ihrer vertrauten 
Wohnumgebung bleiben.

•  Es werden mehr barrierefreie und barrierearme 
Wohnungen gebaut. Das nützt nicht nur älteren 
Menschen, sondern auch Menschen mit Behinde-
rungen.

•  Wohnquartiere werden barrierefrei oder barriere-
arm, generationenfreundlich und inklusiv gestaltet.

•  Die Strukturen zur Unterstützung, Betreuung und 
Pflege von Pflegebedürftigen in ihrem Zuhause 
müssen kontinuierlich weiterentwickelt werden. 
Wichtige Aspekte bei dieser Aufgabe sind die Ver-
meidung von Pflegebedürftigkeit durch strukturel-
le und pflegebegleitende Maßnahmen und die Zu-
sammenarbeit mit denjenigen, die diese Tätigkeit 
ehrenamtlich unterstützen.

•  Die Gestaltung von Verkehrsräumen und anderen 
Teilen des öffentlichen Raums achtet sowohl auf 
Sicherheit (beispielsweise sichtfreie, helle und nicht 
zugeparkte Wege) als auch auf Bewegungsförde-
rung. 

•  Abgestimmte „Mobilitätsketten“, bei denen unter-
schiedliche Verkehrsmittel komfortabel kombiniert 
werden, sollen auch für mobilitätseingeschränkte 
Menschen nutzbar und möglichst weit verbreitet 
sein.

•  Die Gesundheitschancen aller älteren Menschen in 
schwierigen, belastenden Lebenslagen sollen durch 
bedarfsorientierte, niedrigschwellige Gesundheits-
förderungs-und Präventionsangebote verbessert 
werden. 

1.5.  LEITLINIEN FÜR DEN ULMER 
SENIORENBERICHT 2018

Die Leitlinien des Seniorenberichts beruhen auf den 
Handlungsmaximen des Fachbereiches Bildung und 
Soziales. Grundgedanken des siebten Altenberichtes 
der Bundesregierung und des Kompass Seniorenpo-
litik Baden-Württemberg fliesen mit ein. Die Gliede-
rung wurde im Fachbereichsausschuss Bildung und 
Soziales am 01.06.2016 vorgestellt. 

 

•  Das Alter ist vielschichtig und bunt.
  Frauen, Männer, Menschen mit und ohne interna-

tionale Wurzeln, Arme oder Reiche, Gesunde oder 
Kranke, geistig Rege oder Demente, Menschen mit 
Behinderung, Hochbetagte - alle altern individu-
ell. Auch Schichtzugehörigkeit, Bildungsstand und 
kulturelles Interesse bilden unterschiedliche Vor-
aussetzungen zum Altern. Ältere Menschen haben 
demnach sehr verschiedene Interessen und Be-
dürfnisse. Die Stadt Ulm fördert die Auseinander-
setzung der älteren Bürgerschaft mit dem Altern 
in all seiner Vielschichtigkeit, indem sie frühzeitig 
mit präventiven Angeboten auf die älterwerdende 
Bürgerschaft zugeht. Neben Öffentlichkeitsarbeit 
spielen Präventive Hausbesuche dabei eine zentrale 
Rolle.

•  Freiräume für Teilhabe mit und auch ohne viel 
Geld schaffen

  Um Teilhabe am kulturellen und gesellschaftlichen 
Leben für ältere Menschen - auch für Pflegebedürf-
tige und pflegende Angehörige - zu ermöglichen, 
braucht es neben ausreichenden und attraktiven 
(Teilhabe-) Angeboten ein soziales und professio-
nelles Umfeld, das für die ältere Bürgerschaft auch 
bei zunehmenden Einschränkungen verlässlich ist.

•  Potenziale der älteren Menschen nützen 
  Ältere Menschen bringen Engagement, Wissen 

und Erfahrung mit. Darauf kann die Stadtgesell-
schaft nicht verzichten. Um diese Potenziale zu 
nutzen, wird der Blick auf Interessen, Stärken und 
Ressourcen gerichtet. Dabei stehen je nach Interes-
sen verschiedene Möglichkeiten der aktiven Betei-
ligung zur Verfügung.

• Sorgende Gemeinschaften fördern
  Warmherzige Menschenfreundlichkeit, soziale 

Kompetenz und Interesse sowie Zugehörigkeits-
gefühl zur Stadtgemeinschaft sind Voraussetzung 
für eine wertschätzende Aufmerksamkeit den 
Menschen, auch älteren Menschen gegenüber. 
Dies betrifft besonders Menschen mit Unterstüt-
zungsbedarf sowie Menschen, die von Vereinsa-
mung bedroht oder betroffen sind. In einer Sor-
genden Gemeinschaft gehen Bürger, Angehörige, 
Nachbarn, Wohlfahrtspflege, Professionelle und 
engagierte Ehrenamtliche achtsam miteinander 
um und übernehmen gegenseitig füreinander Ver-
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antwortung. Bei der Unterstützung, der Sorge und 
der Betreuung älterer Menschen bringt jeder seine 
Kompetenzen und Talente ein. Sie teilen sich part-
nerschaftlich diese Aufgabe. Die Stadt Ulm fördert 
die Entwicklung Sorgender Gemeinschaften sowie 
die individuelle Erbringung von verschiedenen Un-
terstützungsleistungen (Welfare-Mix), möglichst 
im Quartier.

•  Unterstützungsangebote im Sozialraum  
stärken

  Je älter die Menschen sind, desto bedeutsamer ist 
für sie das direkte Lebensumfeld, da sich der indi-
viduelle Aktionsradius verringert. Stadtverwaltung 
wie auch Hilfs- und Unterstützungsangebote al-
ler Art sollen deshalb so weit wie möglich in allen 
Sozialräumen und Quartieren präsent sein. Lokale 
Bündnisse sollen entstehen, um Beratungs-, Unter-
stützungs-, Kultur- und Freizeitangebote zu schnü-
ren. Niederschwellige Unterstützungsangebote 
sind in allen Ulmer Sozialräumen flächendeckend 
vorhanden. Hilfe und Unterstützung wird im So-
zialraum generiert. Das hierbei zum Tragen kom-
mende Fachkonzept der Sozialraumorientierung 
beinhaltet unter anderem größtmögliche Klienten-
zentrierung, Ressourcenorientierung, vernetztes 
Vorgehen und gemeinsame Verantwortung. Staat-
liche Ressourcen werden dabei so effizient wie 
möglich eingesetzt.

•  Gestaltung der Versorgungslandschaft  
fördern

  Einrichtungen der (professionellen) Seniorenarbeit 
und die freie Wohlfahrtspflege spielen bei der Ge-
staltung der Versorgungslandschaft eine wichtige 
und aktive Rolle. Eine weiter zunehmende Öffnung 
der Einrichtungen in die Quartiere wird angestrebt, 
um das Entstehen von sorgenden Gemeinschaften 
zu begünstigen. Dies soll auch dazu führen, dass 
flächendeckend auf die jeweiligen Interssen der 
hilfsbedürftigen Bürgerinnen und Bürger zuge-
schnittene Unterstützungsangebote - von nieder-
schwelligen Hilfen bis zur professionellen Pflege - 
vorhanden sind.

•  Barrierefreie Wohnungen und barrierearmes 
Wohnumfeld fördern

  Die Schaffung von barrierearmen bzw. barriere-
freien Wohnungen sowie des Wohnumfelds bleibt 

weiter eine wichtige Aufgabe von Stadtpolitik, 
Stadtverwaltung, Wohn- und Sozialwirtschaft. Ver-
schiedene Wohnformen für die ältere Bürgerschaft 
- auch bei Pflegebedürftigkeit - bestehen in allen 
Sozialräumen. Weitere innovative Wohnungs- und 
Versorgungsmodelle sollen entstehen. Barriere-
freiheit bedeutet hierbei mehr als barrierefreies 
Wohnumfeld oder Wohnungen, sondern den bar-
rierefreien Zugang zu allen Segmenten der Stadt-
gesellschaft. Der Einsatz technischer Hilfsmöglich-
keiten soll künftig stärker in Betracht genommen 
werden.

•  Selbstbestimmtes Leben im eigenen Woh-
numfeld ermöglichen

  Ältere Menschen bei dem zentralen Wunsch nach 
einem selbstbestimmten Lebensabend in den eige-
nen vier Wänden zu unterstützen, ist Leitgedanke 
präventiver und unterstützender Beratungstätig-
keit aller Akteure in der Stadt. Die Förderung der 
Teilhabe, Selbstständigkeit und Selbstbestimmung 
stehen dabei im Fokus. Unterstützung und Hilfen 
werden frühzeitig angeboten und initiiert, um so 
längerfristig und nachhaltiger wirken zu können.

• Weiterentwicklung der Beratungs- und  
 Pflegestruktur 
  Sofern es die gesetzlichen Rahmenbedingungen 

ermöglichen, soll die Stadt Ulm eine stärkere Rol-
le bei der Weiterentwicklung der Beratungs- und 
Pflegestruktur einnehmen. Entsprechende politi-
sche (vgl. siebter Altenbericht der Bundesregie-
rung) und gesetzliche Regelungen sollen den Kom-
munen hierbei neue Möglichkeiten eröffnen. Die 
Stadt Ulm erwägt die Möglichkeit, „Modellkom-
mune Pflege“ zu werden.  

•  Das Thema Demenz enttabuisieren
  Die Anzahl der demenziell erkrankten Menschen 

wird in den nächsten Jahren nochmals deutlich 
ansteigen. Die Stadt fördert einen enttabuisierten 
und offenen Umgang mit dem Thema Demenz. 
Beratungs-, Unterstützungs- und Versorgungsan-
gebote müssen dem steigenden Bedarf angepasst 
werden.

•  Vereinbarkeit von Familie (Pflege) und Beruf 
unterstützen

  Pflegende Angehörige leisten einen unverzicht-
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baren Beitrag in der Betreuung älterer Menschen. 
Dabei sind sie großen Belastungen ausgesetzt, be-
sonders wenn Pflege und Beruf vereinbart werden 
müssen. Die Unterstützung pflegender Angehöri-
ger und die Vereinbarkeit von Familie (Pflege) und 
Beruf ist ein zentrales kommunales und öffentli-
ches Anliegen.

•  Kultursensible Unterstützungen schaffen
  Ältere zugewanderte Menschen benötigen kultur-

sensible Hilfe, da sie (noch) einen anderen Zugang 
zum bestehenden Unterstützungssystem benö-
tigen. Dieses muss den Wünschen und Anforde-
rungen entsprechend angepasst werden. Darüber 
hinaus muss die kultursensible Pflege ausgebaut 
werden.

•  Der kommunalen Daseinsfürsorge 
  nachkommen
  Die Daseinsfürsorge schließt sowohl eine Krisenin-

tervention im Sinne einer Garantenpflicht gegen-
über denjenigen mit ein, die von den bestehenden 
Netzwerken, Nachbarschaften und Institutionen 
nicht erfasst oder angemessen begleitet werden. 
Genauso wie die Gewährung der notwendigen 
Leistungen und Hilfen nach dem Sicherstellen des 
Grundsatzes „ambulant vor stationär“. Im Rah-
men der individuellen Hilfeplanung gewährleisten 
die Case Management Standards des Fachbereichs 
eine Ausrichtung auf die Selbsthilfekräfte der Be-
troffenen und die Ressourcen des Umfelds.



2 
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2.1.  IN DEUTSCHLAND UND  
BADEN-WÜRTTEMBERG 

Die Jüngeren werden weniger und die Älteren wer-
den mehr. Die Zahl der Senioren steigt aufgrund ei-
ner höheren Lebenserwartung stetig an. Dies führt 
einerseits zu neuen Lebensperspektiven im „dritten 
Lebensalter“ und gegenüber früheren Generationen 
zu vollkommen anderen Lebensstilen. Andererseits 
werden aber auch gesundheitliche und pflegerische 
Versorgungsbedarfe sowie Belastungen für die Sozi-
alversicherungssysteme erzeugt.
Die unterschiedlichsten Gesellschaftsbereiche wer-
den dadurch beeinflusst und stellen Bund, Län-
der und Kommunen vor neue Herausforderungen. 
22,2 Millionen der 81,2 Millionen Menschen, die in 
Deutschland leben, sind über 60 Jahre alt. Dies ent-
spricht einem Anteil von 27 Prozent der deutschen 
Bevölkerung. 21 Prozent sind 65 Jahre oder älter und 
immerhin 11 Prozent der Bevölkerung sind über 75 
Jahre. Verstärkt wird dieser Trend ab 2020, wenn 
die „Babyboomer“ ins Seniorenalter kommen. 2030 
wird der Anteil der über 60- Jährigen voraussichtlich 
bei 35 Prozent liegen. 
Der Frauenanteil der 22,2 Millionen über 65-Jährigen 
liegt bei 56 Prozent. Dies liegt u.a. an der höheren 
Lebenserwartung der Frauen. Aber auch aufgrund 
der Verluste während des Zweiten Weltkrieges gibt 
es heute noch mehr hochbetagte Frauen als Männer.

Durch die wachsende Zahl der Hochbetagten wird 
das Fortschreiten der alternden Gesellschaft beson-
ders sichtbar. Im Jahr 2014 waren 4,5 Millionen Men-
schen 80 Jahre und älter, 2050 werden 9,9 Millionen 
Menschen hochbetagt sein (Vgl. Statistisches Bun-
desamt für Ältere Menschen in Deutschland 2016).
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Diagramm 1 (Statistisches Bundesamt 2016)
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Auch die Menschen in Baden-Württemberg wer-
den älter. Dies bringt Chancen wie Herausforderun-
gen gleichermaßen mit sich. So sind heute etwa 2,1 
Millionen Menschen in unserem Land 65 Jahre und 
älter. Dies entspricht einem Bevölkerungsanteil von 
20 Prozent. 1970 lag dieser Bevölkerungsanteil bei 
12 Prozent und schon 2030 könnte dieser Anteil bei 
über 25 Prozent liegen. Die Zahl der hochbetagten 
Menschen hat sich in den vergangenen 40 Jahren 
verfünffacht (vgl. Ministerium für Arbeit und Sozial-
ordnung, Familie, Frauen und Senioren Baden-Würt-
temberg 2015). Es gibt wesentlich mehr hochbetagte 
Frauen als Männer. Dass Frauen eine höhere Lebens-
erwartung haben als Männer, zeigt sich bereits an 
den Geschlechteranteilen der 65-Jährigen und noch 
älteren Menschen. Hier standen 57 Prozent Frauen 
43 Prozent Männern gegenüber, während das Ge-
schlechterverhältnis bei den unter 65-Jährigen mit 
jeweils rund 50 Prozent noch ausgeglichen war (vgl. 
Statistisches Landesamt Baden-Württemberg online).

2.2.  BEVÖLKERUNGSVORAUSRECHNUNG
FÜR DEN STADTKREIS ULM

Die Bevölkerungsvorausrechnung für die Stadt Ulm 
erarbeitet seit dem Jahr 2004 der freie Statistiker 
Tilman Häusser aus Tübingen in vorbereitender Zu-
sammenarbeit mit verschiedenen Abteilungen der 
Stadtverwaltung. In der Regel wird diese Berechnung 
alle vier Jahre fortgeschrieben. Im Seniorenbericht 
2010 basierte die vorgestellte Vorausrechnung auf 
der Vorhersage 2009 bis 2025. Der aktuelle Bericht 
begründet die präsentierten Daten auf der fortge-
schriebenen Bevölkerungsvoraussage vom Jahr 2016 
bis 2030.

Im Jahr 2010 wurden die Altersgruppen 65 bis 75 
Jahre, 75 bis 85 Jahre und die der über 85-jährigen 
Menschen vorgestellt. Mit der strukturellen Weiter-
entwicklung der Abteilung „Soziales“ und der Ein-
führung der erweiterten Sozialraumorientierung (sie-
he Kapitel 4) im Jahr 2016 wurden Kennzahlen für 
die zusammengeführte Abteilung erstellt. Diese Zah-
len sind neu festgelegte Altersgruppen zu Grunde 
gelegt, die in diesem Bericht zum Tragen kommen. 
Ein Vergleich zum Seniorenbericht 2010 kann des-
halb nur in Teilen stattfinden.

Für die Kennzahlen der Abteilung Soziales haben fol-
gende Altersgruppen Relevanz:
• Unter 18-Jährige
• 18- bis unter 65-Jährige
• 65- bis unter 80-Jährige
• Über 80-Jährige
Auf die über 65-jährigen Menschen und die Entwick-
lung der Altersgruppen bis zum Jahr 2030 wird in 
diesem Bericht besonders eingegangen.
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VERÄNDERUNGEN DER BEVÖLKERUNG NACH  
ALTERSGRUPPEN, 2016 BIS 2030
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1    Die gestrichelte Linie für die Gesamtbevölkerung bezieht sich auf die rechte Sekundärachse, die Linien der Altersgruppen auf die linke Achse.

Diagramm 21

Die gesamtstädtische Entwicklung bis zum Jahr 2030 
stellt sich wie folgt dar:
-  Die Altersgruppe der unter 18-jährigen Bevölkerung 

soll um 2,4 Prozent zunehmen.
-  Die Altersgruppe der 18- bis unter 65-Jährigen soll 

um über sechs Prozent wachsen.
-  Der Anteil der 65- bis unter 80-jährigen Personen 

soll um elf Prozent steigen.

-  Die Personengruppe der über 80-Jährigen soll um 
19,3 Prozent zunehmen.

-  Für die Gesamtbevölkerung ist ein weiteres Wachs-
tum von insgesamt sieben Prozent prognostiziert.

Im Seniorenbericht 2010 war für die Altersgruppe 
der über 65-Jährigen ein Wachstum von 10,4 Pro-
zent bis zum Jahr 2025 vorhergesagt. Nach der aktu-
alisierten Voraussage vom Jahr 2016 liegen die abso-
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luten Zahlen der Altersgruppe im Jahr 2025 um 3,4 
Prozent (823 Personen) höher. Bis zum Jahr 2030 soll 
die Altersgruppe um 13,4 Prozent weiter wachsen.

Im Kapitel 4 dieses Berichtes wird die Entwicklung 
in den Sozialräumen mit Stadtteilen und Vorausrech-
nungsgebieten im Einzelnen beschrieben. Die Stadt-

gebiete verändern sich teils sehr unterschiedlich. Zum 
Vergleich folgen zwei Diagramme, die die Prognose 
für die Altersgruppen der 65- bis unter 80-Jährigen 
und der über 80-Jährigen bis zum Jahr 2030 in der 
berechneten Rangfolge der 29 Vorausrechnungsge-
bieten darstellen:

Diagramm 3

VORAUSRECHNUNG FÜR DIE ALTERSGRUPPE 65 BIS 80 JAHRE BIS 2030
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Das Gebiet „Neuer Eselsberg“ liegt an der Spitze der 
Zunahme der Altersgruppe. Das Gebiet „Roter Berg“ 
verliert einen hohen Prozentsatz dieser Altersgruppe. 
Die gesamtstädtische Tendenz liegt bei einer Steige-
rung von elf Prozent.

Das Donautal als Industriegebiet ist nur der Vollstän-
digkeit halber aufgeführt. Mit seiner geringen Be-
völkerungszahl ist es in der Rangliste nicht wirklich 
vergleichbar.

Diagramm 4

VORAUSRECHNUNG FÜR DIE ALTERSGRUPPE ÜBER 80 JAHRE BIS 2030
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Werden die Vorausrechnungsgebiete betrachtet, 
nimmt das Gebiet Roter Berg mit der Steigerung der 
Personengruppe einen hohen Rang ein. Es folgen 
Mähringen und das Gebiet „Auf der Laue“, welches 
auch in Söflingen liegt. In Böfingen sinkt die Alters-

gruppe besonders am Eichenplatz und in der „Mit-
te“. Aber auch der Michelsberg, die Sonnenstraße in 
Söflingen, sowie der „alte“ Eselsberg und „Wiblin-
gen alt“ verzeichnen Verluste. Die gesamtstädtische 
Tendenz liegt bei einer Steigerung von 19,3 Prozent.

ALTERSPYRAMIDE DER WOHNBEVÖLKERUNG  
DER STADT ULM NACH ZUWANDERUNGSHINTERGRUNDAlterspyramide der Wohnbevölkerung der Stadt Ulm nach Zuwanderungshintergrund
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99

95

90

85

80

75

70

65

60

55

50

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0

Anzahl Anzahl

31.12.2016
Alter der Person

männlich weiblich

0 500 1.00005001.000

Ausländer 
Eingebürgerte 

Aussiedler 

Deutsche übrige Deutsche 
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ANTEIL DER PERSONEN IN DEN VORAUSRECHNUNGSGEBIETEN  
MIT 65 JAHREN UND ÄLTER
Quelle: E65 / Stand: 31.12.2016
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ANTEIL DER PERSONEN IN DEN VORAUSRECHNUNGSGEBIETEN  
MIT 65 JAHREN UND ÄLTER IM JAHR 2030
Quelle: Vorausrechnung 2015 / Stand: 31.12.2015
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EINTEILUNG DER STADTVIERTEL IN RAUMAGGREGATE FÜR DIE BEVÖLKE-
RUNGSVORAUSRECHUNG

Stand 2009
Vorausrechnungsgebiete 2009 Stadtviertel Stadtteil Sozialraum
01 Innenstadt 0110 Altstadt
. 0111 Neustadt
. 0112 Karlstraße
02 Michelsberg 0113 Michelsberg
. 0114 Gaisenberg
. 0115 Wilhelmsburg
03 Oststadt 0120 Wielandstraße
. 0121 Friedrichsau
. 0124 Eberhardtstraße
04 Safranberg 0123 Safranberg
05 Eichenplatz 0130 Eichenplatz
06 Böf ingen-Mitte 0131 Braunland
. 0133 Böf ingen - Gewerbegebiet
. 0134 Böf ingen Süd
. 0135 Böf ingen Mitte
07 Böf ingen-Nord 0136 Böf ingen Ost
. 0137 Obertalf ingen
. 0138 Böf ingen Nord
08 Jungingen 0200 Jungingen
09 Mähringen 0220 Mähringen
10 Lehr 0280 Lehr
11 Wagnerstraße 0140 Nördliche Wagnerstraße
. 0141 Blaubeurer Str.-Gewerbegeb.
. 0142 Schillerstraße
. 0143 Südliche Wagnerstraße
12 Kuhberg 0144 Donaubastion
. 0145 Galgenberg
. 0146 Unterer Kuhberg
. 0147 Sedanstraße
. 0149 Mittlerer Kuhberg
13 Saarlandstraße 0148 Saarlandstraße
14 Söf lingen -alt- 0160 Alt-Söf lingen
. 0164 Söf l.-Gewerbegebiet
15 Sonnenstraße 0161 Sonnenstraße
16 Auf  der Laue 0163 Auf  der Laue
17 Roter Berg 0165 Roter Berg - Alt
. 0166 Harthausen
. 0169 Roter Berg - Neu
18 Donautal 0190 Daimlerstraße
. 0193 Riedhof
19 Grimmelf ingen 0170 Grimmelf ingen
20 Eggingen 0230 Eggingen
21 Ermingen 0240 Ermingen
22 Einsingen 0270 Einsingen
23 Eselsberg -alt- 0150 Mähringer Weg
. 0151 Eselsberg Mitte
. 0152 Hetzenbäumle
. 0153 Lehrer Tal
24 Eselsberg -neu- 0154 Universität
. 0155 Hasenkopf
. 0157 Wanne
. 0159 Häringsäcker
25 Eselsberg -mitte- 0156 Am Weinberg
. 0158 Türmle
26 Wiblingen -alt- 0180 Alt-Wiblingen
. 0182 Erenlauh
. 0183 Wibl.-Gewerbegebiet
27 Wiblingen -neu- 0185 Tannenplatz West
. 0186 Tannenhof
. 0187 Tannenplatz Süd
. 0188 Tannenplatz Mitte
. 0189 Eschwiesen
28 Unterweiler 0210 Unterweiler
29 Donaustetten/Gögglingen 0250 Donaustetten
. 0260 Gögglingen
Erzeugt am 22.10.2010 um 11:55:41 Uhr
Mdirekt Version 3.5 API IE4 für DUVA_3x 

Eselsberg Eselsberg

Wiblingen

Wiblingen

Böf ingen

Böf ingen

Weststadt

West

Söf lingen

Donautal

Einteilung der Stadtviertel in Raumaggregate für die 
Bevölkerungsvorausrechnung

Stadtmitte

Mitte / Ost

Oststadt

Tabelle1 (Quelle: Sachgebiet Statistik und Wahlen, BD IV, Stadt Ulm) 
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Da das Alter heutzutage als eine eigene Lebensphase, 
die neue Optionen mit sich bringt und nicht nur als 
Phase „nach dem Erwerbsleben“, gesehen wird, set-
zen sich Menschen in der zweiten Hälfte ihres Lebens 
zunehmend mit ihren Wünschen für diesen nächs-
ten Lebensabschnitt auseinander. Die Lebensphase 
des Ruhestands verläuft im Spannungsfeld zwischen 
„später Freiheit“ und der „sozialen Schwäche des 
Alters“. In der Lebenslaufsoziologie spricht man von 
drei Lebensabschnitten: Bildungsphase, Erwerbstä-
tigkeits- und Familienphase sowie Ruhestand. Der 
Trend zum frühen Ruhestand und die höhere Le-
benserwartung führen dazu, dass die Lebensphase 
„Alter“ oftmals mehrere Jahrzehnte umfasst. In der 
Gerontologie wird deshalb ein „drittes“ von einem 
„vierten Lebensalter“, der Hochaltrigkeit, unterschie-
den. 
Aber diese Lebensphasen unterliegen immer stärker 
dem gesellschaftlichen Wandel. Die zukünftige Gene-
ration der Älteren wird sich sehr wahrscheinlich von 
der heutigen deutlich in Bezug auf Lebensentwürfe, 
Lebensstile und Lebenslagen sowie den sozialen und 
kulturellen Bedarfen unterscheiden. So erreichen 
zum Beispiel in den nächsten Jahren die ersten 68‘er 
ein hohes Lebensalter. Die Gruppe der Älteren wird 
heterogener sein. Gleichzeitig haben sich die Rolle 
und das Bild Älterer in der Gesellschaft gewandelt. 
Individuelle Ressourcen, Kompetenzen, Teilhabe und 
Engagement stehen im Vordergrund. All dies wird 

zu sehr vielfältigen Ansprüchen und neuen Heraus-
forderungen nicht nur an die soziale, sondern auch 
an die bauliche Umwelt führen. Das heutige Wissen 
über die derzeitige Generation der Älteren lässt sich 
nur bedingt auf die zukünftigen – anders sozialisier-
ten - Älteren übertragen.

3.1. WOHNEN

Das Thema Wohnen ist mit Blick auf die demografi-
sche Entwicklung zentral für die Stadtplanung, die 
Architektur und die Wohnungswirtschaft. Eine we-
sentliche Bedeutung hat das Wohnen für jeden Ein-
zelnen, da die überwältigende Mehrheit der älteren 
Menschen so lange wie möglich in den eigenen vier 
Wänden und in der vertrauten Umgebung bleiben 
möchten. Hierbei ist es wichtig, dass in der Stadt eine 
ausreichende Anzahl von Wohnungen für Seniorin-
nen und Senioren zur Verfügung steht. Ein Teil dieses 
Wohnraums muss auch mit kleinen Renten finanzier-
bar sein.
Die Wohnsituation der älteren Menschen hat sich 
in den letzten Jahren verändert. Immer mehr ältere 
Menschen leben länger in einer Partnerschaft, allei-
ne in der eigenen Wohnung oder im Eigenheim. Ein 
eventuell notwendiger Einzug in ein Pflegeheim er-
folgt inzwischen deutlich später. Das Leben in einem 
Pflegeheim bei anfänglich noch guter Gesundheit 
stellt heute die absolute Ausnahme dar. Deshalb ge-

ULM UND SEINE ÄLTERE 
BÜRGERSCHAFT
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winnen Konzepte wie quartiersbezogene Unterstüt-
zungsleistungen, Wohnraumanpassung, Barrierefrei-
heit, aber auch neue Formen des gemeinschaftlichen 
und betreuten Wohnens und andere ambulante 
Wohnformen immer mehr an Bedeutung (vgl. Rüß-
ler&Stil 2013).
Die Entwicklungen im Bereich der technischen Assis-
tenzsysteme (AAL) bleiben abzuwarten, da noch viel 
geforscht und erprobt wird. Flächendeckende An-
wendungen sind noch nicht marktreif.
In allen Lebensphasen gibt es große individuelle Un-
terschiede, was die Anforderungen und Wünsche 
an das Wohnen betrifft. Hier sind die Innengestal-
tung, die Größe der Wohnung bzw. des Wohnge-
bäudes, das Wohnumfeld, die Infrastruktur und die 
ÖPNV-Anbindung zu nennen. Da ältere Menschen 
immer mehr Zeit in ihrem Zuhause verbringen, steht 
das Thema Wohnen für sie im Mittelpunkt. Dabei ist 
nicht nur die Wohnung an sich gemeint, sondern bei 
einem sich zunehmend einschränkendem Mobilitäts-
radius auch deren direkte Umgebung. Hierbei ist für 
ältere Menschen das Gefühl von Sicherheit und Ge-
borgenheit ein sehr wichtiger Aspekt.
Allen Studien und Publikationen ist gemein, dass die 
Bedürfnisse und Lebenslagen der älteren Menschen 
sehr unterschiedlich sind: wohlhabend oder arm, 
reiselustig oder sesshaft, in Ulm aufgewachsen oder 
zugezogen. Wohnungspolitik, Stadtgestaltung und 
Wohnungsbau für Ältere bedeutet darum vor allem 
Flexibilität und Vielfältigkeit.
Die Stadt Ulm ermöglicht die Schaffung neuer sozialer 
Angebote auch für Senioren durch ein Konzeptver-
gabeverfahren für die stadteigenen Bauplätze. Ein-
zelne Investoren und Kooperationen aus Investoren 
mit Trägern sozialer Einrichtungen können sich mit 
interessanten Architektur- und Nutzungskonzepten 
um Grundstücke bewerben. In die Bewertung und 
Vergabe können unterschiedlichste Qualitätskriterien 
einfließen, beispielsweise die soziale Mischung, öko-
logische Besonderheiten, Beiträge für die Nachbar-
schaftsentwicklung oder Gemeinschaftsflächen. Eine 
Möglichkeit, die unterschiedlichen Investoren und 
Interessensgruppen zusammenzubringen, ist eine 
Auftaktveranstaltung für das Gebiet Safranberg. Auf 
diesem „ Marktplatz“ können sich Investoren und 
Träger zusammenfinden und Kooperationen bilden, 
um sich dann an dem Vergabeverfahren zu beteili-
gen. Interessierte und Investoren können sich an den 
Fachbereich Städtebau, Bau und Umwelt wenden. 

Das Projekt „Drehscheibe Wohnen“ wurde von der 
Stadtverwaltung Ulm initiiert, um unter anderem äl-
tere Menschen, die von Altersarmut, gleichzeitig von 
Verwahrlosung und Vereinsamung betroffen sind, zu 
unterstützen, Wohnraum zu finden. Wenn zum Bei-
spiel nach dem Tod der Partner die Wohnung nicht 
mehr bezahlbar ist, da die Grundsicherung oder die 
kleine Rente nicht ausreicht, wird ein Wohnungs-
wechsel notwendig. Geeigneter Wohnraum ist die 
Grundvoraussetzung für soziale Teilhabe und häufig 
auch für gelingende soziale Arbeit, deshalb ist ein 
ausreichendes Angebot an bezahlbarem und senio-
rengerechtem Wohnraum in der Zukunft von großer 
Bedeutung. Die Drehscheibe Wohnraum ist ein er-
gänzender Ansatz zur sonstigen Wohnungspolitik. 
Dabei soll leer stehender Wohnraum akquiriert und 
verstärkt für Hilfeempfänger mit besonderem Wohn-
bedarf zugänglich gemacht werden. Dazu müssen 
verschiedene Maßnahmen gebündelt werden. Dazu 
gehört eine zielgerichtete Öffentlichkeitsarbeit und 
eine nachhaltige Vernetzung mit Vermietern. Ver-
lässliche Ansprechpartner gehören hierzu ebenso 
dazu wie eine unterstützende Betreuung und Beglei-
tung der Zielgruppe sowie die Möglichkeit einen Sa-
nierungszuschuss zu erhalten und die Miete für zwei 
Jahre zu sichern. Ziel des Konzepts ist es, die Wohn-
raumversorgung von älteren Menschen zu verbessern 
und im Sinne der Hilfe zur Selbsthilfe ein selbstständi-
ges und eigenverantwortliches Wohnen im eigenen 
Wohnraum zu ermöglichen. ( GD Ulm 163/17)

3.1.1.  BARRIEREFREIES UND 
BARRIEREARMES WOHNEN

Die meisten älteren Menschen möchten in den eige-
nen vier Wänden alt werden. Laut der Generali Alters-
studie 2013 schätzten 31 Prozent der Befragten ihre 
Wohnung als altersgerecht ein. 65 Prozent hielten 
ihre Wohnung für eingeschränkt altersgerecht. Nur 
ein kleiner Teil der Wohnungen ist jedoch tatsäch-
lich so altersgerecht gestaltet, dass Menschen bis ins 
hohe Lebensalter in der eigenen Wohnung zurecht-
kommen. Für Menschen mit körperlichen Einschrän-
kungen kann eine nicht barrierefreie Wohnung ein 
ernstes Problem verursachen und unter Umständen 
zu einem frühzeitigen Umzug ins Heim führen. 
Grundsätzlich definiert sich Barrierefreiheit nicht nur 
über den Bereich des Wohnens und des Wohnum-
feldes: „Barrierefrei sind bauliche und sonstige An-
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lagen, Verkehrsmittel, technische Gegenstände, Sys-
teme der Informationsverarbeitung, akustische und 
visuelle Informationsquellen und Kommunikations-
einrichtungen, sowie andere gestaltete Lebensberei-
che, wenn sie für behinderte Menschen in der all-
gemeinüblichen Weise, ohne besondere Erschwernis 
und grundsätzlich ohne fremde Hilfe zugänglich und 
nutzbar sind“ (Gesetz zur Gleichstellung behinderter 
Menschen § 4).
 
Eine Stadt mit zunehmend älter werdenden Bürge-
rinnen und Bürgern sollte so wenige Barrieren wie 
möglich aufweisen - ein Vorteil, der auch für ande-
re Bevölkerungsgruppen von Bedeutung ist. Hierzu 
zählen Menschen mit Behinderung oder Familien, für 
die die Stadt im demografischen Wandel ebenfalls 
attraktiv sein will. 
Barrierefreiheit hat deshalb Vorteile für alle Alters-
gruppen:
•  Ein Zugang zum Gebäude ohne Treppenstufen ist 

für einen Rollstuhl gleichermaßen sinnvoll, wie für 
einen Rollator, einen Kinderwagen oder einen Trol-
ley.

•  Platz im Hauseingang brauchen Rollatoren ebenso 
wie Kinderwägen oder „Bobbycars“, die nicht im-
mer in der Wohnung verstaut werden können.

•  Aufzüge werden von weit mehr Mieterinnen und 
Mietern geschätzt als nur von Menschen, die über 
75 Jahre alt sind.

•  Ein geräumiges Bad erfreut nicht nur Rollstuhlfah-
rer, sondern auch Familien mit Kindern.

Die Anforderungen an eine barrierefreie Wohnung 
sind in der Planungsnorm DIN 18040-2 geregelt. 
Wohnungen, die die Norm für barrierefreies Bauen 
nicht erreichen, in denen jedoch Barrieren reduziert 
werden, bezeichnet man als barrierearm. Da die meis-
ten Wohnungen die Baustandards nach DIN nicht er-
reichen, gibt es Minimalanforderungen, damit eine 
Wohnung als altersgerecht bezeichnet werden kann. 
Dazu gehören:
•  Zugang zur Wohnung möglichst ohne Stufen
•  Keine Stufen innerhalb der Wohnung oder zum 

Balkon 
• Ausreichend breite Türen zum Sanitärbereich 
• Ausreichende Bewegungsflächen im Sanitärbereich 
• Stufenlos begehbarer Duschplatz 

Eine nachträgliche Umgestaltung zur Barrierefrei-
heit bereitet oft technische und finanzielle Probleme 

und ist daher nicht immer umsetzbar. Viel erreicht 
werden kann aber häufig auch durch einfache in-
dividuelle Lösungen. Hierzu zählen zum Beispiel die 
Beseitigung unnötiger Hürden und Stolperfallen, das 
Anbringen von Haken in erreichbarer Nähe, die Mon-
tage von Haltegriffe, sodass Treppen und Schwellen 
auch im Alter und bei körperlicher Einschränkung zu 
bewältigen sind.
Zur Erhaltung der Gesundheit kann das tägliche Trep-
pensteigen beitragen, wenn es Möglichkeiten zum 
Pausieren gibt und Geländer sinnvoll unterstützen. 
Diese Aufzählung einfacher, aber hilfreicher Verbes-
serungen ist hier noch lange nicht abgeschlossen. 
Wichtig ist immer, dass die notwendigen Umgestal-
tungen rechtzeitig in Angriff genommen werden.
Die Fachkräfte des Pflegestützpunktes beraten gern 
auch vor Ort bei einer barrierefreien Umgestaltung. 
Gleichzeitig informieren sie nach §40 SGB XI (Sozi-
algesetzbuch) über Pflegehilfsmittel und finanzielle 
Zuschüsse der Pflegekassen für „Wohnumfeld ver-
bessernde Maßnahmen“. Derzeit bekommt man bis 
zu 4000 € ab dem Pflegegrad 1.

Der Seniorenrat Ulm hat gemeinsam mit der Kreis-
handwerkerschaft und anderen Beteiligten die Akti-
on „Leichter Leben“ initiiert. Das Ziel ist es, älteren 
Menschen und Menschen mit Behinderungen eine 
Orientierungshilfe bei der Suche nach Handwerksbe-
trieben zu geben, die auf die besonderen Bedürfnisse 
und Anforderungen eingehen. Eine Liste geeigneter 
Handwerksbetriebe kann über die Homepage www.
leichter-leben-ulm.de eingesehen werden.

Die Notwendigkeit, zumindest barrierearm zu bauen, 
ist in den Köpfen angekommen. Die Vermarktung 
einer Wohnung im vierten Stock ohne Aufzug ist 
heute kaum mehr vorstellbar. Auch ein barrierefreies 
Bad, zumindest dessen Vorplanung, und breite Türen 
sind nicht das Problem. Als schwierig gestaltet es sich 
aber, dass auf Grund der in der DIN 18040 Teil zwei 
geforderten Bewegungsflächen die Wohnungen um 
ca. Zehn Prozent größer sind als „normale“ Wohnun-
gen und damit auch entsprechend teurer werden.

Zudem gibt es seit der letzten Novellierung der Lan-
desbauordnung (LBO) strengere gesetzliche Vorga-
ben zum barrierefreien Bauen. In der neuen LBO, § 
35 Abs. 1, ist geregelt, dass grundsätzlich bei Gebäu-
den mit mehr als zwei Wohnungen die Wohnungen 
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eines Geschosses barrierefrei erreichbar sein müssen. 
In diesen Wohnungen müssen die Wohn- und Schlaf-
räume, eine Toilette, ein Bad und die Küche oder 
Kochnische barrierefrei nutzbar und mit dem Roll-
stuhl zugänglich sein (GD Ulm 090/16). Diese Vor-
gaben werden in Ulm eingehalten. Barrierefrei sind 
die Neubauten der Ulmer Wohnungsbaugesellschaft 
und der Ulmer Heimstätte.
Barrieren müssen nicht nur in den Wohnungen selbst, 
sondern auch im Wohnquartier beseitigt werden. 
Dies gilt auch für die barrierefreie Erschließung des 
Wohnquartiers durch den öffentlichen Nahverkehr. 
Auch die Lesbarkeit der Fahrpläne und der stufen-
lose Einstieg in Bus oder Straßenbahn sind wichtig. 
Barrierefreiheit in und auf dem Weg zu öffentlichen 
Einrichtungen, von Läden, Arztpraxen und anderen 
Orten des täglichen Bedarfs sowie die Optimierung 
der Barrierefreiheit im öffentlichen Raum durch Ab-
senkung der Bordsteinkanten oder die Verlängerung 
der Ampel-Grünphasen für Fußgänger wird unab-
dingbar. Dazu zählt auch die Ausweisung von Spa-
zierwegen, die mit Bänken und anderen Aufenthalts-
orten ausgestattet sein sollen. 

3.1.2. WOHNFORMEN IM ALTER

Bis vor wenigen Jahren gab es für ältere Menschen 
im Wesentlichen drei verschiedene Wohnmöglichkei-
ten: entweder sie lebten in der eigenen Wohnung 
oder dem eigenen Haus, familiär in einem Mehrge-
nerationenhaushalt oder im Heim. 
Aufgrund der vielfältigen Lebensstile haben sich al-
ternativ bzw. ergänzend neue Wohnformen entwi-
ckelt. Bei diesen soll zumeist ein möglichst selbst-
ständiges Wohnen ermöglicht werden, jedoch in 
Gemeinschaft mit Anderen bzw. Gleichgesinnten. 
Die Sicherheit und die Verfügbarkeit von Hilfe und 
Dienstleistungen, wenn sie benötigt werden, sind da-
bei wichtige Aspekte. Soziale Teilhabe, Gemeinschaft 
und die Möglichkeiten sich zu engagieren spielt bei 
vielen neuen Wohnformen eine große, teilweise die 
entscheidende Rolle. 
Diese neuen Wohnmodelle rufen großes Interesse 
hervor, gleichwohl ist der Anteil derer, die tatsächlich 
in neue Wohnformen gewechselt sind, marginal. Mit 
einer stetigen Zunahme auf geringem Niveau wird in 
Ulm in den nächsten Jahren jedoch zu rechnen sein.
 

Selbständiges Wohnen in der eigenen Wohnung
Die häufigste und beliebteste Wohnform im Alter ist 
das Wohnen in der eigenen Wohnung oder dem ei-
genem Haus. Dies wird auch in Zukunft so bleiben, 
da für die allermeisten älteren Menschen die eigene 
Häuslichkeit Geborgenheit, Sicherheit, Identität be-
deutet. Viele der 65- bis 85- Jährigen leben in Wohn-
situationen, die ihren altersbedingten Einschränkun-
gen und Bedürfnissen nicht Rechnung tragen, aber 
sie arrangieren sich damit. Dies hat mit der Bindung 
an die eigene Wohnung und das Wohnumfeld zu 
tun, mit der Scheu vor einem kräfteforderndem Um-
zug, aber auch mit einer generell großen Zufrieden-
heit mit der aktuellen Wohnsituation (vgl. Generali 
Altersstudie 2017).
Eine wichtige Voraussetzung für den Verbleib in der 
eigenen Häuslichkeit ist, dass
•  die Wohnung dem veränderten Gesundheitszu-

stand so weit wie möglich angepasst wird, da kör-
perliche Einschränkungen tendenziell zunehmen 
und/oder die geistige Leistungsfähigkeit abnimmt,

•  steigenden Anforderungen an Barrierefreiheit 
nachgekommen wird,

•  Zugänge verbessert werden,
•   dem steigenden Bedürfnis nach Sicherheit im Woh-

numfeld entsprochen wird,
•  soziale Unterstützung im Umfeld wie sorgende 

Nachbarn, ehrenamtliche sowie semi-professionel-
le und professionelle Hilfsdienste niedrigschwellig 
und in ausreichender Zahl vorhanden sind.

Bei der Wohnraumanpassung berät wie beschrieben 
der Pflegestützpunkt.

Mehrgenerationenwohnen - Für Jung und Alt
Unter Mehrgenerationenwohnen versteht man das 
gezielte Zusammenwohnen von Menschen unter-
schiedlicher Generationen. Verschiedene Formen 
sind hierbei denkbar: Kauf oder Miete, selbstorgani-
siert als Baugruppeninvestoren, in Kombination mit 
einem Verein oder einer Initiative, Betrieb durch eine 
Wohnbaugesellschaft oder -genossenschaft, durch 
einen privaten Anbieter oder Investor; in Kombina-
tion mit hauptamtlicher Gemeinwesenarbeit, Beglei-
tung durch einen Verein, eine soziale Institution, z.B. 
der freien Wohlfahrtspflege. 
Vier Mehrgenerationenhäuser bestehen aktuell in 
Ulm:
•  das Mehrgenerationenwohnhaus der Ulmer Heim-

stätte mit 36 Wohneinheiten zur Miete in der West-
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stadt mit einem Bewohnerverein,
•  das Solidarhaus in der Moltkestraße der Eberhard 

Immobilien GmbH, zusammen mit dem Förderver-
ein „Mehrgenerationenwohnen“ mit 32 Wohnein-
heiten im Eigentum und zur Miete,

•  die Mehrgenerationenwohnanlage am Eselsberg 
der Ulmer Heimstätte in Kooperation mit der Stif-
tung Liebenau, in Partnerschaft mit der Stadt Ulm, 
mit 30 Wohneinheiten im Eigentum und zur Miete

•  das Mehrgenerationenwohnhaus in der Schaffner-
straße der Ulmer Wohnungs- und Siedlungsgesell-
schaft mit 32 Wohneinheiten zur Miete.

•  der Verein „aktiv gemeinsam wohnen“ plant der-
zeit ein Mehrgenerationen-Wohnprojekt mit ca. 30 
Mietwohnungen in der Warndtstraße in der West-
stadt. Diese werden voraussichtlich 2019 bezugs-
fertig sein.

Betreutes Wohnen
Diese Wohnform ist in der Regel gekennzeichnet 
durch eine eigenständige barrierefreie Wohnung in 
einer Wohnanlage, verbunden mit einem Minimum 
an Betreuungsleistungen, für die eine entsprechen-
de Pauschale aufgebracht werden muss. Bei Bedarf 
können diese Betreuungsleistungen erweitert und 
ergänzende Unterstützungsleistungen hinzugekauft 
werden. Teilweise sind diese Appartements angeglie-
dert an Seniorenzentren oder in der Nähe von Pfle-
geheimen. In Ulm bieten das Elisa Seniorenstift 188 
Plätze, die Seniorenresidenz Friedrichsau 325 Plätze, 
der Clarissenhof 32 Plätze, das Siedlungswerk in der 
Nachbarschaft des St. Anna-Stifts 21 Plätze, das ABS 
Seniorenzentrum im Brauerviertel zehn Plätze und in 
Wiblingen das Pflegeheim Alb-Donau 13 Plätze für 
betreutes Wohnen an. Durch diese enge Verbindung 
besteht bei größerem Pflegebedarf die Möglichkeit in 
ein stationäres Pflegeheim umzuziehen und dennoch 
im gleichen Wohnumfeld unter Beibehaltung sozialer 
Bezüge zu bleiben. 
Beim Betreuten Wohnen besteht die Möglichkeit un-
terschiedliche Leistungsanbieter in Anspruch zu neh-
men und gleichzeitig die Sicherheit zu haben, dass 
nur ein Mindestmaß an Leistungen pauschal abnah-
meverpflichtend für die Bewohner ist. Meist werden 
die Angebote von einem Träger federführend ange-
boten. So bietet das Deutsche Rote Kreuz 22 Woh-
nungen in der Glockengasse, die Paritätischen Sozi-
aldienste im Podlaszewski-Haus acht Plätze und die 
Paul-Wilhelm von Keppler Stiftung 30 Wohnungen 

in Wiblingen an.
Ein einheitliches Qualitätssiegel hat sich in Ulm nicht 
durchgesetzt. 

 
Seniorenwohngemeinschaften 
Seniorenwohngemeinschaften sind bisher eine we-
nig erprobte Form des Wohnens, obwohl sich in-
zwischen ein Viertel der älteren Menschen laut der 
Generali Altersstudie vorstellen könnte, in solch einer 
innovativen Wohnform zu leben. Die Grundidee die-
ser Wohnform ist das Konzept des „gemeinschaftli-
chen Wohnens“. Eine kleinere Gruppe von älteren, 
zumeist nicht verwandten Personen, wohnt gemein-
sam in einer Wohnung oder einem Haus. Jeder Be-
wohner hat ein eigenes Zimmer, manchmal mit ei-
genem Nassbereich. Küche und Gemeinschaftsraum 
werden zusammen genutzt. Viele teilen dabei nicht 
nur die Wohnung oder das Haus, sondern organisie-
ren auch den Alltag gemeinsam. 
Dabei werden unter diesem Begriff sehr unterschied-
liche Formen zusammengefasst:
Selbstorganisierte Wohngemeinschaften wer-
den eigenständig initiiert und getragen. Die Mitglie-
der sehen sich als autonome Gemeinschaft, die ihr 
Zusammenleben selbstständig regelt. Dabei wird auf 
das Selbsthilfepotenzial der Gemeinschaft gesetzt. 
Teilweise bestehen Absprachen mit ambulanten 
Diensten.

Ambulant betreute Wohngemeinschaften
Die ambulant betreuten Wohngemeinschaften sind 
Wohnformen, die Menschen mit Unterstützungs- 
und Versorgungsbedarf das Leben in einem gemein-
samen Haushalt mit gleichzeitiger Inanspruchnah-
me externer Pflege- und Unterstützungsleistungen 
gegen Entgelt ermöglicht. Die ambulant betreuten 
Wohngemeinschaften müssen laut dem Gesetz für 
Wohnen, Teilhabe und Pflege (WTPG) unter der ver-
antwortlichen Leitung eines Anbieters stehen und 
zeitgleich vollständig selbstverantwortet sein. Kriteri-
en für ambulant unterstützte Wohnformen sind laut 
Fachstelle des Kommunalverbandes für Jugend und 
Soziales Baden-Württemberg (KVJS):
•  Art, Umfang und Anbieter der Unterstützungsleis-

tungen sind frei wählbar
• Das Hausrecht liegt bei den Bewohnern
•  Entscheidungen über Gestaltung des Alltags tref-

fen die Bewohner oder deren rechtliche Vertreter
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• Maximal gibt es zwölf Bewohner
• Geringe Kontrolle durch die Heimaufsicht
• Anbieter stellt Wohnraum und Präsenzkraft 
•  private Wohnung-, Präsenz- und Pflegekräfte  

haben Gaststatus
•  ein Bewohnergremium
• ein „angemessener Wohnraum“
•  Sie sind baulich, organisatorisch und wirtschaftlich 

unabhängig
Interesse an der Gründung einer Pflege-Wohnge-
meinschaft haben bisher nur sehr wenige pflege-
bedürftige Menschen gezeigt. Die vom Bundesge-
sundheitsministerium zur Verfügung gestellten 30 
Millionen Fördergelder für den altersgerechten Um-
bau von Wohnungen in Pflege-Wohngemeinschaf-
ten wurden kaum abgerufen. Gründe für die zöger-
liche Inanspruchnahme der Fördermittel könnte sein, 
dass die organisatorischen Hürden für die Gründung 
einer ambulanten betreuten Wohngemeinschaft sehr 
hoch sind und die meisten Menschen auch im Alter 
lieber in der gewohnten Umgebung bleiben wollen. 
Derzeit gibt es in Ulm keine trägerorganisierte ambu-
lante Wohngemeinschaft für ältere Menschen. Der 
Fachbereich Bildung und Soziales steht jeglichen Ini-
tiativen in diesem Bereich positiv gegenüber, da eine 
Förderung der ambulanten Versorgung im Einklang 
mit den Zielen des Fachbereiches steht.
Die UWS (Ulmer Wohnungsbau Gesellschaft) hat im 
Keplerbogen eine barrierefreie Wohngemeinschaft 
für Senioren geschaffen. Leider haben sich für dieses 
Angebot zu wenig Senioren, die dort einziehen woll-
ten, entschieden, sodass die Wohngemeinschaft für 
ältere Menschen nicht entstehen konnte.  

Seniorenwohngemeinschaften als stationäres 
Konzept
Die Hausgemeinschaften des ASB kommen einer sta-
tionären Einrichtung sehr nahe. Sie nennen sich eine 
„stationäre Pflegeeinrichtung mit einem besonderen 
Konzept“, die auch vom ASB als „innovative Kreu-
zung zwischen Pflegeheim und Wohngemeinschaft“ 
bezeichnet wird. Je zehn Bewohner leben in einer 
Wohngemeinschaft. Mittelpunkt jeder dieser acht 
Wohngruppen ist der barrierefreie Aufenthaltsraum 
mit Küche und Balkon. Hier gehört das gemeinsame 
Zubereiten von Mahlzeiten mit Hilfe der Betreuer 
zum Alltag, der sich am Leben einer Familie orien-
tiert. Zwei dieser Wohngemeinschaften sind jünge-
ren Pflegebedürftigen vorbehalten.

Das zweite Modell, die Demenz-Wohngemeinschaf-
ten „Schillerhöhe“ der Paritätischen Sozialdienste 
wird ebenfalls als stationäre Einrichtung geführt. In 
den zwei Wohngruppen stehen jeweils neun Zimmer 
sowie weitere Flächen zur Begegnung zur Verfü-
gung. Auch hier steht das Leben in familienähnlichen 
Strukturen im Vordergrund.
In Ulm-Einsingen betreibt der private Pflegedienst 
Karin Schneider GbR eine als Wohngemeinschaft be-
zeichnete Anlage, in der die Zimmer separat vermie-
tet werden und der Pflegedienst rund um die Uhr die 
Betreuung wahrnimmt.

3.1.3. WOHNUMFELD IM ALTER

Eine hohe Zufriedenheit mit dem Wohnumfeld re-
sultiert aus einer guten Infrastruktur, Barrierefreiheit, 
einer schönen und ruhigen Umgebung und bezahl-
baren Mieten bzw. Kosten, die mit den Altersein-
künften problemlos zu bezahlen sind. Bei der Infra-
struktur legt die ältere Generation besonders Wert 
auf Arztpraxen in der Nähe, Geschäfte für den täg-
lichen Bedarf, Betreuungs- und Pflegedienste sowie 
eine gute Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel. 
Wichtig ist ihnen, dass sie naturnah leben, in einer 
schönen Umgebung oder zumindest in einer Gegend 
mit Grünflächen, in der man sich gut auskennt (vgl. 
Generali Altersstudie 2017). Die starke Verbunden-
heit mit dem eigenen Wohnumfeld könnte eine der 
Ursachen für eine kritische, oft ablehnende Haltung 
gegenüber stationären Altenhilfeeinrichtungen sein. 
Barrieren im Wohnumfeld beeinflussen signifikant die 
Lebensqualität der älteren Menschen. Dabei können 
schon kleinere bauliche Veränderungen wie der Ab-
bau von Schwellen zu einer Erhöhung der Lebensqua-
lität bei gesundheitlichen Einschränkungen führen. Bei 
der Gestaltung öffentlicher Räume, der Grünbereiche, 
den Einkaufsmöglichkeiten und des öffentlichen Nah-
verkehrs muss vermehrt darauf geachtet werden, dass 
sich Menschen jeglichen Alters auch bei eingeschränk-
ter Mobilität in ihrem Quartier selbstständig bewegen 
können. Vernetzte Wohnstrukturen, die ein individu-
elles und selbstbestimmtes Leben für ältere Menschen 
mit Hilfe Unterstützungs- und Pflegebedarf im eige-
nen Quartier ermöglichen, bieten gerade für Ältere 
Vorteile. Bewohner können ihr Leben in Abhängigkeit 
vom Hilfebedarf selbstbestimmt gestalten und können 
bis ins hohe Alter aktiv bleiben. 
Der überwiegende Teil der 65- bis 85-Jährigen möchte 
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das Leben so gestalten, dass vielfältige soziale Kontak-
te und soziales Engagement möglich sind. Eine wich-
tige Voraussetzung hierfür ist eine gute Infrastruktur 
und ein gut ausgebauter öffentlicher Nahverkehr.
Barrierefreie Stadtgestaltung umfasst:
•  Barrierefreiheit von Straßen, Gehwegen und Plät-

zen (zu achten sind auf Bodenbeläge, Stolperfallen, 
Beleuchtung, Randsteine, Ampelphasen, Fuß- und 
Radwege, Baumschnitt..)

•  Wohnortnahe Wegen und Plätze mit Sitzbänken 
und hoher Aufenthaltsqualität

• Öffentlich zugängliche „freundliche“ Toiletten.

3.1.4. HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN

•  Handlungsempfehlung 1
  Seniorenfreundliches Wohnen heißt, dass in einer 

Kommune ein ausreichendes Angebot an unter-
schiedlichen und bezahlbaren Wohnformen beste-
hen muss, damit der Einzelne das für sich Passende 
auswählen kann. Die Stadt Ulm fördert die Ent-
wicklung und Realisierung von unterschiedlichen 
Modellen des Seniorenwohnens in Einzel- oder 
Gemeinschaftsprojekten sowohl durch die Bereit-
stellung von Baugrundstücken als auch bei der Re-
vitalisierung bestehender Wohngebiete im Zusam-
menwirken des Fachbereichs Stadtentwicklung, 
Bau und Umwelt mit der Abteilung Liegenschaften 
und des Fachbereichs Bildung und Soziales mit der 
Abteilung Soziales und den Ulmer Wohnungsbau-
gesellschaften.

• Handlungsempfehlung 2
  Bewegung außer Haus ist grundsätzlich gesund-

heitsfördernd. Der Aufenthalt an der frischen Luft 
und das Zusammentreffen mit anderen Menschen 
halten körperlich fit. Deshalb ist bei Planungen im 
öffentlichen Raum darauf zu achten, dass ausrei-
chend viele öffentliche Sitzgelegenheiten  zum 
Verweilen und Begegnen vorhanden sind.  

• Handlungsempfehlung 3
  Da ältere Menschen in ihren Quartieren verwurzelt 

sind, hier ihre sozialen Bezüge und Helferstruktu-
ren haben, ist bei notwendigen Umzügen zum Bei-
spiel im Zuge einer notwendigen Sanierung darauf 
zu achten, dass diese Menschen nach Wunsch im 
selben Quartier bleiben können (Quartiersbezoge-
nes Umsiedlungsmanagement).

3.2. BERATUNG UND SOZIALE DIENSTE

Die 65- bis 85-Jährigen erwarten von ihrer Kommu-
ne, dass es eine Beratungsstelle für Ältere gibt. Sie 
möchten zu Fragen der Pflege oder Freizeitangebo-
te beraten werden und hätten gern einen Vermitt-
lungsservice von Einkaufs- und Haushaltshilfen. Da-
bei muss berücksichtigt werden, dass die Erwartung 
an solche Angebote nicht die potenzielle Nachfrage 
ist. Der Kreis der potenziellen Nutzer dürfte erheb-
lich kleiner sein. Die Erwartungen der Älteren an ihre 
Kommune steigen mit der Wohnortgröße. Sie sind 
am höchsten bei Städten über 100 000 Einwohnern 
(vgl. Generali Altersstudie 2013).
Umfassende Informationen über Einrichtungen, 
Anbieter sozialer Dienste, ehrenamtliche Unterstüt-
zungsangebote und Vereine, die Dienstleistungen 
und Unterstützung für ältere Menschen erbringen, 
bietet der Seniorenwegweiser der Stadt Ulm. Er wird 
im Laufe des Jahre 2017 aktualisiert und überarbeitet 
von der Stadt Ulm herausgegeben. Dieser ist auch 
online unter www.seniorenwegweiser-ulm.de abruf-
bar. Seit 2013 gibt es ergänzend einen Internatio-
nalen Seniorenwegweiser, der neben einer deutsch-
sprachigen Variante auch in türkischer, russischer 
und italienischer Sprache erhältlich ist. 
Außerdem sind umfassende Informationen zu Ange-
boten der Altenhilfe in Ulm und dem Umland auch 
über die Homepage der geriatrischen Klinik Bethesda 
unter www.bethesda-ulm.de erhältlich. Der evange-
lische Diakonieverband Ulm/Alb-Donau veröffentlicht 
mit finanzieller Unterstützung der Stadt Ulm und der 
Aktion 100 000 der Südwest Presse eine Broschüre, 
welche Hilfen und Adressen speziell für an Demenz 
erkrankte Menschen und deren Angehörige bereit 
hält.
Informationen zu Selbsthilfegruppen in Ulm gibt es 
direkt beim Selbsthilfebüro Korn und auf der Inter-
netseite www.selbsthilfebuero-korn.de.

3.2.1. LABEL SENIOREN - GUT BERATEN IN 
ULM/ GUT ARBEITEN IN ULM (ARBEITSTITEL)

Seit einigen Jahren haben sich in der Altenhilfe die 
Begriffe Verantwortungsgemeinschaft, sorgende 
Gemeinschaft bzw. der Begriff der Sorgestruktur ge-
prägt. Mit unterschiedlicher Betonung im Detail geht 
es im Wesentlichen um eine durchgängige, aufein-
ander abgestimmte Unterstützungsstruktur für Seni-
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orinnen und Senioren, die sicher stellt, dass jedweder 
Unterstützungsbedarf bei zunehmenden Einschrän-
kungen im direkten Umfeld der Betroffenen gedeckt 
werden kann. Diese Bedarfsdeckung gelingt nur, 
wenn Familie, Bekannte und Freunde, Nachbarschaft 
und Quartier, semiprofessionelle Dienste und profes-
sionelle Pflege eine Verantwortungsgemeinschaft für 
Ältere eingehen. Hierfür müssen Quartiere durch die 
Schaffung von durchgängigen Sorgestrukturen und 
ergänzenden Maßnahmen zu altengerechten Quar-
tieren weiter entwickelt werden (siehe Kapitel 4.2). 
Das Label „Senioren - Gut beraten in Ulm/ Gut Ar-
beiten in Ulm (Arbeitstitel)“ soll ein Qualitätssiegel 
für die Beratung darstellen. Egal wo ein Hilfesuchen-
der aufschlägt, erhält er umfassende Informationen 
und eine Basisberatung über die am Label beteiligten 
Angebote in Ulm. Hierfür wird ein einheitliches Logo 
entwickelt.

Die Beteiligten sollen gemeinsam Standards erarbei-
ten und sich diesen verpflichten. Überprüft wird die 
Einhaltung durch einen Beirat. So sollen sich zum 
Beispiel städtischen Stellen und Kooperationspartner 
der Wohlfahrtspflege, privater Träger von Pflegeein-
richtungen, niederschwellige Unterstützungsange-
bote wie zum Beispiel organisierte Nachbarschaftshil-
fen verpflichten, die Flyer aller Kooperationspartner 
auszulegen. 
Die (Erst-) Beratung soll dabei neutral und nicht ei-
geninteressengeleitet erfolgen. Ziel ist es, dass die 
verschiedenen Anbieter eine Grundhaltung der Ver-
antwortung für die älteren Menschen im Sozialraum 
entwickeln und sich nicht nur als Konkurrenz sehen.
Ergänzend sollen Versorgungslücken identifiziert und 
gemeinsam geschlossen werden. 
Das Label soll auch für eine neue und partnerschaft-
liche Vernetzungsstruktur im Sozialraum stehen. 
Nachbarschaftshilfe, Besuchsdienste, professionelle 
Anbieter und städtische Altenhilfeangebote u.v.m. 
sollen damit miteinander verbunden werden. Um die 
Umsetzung zu ermöglichen wurde 2017 beim Minis-
terium für Soziales und Integration in Stuttgart ein 
Förderantrag im Rahmen des Innovationsprogramms 
Pflege gestellt, über den im April 2018 entschieden 
wird. 

3.2.2. DAS PRÄVENTIVE HAUSBESUCHS-
PROJEKT PRÄSENZ

Gesundheit, Selbstbestimmung und Selbstständig-
keit möglichst lange zu erhalten und im vertrauten 
sozialen Umfeld zu leben, ist Wunsch vieler älterer 
Menschen. 
Präventive Hausbesuche im Alter zielen deshalb un-
ter anderem auf eine Vermeidung von Pflegeheim- 
und Krankenhausaufnahmen, die Verringerung der 
Sterblichkeit sowie auf eine Verbesserung des funk-
tionalen Status und des allgemeinen Wohlbefindens 
älterer Menschen ab. 
Viele ältere Menschen setzen sich nicht ausreichend 
oder zu spät mit dem Älterwerden auseinander. Aus 
diesem Grund werden die städtischen Mitarbeiter der 
Altenhilfe sehr häufig damit konfrontiert, dass die 
Hilfesuchenden in der Regel anlassbezogen und sich 
damit sehr spät um Beratung oder konkrete Unter-
stützung bemühen. Dies führt regelmäßig dazu, dass 
Unterstützungsleistungen in großem Umfang not-
wendig werden oder stationäre Pflegelösungen zum 
Tragen kommen. Die Altenhilfeplanung der Stadt 
Ulm hat deshalb ein Konzept erarbeitet, um früher 
mit den älteren Bürgerinnen und Bürgern Ulms in 
Kontakt zu kommen. Begleitet und wissenschaftlich 
evaluiert wird das Projekt vom Deutschen Institut für 
angewandte Pflegeforschung e.V. aus Köln. Finanzi-
ell gefördert wird das Projekt vom Sozialministerium 
Baden-Württemberg und den überörtlichen Pflege-
kassen. Der Leitgedanke dieses Konzeptes ist, dass 
ältere Menschen dazu angeregt werden, sich frühzei-
tig Gedanken über ihr Älterwerden zu machen. 

Im Sozialraum Eselsberg werden Seniorinnen und Se-
nioren zu ihrem 75. Geburtstag und im Sozialraum 
Mitte/Ost zu ihrem 80. Geburtstag von einer Prä-
SenZ-Mitarbeiterin besucht. 
Angekündigt wird der Besuch durch einen Brief des 
Oberbürgermeisters Gunter Czisch, in dem er seinen 
Glückwunsch übermittelt. Da die Bürgerinnen und 
Bürger sich nicht aktiv um die Organisation küm-
mern müssen, sondern einen Terminvorschlag erhal-
ten, den sie absagen können, werden derzeit ca. 60 
Prozent der angeschriebenen Personen besucht. Die 
angetroffenen Seniorinnen und Senioren sind sehr 
unterschiedlich:
• fit und agil oder krank und depressiv,
• sportlich oder pflegebedürftig,
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• wohlhabend oder arm oder armutsgefährdet,
• sozial gut eingebunden oder isoliert und einsam,
•  in Ehe oder Partnerschaft lebend oder alleinste-

hend.
Zu Beginn des Treffens bekommt der Besuchte eine 
Tasche mit Informationsmaterial über Seniorenange-
bote in der Stadt und dem Stadtteil sowie als kleines 
Geschenk eine Stofftasche und einen Flaschenöffner. 
Darüber hinaus werden von Kooperationspartnern 
Gutscheine bzw. Rabattsysteme für deren eigene 
Angebote zur Verfügung gestellt. Partner hierbei 
sind das Theater Ulm, die Volkshochschule Ulm, der 
Generationentreff Ulm/Neu-Ulm e.V. und Bethesda 
Bewegt e.V. Der Stofftasche werden neben den Pro-
grammen dieser Kooperationspartner weitere Infor-
mationsmaterialien beigelegt. Dabei handelt es sich 
um den Seniorenwegweiser der Stadt Ulm, der - je 
nach Nationalität der Besuchten - in verschiedenen 
Sprachen erhältlich ist, die jeweiligen Stadtteilfüh-
rer für ältere Menschen sowie Flyer und Angebote 
des Bürgerschaftlichen Engagements „Engagiert in 
Ulm“. Die Beraterinnen und Berater haben im Be-
darfsfall zudem weitere Flyer dabei, die zum Beispiel 
über Demenz aufklären.   
Im Gespräch wird diese Tasche gemeinsam ausge-
packt und die Inhalte besprochen. Dabei sollen die 
Fachkräfte:
• über das Thema Älterwerden sprechen,
•  Möglichkeiten des Engagements und der Teilhabe 

aufzeigen, 
•  Hinweise auf Begegnungs-, Bewegungs- und Bil-

dungsangebote im Sozialraum und in der Stadt ge-
ben, 

•  niederschwellige Angebote (z. B. Nachbarschafts-
hilfe, Besuchsdienste) aufzeigen, 

•  die Wohnsituation und Nachbarschaft thematisie-
ren, 

•  gegebenenfalls Stolperfallen oder andere Barrieren 
im Wohnraum identifizieren und Möglichkeiten 
zur Beseitigung aufzeigen (Wohnraumberatung, 
Sturzprophylaxe), 

•  bei Bedarf zur fachspezifischen Beratung auf den 
trägerunabhängigen Pflegestützpunkt hinweisen 
oder vermitteln, 

•  in Fällen mit besonderem Unterstützungsbedarf 
den Weg zu einer anderen, geeigneten Beratungs-
stelle zum Beispiel für pflegende Angehörige oder 
demenziell Erkrankte, Schuldnerberatungen oder 
den kommunalen Sozialdienst für Ältere aufzeigen 

und die Menschen bei Bedarf auch dorthin beglei-
ten. 

Die zentralen Ziele der präventiven Hausbesuche sind 
die Aufrechterhaltung eines selbstständigen und ei-
genverantwortlichen Lebens und der möglichst lange 
Verbleib in der häuslichen Umgebung. Die Organi-
sation ambulanter Pflegemaßnahmen wie beispiels-
weise „Essen auf Rädern“ oder eines Pflegedienstes 
kann dazu beitragen. Dadurch soll ein Umzug in ein 
Pflegeheim verzögert oder im besten Fall vermieden 
werden. Besonders die Menschen, die von Verein-
samung bedroht oder bereits sozial isoliert, wenig 
selbstaktiv sind oder nicht ausreichend Hilfe suchen 
besitzen, sollen durch das Projekt erreicht werden.
Im Zeitraum Mai 2015 bis Ende April 2017 wurden 
von der PräSenZ-Mitarbeiterin am Eselsberg insge-
samt 255 Seniorinnen und Senioren angeschrieben 
und es fanden 141 Hausbesuche statt. Im Sozial-
raum Mitte/Ost bekamen während dieses Zeitraums 
204 Seniorinnen und Senioren einen Brief des Ober-
bürgermeisters zugeschickt. Danach kam es zu 129 
Hausbesuchen. Insgesamt wurden knapp 60% der 
Angeschriebenen erreicht. 
Die Akzeptanz des Projekts bei der älteren Bürger-
schaft Ulms ist hoch. Die Beraterinnen und Berater 
erfahren bei ihren Besuchen häufig Lob. Oft fällt der 
Satz: „Toll, dass sich die Stadt um uns alte Leute küm-
mert.“ Auch die mediale Aufmerksamkeit ist groß. 
Mit diesen präventiven Hausbesuchen stellt sich die 
Stadt Ulm bei den Seniorinnen und Senioren als ein 
zuvorkommender, verlässlicher sowie kompetenter 
Ansprechpartner dar.
Die Projektförderung von PräSenZ endete im Sep-
tember 2017. Die präventiven Hausbesuche in den 
beiden Sozialräumen werden jedoch im Rahmen des 
Nachfolgeprojekts „Präventive Hausbesuche als Inst-
rument der Quartiersentwicklung zur Förderung von 
Teilhabe und selbstständiger Lebensführung bei äl-
teren Menschen“ (PiQ) bis Herbst 2019 fortgeführt. 
Gefördert wird es durch die Pflegekassen sowie durch 
das baden-württembergische Sozialministerium. Die 
wissenschaftliche Begleitung (erneut durch das Deut-
sche Institut für angewandte Pflegeforschung) rich-
tet in diesem Zeitraum ihr Augenmerk stärker auf die 
Nachhaltigkeit der Hausbesuche. Mittelfristig sollten 
die präventiven Hausbesuche auf alle Ulmer Sozial-
räume einschließlich der Ortsteile ausgeweitet wer-
den.
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3.2.3. PFLEGESTÜTZPUNKT 

Mit der Weiterentwicklung der Pflegeversicherung 
werden die Hilfen für pflegebedürftige Menschen 
immer passgenauer, gleichzeitig jedoch auch immer 
komplexer. Pflegebedürftige und ihre Angehörigen 
sind auf kompetente und wohnortnahe Beratung 
angewiesen. Dabei dürfen nicht nur die gesetzlichen 
Leistungen im Mittelpunkt stehen. Um den Bedürf-
nissen gerecht zu werden, muss der Blickwinkel ver-
größert werden. 
Deshalb berät der Pflegestützpunkt umfassend und 
neutral zu allen Aspekten rund um das Thema Pflege 
und Versorgung im Alltag. Einen Beratungsschwer-
punkt stellt die Vorbereitung eines Besuches des Me-
dizinischen Dienstes der Krankenkassen dar. Pflege-
bedürftige Menschen - unabhängig von ihrem Alter! 
- und ihre Angehörigen werden bei der Organisation 
der Alltagsbewältigung und der Pflege unterstützt. 
Diese Hilfe ist sehr konkret, häufig geht es um die 
Vermittlung von Haushaltshilfen und Pflegediensten. 
Die Rat- und Hilfesuchenden erhalten dezidierte Bera-
tungen über Pflegemöglichkeiten sowie über Präven-
tionsangebote wie Physio- und Logotherapie und ge-
riatrische Rehabilitationsmaßnahmen. Des Weiteren 
findet eine Wohnraumberatung, Hilfsmittelberatung 
oder eine Aufklärung über technische Assistenzsys-
teme statt. Eine kleine Ausstellung zu Präsentations- 
und Demonstrationszwecken befindet sich hierzu im 
Aufbau. Bei Bedarf übernehmen die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter des Pflegestützpunktes gemeinsam 
mit den Angehörigen im Sinne von Case Manage-
ment die Pflegeplanung. Der Pflegestützpunkt wirkt 
darüber hinaus darauf hin, dass es aufeinander ab-
gestimmte pflegerische und soziale Versorgungs- und 
Betreuungsangebote gibt. Dabei soll erreicht wer-
den, dass Ulmer Bürgerinnen und Bürger solange wie 
möglich in ihrem vertrauten Umfeld leben können. 
Bei dezidierten Beratungsanfragen mit dem Schwer-
punktthema Demenz wird vom Pflegestützpunkt 
häufig an das Projekt DEMENZ der Diakonie Ulm 
sowie die Demenz-Beratungsstelle der Paritätischen 
Sozialdienste verwiesen, da zu diesen  eine enge Ko-
operation besteht.
Die hohe Nachfrage der Kontakte und Beratungsge-
spräche seit der Eröffnung des Pflegestützpunkts im 
April 2010 spiegelt die Notwendigkeit einer umfas-
senden und neutralen Beratungsstelle für ältere Men-
schen wieder. Waren es in den Anfangsjahren des 

Pflegestützpunktes 200 bis 300 Beratungskontakte 
pro Jahr, so ist diese Zahl bereits im Jahr 2016 auf 
knapp 900 Einzelberatungen angestiegen. Um die-
se stark gestiegene Nachfrage zu decken sowie eine 
ordentliche Erreichbarkeit der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter zu gewährleisten, wurde in einem ers-
ten Schritt seitens der Stadt Ulm das Personal im Jahr 
2017 um 0,4 Stellenanteile auf nunmehr insgesamt 
1,5 Stellenanteile ausgebaut. In einem zweiten Schritt 
soll 2018 ein Ausbauantrag an die zuständigen Lan-
desstellen erfolgen mit dem Ziel, die Personalstärke 
auf 2,0 Stellen zu erhöhen.
Die Stadt Ulm ist der federführende Träger des Pfle-
gestützpunktes, bei dem die Modalitäten sowie die 
Finanzierung im Trägervertrag mit den Landesvertre-
tungen der Kranken- und Pflegekassen geregelt sind. 

3.2.4. WEITERE BERATUNGSANGEBOTE 

Neben den Beratungsangeboten der Stadt Ulm be-
raten die Verbände der freien Wohlfahrtspflege, die 
Ulmer Pflegeheime sowie ambulante Pflegedienste 
Hilfesuchende bei Fragen der Versorgung und Be-
treuung von hilfs- und pflegebedürftigen Menschen. 
Zunehmend bieten Träger wie die Paritätischen Sozi-
aldienste mit ihrem „Care Point“ in der Oststadt oder 
die AWO in der Weststadt und private Anbieter wie 
zum Beispiel Vermittlungsagenturen Beratungen of-
fensiv als Leistung an.

Rentenberatung
Laut dem Sozialgesetzbuch hat jede Person, die ge-
setzlich rentenversichert ist, einen Anspruch auf Aus-
kunft und Beratung. Die Beratung der Deutsche Ren-
tenversicherung umfasst:
• Gesetzliche Rentenversicherung
• Gesetzliche Krankenversicherung
• Gesetzliche Pflegeversicherung
• Gesetzliche Unfallversicherung
• Soziales Entschädigungsrecht
• Schwerbehindertenrecht
• Versorgungsausgleich 
• Betriebliche und berufsständische Versorgung

Bundesweit gibt es rund 200 Auskunfts- und Be-
ratungsstellen, die im Internet unter www.Deut-
sche-Rentenversicherung.de zu finden sind. Die Ulmer 
Beratungsstelle befindet sich in der Wichernstraße.
Die Beratenden helfen den Rentenantrag zu stellen 
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und nehmen ausgefüllte Anträge entgegen. Gibt es 
Unstimmigkeiten oder Fehler im Rentenbescheid, 
stehen sie als Ansprechpartnerinnen und Ansprech-
partner zur Verfügung. Im Falle eines Streits mit der 
Deutschen Rentenversicherung, kann eine unabhän-
gige Rentenberatung gegen Honorar in Anspruch 
genommen werden.

3.2.5. SOZIALE DIENSTE

Fallmanagement der Hilfe zur Pflege
Um Ressourcen für ein umfassendes Hilfsangebot für 
die betroffenen Menschen zu eruieren, bedarf es ei-
nes guten Fallmanagements. Das Ziel dabei ist, dass 
der Verbleib in der vertrauten Umgebung ermöglicht 
und verlängert werden soll, soweit dies machbar und 
sinnvoll ist. Die Selbständigkeit der Pflegebedürftigen 
soll erhalten bleiben und die Lebenssituation stabili-
siert werden. 
Das Fallmanagement richtet sich ausschließlich an 
mögliche „Hilfe zur Pflege“-Empfänger und dabei 
grundsätzlich an alle, die sich mit Pflegegrad 1, 2 
oder 3 über die Finanzierung eines Heimaufenthaltes 
erkundigen. Dabei wird unterstellt, dass nicht in je-
dem Fall ein teurer Heimaufenthalt die einzige Mög-
lichkeit darstellt, sondern vielfach keine alternativen 
Möglichkeiten gesehen und geprüft worden sind.
Neben dem Wohl der Pflegebedürftigen, die bei 
vorhandenen Alternativen in den seltensten Fällen 
einen Heimaufenthalt anstreben, ist es das erklärte 
Ziel Wirksamkeit, Qualität und Effizienz der als „Hil-
fe zur Pflege“ gewährten Unterstützung zu steigern 
und damit mittel- und langfristig die Kosten pro Fall 
zu senken.

Fallzahlen:
Das Fallmanagement umfasst eine 100-prozentige 
Stelle bei der Stadtverwaltung Ulm.
Folgende Personengruppen werden vom Fallma-
nagement betreut:
•  Pflegebedürftige der Pflegegrade 1,2 und 3 für die 

eine Heimkostenübernahme beantragt wurde,
•  Personen, bei denen nach einer ausführlichen 

Fallklärung auch die Koordination der beteiligten 
Dienste notwendig ist. Das heißt, es liegt eine kom-
plexe Hilfesituation vor, die Anzahl der am Einzel-
fall beteiligten Dienstleister ist hoch und die Hilfe 
kann von der betroffenen Person und dem sozialen 
Umfeld nicht allein ausfindig gemacht, initiiert und 

koordiniert werden (Subsidiarität).
Im Kalenderjahr 2016 wurden vom Fallmanagement 
im Sachgebiet Altenhilfe und Pflege insgesamt 145 
Fälle betreut, davon 53 Männer und 92 Frauen. 
In 17 Fällen waren keine Leistungen in Kostenträger-
schaft der Stadt zu erbringen. In 16 Fällen konnte 
eine ambulante Betreuung, statt eines stationären 
Aufenthalts erreicht werden.

Sozialer Dienst für Ältere (SdfÄ)

Fallbeispiel:
Frau A. ist 84 Jahre alt und seit 15 Jahren verwitwet. 
Sie lebt allein, ist kinderlos und wurde bis vor kurzem 
durch ihren Neffen unterstützt. Dieser muss aus be-
ruflichen Gründen aus Ulm wegziehen, so dass Frau 
A. keine Hilfe mehr hat - er wendet sich in diesem 
Zusammenhang an den SDfÄ.
Zunächst findet eine Beratung des Neffen über die 
Möglichkeit einer ambulanten Versorgung und über 
Unterstützungsangebote im wohnlichen Umfeld von 
Frau A. statt. Dabei wird schnell deutlich, dass wei-
tere Problemstellungen bestehen: Frau A. lebt von 
einer Minimalrente unter Grundsicherungsniveau. Im 
Rahmen von mehreren Hausbesuchen bei Frau A. - 
teilweise unter Beteiligung des Angehörigen - wird 
ein Hilfskonzept erarbeitet und die notwendigen 
Schritte werden umgesetzt: Beantragung Grundsi-
cherung, Einstufung in die Pflegeversicherung, Bean-
tragung von Leistungen der Hilfe zur Pflege, Einsatz 
eines Hauswirtschaftsdienstes für Einkauf und haus-
wirtschaftliche Unterstützung, Pflege durch einen 
ambulanten Pflegedienst, Sozialkontakte durch Be-
suchsdienst, hausärztliche Versorgung vor Ort. 
Der SDfÄ hält nach dem Einsetzen der unterschied-
lichen Unterstützungs- und Hilfsangebote weiterhin 
Kontakt mit Frau A., um bei Bedarf die Hilfen anpas-
sen zu können - zunächst engmaschig, dann in Form 
einer lockeren Begleitung. Bei Bedarf besteht weiter-
hin die Möglichkeit zum Austausch mit den Ange-
hörigen sowie der Kooperation mit dem Hilfesystem.
Durch die regelmäßigen Kontakte war es dem SDfÄ 
später möglich, Veränderungen und Hinweise auf 
Gefährdungsmomente von Frau A., bedingt durch 
eine demenzielle Veränderung, rechtzeitig zu erken-
nen. In Absprache mit Frau A., den Angehörigen so-
wie den beteiligten Diensten wurde das Hilfesetting 
angepasst und eine gesetzliche Betreuung angeregt.
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Zur Tätigkeit der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 
im Sozialen Dienst für Ältere gehört die Bearbeitung 
von Aufgaben aus dem Bereich der kommunalen Da-
seinsfürsorge mit dem Ziel einer adäquaten Grund-
versorgung des Klientel. 
Im Sozialen Dienst für Ältere arbeiten auf insgesamt 
3,0 Vollzeitstellen fünf Sozialpädagoginnen, die je-
weils den fünf Sozialräumen zugeordnet sind. Bei Be-
darf erfolgt die Arbeit aufsuchend. Der SDfÄ arbeitet 
nach den Case Management-Standards des Fachbe-
reichs.
Der SDfÄ berät und unterstützt Personen ab 65 Jah-
ren in besonders schwierigen persönlichen, sozialen 
und ökonomischen Lebenslagen.

Der SDfÄ ist insbesondere im Rahmen des SGB XI 
und SGB XII mit folgenden Aufgaben tätig:
•  Information, Beratung, Unterstützung und Ver-

mittlung bei Fragen der Alltagsbewältigung und 
zur ambulanten häuslichen Versorgung.

•  persönliche Beratung und Unterstützung in sozia-
len Angelegenheiten, bei Geld- und Sachleistun-
gen sowie in administrativen Angelegenheiten.

• Allgemeine Lebensberatung.
• Beratung und Unterstützung von Angehörigen.
• Unterstützung in Notsituationen.
•  Klärung des Hilfebedarfs und Einleitung entspre-

chender Maßnahmen.
•  Stellungnahmen im Rahmen von Anträgen und 

Leistungen der Hilfe zur Pflege und Grundsiche-
rung nach SGB XII.

•  Klärung des Bedarfs und der Notwendigkeit einer 
gesetzlichen Betreuung und deren Anregung nach 
BGB §1896 ff. Unterstützung und Begleitung im 
Vorfeld von Betreuung.

•  Krisenintervention in bedrohlichen Situationen un-
ter Beachtung bzw. ggf. Übernahme der Garan-
tenpflicht mit dem Ziel der (Wieder-)Herstellung 
einer Grundversorgung.

•  Mitwirkung bei Maßnahmen nach dem Gesetz 
über die Unterbringung psychisch Kranker (UBG)

Bei der Erfüllung der Aufgaben besteht ein hoher 
Kooperationsbedarf mit innerstädtischen Dienststel-
len wie dem Pflegestützpunkt, dem Fallmanagement 
„Hilfe zur Pflege“, dem präventiven Hausbesuch-
sprojekt „PräSenZ“, der Sachbearbeitung SGB XII, 
dem Kommunalen Sozialen Dienst, der Schuldnerbe-
ratung. Zudem gibt es weitere Angebote. Abseits von 

Einzelfällen findet die Vernetzung in den jeweiligen 
Sozialraumteams und stadtweit in der Fachgruppe 
Altenhilfe statt. Wichtige externe Kooperationspart-
ner sind neben Angehörigen und Nachbarn die UWS 
und andere Wohnungsbaugesellschaften, Nachbar-
schaftshilfen und Besuchsdienste, ambulante und 
stationäre Einrichtungen der Pflege, Sozialdienste 
von Kliniken, niedergelassene Ärzte, das ProjektDe-
menz der Diakonie, die Beratungsstelle für Demenz 
der Paritätischen Sozialdienste sowie weitere Bera-
tungsstellen.
 
Im Kalenderjahr 2016 wurden vom SDfÄ insgesamt 
389 Klienten begleitet. Die Fallzahlen steigen in den 
letzten Jahren. Ca. 70 Prozent der Klienten sind al-
leinstehend, gut die Hälfte ist weiblich, etwa ein Drit-
tel besitzt einen Migrationshintergrund. Die häufigs-
ten Themenbereiche sind die Alltagsbewältigung und 
häusliche Versorgung, finanzielle und administrative 
Schwierigkeiten sowie psychische Erkrankungen und 
Vereinsamung. In etwa 15 Prozent aller Fälle spielt 
Verwahrlosung eine Rolle, in knapp 10 Prozent der 
Fälle findet eine Krisenintervention statt.
In der Regel sind die Klienten des Sozialen Dienstes 
für Ältere ohne Unterstützung nicht in der Lage, 
ihre Schwierigkeiten selbst zu lösen. Eine besondere 
Schwierigkeit für die Mitarbeiter und Mitarbeiterin-
nen des SDfÄ liegt in der häufig ungenügenden Mit-
wirkungsbereitschaft der Klienten.

3.2.6. WEITERE STADTWEITE BERATUNGSAN-
GEBOTE UND -DIENSTE IN ULM

Für einige Beratungsbereiche für ältere Menschen 
sind besondere Kompetenzen erforderlich. Hierfür 
stehen entsprechende Einrichtungen zur Verfügung, 
die zum großen Teil durch die Stadt bezuschusst wer-
den.
Für demenziell erkrankte Menschen gibt es das 
„Projekt DEMENZ“ des Diakonieverbandes Ulm/
Alb-Donau sowie die Beratungsstelle Demenz der 
Paritätischen Sozialdienste. Dabei stehen beim Pro-
jekt DEMENZ Erstberatungsgespräche und Informa-
tionsübermittlung, die Sensibilisierung der Bevöl-
kerung und Gesprächsangebote beispielsweise im 
Gesprächscafé „Alter und Demenz“ im Vordergrund. 
In den vergangenen Jahren sind längere Begleitun-
gen entstanden, da die Menschen immer wieder 
neue Anfragen haben. Längerfristige Beratung und 
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Begleitung liegt schwerpunktmäßig bei den Paritäti-
schen Sozialdiensten, die neben der Beratungsstelle 
auch Angehörigen- und Betroffenengruppen anbie-
tet. Interkulturelle Beratung, auch für Seniorinnen 
und Senioren mit internationalen Wurzeln sowie bei 
Pflegebedürftigkeit ist ein besonderer Schwerpunkt 
der Arbeiterwohlfahrt. 
Die psychologische Beratungsstelle der Diakonie im 
Grünen Hof bietet seit 2015 explizit ein Beratungs-
angebot für Ältere an. Hierfür wird eine halbe Per-
sonalstelle vorgehalten. Neben klassischen Themen 
in der psychologischen Beratung werden besonders 
auch Fragen des Älterwerdens, des Verlusts des 
Lebenspartners und der Vereinsamung in den Vor-
dergrund gerückt. Jährlich werden knapp 100 Bera-
tungsfälle bzw. erreichte Personen gezählt. Eine Be-
sonderheit liegt in der Möglichkeit, die Beratungen 
bei eingeschränkter Mobilität auch zu Hause durch-
zuführen.
Beratungen zum Thema Pflege und Alltagsversor-
gung bieten Ulmer Heime und professionelle Pfle-
gedienstleister an. Weitere sozialraumbezogene 
Beratungsangebote, zum Beispiel im Care Point der 
Paritätischen Sozialdienste, der Beratungsstelle der 
AWO in der Weststadt oder in der Tagespflege Stif-
terstuben am Eselsberg sind im Kapitel Sozialräume 
aufgelistet und beschrieben. Weitere wichtige An-
laufstellen für Ratsuchende in den einzelnen Sozial-
räumen sind auch die verschiedenen Bürgerzentren 
sowie die Erstanlaufstellen der Abteilung Soziales in 
den Sozialräumen.

3.2.7. HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN

•  Handlungsempfehlung 4:
  Angesichts der demografischen Entwicklung wird 

auch in Zukunft der Bedarf an neutraler Beratung 
und Vermittlung steigen. Der Pflegestützpunkt 
sollte auf eine Personalstärke von 2,0 Stellen aus-
gebaut werden, um eine bedarfsgerechte Bera-
tung zu gewährleisten.

• Handlungsempfehlung 5:
  Der Pflegestützpunkt arbeitet niedrigschwellig und 

steht für eine unabhängige, neutrale Beratung. Als 
örtliche Anlaufstelle hat er eine wichtige Funktion 
in der Hilfestruktur und sollte deshalb in den fünf 
Sozialräumen regelmäßig Außensprechstunden 
anbieten können.

• Handlungsempfehlung 7:

  Die präventiven Hausbesuche sollten auf alle So-
zialräume ausgeweitet werden, um  Bürgerinnen 
und Bürger bei der rechtzeitigen Planung des Älter-
werdens und bei der positiven Auseinandersetzung 
damit zu unterstützen. 

• Handlungsempfehlung 8:
  Zusammen mit Partnern der privaten Wohlfahrts-

pflege und der Privatwirtschaft sollen unter einem 
gemeinsamen Label nach qualitativen Maßstäben 
stadtweit Beratungsangebote entstehen, wenn der 
Förderantrag des „Innovationsprogramm Pflege“ 
des Sozialministeriums positiv beschieden wird. 

• Handlungsempfehlung 9:
  Es ist zu prüfen, ob mittelfristig ein Beratungsan-

gebot mit Schwerpunkt Wohnraum und Hilfsmittel 
für den Alltag nötig ist. Gegebenenfalls ist diese 
aufzubauen oder in das Angebot des Pflegestütz-
punktes zu integrieren.

3.3. HILFEN IM ALLTAG

Da die meisten Menschen, auch wenn sie Hilfe brau-
chen, so lange selbstständig und würdevoll wie mög-
lich in ihrer vertrauten Umgebung bleiben und am 
sozialen Leben in der Gemeinschaft teilhaben wol-
len, ist eine passgenaue Organisation der Hilfen im 
Alltag grundlegend. So kann eine gute Versorgung 
trotz geistiger oder körperlicher Einschränkungen ge-
währleistet und die Autonomie in den eigenen vier 
Wänden so lange wie möglich erhalten werden.
Nur wenn im Bedarfsfall angemessene Alltagshilfen 
(zum Beispiel hauswirtschaftliche und persönliche 
Hilfen) zur Verfügung stehen, ist es vielen älteren 
Menschen möglich, ihre Selbstständigkeit länger 
zu erhalten. Ein Heimaufenthalt kann so vermieden 
oder hinausgezögert werden.  
Exkurs Wohnen für Hilfe – Studierende wohnen mit 
Senioren. Als Antwort auf die Wohnungsnot bei Stu-
dierenden bieten einige deutsche Städte inzwischen 
generationenverbindende Projekte, in denen Studie-
rende gemeinsam mit Seniorinnen und Senioren in  
deren Wohnungen oder Häusern mietfrei oder ge-
gen ein geringes Entgelt wohnen. Als Gegenleistung 
unterstützen die Studierenden die älteren Menschen 
im täglichen Leben, zum Beispiel im Haushalt, beim 
Einkaufen, bei Spaziergängen oder Begleitdiensten 
oder der Nutzung neuer Medien etc.. Pflegerische 
Tätigkeiten sind dabei im Hilfespektrum nicht enthal-
ten. Die bisher gemachten Erfahrungen dort zeigen, 
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dass derartige Projekte ohne eine hauptamtliche Be-
gleitung und Koordination nicht auskommen und ak-
tuell nur von einem begrenzten Personenkreis – vor 
allem bei den SeniorInnen – in Anspruch genommen 
werden.

3.3.1. ESSEN AUF RÄDERN

Unter „Essen auf Rädern“ versteht man die regelmä-
ßige Lieferung fertig zubereiteter Mahlzeiten, in der 
Regel das Mittagessen, bis an die Wohnungstür oder 
in die Wohnung des Kunden. Essen auf Rädern wird 
von sozialen Einrichtungen, Wohlfahrtsverbänden, 
ambulanten Pflegediensten und sonstigen Hilfeor-
ganisationen gebracht. Mittlerweile bieten dies auch 
viele Privatunternehmen an. Der Service ist auf die 
Bedürfnisse älterer oder hilfsbedürftiger Menschen 
zugeschnitten, die ihre Mahlzeiten nicht mehr selbst-
ständig zubereiten können oder wollen, diese jedoch 
in den eigenen vier Wänden zu sich nehmen möch-
ten oder müssen.
Essen auf Rädern wird von den Anbietern heutzuta-
ge oft auch als „Mahlzeitendienst“, „Menüservice“, 
„Essens-Bringdienst“ oder „Catering“ bezeichnet, 
auch um die Assoziation mit „Alte-Leute-Essen“ zu 
vermeiden. Die Übergänge zu den Angeboten von 
Gastronomie und herkömmlichen Bring-Diensten 
sind dabei fließend.
Neben gewöhnlichen Hauptmahlzeiten für verschie-
dene Geschmacksrichtungen umfasst der Speiseplan 
in der Regel auch Spezialkost bzw. Diäternährung. 
Es gibt vegetarische, salzarme, leicht bekömmliche 
oder laktosefreie Speisen, Diabetikerkost oder pürier-
te Kost für Kunden mit Schluckbeschwerden. Der Ul-
mer Seniorenwegweiser umfasst derzeit allein neun 
Anbieter im Bereich Essen auf Rädern.
Diese sind in der Lage, auch bei steigender Nachfrage 
den Bedarf zu decken. Hilfesuchende sollten neben 
den Preisen und der Qualität auch auf die Dienstleis-
tung achten, ob die Speisen zum Beispiel lediglich vor 
die Tür gestellt werden oder der Kontakt mit dem 
Hilfesuchenden zum Standard gehört. Denn nur auf 
diese Weise können, wird der Kunde nicht angetrof-
fen, weitere Schritte eingeleitet werden. 

3.3.2. MITTAGSTISCHE

Wenn Menschen noch mobil sind, ist es empfeh-
lenswert, zumindest teilweise einen nahegelegenen 

Mittagstisch aufzusuchen, um sozialen Kontakte zu 
pflegen. 
Gemeinsam schmeckt es besser. Ältere Menschen 
freuen sich über eine Einladung zu einer leckeren 
Mahlzeit in angenehmer Gesellschaft. Untersuchun-
gen ergaben, dass insbesondere ältere alleinstehen-
de Menschen sich oft unzureichend ernähren und 
wenig am sozialen Leben teilnehmen. 
Auch aus diesem Grund gibt es offene Mittagstische 
in fast allen Stadtteilen Ulms. Näheres hierzu wird in 
den Sozialräumen Kapitel 4.3. beschrieben. Neben 
den eigens eingerichteten Mittagstischen wie bei-
spielsweise im Gemeindesaal der Auferstehungsge-
meinde in Böfingen oder dem Weststadthaus bieten 
sechs von 12 Pflegeheimen die Möglichkeit am dor-
tigen Mittagstisch teilzunehmen (zwei Heime haben 
keine Angabe gemacht). Es entsteht ein Trend hin 
zu generationsübergreifenden Mittagtischen wie im 
Weststadthaus oder der Mittagstisch für Schulkinder 
im Bürgerhaus Mitte, der allen Bürgerinnen und Bür-
gern offen steht. Zudem bietet der Dreifaltigkeitshof 
der evangelischen Heimstiftung, das St. Anna Stift, 
das Elisabethenhaus, das Café Jam am Münster-
platz oder die Caritas Wohnsitzlosenhilfe einen Mit-
tagstisch an. Im Sozialraum Böfingen haben ältere 
Menschen die Möglichkeit, im Haus Michael oder in 
der evangelischen Kirche zu speisen. Die Tagespfle-
ge Stifterstuben bietet am Eselsberg einen offenen 
Mittagstisch. Dieses Angebot gibt es auch bei der 
AWO in der Weststadt, im Clarissenhof und im Café 
Canapé. Weitere Angebote werden im Kapitel 4.3 
über die Sozialräume beschrieben. 
In jedem Fall ist zu beobachten, dass mehr ältere 
Menschen den regulären Mittagstisch in den vielen 
Ulmer Gaststätten in der Innenstadt wahrnehmen. 
Einzelne Metzgereien und Gaststätten bieten Mit-
tagsmenüs an, die die Kunden mit nach Hause neh-
men können.
Ein besonders schönes Beispiel für einen Mittagstisch 
mit dem Fokus auf gemeinsames Zusammensein be-
findet sich in Lehr, die dortige Nachbarschaftshilfe 
organisiert den Mittagstisch.

3.3.3. BESUCHSDIENSTE

Besuchsdienste sind in der Regel kirchengemeindlich 
und ehrenamtlich organisiert. 
Orientierungspunkte sind der gemeindliche Rahmen, 
die Lebenssituation der Einzelnen, die persönliche 
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Begegnung und das Gespräch im nichtöffentlichen 
Raum. Im Vordergrund steht der wertschätzende 
Kontakt.
Je nach Wunsch und Bedürfnis der Besuchten und 
nach leitender Konzeption der einzelnen Besuchs-
dienste haben Besuche für die Gemeinschaft öff-
nende, seelsorgliche und/oder diakonische Aspekte. 
Besucht werden ältere Menschen in ihren Wohnun-
gen, aber auch Menschen, die sich in einer stationä-
ren Einrichtung befinden. Mittlerweile schließen sich 
immer mehr evangelische und katholische Besuchs-
dienste zu einem ökumenischen Angebot, wie zum 
Beispiel im Ulmer Westen oder am Eselsberg zusam-
men. Sie geben sich Leitlinien und übernehmen Auf-
gaben, die über den reinen Anlassbesuch hinausge-
hen. So beginnen einige Besuchsdienste, auch eine 
auf Dauer angelegte Begleitung von älteren Men-
schen umzusetzen. Damit steigen die Anforderungen 
an die ehrenamtlich Engagierten. Qualifizierung und 
Fortbildung für die Ehrenamtlichen, wie sie beispiels-
weise im Ulmer Westen angeboten wird, sind hierbei 
ein wichtiger und auf die anderen Stadtteile zu über-
tragender Faktor.
Auf Sozialraumebene sollten noch mehr Möglichkei-
ten gefunden werden, die Besuchsdienste - sowohl 
bei den Besuchenden als auch bei den Besuchten - 
mehr als bisher für Menschen zu öffnen, die keiner 
oder einer anderen Religion angehören.

Wünschenswert wäre zudem, wenn sich die vorhan-
denen und gegebenenfalls neuen Besuchsdienste 
zusätzlich zum bisher vorherrschenden anlassbezo-
genem Besuch flächendeckend hin zu einer verläss-
lichen, regelmäßigen und auf Dauer angelegten Be-
gleitung von älteren Menschen weiterentwickeln, die 
zum Beispiel von Vereinsamung bedroht sind. Der 
kostenfreie Besuchsdienst „Wiblinger Weggefähr-
ten“ sowie das kostenpflichtige Angebot „Betreutes 
Wohnen Zuhause“ des Paritätischen Sozialdienstes, 
aber auch der bereits erwähnte Besuchsdienst Ulmer 
Westen sind hier erste Beispiele. Erste Ansätze der 
Besuchsdienste, die vorgefundene Situation in den 
Wohnungen hinsichtlich eines weitergehenden Hilfe-
bedarfes zu analysieren und diese Informationen wei-
terzugeben, weisen ebenfalls in die richtige Richtung. 

In Ulm gibt es in jedem Sozialraum Besuchsdienste. 
So gibt es in Böfingen Geburtstagsbesuche durch 
Mitglieder der Kirchengemeinde. Die Bewohner des 

Eichbergs werden zum 65.Geburtstag durch eine 
Mitarbeiterin des Eichbergtreffs besucht. Am Esels-
berg gibt es für ältere Menschen den ökumenischen 
Besuchsdienst. Die evangelische und katholische Kir-
chengemeinde im Westen bietet den Besuchsdienst 
Ulmer Westen an. Zudem sind in der Weststadt Be-
suche über das Sozial-Team Hochsträß möglich. Wie 
auch in Böfingen werden ältere Menschen, in Wiblin-
gen zu runden Geburtstagen, von der evangelischen 
Kirchengemeinde besucht. Des Weiteren bestehen 
in Wiblingen der Besuchsdienst „Miteinander-Für-
einander“ und die „Wiblinger Weggefährten“. Im 
Sozialraum Mitte/Ost gibt es für ältere Menschen die 
Nachbarschaftshilfe und auf Anfrage Besuchsdienste 
durch die Kirchen und Pflegeheime. 

Gleichwohl zeigt die Erfahrung, dass die ehrenamtli-
chen Helfer der klassischen Besuchsdienste bei der Ar-
beit mit schwierigen Personen, zum Beispiel Menschen 
mit latenter, aber nicht diagnostizierter psychischer 
Erkrankung überfordert sind. Die Besuchsdienste se-
hen sich hier zu Recht auch nicht beauftragt. Profes-
sionelle Dienste wie der Kommunale Soziale Dienst, 
der Soziale Dienst für Ältere oder der Sozialpsychiat-
rische Dienst können bei diesem Personenkreis in der 
Regel die notwendige, engmaschige Begleitung nicht 
gewährleisten. Angesichts der beobachtbaren Zunah-
me von Menschen - besonders älteren - mit solchen 
Einschränkungen ist mittelfristig über den Aufbau 
eines qualifizierten Besuchsdienstes für Menschen in 
besonderen Lebenslagen nachzudenken. Erste Über-
legungen sowie eine begrenzter Feldversuch werden 
hierzu im Sozialraum West angestellt.

3.3.4. ORGANISIERTE 
NACHBARSCHAFTSHILFEN

Vor dem Hintergrund der demografischen und struk-
turellen Veränderungen gewinnen niedrigschwellige 
Unterstützungsangebote für ältere Menschen immer 
mehr an Bedeutung. 
Bürgerschaftlich organisierte Nachbarschaftshilfen 
können wesentlich zur Unterstützung und zum Ver-
bleib in den eigenen vier Wänden und zum Erhalt von 
Sozialkontakten beitragen. Im Vordergrund steht im-
mer das bürgerschaftliche Engagement und somit die 
gegenseitige Hilfe von Ulmer Bürgerinnen und Bür-
gern. 
Die organisierte Nachbarschaftshilfe ist ein alltags-
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unterstützender Dienst. In der Regel bedarf es einer 
konkreten Beauftragung durch den Hilfesuchenden. 
Vergütet werden die Dienste mit einem noch güns-
tigen Stundensatz im einstelligen Bereich. Bei dieser 
ehrenamtlichen Unterstützung steht das Wohlerge-
hen von Menschen, die auf Grund des Alters, einer 
Krankheit oder anderer Belastungen nicht alle Auf-
gaben des täglichen Lebens selbst erledigen können, 
im Vordergrund. Häufig nachgefragt werden zum 
Beispiel Begleitdienste zum Einkaufen oder zum Arzt, 
zum Spazierengehen oder Hilfe bei handwerklichen 
Anforderungen im Haushalt. Die Helferinnen und 
Helfer erhalten eine Aufwandsentschädigung auf 
Stundenbasis, teilweise wird diese von den Hilfskräf-
ten zum Verbessern der eigenen finanziellen Situati-
on verwendet.
In Ulm gibt es in allen fünf Sozialräumen sowie nahe-
zu allen Ortschaften organisierte Nachbarschaftshil-
fen. Die Nachfrage nach ihnen ist hoch und tendenzi-
ell weiter zunehmend. Zunehmend schwieriger wird 
es für die Nachbarschaftshilfen genügend ehrenamt-
liche Helfer zu rekrutieren. Die organisierten Nach-
barschaftshilfen erhalten teilweise Zuschüsse nach § 
45 SGB XI unter Kofinanzierung der Stadt Ulm. Bei 
einer Umfrage zur Erstellung des Seniorenberichts 
haben sich fünf Nachbarschaftshilfen beteiligt. Die-
se betreuten im Jahr 2016 mit 155 ehrenamtlichen 
Helfern 147 Personen und erbrachten dabei nahezu 
21.000 Einsatzstunden.

3.3.5. HAUSWIRTSCHAFTLICHE DIENSTE

Hauswirtschaftliche Dienstleistungen werden zuneh-
mend nachgefragt, wenn Seniorinnen und Senioren 
weniger oder gar nicht mehr in der Lage sind, ein-
zelne und vor allem laufende hauswirtschaftliche Tä-
tigkeiten selbst zu erledigen und wenn niemand im 
familiären oder sozialen Umfeld zur Verfügung steht, 
der hierbei unterstützend mitwirkt. In Kombination 
mit bereits bestehender Pflegebedürftigkeit werden 
hauswirtschaftliche Dienstleistungen häufig von am-
bulanten Pflegediensten erbracht. Dies bezieht sich 
auch auf Dienstleistungen, die nicht im Rahmen von 
Pflegeversicherungsleistungen abgedeckt sind.
In Ulm gibt es drei reine hauswirtschaftliche Diens-
te, die Leistungen speziell für ältere Menschen oder 
Menschen mit Behinderung anbieten. Diese Dienste 
übernehmen über die hauswirtschaftliche Versor-
gung hinaus im Einzelfall auch weitergehende Be-

treuungsleistungen und arbeiten auch in „schwie-
rigen“ Haushalten. So werden diese Dienste zum 
Beispiel  immer wieder von gesetzlichen Betreuern, 
dem Sozialen Dienst für Ältere und dem Kommuna-
len Sozialen Dienst zur Entrümpelung von vermüllten 
Haushalten eingeschaltet. Häufig werden die Kosten 
hierfür durch die Sozialverwaltung der Stadt getra-
gen.
Darüber hinaus hat sich auch im Bereich der hauswirt-
schaftlichen Dienstleistung ein kaum überschaubarer 
Markt entwickelt, der von unzähligen professionel-
len Reinigungsdiensten bis hin zu Seniorenumzügen 
reicht. Einen Überblick bietet der Seniorenwegweiser 
oder ein Blick ins Internet.
Eine ehrenamtlich getragene Besonderheit stellt das 
gemeinsam von der Diakonie und Caritas betriebene 
Projekt „Die freiwilligen Praktiker“ dar. Hier bieten 
handwerklich geschickte Helfer gegen einen gerin-
gen Unkostenbeitrag einfache handwerkliche Hilfen 
im Haushalt an, für die i.d.R. kein Handwerker beauf-
tragbar ist.
Seit Jahren ein nicht adäquat gelöstes Problem liegt 
im fehlenden Angebot für Winterdienste (zum Bei-
spiel Schneeschippen). Die bestehenden Festangebo-
te sind für den „Normalbürger“ kaum finanzierbar, 
ein sofort bei Bedarf zur Verfügung stehendes An-
gebot besteht angesichts der witterungsbedingten 
Unplanbarkeit nicht. Ältere Seniorinnen und Senio-
ren sind im Einzelfall darauf angewiesen, dass Perso-
nen aus dem familiären oder sozialen bzw. nachbar-
schaftlichen Umfeld helfend einspringen.

3.3.6. ANGEBOTE ZUR UNTERSTÜTZUNG IM 
ALLTAG § 45A

Angebote zur Unterstützung im Alltag nach § 45a 
SGB XI haben ab dem 01.01.2017 die niedrigschwel-
ligen Betreuungs- und Entlastungsangebote nach § 
45c SGB XI ersetzt, ohne dass dies zu inhaltlichen Än-
derungen der Angebote führt.
Pflegebedürftige können bis zu 125 € für qualitäts-
gesicherte Angebote zur Unterstützung im Alltag er-
halten. Diese ambulanten Angebote stehen mit dem 
Pflegestärkungsgesetz I seit dem 01.01.2015 allen 
Pflegebedürftigen zu. Sowohl geistig, psychisch oder 
körperlich beeinträchtigte Pflegebedürftige erhalten 
weitere unterstützende Leistungen, um möglichst 
lang ein selbstbestimmtes Leben in den eigenen vier 
Wänden führen zu können. 
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Diese Leistungen sind:
•  Einzel- oder Gruppenangebote der allgemeinen 

Anleitung und Betreuung
•  Unterstützung im Haushalt, zum Beispiel Einkau-

fen, Putzen, Waschen
•  Hilfen bei Anforderungen im Alltag, zum Beispiel 

Fahr- und Begleitdienste
• Unterstützung pflegender Angehöriger
Angebote zur Unterstützung im Alltag tragen dazu 
bei, pflegende Angehörige zu entlasten, und helfen 
Pflegebedürftigen möglichst lange in ihrer häuslichen 
Umgebung zu bleiben, soziale Kontakte aufrechtzu-
erhalten und ihren Alltag weiterhin möglichst selbst-
ständig bewältigen zu können. Angebote zur Unter-
stützung im Alltag sind:
»  Betreuungsangebote: Angebote, in denen ins-

besondere ehrenamtliche Helferinnen und Helfer 
unter pflegefachlicher Anleitung die Betreuung 
von Pflegebedürftigen mit allgemeinem oder mit 
besonderem Betreuungsbedarf in Gruppen oder 
im häuslichen Bereich übernehmen,

»  Angebote zur Entlastung von Pflegenden: An-
gebote, die der gezielten Entlastung und beraten-
den Unterstützung von pflegenden Angehörigen 
und vergleichbar nahestehenden Pflegepersonen 
in ihrer Eigenschaft als Pflegende dienen,

»  Angebote zur Entlastung im Alltag: Angebote, 
die dazu dienen, die Pflegebedürftigen bei der Be-
wältigung von allgemeinen oder pflegebedingten 
Anforderungen des Alltags oder im Haushalt, ins-
besondere bei der Haushaltsführung oder bei der 
eigenverantwortlichen Organisation individuell be-
nötigter Hilfeleistungen zu unterstützen.

In Ulm gibt es nach § 45a SGB XI zwanzig anerkannte 
Dienstleistende, die Angebote zur Unterstützung im 
Alltag vorhalten. Dabei handelt es sich teilweise um 
organisierte Nachbarschaftshilfen, Familienentlasten-
de Dienste der Behindertenhilfe, aber zum Beispiel 
auch um gewinnorientierte Sozialagenturen. Zudem 
dürfen auch ambulante Pflegedienste Leistungen zur 
Entlastung im Alltag anbieten und abrechnen. Die-
se benötigen dazu keine explizite Anerkennung. Der 
Einsatz von professionellen Agenturen und Diensten 
ist in vielen Fällen richtig und angezeigt. Allerdings 
ist dabei zu beachten, dass die Stundensätze der dort 
überwiegend eingesetzten Fachkräfte hoch sind. Vor 
allem wenn es überwiegend um hauswirtschaftliche 
Tätigkeiten geht, ist der Einsatz des zur Verfügung 

stehenden Entlastungsbetrages wenig effizient.
 
Unter den von der Stadt Ulm anerkannten Diensten 
zur Entlastung im Alltag wurde eine Umfrage durch-
geführt, an der sich 15 Dienste beteiligt haben.
»  Für Betroffene gibt es danach in Ulm ein buntes 

und reichhaltiges Angebot an Betreuungsleistun-
gen, Begleit- und Fahrdienste, aber auch ausrei-
chende Familienentlastende Dienste.

»  Weniger umfangreich ist hingegen das Angebot 
an reinen Hauswirtschaftsdienstleistern, die die 
Leistungen für einen akzeptablen und bezahlba-
ren Preis anbieten. Eine entsprechende öffentli-
che Ausschreibung der Stadt Ulm vor zwei Jahren 
führte leider zu keinem Erfolg. Auch die Anzahl der 
Gruppenangebote nach §45 ist ausbaufähig.

»  Die Betreuung findet etwa zur Hälfte durch ehren-
amtlich Engagierte statt. Darüber hinaus werden 
häufig Hilfskräfte wie FSJler oder geringfügig Be-
schäftigte eingesetzt. Die vorgesehene fachliche 
Begleitung der Ehrenamtlichen und der Hilfskräf-
te erfolgt durch Fachkräfte, teilweise auch durch 
multidisziplinäre Teams aus Gesundheits- und 
Krankenpflegenden, Altenpflegenden, Heilerzie-
hungspflegenden, Heilpädagoginnen und Heilpä-
dagogen, Sozialpädagoginnen und Sozialpädago-
gen und Fachkräften für Hauswirtschaft.

»  Derzeit werden von in Ulm anerkannten Diensten 
ca. 1.200 Personen mittels Leistungen nach §45 
betreut. Etwa 40 Prozent davon wohnen nicht in 
Ulm.

»  Hinsichtlich des Alters kann folgendes festgestellt 
werden: Unter 65 Jahre sind 40 Prozent, 12 Pro-
zent sind zwischen 65 bis 75 Jahre alt, 34 Prozent 
gehören der Altersstufe 75 bis 85 Jahre an und 14 
Prozent sind älter als 85 Jahre.

»  60 Prozent der Anbieter führen Kooperationen 
mit Einrichtungen aus den Bereichen/Branchen Be-
treutes Wohnen, Behindertenhilfe, Jugendarbeit, 
Hausnotruf, Pflegeheimen, Demenzbegleitung und 
Psychiatrischen Diensten durch.

3.3.7. HAUSNOTRUFE

Ein „Hausnotruf“ verschafft insbesondere Men-
schen, die alleine leben, mehr Sicherheit. Die Älteren 
werden mit einem Sender ausgestattet, den sie im-
mer am Körper tragen.
Bei einem Notfall, wie etwa einem Sturz oder einem 
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Schwächeanfall, genügt ein kleiner Druck auf den 
Sender und die Pflegedienst-Zentrale wird alarmiert; 
sie verständigt per Telefon sofort die zuvor benann-
ten Angehörigen bzw. zuständigen Personen. Falls 
niemand zu erreichen ist, machen sich Mitarbeiter 
der Sozialstation auf den Weg zum Patienten. Im 
Notfall können sehr schnell lebensrettende Maßnah-
men eingeleitet werden.
Den Hausnotruf bieten fast alle ambulanten Pflege-
dienste in Ulm an. 
Darüber hinaus gibt es in Ulm vom Arbeiter-Sama-
riter-Dienst (ASB) und dem Deutschen Roten Kreuz 
(DRK) einen Hausnotruf für den medizinischen Not-
fall. Bei diesem wird das Rettungsteam verständigt, 
wenn die Angehörigen nicht erreicht werden kön-
nen.

3.3.8. HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN

•  Handlungsempfehlung 10:
  Freie Träger und die Privatwirtschaft sollten moti-

viert werden weitere hauswirtschaftliche Dienste 
anzubieten. Falls in Einzelfällen eine Finanzierung 
durch die Sozialhilfe erforderlich ist, müssen hier-

für entsprechende auskömmliche Vergütungssätze 
verhandelt werden.  

• Handlungsempfehlung 11:
  In allen fünf Sozialräumen soll ein qualifizierter Be-

suchsdienst zur Verfügung stehen , der Menschen 
nicht nur anlassbezogen sondern regelmäßig, un-
abhängig ihrer Konfession begleitet. 

• Handlungsempfehlung 12:
  Da Menschen in besonderen Lebenslagen, zum 

Beispiel Menschen mit schweren psychischen Er-
krankungen, nicht in ausreichendem Maß von den 
herkömmlichen ehrenamtlichen Besuchsdiensten 
aufgesucht werden können, bedarf es für diese 
Personengruppe eines spezialisierten Dienstes. Es 
ist zu prüfen, ob und wie ein solcher aufgebaut 
werden kann.

3.4. PFLEGE

Trotz des teilweise noch guten Gesundheitszustandes 
der älteren Bürgerinnen und Bürger wird auf Grund 
des demografischen Wandels und der steigenden Le-
benserwartung der Anteil der Personen steigen, die 
künftig im fortgeschrittenen Lebensalter auf Pflege-

Diagramm 6
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leistungen angewiesen sein werden. Die Auseinan-
dersetzung mit der möglichen Pflegebedürftigkeit 
scheuen allerdings viele Ältere aus Angst vor den 
Folgen. 54 Prozent der 65- bis 85- Jährigen versu-
chen nicht daran zu denken und haben Angst vor der 
Hilflosigkeit. Im Fall einer aussichtslosen Erkrankung 
würden 63 Prozent auf lebensverlängernde Maßnah-
men verzichten. (vgl. Generali Altersstudie 2013).
Altersbedingte körperliche Einschränkungen und Be-
schwerden kennen die Mehrheit der über 70- Jähri-
gen aus eigener Erfahrung. 11 Prozent der 65- bis 
85- Jährigen kennen es aus eigener Erfahrung, wie es 
ist, wenn man auf die Pflege durch andere angewie-
sen zu sein (vgl. Generali Altersstudie 2017).

Die Pflege war ursprünglich eine reine Familienaufga-
be und wurde erst in den vergangenen Jahrzehnten 
auf die Alten- und Pflegeheime übertragen. Sowohl 
der demografische Wandel sowie die Fortschritte 
der Medizin haben dazu beigetragen, dass die Zahl 
der schwer pflegebedürftigen Menschen steigt, die 
nicht mehr zu Hause versorgt werden können. Der 
Anteil derer, die zu Hause gepflegt werden, verrin-
gert sich, da die Familienstrukturen sich verändern. 
Immer mehr Kinder ziehen aus dem Ort, in dem 
das Elternhaus steht, weg. Die Betreuung und Ver-
sorgung pflegebedürftiger Menschen wird heute 
überwiegend als Aufgabe der Familien und der pro-
fessionellen Pflege betrachtet. Der Anteil derer, die 
Zuhause versorgt werden, ist wie in der oben abge-
bildeten Statistik sichtbar, deutlich größer als der An-
teil, die im Heim versorgt werden. Da die Kosten der 
professionellen Pflege zunehmend mehr Menschen 
überfordert, steigt der Anteil der Pflegebedürftigen, 
die „Hilfe zur Pflege“ in Anspruch nehmen müssen. 
Damit wird Pflege eine Aufgabe der Gesellschaft.

Zentrale Thesen des „Deutschen Vereins für öffentli-
che und private Fürsorge e.V.“ zur Verringerung der 
Pflegebedürftigkeit sind:
•  Älterwerden bedeutet nicht automatisch, pflege-

bedürftig zu werden. Nach Auffassung des  Ver-
eins sind die Potenziale zur Verringerung von Pfle-
gebedürftigkeit bei älteren Menschen noch nicht 
ausgeschöpft.

•  Gerade für ältere Menschen ist charakteristisch, 
dass bereits geringe körperliche oder psychische 
Beeinträchtigungen einen relativ hohen Autono-
mieverlust nach sich ziehen können. Neben der 

Prävention und der Behandlung der Grunderkran-
kung, die Auslöser der Pflegebedürftigkeit war, ist 
es das Ziel, die Erhaltung bzw. Wiedererlangung 
eines höheren Grades an Selbstständigkeit im All-
tag und sozialer Teilhabe zu erlangen. 

•  Ein effektives Beratungsangebot zur Verringerung 
von Pflegebedürftigkeit sollte nicht nur umfassend 
und integriert, sondern auch Teil des Netzwerkes 
sein, in dem insbesondere die Leistungserbringer 
der Pflege, Haus- und Fachärzte/innen sowie zu-
ständige kommunale Stellen in einem engen Aus-
tausch stehen.

•  Im Zentrum präventiver und gesundheitsfördernder 
Strategien stehen die Ermöglichung und Förderung 
physischer, psychischer und kultureller Aktivitäten 
auch bei im Alter eingeschränkter Mobilität. Von 
besonderer Bedeutung sind Wohnortnähe und ein 
einfacher Zugang sowie eine Einbindung von An-
gehörigen und anderen Unterstützungspersonen. 
Daher spielt die Sozialraumorientierung aller Ange-
bote und Maßnahmen eine zentrale Rolle. 

Da das Statistische Landesamt keine aktuellen Vor-
ausrechnungen für die Stadt Ulm zum Thema Pfle-
gebedürftigkeit zur Verfügung stellen kann, können 
keine validen Aussagen zur Pflegebedürftigkeits-
entwicklung in Ulm getroffen werden. Es ist davon 
auszugehen, dass die bundesweiten Entwicklungen 
auch in Ulm zutreffen. Laut einer Vorausberechnung 
des Bundesinstitutes für Bevölkerungsvorausberech-
nung (BiB) steigt die Anzahl der pflegebedürftigen 
Menschen in Deutschland bis zum Jahr 2030 um 30 
Prozent

3.4.1. PFLEGEVERSICHERUNG

Der Pflegebedürftigkeitsbegriff nach dem Sozial-
gesetzbuch SGB XI zielte bisher vor allem auf kör-
perliche Einschränkungen ab. Kommunikation oder 
soziale Teilhabe von Menschen mit eingeschränkter 
Alltagskompetenz blieben unberücksichtigt. Diese 
Fokussierung auf körperliche Einschränkungen führ-
te insbesondere bei Demenzkranken zu Defiziten in 
der Versorgung (Klepzig 2013).
Mit dem Pflege-Neuausrichtungs-Gesetz (PNG), das 
am 30.10.2012 in Kraft getreten ist, hat der Gesetz-
geber die Gewährung von Sach- und Geldleistungen 
für Personen mit eingeschränkter Alltagskompetenz 
eingeführt und die Grundlagen für die Einführung 
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eines neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs geschaffen 
(Bundesministerium für Gesundheit 2013). Bereits 
im ersten Pflegestärkungsgesetz (PSG I) wurden zum 
01.01.2015 die Leistungen für demenziell erkrankte 
Personen und Menschen mit eigeschränkter Alltags-
kompetenz erweitert. Insbesondere die Mittel für 
Betreuung, Entlastung und Aktivierung im ambulan-
ten, teilstationären und stationären Bereich wurden 
erhöht.

Am 12.08.15 wurde der Entwurf „Zweite Stufe Pfle-
gestärkungsgesetz (PSG II)“ beschlossen. Das Gesetz 
ist zum 01.01.2016 in Kraft getreten. Seit 1. Januar 
2017 gilt die neue Form der Begutachtung mit dem 
Begutachtungsassessment (NBA). Die Umsetzung 
eines neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs ist insbe-
sondere im Hinblick auf die Gleichbehandlung von 
dementen Menschen von zentraler Bedeutung. Pfle-
gebedürftige nach §§ 14,15 SGB XI und Menschen 
mit eingeschränkter Alltagskompetenz im Sinne des 
§ 45a SGB XI werden einem der fünf Pflegegrade und 
nicht wie bisher einer der drei Pflegestufen zugeord-
net. Dabei werden kognitive und psychische Beein-
trächtigungen in gleicher Weise berücksichtigt wie 
körperliche. Die Zahl der abgefragten Kriterien (77) 
ist mehr als verdoppelt worden. Mobilität, Verständi-
gung und Selbstversorgung werden genauso erfasst 
wie psychische Probleme. Auch Hilfsmittelbedarf zur 
Pflege und soziale Kontakte werden erfragt und be-
rücksichtigt. Als Maßstab für die Einschätzung der 
Hilfsbedürftigkeit wird der Grad der Selbstständigkeit 
und nicht mehr allein der Pflegeaufwand bzw. Hilfe-
bedarf bei Alltagsverrichtungen herangezogen. Eine 
zentrale Neuerung ist, dass neben der Grundversor-
gung und hauswirtschaftlichen Versorgung, Betreu-
ungsleistungen explizit berücksichtigt und so auch 
demenziell Erkrankte angemessen erfasst werden 
können. Das PSG II hat die finanziellen Leistungen 
im ambulanten Bereich deutlich erhöht, um diesen 
Bereich zu stärken. Im stationären Bereich wurde die-
se deutliche Steigerung nicht vorgenommen. Neu ist 
auch, dass Pflegebedürftige, die zu Hause gepflegt 
werden, sogenannte zusätzliche Betreuungs- und 
Entlastungsleistungen in Anspruch nehmen können. 
Diese sollen die Pflegebedürftigen und pflegenden 
Angehörigen zum Beispiel bei der hauswirtschaftli-
chen Versorgung oder der Organisation des Pflege-
alltags unterstützen sowie eine Betreuung im Alltag 
sicherstellen.  

Ab 1. Januar 2017 erhalten Pflegebedürftige aller 
Pflegegrade (1 bis 5), die ambulant gepflegt werden, 
einen einheitlichen Entlastungsbetrag in Höhe von 
bis zu 125 Euro monatlich. Er kann zur (Ko-)Finanzie-
rung einer teilstationären Tages- oder Nachtpflege, 
einer vorübergehenden vollstationären Kurzzeitpfle-
ge oder von Leistungen ambulanter Pflegedienste 
in den Pflegegraden 2 bis 5, jedoch nicht von Leis-
tungen im Bereich der Selbstversorgung, verwendet 
werden. Außerdem kann er für Leistungen durch 
nach Landesrecht anerkannte Angebote zur Unter-
stützung im Alltag eingesetzt werden.
Der Entlastungsbetrag wird zusätzlich zu den sonsti-
gen Leistungen der Pflegeversicherung bei häuslicher 
Pflege gewährt, er wird mit den anderen Leistungs-
ansprüchen also nicht verrechnet.

Außerdem stärkt das PSG II den Grundsatz „Reha vor 
Pflege“, da durch Rehabilitationsmaßnahmen der 
Beginn der Pflegebedürftigkeit hinausgezögert oder 
verhindert werden kann. 

Die Kriterien zur Einstufung in die fünf Pflegegrade:
• Mobilität
• Kognitive und kommunikative Fähigkeiten
• Verhaltensweisen und psychische Problemlagen
• Selbstversorgung
•  Bewältigung und selbstständiger Umgang mit 

krankheitsbedingten oder therapeutischen Anfor-
derungen und Belastungen

•  Gestaltung des Alltagslebens und sozialer Kontakte
Die Änderungen, die sich durch das PSG II ergeben, 
führen zu einer „Ambulantisierung“ der stationären 
Einrichtungen. So kann der Pflegesatz auf 80 Prozent 
gekürzt werden, wenn zum Beispiel im Falle einer 
stationären Versorgung hierzu keine Empfehlung 
im Gutachten des Medizinischen Dienstes der Kran-
kenversicherung (MDK) vorliegt. Bei der Stadt Ulm 
wird bei Pflegegrad 1 bis 3 das Fallmanagement der 
Hilfe zur Pflege bei einer bevorstehenden Heimbe-
dürftigkeit aktiv. Es wird geprüft, ob ein ambulantes 
Hilfesetting möglich und ausreichend ist. Stationäre 
Einrichtungen sollten ihr Angebot ergänzen oder er-
weitern, etwa im Bereich der ambulanten Tagespfle-
ge.
Im Pflegestärkungsgesetz III (PSG III) soll neben di-
versen anderen Regelungen schwerpunktmäßig eine 
Empfehlung der Bund-Länder-Arbeitsgruppe zur 
„Stärkung der Rolle der Kommunen in der Pflege“ 
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aus dem Jahr 2015 umgesetzt werden. Das PSG III 
ist seit dem 01.01.2017 in Kraft. Hintergrund ist die 
Erkenntnis der Bund-Länder-Arbeitsgruppe, dass seit 
Einführung der Pflegeversicherung die Kommunen 
kaum noch Gestaltungs- und Steuerungsmöglich-
keiten im Bereich der Pflege - insbesondere in der 
Pflegebedarfsplanung - haben. Diese Aufgabe wur-
de den Regelungskräften des Marktes überlassen, 
die Pflegekassen haben dabei die formale Steue-
rungshoheit. Parallel setzte sich die Erkenntnis durch, 
dass Beratungsleistungen sowie Hilfen im Vorfeld 
von Pflege gleichermaßen wie eine angemessene 
Versorgung mit Pflegeinstitutionen wichtig sind für 
ein umfassendes und bedarfsgerechtes Gesamtan-
gebot zur Unterstützung und Versorgung von pfle-
gebedürftigen Menschen. Die Bund-Länder-Arbeits-
gruppe stellte daraus abgeleitet zu Recht fest, dass 
ein solches Gesamtangebot lokal erarbeitet werden 
muss, da die Pflegekassen bis auf wenige löbliche 
Ausnahmen keine dezidierte Pflegeberatung vor Ort 
anbieten. Besondere lokale Rahmenbedingungen 
und sozialräumliche Begebenheiten und Ressourcen 
finden dort wenig bis keinen Raum. Das Know-how 
in diesem Bereich liege vor Ort bei den Kommunen, 
denen deshalb wieder eine stärkere Rolle in der Un-
terstützung und Versorgung von Pflegebedürftigen 
zugestanden werden soll.

Modellkommune Pflege
Mit der Einführung der „Modellkommune Pflege“ 
in den §§ 123, 124 SGB XI wird diese Empfehlung 
der Bund-Länder-Arbeitsgruppe umgesetzt. In den 
Modellvorhaben wird es kommunalen Stellen ermög-
licht, Beratungsaufgaben nach SGB XI mit eigenen 
Beratungs- und anderen Leistungen für hilfe- und/
oder pflegebedürftige Menschen zusammenzuführen 
und in eigener Zuständigkeit zu erbringen. Bundes-
weit, in bis zu 60 Landkreisen und kreisfreien Städten, 
soll für die Dauer von fünf Jahren die Unterstützung 
und Beratung von älteren Menschen, Pflegebedürf-
tigen und ihren Angehörigen „aus einer Hand“ er-
probt werden. Die Verbesserung der Unterstützung 
und Beratung soll durch die Verzahnung der Kas-
senangebote mit denen der kommunalen Altenhilfe 
und Leistungen der Hilfe zur Pflege nach SGB XII, 
der Eingliederungshilfe, Leistungen des öffentlichen 
Gesundheitsdienstes bis hin zu Beratungsleistungen, 
zum Beispiel zur rechtlichen Betreuung, zu altenge-
rechten Wohnangeboten oder Mobilitätsangeboten 

erreicht werden.
Im Rahmen einer Modellkommune Pflege werden 
zwingend folgende Kassenleistungen des SGB XI auf 
die jeweilige Kommune übertragen:
•  die Pflegeberatung nach den §§ 7a bis 7c (individu-

elle Pflegeberatung durch Fachkräfte, Ausgabe von 
Beratungsgutscheinen, Pflegestützpunkte),

•  die Beratung in der eigenen Häuslichkeit nach §37 
(bei Bezug von Pflegegeld) sowie

•  Pflegekurse nach §45 (für pflegende Angehörige 
und andere).

Die Übertragung kann dabei sowohl durch die Bereit-
stellung entsprechender Gelder und /oder durch die 
Gesellung vorhandenen Personals erfolgen.

Die Umsetzung der Modellkommune Pflege wird 
durch jeweiliges Landesrecht geregelt. Entsprechen-
de Regelungen werden derzeit durch das Land Ba-
den-Württemberg in Zusammenarbeit mit den Lan-
desverbänden der Pflegekasse und des Städte- sowie 
Landkreistages erarbeitet. In einer Arbeitsgruppe des 
Städtetages war die Stadt Ulm mehrfach beteiligt. An-
träge nach §123 SGB XI können bis zum 31.12.2019 
gestellt werden. Nach dem „Königsteiner Schlüssel“ 
entfallen auf Baden-Württemberg acht Modellvorha-
ben. Das Land Baden-Württemberg hat nach Aussage 
des Sozialministeriums großes Interesse daran, dass 
in Baden-Württemberg Modellkommunen zustande 
kommen.
Ob die praktisch-konkreten Umsetzungsmöglichkei-
ten innerhalb einer Modellkommune Pflege tatsäch-
lich für Kommunen attraktiv und lohnend ausgestal-
tet werden, ist noch offen. Informationen zu Umfang 
der zu übertragenen Beratungsleistungen liegen noch 
nicht vor. Auch die Finanzierungsmodalitäten sind 
noch weitgehend unbekannt. So kann Stand heute 
für die Stadt Ulm nicht vorausgesagt werden, um wie 
viele Personalstellen bzw. um welches Finanzierungs-
volumen es gehen wird. Berechtigte Einwendungen 
und Kritik der kommunalen Vertretungsverbände im 
Rahmen der Gesetzeserarbeitungen wurden nur teil-
weise aufgegriffen. So beschränkt sich der Einfluss-
bereich der Kommunen lediglich auf den Bereich der 
Beratung, echte Steuerungsinstrumente zur Pflegebe-
darfsplanung wurden nicht eingeführt. Einige Pflege-
kassen möchten ihre Kompetenzen und Gestaltungs-
möglichkeiten nur ungern abgeben. Dies betrifft vor 
allem die (wenigen) Pflegekassen, die ihrem Bera-
tungsauftrag mit eigenem Personal vor Ort fachlich 
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kompetent nachkommen. In Baden-Württemberg ist 
dies unter anderem die AOK Baden-Württemberg.
Sollten sich die konkreten Umsetzungsregelungen als 
attraktiv für die Kommunen erweisen, hat die Stadt 
Ulm großes Interesse daran, einen Antrag auf Er-
richtung einer Modellkommune Pflege im Stadtkreis 
Ulm zu stellen. Im Rahmen eines hierzu notwendi-
gen Gesamtkonzepts würden die oben genannten, 
zu übertragenden Leistungen der Pflegekassen mit 
den eigenen Beratungsangeboten zu fünf sozial-
räumlich verankerten Anlaufstellen für die ältere 
Bürgerschaft zusammengefasst. Hierzu gehören der 
Soziale Dienst für Ältere, das Fallmanagement Hilfe 
zur Pflege, präventive Hausbesuche (PräSenZ) sowie 
der Pflegestützpunkt Ulm. Hier würden verschiedene 
Beratungsleistungen, Case Management und Hilfe-
planung an einer Stelle gebündelt. Neutrale, ressour-
cenorientierte und ganzheitliche Beratung kann so 
sozialräumlich gewährleistet werden. Bisher bereits 
vorhandene, strukturell jedoch getrennt wirkende 
Kompetenzen verschiedener Akteure würden zu-
sammengeführt. Die jeweiligen Anlaufstellen wären 
groß genug, um eine gute, ausgedehnte und ver-
lässliche Erreichbarkeit zu gewährleisten. Bei Bedarf 
stellen die Anlaufstellen Kontakt zu anderen sozial-
räumlichen oder gesamtstädtischen Unterstützungs-
angeboten, auch zu der freien Wohlfahrtspflege und 
privaten Anbietern, her. Hierzu wird es auch Aufga-
be der jeweiligen Anlaufstellen sein, entsprechende 
Netzwerke aufzubauen und zu pflegen. Diese wer-
den in die sozialräumlichen Gremien- und Netzwerk-
strukturen eingebunden bzw. mit diesen gekoppelt, 
um Doppelstrukturen zu vermeiden. Innerhalb der 
Anlaufstellen und den dort aufgebauten Netzwerken 
soll in Kooperation mit Dritten (zum Beispiel Pflege-
kassen, Akteuren der Altenhilfe oder des Gesund-
heitswesens, der Bürgerschaft) im Sinne von Care 
Management eine Steuerung der Angebotsstruktur 
abgestimmt und gefördert werden. Dies beinhaltet 
ehrenamtlich und bürgerschaftlich getragene Ange-
bote im Rahmen einer Sorgenden Struktur (siehe ent-
sprechenden Abschnitt). 
Ergänzend werden Schulungsangebote und öffentli-
che Informationsveranstaltungen sozialräumlich ge-
plant und regelmäßig angeboten. 
Eine enge Abstimmung und Koppelung mit bereits 
bestehenden Angeboten weiterer Akteure der Alten-
hilfe, besonders mit Vertretern der freien Wohlfahrts-
pflege, sind dabei erwünscht. Eine Möglichkeit wäre 

zum Beispiel das an anderer Stelle beschriebene Label 
„Gut beraten im Alter in Ulm“. Bei entsprechendem 
Interesse seitens einer Pflegekasse wäre beispielswei-
se zu prüfen, ob eine strukturelle Kooperation und/
oder Zusammenarbeit direkt in der Anlaufstelle um-
gesetzt werden kann.

3.4.2. PFLEGESTATISTIK

Die Pflegestatistik wird von den Statistischen Äm-
tern des Bundes und der Länder seit Dezember 1999 
alle zwei Jahre durchgeführt. Ziel der Statistik ist es, 
Daten zum Angebot und der Nachfrage über pfle-
gerische Versorgung zu gewinnen. Es werden daher 
Daten über die Pflegebedürftigen sowie über die 
Pflegeheime und ambulanten Dienste einschließlich 
des Personals erhoben. Die Statistik setzt sich aus 
zwei Erhebungen zusammen. Zum einen werden die 
ambulanten und stationären Pflegeeinrichtungen be-
fragt, zum anderen liefern die Spitzenverbände der 
Pflegekassen und der Verband der privaten Kranken-
versicherung Informationen über die Empfänger der 
Pflegegeldleistungen.
Die letzte zugängliche Statistik ist aus dem Jahr 2015. 
Danach waren zu dieser Zeit 2,9 Millionen Menschen 
in Deutschland pflegebedürftig. Die Mehrheit mit 64 
Prozent waren Frauen, 83 Prozent waren 65 Jahre 
und älter und 37 Prozent über 85 Jahre alt.
Davon befanden sich 73 Prozent in einer ambulanten 
Versorgungsituation. Zweidrittel der ambulant ver-
sorgten Pflegebedürftigen wurden durch Angehöri-
ge betreut. Bei 692.000 Pflegebedürftigen, die noch 
in ihren Privathaushalten lebten, erfolgte die Pflege 
teilweise oder vollständig durch ambulante Pflege-
dienste. Es waren 27 Prozent der Pflegebedürftigen, 
die auf eine vollstationäre Betreuung durch Pflege-
heime angewiesen waren.
Von den 2,9 Millionen Pflegebedürftigen in Deutsch-
land wiesen 42 Prozent eine erheblich eingeschränk-
te Alltagskompetenz auf. Zudem wurde bei weiteren 
180 000 Personen, die keine Pflegebedürftigkeit, 
bzw. Pflegestufe nach Definition des Pflegeversi-
cherungsgesetzes aufwiesen, eine erheblich einge-
schränkte Alltagskompetenz festgestellt.
Vergleicht man die Zahlen von 2007, die im letzten 
Seniorenbericht 2010 verwendet wurden, dann stieg 
die Anzahl der Pflegebedürftigen in Deutschland um 
22,4 Prozent an. Interessant ist, dass seit 2007 mehr 
Pflegebedürftige ambulant, durch Angehörige oder 
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Um eine sichere Darstellung des aktuellen Pflege-
bedarfs der Bürger und Bürgerinnen der Stadt Ulm 
darstellen zu können, wurde (Stichtag 31.03.2017) 
eine Umfrage in den stationären und ambulanten 
Pflegeeinrichtungen des Stadtkreises durchgeführt. 
An der Umfrage haben sich alle elf Pflegeheime be-

teiligt. Von den 15 ambulanten Pflegediensten, die 
ihre Dienstleistungen auf dem Markt anbieten, nah-
men zwölf an der Umfrage teil.
Die Ergebnisse der Umfrage werden in den jeweili-
gen Kapiteln erläutert und bewertet. 

 Pf legebedürf tige Leistungsempfängerinnen/Leistungsempfänger seit 1999 
Stadtkreis Ulm 
Jahr1) Pf legebedürf tige insgesamt

insgesamt2) ambulante Pf legestationäre Pf lege Pf legegeld4)
zusammen  vollstationäre Pf lege3)Kurzzeitpf lege teilstationäre Pf lege

1999 2.649 613 896 878 5 13 1.140
2001 2.489 430 975 917 11 47 1.084
2003 2.634 562 954 903 2 49 1.118
2005 2.690 595 973 910 6 57 1.122
2007 2.606 505 931 862 1 68 1.170
2009 2.851 528 1.087 1.009 20 58 1.294
2011 3.264 685 1.129 1.079 34 16 1.466
2013 3.350 643 1.215 1.094 47 74 1.566
2015 3.665 659 1.323 1.148 33 142 1.825

Pf legebedürf tige Männer
1999 854 185 227 224 1 2 442
2001 793 130 219 203 4 12 444
2003 824 179 199 187 – 12 446
2005 882 208 215 191 3 21 459
2007 867 161 233 209 – 24 473
2009 945 164 280 250 9 21 522
2011 1.109 211 293 272 13 8 613
2013 1.181 218 344 294 18 32 651
2015 1.306 223 402 335 14 53 734

Pf legebedürf tige Frauen
1999 1.795 428 669 654 4 11 698
2001 1.696 300 756 714 7 35 640
2003 1.810 383 755 716 2 37 672
2005 1.808 387 758 719 3 36 663
2007 1.739 344 698 653 1 44 697
2009 1.906 364 807 759 11 37 772
2011 2.155 474 836 807 21 8 853
2013 2.169 425 871 800 29 42 915
2015 2.359 436 921 813 19 89 1.091

 1) Zweijährliche Erhebung. 
2) Seit 2009 ohne teilstationäre Pf lege. 
3) Seit 2015 vollstationäre Dauerpf lege. 
4) Pf legebedürf tige, die nicht bereits bei der ambulanten bzw. stationären Pf lege berücksichtigt sind. 
StaLa

durch ambulante Pflegedienste versorgt wurden. 
Das Statistische Landesamt Baden-Württemberg ver-

öffentlicht ebenso wie die Bundesämter zweijährlich 
eine Erhebung zur Pflegebedürftigkeit der Bürger 

Tabelle 2 (StaLa Baden-Württemberg)
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Schaubild 1 (StaLa Baden-Württemberg)
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3.4.3. WHO CARES IN ULM?

Die Stadt Ulm hat im Oktober 2009 die Professoren 
Dr. Baldo Blinkart (Institut für Soziologie der Uni-
versität Freiburg/ Freiburger Institut für angewand-
te Sozialwissenschaft (FIFAS)) und Dr. Thomas Klie 
(Arbeitsschwerpunkt Gerontologie und Pflege an 
der Evangelischen Hochschule Freiburg) beauftragt, 
Szenarien zur Beschreibung möglicher Entwicklun-
gen der Versorgungssituation pflegebedürftiger 
Menschen in Ulm zu entwickeln. Anhand von Mo-
dellrechnungen haben die Verfasser Aussagen hin-
sichtlich der Anzahl der zu pflegenden Menschen in 
Ulm bis zum Jahr 2025 erarbeitet, um dann unter 
Berücksichtigung des demografischen und sozialen 
Wandels Szenarien hinsichtlich des Pflegebedarfs 
und vor allem hinsichtlich der Personengruppen und 
Institutionen ,die diese Pflege leisten, zu entwickeln. 
Das gesamte Gutachten „ Who cares in Ulm?“ ist auf 
der Homepage der Stadt Ulm zu finden. 
Es wurde eine Reihe von Möglichkeiten für Ulm vor-
geschlagen, um die Pflege im häuslichen Umfeld auch 
bei sinkendem Pflegepotenzial aufrecht zu erhalten:

1. Investitionen in die Vereinbarkeit von Sorge-
aufgaben mit Erwerbsarbeit  
Dabei geht es darum, eine Balance zu finden zwi-
schen der Solidarität mit den Pflegebedürftigen, der 
tatkräftigen Unterstützung im Alltag mit der Erwerbs-
arbeit und anderen Anliegen der Lebensführung wie 
Familie, Freundschaften und Engagement (Who ca-
res in Ulm, 2009).
Hierzu schlagen die Autoren eine weitere Flexibilisie-
rung der Arbeitszeit, weitere Erleichterungen bei der 
Teilzeitarbeit – auch im Unternehmen Stadt – vor. 
Rücksicht auf Sorgeaufgaben von Angehörigen, so 
die Autoren, muss kulturell selbstverständlicher wer-
den. Ebenso gilt es, die Rollenmuster im Verhältnis 
der Geschlechter und Familienangehörigen zu verän-
dern: Die Pflege darf nicht nur den Ehegatten und 
Kindern, in der Regel sind dies die Töchter, überlas-
sen werden.
Darüber hinaus gilt es, die unterstützende Infrastruk-
tur mit entlastenden teilstationären Angeboten wei-
ter deutlich auszubauen.

2. Investition in Beratung, Unterstützung und 
Casemanagement
Pflegebedürftige Menschen und ihre Angehörige 

brauchen eine verlässliche Beratungs- und Unter-
stützungsinfrastruktur, die jedem Bürger und jeder 
Bürgerin bei der Suche nach individuell angepassten 
Unterstützungsarrangements Hilfestellung gibt so-
wie in konflikthaften und prekären Hilfekonstellatio-
nen eine intensive Begleitung anbietet (Who cares in 
Ulm?, 2009).
Die Überlassung der Versorgungssicherung an Kos-
tenträger und an Marktteilnehmer, so die Autoren, 
reiche nicht aus.

3. Entwicklung neuer Formen der Gestaltung 
von Hilfe für Pflegebedürftige
Die Autoren plädieren dafür, das Thema „Unterstüt-
zung und Pflege“ zu einem öffentlichen Thema zu 
machen, an dem sich unterschiedliche Personen, Trä-
ger und Institutionen beteiligen sollen. Dabei raten 
sie zu neuen Formen gemeinschaftlicher Versorgung, 
neuen Wohnformen und zu einem entsprechenden 
„Unterstützungsmix“. 

4. Ulm als sorgende Stadt
Schließlich plädieren die Autoren dafür, die Sorgeauf-
gaben in der Kultur der Stadt zu verankern und die 
jahrhundertelange Tradition des Bürgersinns in Ulm 
zu reaktivieren. Die Frage „Who cares“ – übersetzt 
„wer sorgt sich“ – wird zur Leitfrage der nächsten 
Jahrzehnte, wenn es darum geht, die Entwicklungen 
des demografischen Wandels in der zivilen Gesell-
schaft, der Bürgergesellschaft Ulms, aufzugreifen und 
entsprechende Projekte und Vorhaben umzusetzen. 
Die Autoren wenden sich gegen die Haltung „Care“ 
zu delegieren, da es sich bei „Pflege“ um eine Auf-
gabe handelt, die nur gemeinsam gelingen kann und 
in der sich ein subsidiär angelegtes solidarisches Ge-
meinwesen bewährt (Who cares in Ulm, 2009).

3.4.4. PFLEGENDE ANGEHÖRIGE

Im Fall einer Pflegebedürftigkeit wünschen sich 80 
Prozent der älteren Bevölkerung vom Partner oder 
von den Kindern gepflegt zu werden. 51 Prozent 
der 65- bis 85-Jjährigen gehen davon aus, dass ein 
Pflegedienst zur Unterstützung oder Ergänzung zur 
familiären Pflege benötigt wird. Der hohe Stellen-
wert der familiären Pflege, gerade durch die eigenen 
Kinder, in Verbindung mit einer steigenden Zahl an 
pflegebedürftigen Älteren unterstreicht, wie wichtig 
es in Zukunft sein wird, Vereinbarkeit von Pflege und 
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Beruf zu verbessern. Denn nur dadurch wird es (be-
rufstätigen) Kindern und Enkelkindern möglich sein, 
für ihre Eltern zu sorgen und damit einen wichtigen 
Beitrag zur Generationensolidarität zu leisten (vgl. 
Generali Altersstudie 2013).
Um den pflegenden Angehörigen ihre Situation zu 
erleichtern, sollten neue Unterstützungsangebote 
entwickelt, bzw. weiterentwickelt werden. Beispiele 
hierfür sind die stundenweise Tagespflege auch am 
Wochenende oder Nachtcafés, damit pflegende An-
gehörige auch an Abendveranstaltungen teilnehmen 
können. Teilweise gibt es schon Angebote, wie die 
Tagespflege am Samstag. Die Einrichtungen versu-
chen individuelle Anfragen umzusetzen. 
Für pflegebedürftige Personen besteht die Möglich-
keit, Sachleistungen (zum Beispiel Pflege durch am-
bulante Pflegedienste) oder Pflegegeld in Anspruch 
zu nehmen. Von pflegebedürftig im Sinn des SGB XI 
wird gesprochen, wenn „Personen, die wegen einer 
körperlichen, geistigen oder seelischen Krankheit 
oder Behinderung für die gewöhnlichen und regel-
mäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf 
des täglichen Lebens auf Dauer, voraussichtlich für 
mindestens sechs Monate, in erheblichem oder hö-
herem Maße (§15) der Hilfe bedürfen“ (§14 Abs.1 
SGB XI). Um Pflegegeld zu beziehen, muss die häus-
liche Pflege durch Angehörige oder ehrenamtliche 
Pflegehilfen sicher gestellt sein. Die pflegebedürfti-
ge Person kann entscheiden, wofür sie das von der 
Pflegeversicherung ausgezahlte Geld einsetzt. Mit 
dem Pflegegeld soll ihnen die Möglichkeit gegeben 
werden, die Person, die sie zu Hause versorgt, zu be-
zahlen. Das Pflegegeld kann auch mit Pflegesachleis-
tungen kombiniert werden. 
In den vergangenen Jahren hat die Kooperation zwi-
schen professioneller Pflege und pflegenden Ange-
hörigen zunehmend an Bedeutung gewonnen. Die 
ambulanten Pflegedienste kooperieren eng mit pfle-
genden Angehörigen und führen regelmäßig Bera-
tungsgespräche bei pflegenden Angehörigen durch. 
Hinzu kommt die Pflegeberatung durch die Kranken- 
und Pflegekassen. Dort besteht auch die Möglich-
keit an kostenlosen Qualifizierungskursen teilzuneh-
men. Überschreiten die Pflegeaufgaben mehr als 14 
Stunden pro Woche, übernimmt die Pflegekasse die 
Beiträge der Rentenversicherung und Unfallversiche-
rung. Diese Möglichkeiten werden jedoch noch nicht 
in ausreichendem Maß wahrgenommen. 
Auszubauen ist der Austausch zwischen pflegenden 

Angehörigen. Ein Modell bietet das von Diakonie und 
AG West im Rahmen des Projekts Projekt DEMENZ 
konzipierte „Gesprächscafé Alter und Demenz“. Seit 
Herbst 2008 haben für die Stadt Ulm 35 Veranstal-
tungen mit jeweils zwischen 10 und 25 Besuchenden 
stattgefunden. Ein Gesprächscafé setzt sich aus fünf 
verschiedenen Terminen zusammen, wobei jedes Mal 
ein anders Thema behandelt wird. Insgesamt gibt es 
acht Themenblöcke, die aus jeweils fünf Unterthe-
men bestehen. Themen waren beispielsweise:

•  „Und ich kann´s nie recht machen“ - Überforde-
rung, Schuldgefühle und wo bleibe ich?

•  „Dieser Geruch – ich halt ihn nicht mehr aus“ - Per-
sönliche Grenzen bei Inkontinenz

•  „Illegal, halblegal, auch egal ?“ - Wie kann bezahl-
bare Pflege aussehen?

•  „Und dann fahr ich halt aus der Haut“ - Die ver-
schwiegene Gewalt in Wort und Tat.

3.4.5. AMBULANTE PFLEGEDIENSTE

Der ambulante Pflegedienst unterstützt Pflegebedürf-
tige und ihre Angehörigen bei der Pflege zu Hause. Er 
bietet Familien Unterstützung und Hilfe im Alltag in 
den Bereichen Grundpflege und hauswirtschaftlicher 
Versorgung, damit pflegende Angehörige Beruf und 
Pflege sowie Betreuung besser organisieren können.
Das Leistungsangebot des ambulanten Pflegediens-
tes erstreckt sich über verschiedene Bereiche
Dies sind vor allem:
•  körperbezogene Pflegemaßnahmen, wie etwa 

Körperpflege, Ernährung, Förderung der Bewe-
gungsfähigkeit,

•  pflegerische Betreuungsmaßnahmen, zum Beispiel 
Hilfe bei der Orientierung, bei der Gestaltung des 
Alltags oder auch bei der Aufrechterhaltung sozia-
ler Kontakte,

•  häusliche Krankenpflege nach § 37 SGB V als Leis-
tung der gesetzlichen Krankenversicherung, wie 
zum Beispiel Medikamentengabe, Verbandswech-
sel, Injektionen,

•  Beratung der Pflegebedürftigen und ihrer Ange-
hörigen bei pflegerischen Fragestellungen, Un-
terstützung bei der Vermittlung von Hilfsdiensten 
wie Essensbelieferung oder Organisation von Fahr-
diensten und Krankentransporten sowie

•  Hilfen bei der Haushaltsführung, zum Beispiel Ko-
chen oder Reinigen der Wohnung.
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Die ambulante Pflege ermöglicht Betroffenen, in der 
vertrauten Umgebung zu bleiben. 
Durch das PSG II wird geregelt, dass künftig jeder 
ambulante Pflegedienst neben den körperbezoge-
nen Pflegeleistungen und Hilfen im Haushalt auch 
Betreuungs- und Entlastungsleistungen anzubieten 
hat. Diese Betreuungsmaßnahmen können auch in 
Kooperation mit anderen Anbietenden erbracht wer-
den. Dies wird sich auf die Qualität der ambulanten 
Versorgung auswirken und das Spektrum erweitern. 
In Ulm gibt es derzeit 19 ambulante Pflegedienste, 
die ihre Dienstleistungen anbieten, davon sind zwei 
Zweitniederlassungen. Ein Pflegedienst hat sich auf 
Wundpflege spezialisiert und drei Pflegedienste bie-
ten intensiv Pflege an. 
Ebenso wie in den Pflegeheimen wurde auch eine 
Umfrage bei den ambulanten Pflegediensten durch-
geführt. An der Umfrage nahmen zwölf von 19 am-
bulanten Pflegediensten aus Ulm teil.
»  Zum Stichtag (31.03.2017) wurden 1.487 Men-

schen in Ulm von einem Pflegedienst ambulant 
betreut. Davon sind 27 Prozent männlich und 49 
Prozent weiblich. 

»  Es kümmern sich rund 472 Pflegefachkräfte um 
diese Versorgung. 

»  Hauptsächlich werden genauer folgende Dienst-
leistungen angeboten: Rund-um-Betreuung, haus-
wirtschaftliche Versorgung, Verhinderungspflege 
und 24-Stunden-Erreichbarkeit.

»  Derzeit sind von den 1.487 Personen, die sich in 
ambulanter Versorgung befinden:

»  Hinsichtlich des Alters kann folgendes festgestellt 
werden: Unter 65 Jahre alt sind 11 Prozent, 7 Pro-
zent sind zwischen 65 bis 75 Jahre alt, 15 Prozent 
gehören der Altersstufe 75 bis 85 Jahre an und 13 
Prozent sind älter als 85 Jahre.

»  Für 131 Personen wird ein Migrationshintergrund 
angegeben. Diese Personen stammen vor allem 
aus der Türkei und Italien.

»  Einige Pflegedienste haben sich unter anderem auf 
Menschen mit Migrationshintergrund spezialisiert. 
Sie passen die Pflege unter anderem durch inter-
kulturelle Schulungen und individuelle Pflegepla-
nung an kulturelle und religiöse Bedürfnisse an. 
Zudem verfügen etwa 54 Prozent der Mitarbeiter 
über Fremdsprachenkenntnisse.

»  25 Prozent der ambulanten Pflegedienste empfin-
den die Versorgung in den Stadtteilen als sehr gut, 
33 Prozent als gut, 12 Prozent als befriedigend. 

Von den restlichen 30 Prozent gibt es keine Anga-
be. 

»  Sechs ambulante Pflegedienste sind an eine statio-
näre Einrichtung angegliedert. Wiederum vier der 
Pflegedienste führen Kooperationen mit Einrich-
tungen aus den Bereichen/Branchen Hausnotruf 
und Apotheken etc..

Eine Unschärfe ergibt sich, da Anbieter aus dem Alb-
Donau-Kreis und aus Neu-Ulm auch im Stadtgebiet 
Ulm tätig sind. 
Abschließend kann gesagt werden, dass sich mittel-
fristig die Anzahl der ambulanten Pflegedienste bzw. 
die Betreuungskapazität der in Ulm arbeitenden Pfle-
gedienste erhöhen sollte, um den steigenden Pflege-
bedarf zu decken

3.4.6.  MITTEL UND OSTEUROPÄISCHE 
PFLEGEKRÄFTE

„Polnische Pflegekräfte“ ist ein umgangssprachlicher 
Sammelbegriff für Betreuungskräfte aus mittel- und 
osteuropäischen Ländern. Dabei handelt es sich um 
Frauen aus einem mittel- oder osteuropäischen Land, 
die in Deutschland im Haushalt der älteren Menschen 
wohnen, um sie pflegerisch und hauswirtschaftlich 
zu versorgen, zu betreuen und zu unterhalten. 
Die Gründe für eine mittel- und osteuropäische Hilfs-
kraft sind, dass sich hilfsbedürftige Personen nicht 
mehr ausreichend allein versorgen können, das eige-
ne Zuhause nicht verlassen möchten und eine deut-
sche Haushaltshilfe aus finanziellen Gründen nicht 
vorstellbar ist. 
Diese Hilfskräfte teilen die Privatsphäre mit den Pfle-
gebedürftigen, da sie im gleichen Haushalt leben. 
Aus diesem Grund sollte man es sich gut überlegen, 
ob man dazu bereit ist. Außerdem müssen  sich die 
Personen sprachlich und menschlich verstehen. 
Seit dem 1.Juli 2015 gilt für alle osteuropäischen Mit-
gliedsstaaten die sogenannte Arbeitnehmerfreizü-
gigkeit. Das heißt, Personen aus den Mitgliedstaaten 
dürfen wie deutsche Arbeitskräfte von einem deut-
schen Haushalt angestellt werden, ohne dass sie eine 
Erlaubnis der Arbeitsagentur benötigen.
Die Hilfskräfte können im Arbeitgebermodell unter 
Einbeziehung der Zentralen Auslands- und Fachver-
mittlung (ZAV) der deutschen Arbeitsagentur ein-
gestellt werden. Diese Vermittlungsstelle hilft priva-
ten Haushalten bei der Suche nach ausländischen 
Haushaltshilfen, die auch pflegerische Tätigkeiten 
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übernehmen können. Die pflegebedürftige Person 
oder die Angehörigen fungieren als Arbeitgeber und 
erhalten auf Antrag von der Arbeitsagentur eine 
Betriebsnummer. Die Anmeldung bei der Meldebe-
hörde am deutschen Einsatzort sowie bei einer deut-
schen Krankenversicherung ist erforderlich, ebenso 
wie die Entrichtung deutscher Sozialversicherungs-
beiträge. Bei diesem Modell müssen auf Grund von 
Urlaubsansprüchen und Erholungszeiten mehrere 
Betreuungspersonen angestellt werden. 
Das Entsendemodell basiert auf den Entsendericht-
linien des EU-Rechts. Die Hilfskräfte werden von 
Agenturen oder Entsendeunternehmen vermittelt. 
Sie müssen entweder einen eigenen Gewerbeschein 
haben oder bei einer Einrichtung im Heimatland an-
gestellt sein. Dort entrichten sie  gemäß den gesetz-
lichen Vorschriften Steuern und Sozialversicherungs-
beiträge und sind krankenversichert. Die Pflegekräfte 
erhalten den gesetzlichen deutschen Mindestlohn. 
Werden ausländische Hilfskräfte legal nach Deutsch-
land entsendet, sind sie nicht direkt in Deutschland 
angestellt. 
Der Markt an ausländischen Betreuungskräften er-
scheint immer noch undurchsichtig und es ist nicht 
immer klar, ob die Vermittlung und Beschäftigung 
der Hilfskraft über eine Agentur legal ist. 
Eine dritte Möglichkeit ist, dass Dienstleistungsver-
träge mit selbstständigen Haushaltshilfen aus Mittel- 
und Osteuropa geschlossen werden können. Dabei 
müssen die Regeln des Arbeitsschutzes beachtet 
werden, wie tägliche Arbeitszeiten und Mindestlohn. 
Zu bedenken ist, dass man bei Erkrankung oder Ur-
laub der Hilfskräfte selbst für Ersatz sorgen muss. 
Außerdem besteht hier das Risiko einer Scheinselbst-
ständigkeit. Bestätigt sich das, wird der Haushalt 
nachträglich zum Arbeitgeber und muss sämtliche 
Steuern und Sozialversicherungen bezahlen. 
Auch Migrantenfamilien greifen zum Teil  auf solche 
Modelle mit häuslichen Pflegepersonen aus dem glei-
chen kulturell-sprachlichen Umfeld zurück oder holen 
Angehörige nach Deutschland, wenn die Angehöri-
gen hier zum Beispiel aufgrund von Berufstätigkeit 
die Pflege nicht übernehmen können. Weiterfüh-
rende Informationen bieten die Verbraucherzentra-
le www.vz-nrw.de/pflegehilfen, die Bundesagentur 
für Arbeit, Zentrale Auslands- und Fachvermittlung 
(ZAV) zav@arbeitsagentur.de oder die FairCare-Ver-
mittlung faircare@vij-stuttgart.de .

3.4.7. TEILSTATIONÄRE PFLEGE

Personen, die teilstationäre Angebote nutzen, woh-
nen in der eigenen Häuslichkeit, werden aber einen 
Teil des Tages oder der Nacht außerhalb der Woh-
nung gepflegt. Häufig werden solche Angebote 
genutzt, wenn die Pflegebedürftigen einen hohen 
Betreuungsaufwand haben oder die alltägliche Pfle-
geperson zeitweise ausfällt, zum Beispiel durch Über-
lastung, Krankheit oder wenn sie aufgrund einer Teil-
zeitbeschäftigung nicht den gesamten Tag abdecken 
kann. Teilstationäre Angebote stellen eine Alternative 
dar, wenn die Pflege in der eigenen häuslichen Um-
gebung nicht mehr ausreicht, die Vollzeitpflege zu 
Hause nicht geleistet werden kann und der Umzug in 
ein stationäres Pflegeheim nicht gewünscht ist.
Bei teilstationären Angeboten werden die Pflegebe-
dürftigen meist morgens von zu Hause abgeholt und 
abends mit dem Fahrdienst wieder zurückgebracht. 
Eine Tagespflege kann täglich oder nur an einzelnen 
Wochentagen besucht werden. Einige Einrichtungen 
sind auch samstags und mitunter an Feiertagen geöff-
net. Neben der Verköstigung sind Bewegungs- und 
Gedächtnisangebote zentrale Bestandteile des Ta-
gesablaufes in einer Tagespflegeeinrichtung. Durch 
Förderung und Forderung sollen Kompetenzen und 
Fähigkeiten erhalten bleiben oder - falls möglich - 
wieder erlernt werden. Außerdem wirkt die teilstatio-
näre Pflege der Vereinsamung der pflegebedürftigen 
Person entgegen, fördert den sozialen Austausch 
und erhöht dadurch die Selbstbestimmung.
Da mit dem Inkrafttreten des Pflegestärkungsgeset-
zes II kognitiven Veränderungen ein deutlich grö-
ßeres Gewicht bei der Eingruppierung in die Pfle-
gegrade gegeben wird, ist davon auszugehen, dass 
mittelfristig der Bedarf an teilstationären Einrichtun-
gen steigen wird. 

In Ulm gibt es aktuell 143 teilstationäre Pflegeplätze 
in elf verschiedenen Einrichtungen, drei davon als so-
litäres Angebot, acht sind an einem Seniorenzentrum 
angegliedert. 

3.4.8. KURZZEIT- UND 
VERHINDERUNGSPFLEGE

Die Kurzzeitpflege ist eine vorübergehende Pflege 
und Betreuung einer pflegebedürftigen Person in 
einer vollstationären Einrichtung für einen Zeitraum 
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von bis zu acht Wochen je Kalenderjahr. Es handelt 
sich dabei um eine Leistung der Pflegeversicherung 
oder des Sozialhilfeträgers bei Pflegegrad 2 bis 5. Bei 
Pflegegrad 1 kann der Entlastungsbetrag in Höhe 
von 125 Euro pro Monat eingesetzt werden, um Leis-
tungen der Kurzzeitpflege in Anspruch zu nehmen.
Die Kurzzeitpflege nimmt pflegebedürftige Menschen 
für einen befristeten Zeitraum auf, um die häusliche 
Pflegesituation zu entlasten. Dies kann sowohl nach 
einem Krankenhausaufenthalt sein oder wenn die 
Angehörigen durch Urlaub oder eigene Erkrankung 
verhindert sind. In fast allen Pflegeheimen werden 
Menschen zur Kurzzeitpflege aufgenommen.
Die Verhinderungspflege kann sowohl als ambulante 
oder als teilstationäre Leistung in Anspruch genom-
men werden. Im Unterschied zur Kurzzeitpflege ist 
die Verhinderungspflege also keine stationäre Pflege, 
greift jedoch ebenso bei krankheits-, urlaubs- oder 
sonstig bedingter Verhinderung der Pflegeperson. 
Auch hier wird ein Teil der Kosten durch die Pflege-
kasse getragen.
Kurzzeitpflege und Verhinderungspflege können ge-
koppelt werden. Wenn die gesamten sechs Wochen 
der Verhinderungspflege nicht aufgebraucht wer-
den, können diese auf die verbleibende Zeit für eine 
Ausdehnung der Kurzzeitpflege umgelagert werden. 
Die Kurzzeitpflege kann so mit solchen Restkontin-
genten auf bis zu acht Wochen ausgeweitet werden.
Im SGB V §39c ist geregelt, dass eine Kurzzeitpflege 
auch bei fehlender Pflegebedürftigkeit möglich ist, 
wenn eine schwere Krankheit vorliegt oder eine aku-
te Verschlimmerung der Krankheit droht; insbeson-
dere nach einem Krankenhausaufenthalt, nach einer 
ambulanten Operation oder nach einer ambulanten 
Krankenhausbehandlung. Der Leistungsanspruch ist 
an die Kurzzeitpflege im Sinne des § 42 SGB XI an-
gelehnt. Der Anspruch besteht bis zu vier Wochen 
im Kalenderjahr. Die pflegebedürftigen Aufwendun-
gen werden bis zu einem Höchstbetrag von 1.612 
Euro übernommen. Es handelt sich um eine Kosten-
erstattungsleistung. Das heißt, dass der Versicherte 
eine Rechnung bei seiner Krankenkasse einreicht und 
die pflegebedingten Aufwendungen bis zum Höchst-
betrag erstattet werden. Die Kurzzeitpflege kann in 
einer nach dem SGB XI zugelassenen Kurzzeitpflege-
einrichtung durchgeführt werden.

Alle Pflegeheime in Ulm bieten Kurzzeitpflegeplätze 
an. Derzeit sind dies 73 Plätze. Die meisten dieser 

Plätze sind bis auf einige wenige eingestreut und da-
her kurzfristig belegbar (solitär: 9, eingestreut: 51). 
Eingestreute Kurzzeitpflege bedeutet, dass ein Pfle-
geheim seine vollstationären Heimplätze, wenn diese 
nicht belegt sind, für Kurzzeitpflege zur Verfügung 
stellen kann. Sind alle belegt, stehen diese Plätze 
nicht mehr für die Kurzzeitpflege zur Verfügung. 
Die Heime wollen die Solitärplätze nicht ausweiten, 
da es immer wieder zu Problemen kommt, wenn 
die älteren Menschen nach einer Kurzzeitpflege zur 
Dauerpflege bleiben wollen und kein Platz für sie zur 
Verfügung steht. Dazu kommt, dass einige Einrich-
tungen aufgrund des Fachkräftemangels zeitweise 
keine Kurzzeit- und Dauerpflegeplätze anbieten. 

3.4.9. STATIONÄRE PFLEGE

Als stationäre Pflege wird die Dauerpflege in einem 
Pflegeheim bezeichnet. Nach dem Grundsatz „Am-
bulant vor stationär“ der Pflegeversicherung, sollte 
die Unterbringung in einem Pflegeheim nur dann in 
Anspruch genommen werden, wenn eine ambulante 
oder teilstationäre Versorgung nicht mehr möglich 
ist. Die Pflegekasse hat die Möglichkeit die Notwen-
digkeit der stationären Pflege durch den Medizini-
schen Dienst der Krankenkasse überprüfen zu lassen. 

Trotz des demographischen Wandels war jahrelang  
deutschlandweit ein Rückgang der Belegung in den 
Pflegeheimen sichtbar. Nach den Daten der Statisti-
schen Ämter des Bundes und der Länder waren die 
Pflegeeinrichtungen in Deutschland im Durchschnitt 
zu 87 Prozent ausgelastet, in Baden-Württemberg zu 
87,4 Prozent (Statistische Ämter des Bundes und der 
Länder 2013). Zum Ende des dritten Quartals 2017 
lag die Belegungsquote in den Ulmer Einrichtungen 
bei 89,3 Prozent. In Ulm steigt die Auslastung weiter 
an.  Die durchschnittliche Verweildauer im Pflege-
heim sinkt. 2010 bis 2012 lag sie zwischen 2,5 bis 
3 Jahren (Wohlfahrtswerk für Baden-Württemberg 
2012).
Derzeit gibt es in Ulm zwölf stationäre Pflegeeinrich-
tungen. Sechs davon befinden sich im Sozialraum 
Mitte/Ost, vier im Westen sowie jeweils eine in Wib-
lingen und Böfingen. Zusammen stehen in Ulm 1.236 
Pflegeplätze zur Verfügung. 

Aktuell wurde vom Landkreistag und Städtetag Ba-
den-Württemberg die „Pflegeplanung - Fortschrei-
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bung der Bedarfseckwerte für Pflegeangebote bis 
zum Jahr 2025“ erarbeitet. Sie wird im März 2018 
veröffentlicht. Beauftragt wurde hierzu wie in den 
Vorjahren Dr. Peter Messmer in Zusammenarbeit mit 
einer Arbeitsgruppe aus Vertreterinnen und Vertre-
tern der Stadt- und Landkreise. In die Berechnung 
fließen neben empirischen Grundlagen u.a. regiona-
le Besonderheiten (regionale Gewichtung) sowie die 
tatsächliche Nachfrage nach Pflegeplätzen ein. Nach 
dieser Berechnung der Bedarfseckwerte ergibt sich 
für die Stadt Ulm im Jahr 2025 ein Bedarf an stationä-
ren Pflegeplätzen in der unteren Variante von 1.220 
Plätzen sowie in der oberen Variante von 1.340 Plät-
zen. Dabei wird für die untere Berechnungsvariante 
aufgrund sich verkürzender Verweildauer in Pflege-
heimen und Änderungen des Leistungsrechts von ei-
ner leicht rückgängigen Nachfragequote ausgegan-
gen. Bei der oberen Berechnungsvariante wird vor 
allem in Folge rückläufiger familiärer Pflegepotentiale 
eine moderate (über den demographisch bedingten 
Anstieg hinausgehende) Zunahme der Nachfrage an-
genommen.

Im Rahmen des Seniorenberichts wurde eine Umfra-
ge unter den Ulmer Pflegeheimen gestartet. Elf von 
zwölf Pflegeheimen haben sich beteiligt. Diese elf 
Heime bieten zusammen 1.122 vollstationäre Plätze 
an und haben 80 Kurzzeit- und 35 Verhinderungs-
pflegeplätze. In den Ulmer Pflegeheimen leben 785 
Menschen, die schon vor ihrem Heimaufenthalt Ul-
mer Bürger waren. Das bedeutet, dass knapp ein 
Drittel der Ulmer Pflegeheimbewohner erst mit dem 
Einzug ins Pflegeheim nach Ulm zugezogen sind. Ein 
gutes Viertel der Pflegeheimbewohner ist zur Finan-
zierung der Heimkosten auf ergänzende Sozialhilfe 
(Hilfe zur Pflege nach SGB XII) angewiesen. Von die-
sen elf Heimen bieten vier ambulant betreutes Woh-
nen mit insgesamt 430 Plätzen an, in sechs Heimen 
wird ein offener Mittagstisch angeboten. Insgesamt 
sind in der stationären Pflege dort 527 Menschen be-
schäftigt. 

Weitreichende Auswirkungen auf die Gesamtanzahl 
der zur Verfügung stehenden stationären Pflegeplät-
ze sowie auf die Platzzahlen der einzelnen Heime 
wird die zuletzt 2011 geänderte Landesheimbauver-
ordnung Baden-Württemberg (LHeimBauVO) nach 
sich ziehen. Besonders die zuletzt eingeführte Einzel-
zimmervorgabe hat teilweise große Auswirkungen 

für die Einrichtungen. Sämtliche  bislang bestehen-
den Doppelzimmer müssen in Einzelzimmer umge-
wandelt werden. Die LHeimBauVO sieht vom Baujahr 
bzw. Jahr des letzten Umbaus des Heims abhängi-
ge, individuelle Verlängerungen der gesetzlichen 
Übergangsfristen vor. Zudem gibt es die Möglichkeit 
Ausnahmegenehmigungen zu beantragen. Die Ein-
richtungen arbeiten dabei mit dem Sozialministerium 
Baden-Württemberg sowie in Ulm mit der Heimauf-
sicht der Bürgerdienste der Stadt Ulm zusammen.
Einige der Ulmer Einrichtungen erfüllen die entspre-
chenden Vorgaben schon heute, andere werden 
diese durch Umbauten bis zum Jahr 2019 erfüllen. 
Darüber hinaus bestehen für Ulmer Heime auch 
Übergangsfristen bis zum Jahr 2030. Bei zwei Ulmer 
Heimen lässt sich Stand heute die Auswirkung auf 
die Platzzahl noch nicht abschätzen.
Insgesamt muss bis 2019 mit einem Verlust von etwa 
120 bis 130 Plätzen gerechnet werden. Dieser Ver-
lust wird durch das neu hinzukommende Pflegeheim 
der Kögel-Stiftung in Wiblingen sowie der bereits im 
Bau befindlichen Einrichtung bei der Bethesda Kli-
nik kompensiert. Bis zum Jahr 2030 (überwiegendes 
Ende bestehender Übergangsregelungen) muss nach 
heutigem Stand nochmals mit einem Verlust von 80 
Plätzen gerechnet werden, im ungünstigsten Fall von 
deutlich über 100. Hier bestehen allerdings noch er-
hebliche Unsicherheitsfaktoren.

3.4.10. PFLEGE IN ULM

Dem Fachkräftemangel begegnen die Einrichtungen 
mit Ausbildungsoffensiven und mit erweiterten An-
geboten für die Ausbildung der Altenpflegehelfer, 
die gerne von Menschen mit internationalen Wurzeln 
angenommen werden. Schwierig bei der Gewinnung 
der Fachkräfte ist immer wieder, dass nicht genü-
gend bezahlbarer Wohnraum in Ulm zur Verfügung 
steht. So gibt es erste Überlegungen bei den Heim-
leitern und den Heimleiterinnen ein Wohnheim für 
die Beschäftigten anzubieten. Die Stadt Ulm wird zu 
diesem Thema in absehbarer Zeit auf die Träger der 
ambulanten und stationären Pflege sowie weiterer 
Akteure zugehen um gemeinsame Überlegungen 
anzustellen und ggf. abgestimmte Strategien zu ent-
wickeln. 
Festgehalten werden kann, dass es bei den Kurzzeit-
pflegeplätzen eine deutlich höhere Nachfrage gibt, als 
Plätze angeboten werden. Dies führt zu Wartezeiten. 
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Bei der Dauerpflege bestehen derzeit nur vereinzelt 
Wartezeiten. Die Ulmer Heime sind alle insgesamt 
gut ausgelastet. Den ambulanten Pflegediensten ist 
es aus Kapazitätsgründen nicht immer möglich, die 
Pflege zuhause zeitnah zu gewährleisten. Hier ent-
stehende Wartezeiten werden i.d.R. durch verstärk-
ten Einsatz des privaten Umfeldes abgemildert.

Um die Versorgungsbrüche bei einer Krankenhau-
sentlassung möglichst zu vermeiden und die Zusam-
menarbeit zu verbessern, ist unter Federführung des 
Pflegestützpunktes das „Beraterforum Pflege“ ent-
standen. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kran-
kenhaussozialdienstes, des Pflegestützpunktes, des 
Sozialdienstes für Ältere und des Fallmanagements 
der Hilfe zur Pflege treffen sich um Verständnis für 
die Arbeit der anderen zu entwickeln, sich mit ge-
setzlichen Neuerungen auseinanderzusetzen und das 
Vorgehen zu optimieren.

3.4.11. HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN 

• Handlungsempfehlung 13:
  Pflegende Angehörige sind ein wichtiger Baustein 

bei ambulanten Pflegelösungen. Um sie zu stärken, 
sollen in den Sozialräumen regelmäßig Informati-
onsveranstaltungen angeboten werden. 

• Handlungsempfehlung 14:
  Der Aufbau sozialräumlicher Angebote, in denen 

sich pflegende Angehörige austauschen können, 
sollte unter Einbindung der Kirchen und Beratungs-
stellen vor Ort unterstützt werden. Die im Bereich 
Demenz bestehenden Gesprächscafés könnten ein 
Vorbild dafür sein.

•  Handlungsempfehlung 15:
  Eine Pflegebegleiter-Initiative zu kontinuierlichen 

Begleitung von pflegenden Angehörigen  sollte 
versuchsweise in einem Quartier aufgebaut und 
die Nachfrage dieses Angebotes und deren Wirk-
samkeit ermittelt werden. Gegebenenfalls soll über 
eine Ausweitung nachgedacht werden.

• Handlungsempfehlung 16:
  Zur Entlastung pflegender Angehöriger sollte in 

allen Stadtteilen ein bedarfsgerechter Ausbau der 
Tagespflege gestaltet werden. Die Angebote der 
Teilstationären Pflege sollen flexibler gestaltet wer-
den, um zum Beispiel auch einen abendlichen The-
aterbesuch zu ermöglichen.
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• Handlungsempfehlung 17:
  Grundsätzlich sind mehr Kapazitäten in der profes-

sionellen Pflege in den nächsten Jahren notwendig. 
Vordringlich ist derzeit der Ausbau der ambulanten 
Pflegedienste, um dort den steigenden Bedarf de-
cken und weiterhin eine gute Versorgung gewähr-
leisten zu können. In der stationären Pflege sollte 
das Angebot für Menschen mit schwerer Demenz 
und herausfordernden Verhaltensweisen erweitert 
werden.

  Mittel- bis langfristig sollten die tatsächlichen Aus-
wirkungen der Landesheimbauverordnung mit der 
aktuellen Berechnung der Pflegebedarfseckwerte 
sowie der konkreten Nachfrage nach stationären 
Pflegeplätzen verglichen werden um einschätzen 
zu können, ob in Ulm ein bedarfsdeckender Aus-
bau stationärer Pflegeplätze notwendig wird.

• Handlungsempfehlung 18:
  Gemeinsam mit den Anbietern der professionellen 

Pflegeleistungen soll überlegt werden, wie dem 
Fachkräftemangel begegnet bzw. ihm entgegen-
gewirkt wird. 

• Handlungsempfehlung 19:
  Die Anzahl der in Ulm zur Verfügung stehenden 

Kurzzeitpflegeplätze sollte dem Bedarf möglichst 
schnell angepasst werden. Es ist zu prüfen, inwie-
weit die Stadt Ulm weitere Anreize schaffen kann. 

• Handlungsempfehlung 20:
  Schaffung von weiteren professionellen Pflegean-

geboten, zum Beispiel in Pflegewohngemeinschaf-
ten für besondere Zielgruppen. Dabei ist insbeson-
dere an jüngere pflegebedürftige Menschen oder 
Menschen aus einem anderen Kulturkreis zu den-
ken. 

• Handlungsempfehlung 21:
  Prüfung, ob die landesrechtlichen Umsetzungsre-

gelungen in Bezug auf die Modellkommune Pflege 
eine Chance darstellen, für Ulm ein gewinnbrin-
gendes Gesamtkonzept zu erarbeiten und ggf. ei-
nen Antrag zu stellen.

3.5. GESELLSCHAFTLICHE TEILHABE

Sowohl partizipative Prozesse als auch bürgerschaft-
liches Engagement bieten Platz für ehrenamtliches 
Handeln. Dabei verlaufen die Grenzen fließend, frei-
williges Engagement beinhaltet immer auch Teilhabe 
und bietet Raum für kulturelle Gestaltungsmöglich-

keiten. Das Thema Teilhabe ist nicht auf die ältere 
Generation begrenzt, es trifft die ganze Bevölke-
rungsstruktur, deshalb muss sie von verschiedenen 
Perspektiven gesehen werden. 

Das Alter hat eine neue Qualität erhalten und ein er-
folgreiches und aktives Altern verdrängt zunehmend 
Vorstellungen von Alter in Ruhe und Abgeschieden-
heit. Ältere Menschen erhalten nicht nur Leistungen 
im Rahmen des Generationenvertrages, sondern sie 
erbringen vielfach und in steigendem Maße auch 
Dienste für die Gesellschaft. Im Fokus dieser Akti-
vitäten für die Gesellschaft steht das freiwillige En-
gagement älterer Menschen. Es erfolgt sowohl in 
zivilgesellschaftlichen Organisationen als auch in 
informellen Zusammenhängen wie in der Nachbar-
schaftshilfe“ (Bundesministerium für Familien, Senio-
ren, Frauen und Jugend- Monitor Engagement: Wo-
für engagieren sich ältere Menschen).
Bundesweit sehen 60 Prozent der 65- bis 74- Jährigen 
eine Mitverantwortung darin, wie sich unser Land 
und unsere Gesellschaft entwickelt. Diese Einstellung 
nimmt mit zunehmendem Alter ab. Einen deutlichen 
Einfluss haben auch die eigene Bildung und das so-
ziale Engagement. Ältere mit einfacher Schulbildung 
sehen sich nur zu 40 Prozent in eigener Verantwor-
tung, während sich 73 Prozent der Älteren mit hoher 
Schulbildung verantwortlich fühlen. Bürgerschaftlich 
Engagierte sind mit 67 Prozent ebenfalls überwie-
gend von einer Mitverantwortung überzeugt (vgl. 
Generali Altersstudie 2013).

3.5.1. BILDUNG, KULTUR UND FREIZEIT
Bildung

Lebenslanges Lernen und Zugang zu Bildungsmög-
lichkeiten auch im Alter fördern die Persönlich-
keitsentwicklung und dienen der möglichst langen 
Bewahrung des selbstbestimmten Lebens mit ge-
sellschaftlicher Teilhabe. Bildung wird allgemein als 
Schlüssel für Gesundheit und Wohlstand gesehen. 
Dieser Zusammenhang gilt bis ins höchste Lebensal-
ter. Bildung kann auch helfen, sich aus alters- und 
krankheitsbedingter Körperbezogenheit zu lösen. 
Unbestritten ist, dass Lernen im Alter die individuelle 
geistige Aktivität fördert, Kommunikationsfähigkeit 
verbessert und ein flexibleres Handlungsspektrum er-
möglicht. 
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Neben den „klassischen“ Bildungseinrichtungen der 
Erwachsenenbildung sowie Kirchen und weiteren 
Trägern ist es vor allem die Universität Ulm, die mit 
dem Zentrum für Allgemeine Wissenschaftliche Wei-
terbildung (ZAWiW) interessierten Bürgerinnen und 
Bürgern, insbesondere Senioren weitreichende Bil-
dungs- und Beteiligungsmöglichkeiten eröffnet. Ne-
ben verschiedenen Projekten wie zum Beispiel dem 
bereits abgeschlossenen intergenerationellen Lern-
projekt KOJALA oder dem interkulturellen Projekt 
ASSIST, bei dem internationale Studenten und ältere 
Bürger zusammen gebracht wurden, finden sich die-
se vor allem in den regelmäßig stattfindenden und in 
großer Zahl besuchten Herbst- und Frühjahrsakade-
mien zu wechselnden Themenschwerpunkten.
Die Volkshochschule Ulm offeriert mit der „VH mit 
Muße“ all denjenigen, die sich mehr Zeit fürs Lernen 
nehmen möchten spezielle Kurse mit reduziertem 
Lerntempo an. Dieses Kursformat wird auch von äl-
teren Kursteilnehmern nachgefragt.

Um die verschiedenen Akteure besser zu vernetzen 
und um die Angebote für Ältere besser abzustimmen 
sowie die bestehenden Konzepte weiter zu entwi-
ckeln gründete sich auf Initiative der vh Ulm und des 
ZAWIW gemeinsam mit weiteren Trägern das „Ul-
mer Netzwerk für Soziale Teilhabe und Bildung im 
Alter“. Die Stadt Ulm ist durch die Abteilung Sozi-
ales am Netzwerk beteiligt. In einem ersten Schritt 
erstellt das Netzwerk eine Broschüre über verschie-
dene Ulmer Bildungs- und Engagementangebote, die 
sich in besonderen Maße an Ältere richten. Nachfol-
gend sollen weitere „Orientierungsangebote für den 
Übergang von Beruf und Familienarbeit in den Ruhe-
stand“ entwickelt und umgesetzt werden.

Kultur und Freizeit
Der vorliegende Seniorenbericht geht davon aus, 
dass die überwiegende Zahl der älteren Menschen in 
den Bereichen Bildung, Kultur und Freizeit die regulä-
ren Angebote der verschiedenen Träger wahrnimmt. 
Der einzige Unterschied ist, dass die Angebote für 
Menschen nach der Erwerbsphase tagsüber unter der 
Woche stattfinden. Diese Angebote werden eben-
falls von Menschen wahrgenommen, die aufgrund 
ihrer derzeitigen Lebenssituation auch tagsüber Zeit 
haben. 
Aufgrund der immer länger werdenden nachberufli-
chen Lebensphase bieten Träger der Kultur- und der 

Erwachsenenbildung mehr Angebote an als bisher, 
auch vormittags und nachmittags. Dabei müssen wie 
in allen anderen Bevölkerungsgruppen auch die Ver-
schiedenheit von Geschlecht, Bildung, Lebensstile, 
kultureller Hintergrund und Milieuzugehörigkeit be-
achtet und bei den Angeboten berücksichtigt wer-
den.

Insgesamt kann festgestellt werden, dass viele Insti-
tutionen, Vereine und Einrichtungen erkannt haben, 
dass sie Ihre Angebote für unterschiedliche Zielgrup-
pen und generationsübergreifende Begegnung öff-
nen.

Der Arbeitskreis AltJung (AK AltJung) des Bildungs-
büros der Stadt Ulm ist aus dem Projekt KOJALA 
(Kompetenzbörse für Jung und Alt im Lernaustausch) 
des Zentrums für Allgemeine Wissenschaftliche Wei-
terbildung (ZAWiW) der Universität Ulm entstanden. 
Er besteht seit Dezember 2009 und verzeichnet zwi-
schen fünfzehn und zwanzig aktive sowie zehn pas-
sive/beratende Teilnehmerinnen und Teilnehmer im 
Alter zwischen 50 und 80 Jahren. Ziel des Arbeits-
kreis AltJung ist es, in kleinen Interessensgruppen (zu 
den unterschiedlichsten Themengebieten) die Idee 
des generationenübergreifenden (intergenerationel-
len) Lernens an den Ulmer Schulen zu verankern. Die 
daraus entstehenden Kooperationen zwischen den 
AK AltJung Teilnehmern und Teilnehmerinnen und 
Ulmer Schulen finden - meist an den Schulen vor Ort 
- in Form von Workshops, Projekttagen oder Projekt-
wochen statt.
Im Schuljahr 2016/17 sollen neue Ideen an weiteren 
Ulmer Schulen mit neuen Kooperationspartnerein-
richtungen konzeptioniert werden. 
Zur Auswahl stehen:
1.  Neandertaler-Projekt in Kooperation mit dem Mu-

seum. 
2.  Pusteblumen-Projekt in Kooperation mit der Ju-

gendkunstschule. 
3.  Ein Buch einer AK Teilnehmerin in eine jugendge-

rechte Sprache umschreiben und in Kooperation 
mit dem Theater Ulm auf die Bühne bringen. 

4.  Ein Technik-Projekt in Kooperation mit der Uni 
Ulm (vgl. Mikrokosmos). 

Eine Vielzahl von Institutionen, Einrichtungen und 
Initiativen machen darüber hinaus offene oder de-
ren Mitgliedern vorbehaltene Teilhabe-, Freizeit- und 
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Kulturangebote speziell für die ältere Generation. Zu 
nennen sind hier beispielhaft und ohne Anspruch 
auf Vollständigkeit die Ulmer Kirchengemeinden und 
andere Religionsgemeinschaften, Sport- und andere 
Vereine, Unternehmen und Gewerkschaften. Auch in 
den Bürger- und Familienzentren, in Quartierstreffs 
und den Ortsteilen werden zahlreiche Angebote vor-
gehalten. Hinzu kommen Angebote durch Akteure 
der professionellen Altenhilfe, die selbstverständlich 
für die gesamte Bevölkerung offen  stehen.

3.5.1.1. GENERATIONENTREFF 
ULM/NEU-ULM E.V.

Einen wertvollen Beitrag zur Stärkung der Teilhabe-
möglichkeiten älterer Menschen in ihrem Umfeld leis-
ten auch die Angebote der offenen Altenhilfe. Diese 
Angebote dienen der Steigerung inklusiver Teilhabe 
am gesellschaftlichen und kulturellen Leben, der Si-
cherung der sozialen Infrastruktur in den Stadtteilen, 
dem Erkennen von Talenten und der Förderung von 
Selbsthilfe und Qualifizierung.
Ein wichtiger Bestandteil der offenen Altenhilfe ist 
der Generationentreff Ulm/Neu-Ulm e.V. Der Ver-
ein wurde Mitte der 70er-Jahre unter dem Namen 
„Altentreffpunkt Ulm/Neu-Ulm e.V.“ im Rahmen 
eines innovativen und überörtlich stark beachteten 
Konzepts gegründet. In diesem gestalten ehrenamt-
lich tätige Seniorinnen und Senioren gemeinsam mit 
städtischen Angestellten die Altenarbeit in Ulm und 
Neu-Ulm. Die Städte Ulm und Neu-Ulm unterstützen 
den später in Generationentreff Ulm/Neu-Ulm e.V. 
umbenannten Verein bis heute ideell und finanziell. 
Heute ist der Generationentreff unter dem Motto 
„Von Mitgliedern für Mitglieder“ in zwei Häusern in 

Ulm sowie einem in Neu-Ulm aktiv. Kernstück sind 
weit über 100 Kurs- und Gruppenangebote, die ak-
tuell von ca. 1.000 Mitgliedern und Gästen regelmä-
ßig wahrgenommen werden. Ergänzt werden die 
Angebote von Informationsveranstaltungen, vielen 
geselligen Veranstaltungen sowie Tagesfahrten und 
Reisen. Dabei wird weniger Wert auf professionelles 
Arbeiten gelegt, sondern vielmehr auf Selbst- und 
Eigeninitiative der Mitglieder sowie auf gemeinsa-
me Aktivität und Geselligkeit. Der Generationentreff 
erfreut sich seit einigen Jahren einer steigenden Be-
liebtheit, welche sich in weit über 2.000 Mitgliedern 
ausdrückt. Bis auf zwei festangestellte Mitarbeiter 
zum Betrieb der Geschäftsstelle des Vereins wird der 
Generationentreff vollständig ehrenamtlich geführt 
und betrieben.

3.5.2. BÜRGERSCHAFTLICHE BETEILIGUNG

„Baden-Württemberg kann, wie kein anderes Bun-
desland, auf ein langjähriges erfolgreiches bürger-
schaftliches Engagement zurückblicken. Zur positi-
ven Gestaltung des demografischen Wandels ist das 
Engagement der Bürgerinnen und Bürger unverzicht-
bar. Viele ältere Menschen sind bereit, ihre Kompe-
tenzen und Erfahrungen für das Gemeinwohl ein-
zusetzen. Dies verpflichtet das Land zur Fortsetzung 
einer konsequenten Förderung des ehrenamtlichen 
Engagements auf allen Ebenen. 
Der Landesseniorenrat fordert die politisch Verant-
wortlichen im Land, in den Kommunen und Landkrei-
sen auf, das ehrenamtliche Engagement insbesonde-
re unter dem Aspekt des demografischen Wandels 
zu unterstützen. 
Ehrenamtliches Engagement benötigt eine profes-
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sionelle Infrastruktur und eine politische Kultur, die 
Teilhabe möglich macht. Deshalb bedarf es im kom-
munalpolitischen Raum begleitender Strukturen des 
Ehrenamtes. Notwendig ist eine hauptamtliche Kraft, 
die die Organisation übernimmt, Impulse setzt und 
die Förderung des Ehrenamtes als Aufgabe hat.“ (Ru-
iter, Erklärung II von 2016 des Landesseniorenrates 
Baden- Württemberg). 
Zur besten Altersvorsorge gehört es immer noch, die 
Zukunft selbst zu gestalten. Dies gilt vor allem für die 
Menschen, die in Ulm ihre Heimat sehen und hier alt 
werden wollen. In diesem Sinn ist ihnen die Betei-
ligung an der kommunalen Zukunftsgestaltung, sei 
es in Bürgerforen, in Arbeitskreisen wie „Leben und 
Wohnen im Alter“ oder in den Koordinierungsgrup-
pen „Bildung und Soziales“ anzuraten, um mitzube-
stimmen, wie Ulm in der Zukunft aussehen soll. 
Die Generali Altersstudie 2013 liefert erstmals empi-
risch abgesicherte Daten über die Erwartungen der 
älteren Generation an die ihre Lebenslage entschei-
dend beeinflussenden Akteure auf der politischen 
wie auf der gesellschaftlichen Ebene. Erstaunlich 
hoch ist dabei die Zustimmung von etwa 50 Prozent 
der 65- bis 85-Jährigen zu einer „eigenständigen In-
teressenvertretung“ auf der kommunalen Ebene. 
Eine Beteiligungsmöglichkeit speziell für Seniorinnen 
und Senioren besteht in den in allen fünf Sozialräu-
men Ulms bestehenden Arbeitskreisen „Leben und 
Wohnen im Alter“ (am Eselsberg unter dem Namen 
„Forum Eselsberg“). Hier treffen professionelle, se-
miprofessionelle Akteure der Seniorenarbeit und 
Altenhilfe mit interessierten Bürgerinnen und Bür-
gern des jeweiligen Sozialraums sowie Mitarbeiten-
den der Sozialverwaltung zum Austausch und bei 
Bedarf zum Initiieren von Projekten zusammen. In 

diesen Arbeitskreisen wurden in den vergangenen 
Jahren beispielsweise mehrere, stadtteilbezogene 
Seniorenwegweiser sowie Infoflyer erstellt, Informa-
tionsveranstaltungen und themenbezogene Beteili-
gungsforen durchgeführt oder Anregungen für die 
Sozialplanung und Stadtentwicklung erarbeitet.
Soziale Themen und auch Seniorenthemen werden 
nicht regelmäßig, aber anlassbezogen auch in den 
Regionalen Planungsgruppen (RPG‘s) behandelt. 
Auch dort beteiligen sich ältere Bewohner der Sozi-
alräume

3.5.2.1. SENIORENRAT DER STADT ULM

Der Ulmer Seniorenrat wurde 1974 gegründet und 
ist Mitglied des Landesseniorenrates. Er setzt sich 
zusammen aus älteren Mitbürgerinnen und Mitbür-
gern, interessierten Einzelpersonen, Vereinigungen, 
Einrichtungen und Organisationen, die sich für die 
Belange der Älteren einsetzen und diese Themen bei 
der Stadtverwaltung und in der Öffentlichkeit zur 
Sprache bringen. Parteipolitisch und konfessionell 
neutral nimmt sich der Ulmer Seniorenrat den Sor-
gen und Anliegen älterer Mitbürgerinnen und Mit-
bürgern an. Er macht die Öffentlichkeit auf Probleme 
älterer Menschen aufmerksam und bringt seine Ver-
besserungsvorschlägen konstruktiv in die Stadtgesell-
schaft und die politischen Gremien ein. Mit Hilfe des 
Seniorenrates treten Ulmer Seniorinnen und Senio-
ren selbstbewusst für ihre sozialen, kulturellen und 
gesellschaftlichen Interessen ein und fordern die not-
wendige Unterstützung durch die Politik ein. 

Der Seniorenrat Ulm hat in den vergangenen Jahren 
folgende Aktivitäten durchgeführt bzw. war daran 
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beteiligt:
• Projekt Zertifikat „Seniorenfreundlicher Service“
• Projekt „Ticket 63plus“, Partnerticket
• Beteiligung an der Freiwilligenmesse
•  Information und Beratung zu Patientenverfügung 

und Vorsorgevollmachten
•  Mitwirkung an den Ulmer/Neu-Ulmer Tagen für  

ältere Menschen
•  Öffentlichkeitsarbeit durch Rundbriefe, Pressemit-

teilungen etc.
• Eigener Internetauftritt
•  Teilnahme und Ausrichtung der Landesseniorenta-

ge und Regionaltagungen
•  Projekt Fahrsicherheitstraining für ältere Menschen
•  Projekt „Senioren machen Frühstück“ an der Mar-

tin-Schaffner-Schule
•  Projekt „Flitzerle“ - kostenloser Hol- und Bringser-

vice zum Arzt oder Einkaufen für bedürftige Senio-
ren

•  Projekt „Ulm bewegt sich, mach mit“ -Gymnastik 
für ältere Bürger im Grünen

3.5.3. BÜRGERSCHAFTLICHES ENGAGEMENT 

Bürgerschaftliches Engagement ist einer der wichtigs-
ten Faktoren, der das verbindende Zusammenleben 
aller Menschen im Quartier, dem Sozialraum, fördern 
kann. Sozialraumorientiertes Engagement nutzt die 
individuellen Ressourcen der Menschen und setzt an 
den Wünschen, bzw. an dem Bedarf und den Inter-
essen des Einzelnen an.
In Baden-Württemberg engagieren sich 31 Prozent 
der über 65-Jährigen gesellschaftlich. Durch ihr En-
gagement schaffen und unterstützen sie Angebote 
für Mitmenschen in unterschiedlichen Lebenssitu-
ationen und leisten einen unverzichtbaren Beitrag 
für die Gesellschaft. Dabei ist das Engagement so 
unterschiedlich wie die einzelnen Menschen selbst. 
Dieses wird schon sichtbar an den Bezeichnungen: 
(klassisches) Ehrenamt, Volontäre, Freiwillige, (bür-
gerschaftliches) Engagement. 
Die gegenseitige Unterstützung in der Nachbarschaft 
gehört im weiteren Sinn genauso dazu, wie das En-
gagement in der Familie. Laut Generali Altersstudie 
2013 unterstützen sich die Generationen in beein-
druckendem Maße. Diese Unterstützung gibt es nicht 
nur von Kindern oder Enkelkindern, auch die 65- bis 
85-Jährigen unterstützen ihre Kinder durch Mithilfe 
im Haushalt, Betreuung der Enkelkinder oder durch 

die Erledigung von Besorgungen - im Durchschnitt 
15 Stunden pro Woche. 
Engagement ermöglicht Begegnungen zwischen den 
Generationen. Dies ist ein Anliegen vieler Älterer, be-
sonders wenn die nahen Angehörigen nicht in der 
Nähe wohnen. Familienzentren und Mehrgeneratio-
nenhäuser (siehe 3.1.2. Wohnformen im Alter), die 
offene Treffpunkte zum Zusammenleben bilden, för-
dern den Austausch und tragen damit zur Stärkung 
der Bindung der Generationen bei.

Tatsächlich ist die Stadtgesellschaft auf tatkräftige 
Ruheständlerinnen und Ruheständler angewiesen - 
die Betätigungsfelder dabei sind vielfältig: Sie wirken 
als Ehrenamtliche im Sportverein, in kulturellen Ein-
richtungen, engagieren sich für die Umwelt und Ent-
wicklungsländer. Sie lesen mit anderen in der Gruppe 
in Kindertagesstätten und Grundschulen vor („Aben-
teuer Lesen“, begleiten Jugendliche im Verein JAZz 
von der Schule in die Ausbildung und wirken im Rah-
men von Ganztageskonzepten an Grundschulen mit. 
Des Weiteren arbeiten sie in den organisierten Nach-
barschaftshilfen oder den Sportvereinen auf Übungs-
leiterpauschale, helfen in der Telefonseelsorge und 
im Hospizverein, kochen im Übernachtungsheim für 
Wohnsitzlose und engagieren sich als Fahrer beim 
Ulmer Tafelladen. Diese Aufzählung könnte beliebig 
fortgesetzt werden. 
Im Rahmen des Konzepts „engagiert in ulm“ sollen 
nicht zuletzt für Seniorinnen und Senioren die Rah-
menbedingungen für bürgerschaftliches Engage-
ment in Ulm verbessert werden: Eine täglich besetzte 
Anlauf- und Vermittlungsstelle und die Ausweitung 
der Angebote der Akademie für bürgerschaftliches 
Engagement sollen dafür sorgen, dass jeder und jede 
das für sie passende Engagement findet und die hier-
für notwendige Qualifikation erhält.
Bei diesem Konzept wird bewusst darauf verzichtet, 
für Seniorinnen und Senioren eine gesonderte Struk-
tur zu schaffen.

3.5.4. HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN

•  Handlungsempfehlung 22:
  Die fachliche Kompetenz des städtischen Senioren-

rates soll von der Verwaltung bei der Entwicklung 
von Vorhaben und neuen Projekten stärker abge-
rufen werden, um demografie-sensible und senio-
rentaugliche Planungsentscheidungen zu treffen.
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• Handlungsempfehlung 23:
  Gemeinsam mit dem Generationentreff sollte 

überlegt werden, ob oder in wie weit dieser sein 
Angebot sozialräumlich erweitern kann. 

• Handlungsempfehlung 24:
  Die Stadt Ulm unterstützt das Ulmer Netzwerk für 

Soziale Teilhabe und Bildung im Alter bei den Be-
strebungen, die bestehenden Orientierungsange-
bote beim Übergang in den Ruhestand sowie die 
Bildungsangebote für Ältere weiter zu entwickeln

3.6. GESUNDHEIT

Die Menschen in Deutschland werden immer älter. 
Dieser Trend ist seit Ende des 19. Jahrhunderts zu 
beobachten. Maßgebliche Gründe hierfür sind Fort-
schritte in der medizinischen Versorgung, der Hygi-
ene sowie der Ernährung, der Wohnsituation sowie 
verbesserte Arbeitsbedingungen und der gestiegene 
Wohlstand. Wie zufrieden die ältere Generation mit 
ihrem Leben ist, hängt stark von der Entwicklung 
des gesundheitlichen Zustandes ab. Laut dem Sta-
tistischen Bundesamt fühlt sich etwa die Hälfte der 
65- bis 75- Jährigen körperlich und geistig  fit, der 
übrige Teil empfindet erste altersbedingte Einschrän-
kungen als noch nicht so gravierend. Mit zunehmen-
dem Alter sinkt erwartungsgemäß die Zufriedenheit 
mit dem eigenen Gesundheitszustand. Mit 85 Jahren 
erfreuen sich demnach nur noch 15 Prozent einer gu-
ten Gesundheit.
Altern ist jedoch nicht mit Krankheit gleichzusetzen, 
auch wenn Altern eine erhöhte Anfälligkeit und Ver-
letzlichkeit des Organismus mit sich bringt. Mit zu-
nehmendem Alter nimmt die Wahrscheinlichkeit, 
körperlich und seelisch zu erkranken exponentiell zu. 
Jedoch bleiben wertvolle Lebenserfahrung und ange-
häuftes Wissen im Verlauf des Alterns weitgehend 
stabil und nehmen möglicherweise sogar zu („Weis-
heit“). Es wird angenommen, dass Alterungsprozes-
se durch Gesundheitsförderung und Prävention zu 
beeinflussen sind.
Massive Verluste in körperlichen, kognitiven und psy-
chischen Bereichen sind bei den Hochaltrigen (85+) 
überrepräsentiert. Das bedeutet, die Wahrschein-
lichkeit von Multimorbidität, Pflegebedürftigkeit und 
Demenz steigt jenseits des 80. Lebensjahres deutlich 
an.
Entsprechend der Sichtweise, dass alterskorrelierte 
Krankheitsprozesse zu beeinflussen sind, sollten In-

terventionen besonders auf Prävention ausgerichtet 
sein, etwa auf die Veränderung eines ungünstigen 
Gesundheitsverhaltens. Sind hingegen alterskorre-
lierte Gesundheitseinbußen unvermeidlich und un-
veränderbar, sollten Interventionen stärker auf den 
alltagspraktischen Umgang mit diesen Einbußen so-
wie die psychische Bewältigung ausgerichtet sein, 
auch um mögliche Krankheitsfolgen und zusätzliche 
Erkrankungen im Rahmen der Grunderkrankung zu 
vermeiden. 
Jahre- bzw. jahrzehntelanger Einfluss verschiedener 
Risikofaktoren wie ungünstiges Gesundheitsverhal-
ten, Gifte oder Lärm führen zu einer sukzessiven 
Schädigung von Organen bzw. zu chronischen Er-
krankungen, zum Beispiel chronische Bronchitis oder 
Hörverlust. Chronische Erkrankungen wie Diabetes 
mellitus oder Bluthochdruck, die seit jüngeren Jahren 
fortbestehen, „altern mit“.
Ältere Menschen, die gesundheitliche Beschwerden 
ihrem Alter zuschreiben, zeigen ein schlechteres Ge-
sundheitsverhalten und gehen seltener zum Arzt als 
jene, die ihre Beschwerden als krankheitsbedingt er-
achten. Werden körperliche und auch seelische Be-
schwerden als „normale“ Begleiterscheinungen des 
Alters angesehen, besteht die Gefahr, dass behand-
lungsbedürftige Krankheiten nicht erkannt werden 
oder dass zum Beispiel einer medikamentösen Dau-
erversorgung gegenüber einer therapeutischen Maß-
nahme der Vorrang gegeben wird.

Funktionale Gesundheit
Die funktionale Gesundheit beschreibt, wie Men-
schen aufgrund ihrer gesundheitlichen Vorausset-
zungen in der Lage sind, Alltagsanforderungen zu er-
füllen und am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben. 
Eine gute funktionale Gesundheit ist wesentlich für 
Autonomie und eine selbständige Lebensführung. 
Lebensqualität und funktionale Gesundheit sind so-
mit eng miteinander verbunden.
Funktionale Einschränkungen und Aktivitätsbe-
schränkungen im Alltag aufgrund gesundheitlicher 
Probleme nehmen mit dem Alter zu. Frauen zeigen 
dabei häufiger Einschränkungen als Männer.
Die weit verbreitete Schwerhörigkeit beeinträchtigt 
durch Kommunikations-Probleme die Teilhabe am 
gesellschaftlichen Leben, weil die Betroffenen Ge-
sprochenes nicht oder falsch verstehen. Hilfe- und 
Pflegebedürftigkeit werden in erster Linie durch 
Krankheitsfolgen verursacht, die die Mobilität beein-
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trächtigen oder mit kognitiven Einbußen einherge-
hen.

Subjektive Gesundheit
Das individuelle Gesundheitserleben wird als subjek-
tive Gesundheit bezeichnet. Das bedeutet, dass die 
subjektive Gesundheit nicht einfach den objektiven 
Gesundheitszustand widerspiegelt. 
Studien weisen darauf hin, dass die Übereinstim-
mung von objektiver und subjektiver Gesundheit nur 
bei 5 bis 30 Prozent liegt und dass die subjektive Ge-
sundheit die Langlebigkeit bzw. Sterblichkeit besser 
voraussagen kann als der objektive Gesundheitszu-
stand. Eine gute subjektive Gesundheit deutet auf 
psychosoziale Ressourcen hin, wenn beispielsweise 
ein eingeschränkter körperlicher Gesundheitszustand 
seelisch gut verkraftet, das heißt als gering belastend 
empfunden wird. Zwischen subjektiver Gesundheit 
und der Entwicklung funktionaler und kognitiver Fä-
higkeiten besteht ein in Studien nachgewiesener be-
deutsamer Zusammenhang. 
Bei jüngeren Menschen ohne wesentliche Krankhei-
ten spielt das eigene Gesundheitsverhalten bei der 
Beurteilung des Gesundheitszustandes eine zentrale 
Rolle, bei älteren die bestehenden Erkrankungen mit 
Beschwerden und Schmerzen sowie der notwendi-
gen Medikamenteneinnahme und die körperlichen 
Einschränkungen.
Obwohl mit steigendem Alter die körperliche Ge-
sundheit schlechter wird, vermehrt Schmerzen auf-
treten und die Vitalität nachlässt, berichten ältere 
Personen insgesamt von einem psychischen Wohlbe-
finden und einem aktiven sozialen Leben.

3.6.1. KÖRPERLICHE ERKRANKUNGEN

Mit fortschreitendem Alter ist ein deutlicher Anstieg 
von Gesundheitsproblemen zu beobachten, bezüg-
lich der Anzahl der erkrankten Personen und der 
Komplexität der Beeinträchtigungen. Das gleichzei-
tige Auftreten verschiedener chronischer Erkrankun-
gen bedeutet aufgrund der oft unspezifischen Sym-
ptomatik eine Herausforderung für eine verlässliche 
Diagnostik, für erfolgreiche therapeutische Interven-
tionen sowie für die (Selbst-) Versorgung. 
Das Geschlecht, die sozioökonomische Lage und das 
Gesundheitsverhalten beeinflussen die gesundheitli-
che Lage:
Bei Frauen werden mehr medizinische Diagnosen 

gestellt als bei Männern. Sie leiden häufiger unter 
Mobilitätsverlusten infolge von Einschränkungen des 
Bewegungsapparates, sie klagen häufiger über de-
pressive Symptome. Zudem sind sie häufiger verwit-
wet, hatten schlechtere Chancen auf einen höheren 
Bildungsabschluss und auch ihre Einkommens- und 
Wohnsituation ist meist ungünstiger. Frauen werden 
häufig nach einem Sturz mit einer Oberschenkelkno-
chenfraktur ins Krankenhaus eingewiesen. 
Männern werden am häufigsten aufgrund einer ar-
teriosklerotisch bedingten koronaren Herzkrankheit 
mit/ohne Zeichen einer Herzinsuffizienz ins Kranken-
haus eingewiesen. Risikofaktoren für die Entwick-
lung einer Arteriosklerose und den dazugehörigen 
Krankheitsbildern wie Herzinfarkt, Schlaganfall und 
arterielle Verschlusskrankheit der Extremitäten sind 
Zigarettenkonsum, Übergewicht, Bewegungsman-
gel, Bluthochdruck, Fettstoffwechselstörungen und 
Diabetes mellitus. Einige dieser Risikofaktoren besit-
zen ein hohes Präventionspotenzial. Dazu zählen die 
Steigerung der körperlichen Aktivität, Regulierung 
des Körpergewichts und Verzicht auf Zigaretten. 
Es wird empfohlen, mindestens an drei Tagen in der 
Woche körperlich aktiv zu sein, so dass man dabei 
leicht ins Schwitzen gerät. Körperliche Aktivität in 
diesem Umfang zielt vorrangig auf die Förderung des 
allgemeinen Wohlbefindens als auch der körperli-
chen und seelischen Gesundheit. 
Aktivierungsangebote zur Erhaltung der Gesundheit: 
Bewegungsangebote wie die des Ulmer Senioren-
rates „Ulm bewegt sich - Mach mit, bleib fit“ sind 
wichtig. Bei diesem wöchentlichen Angebot, welches 
regelmäßig in der Friedrichsau, den Ehinger Anlagen 
und dem Park am Westbad stattfindet, treffen sich 
ältere Ulmer Bürgerinnen und Bürger und betreiben 
unter Anleitung eines Übungsleiters Gymnastik im 
Freien. Das Angebot ist offen und kostenfrei.
Fitness- und Bewegungsangebote sowie präventive 
Gesundheits-Sportangebote bieten auch die meisten 
Ulmer Sportvereine, die AOK Ulm, der Ulmer Genera-
tionentreff oder die Volkshochschule Ulm sowie viele 
weitere Akteure an. Auch einige Kirchengemeinden 
haben Bewegungsangebote im Programm - von 
Gymnastik über Sitztanz bis Wandern. Der Verein 
„Bethesda Bewegt e.V.“ bietet Kurse an, die nach 
neuesten medizinisch-wissenschaftlichen Methoden 
konzipiert werden. 

Unter den muskuloskelettalen Erkrankungen führen 
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Osteoporose, Arthrose der Hüft- und Kniegelenke 
und Rückenleiden zur Beeinträchtigung der Lebens-
qualität durch Schmerzen sowie zu Einschränkungen 
der Funktionsfähigkeit und damit der Mobilität. Gro-
ßes Sturzpräventions-Potenzial liegt in einer konse-
quenten physiotherapeutisch angeleiteten Sturz-Pro-
phylaxe, der Beseitigung von Stolperfallen in der 
Wohnumgebung und der Behandlung von Sehstö-
rungen wie grauer oder grüner Star.
Die häufigsten Krebserkrankungen in Deutschland 
bilden sich bei Frauen in der Brustdrüse, bei Män-
nern in der Prostata dazu bei beiden Geschlechtern 
in Dickdarm und Lunge. Die Krankenkassen über-
nehmen die Kosten für die Früherkennungs-Untersu-
chungen der drei erstgenannten Diagnosen.

3.6.2 SEELISCHE ERKRANKUNGEN

Die psychischen Belastungen, die mit körperlichen 
Krankheiten, mit nachlassenden körperlichen und 
geistigen Kräften und eingeschränkter Mobilität, mit 
chronischen Schmerzen sowie mit Verlusterlebnissen 
und Vereinsamung verbunden sind, begünstigen das 
Auftreten einer psychischen Erkrankung.
Die häufigsten psychischen Erkrankungen im höhe-
ren Alter sind Depressionen und Demenz. Außerdem 
treten nicht selten Angststörungen auf und es wird 
Missbrauch von Alkohol und Medikamenten betrie-
ben. Manien, schizophrene oder wahnhafte Störun-
gen kommen im höheren Alter nicht häufig vor.

Depressionen und Suizidalität
Depressionen sind Störungen der Gemütslage, die 
mit Traurigkeit, Niedergeschlagenheit, Interessen-
verlust sowie Energie- und Antriebslosigkeit einher-
gehen. Behandlungsbedürftig ist diese Erkrankung, 
wenn die Symptome mindestens zwei Wochen an-
halten. Etwa 18 Prozent der älteren Menschen sind 
von einer depressiven Störung betroffen, bei Heimbe-
wohnern sind es sogar 40-50 Prozent. Je nach Aus-
prägungsgrad entstehen Leidensdruck, Beschwernis 
im Alltag bis zur vollständigen Aufgabe von Aktivitä-
ten und dem Auftreten von Suizidgedanken. Es wird 
angenommen, dass bei 40 bis 60 Prozent aller Suizi-
denten Depressionen vorlagen. Das Selbstmordrisiko 
steigt bei schweren Erkrankungen oder dem Verlust 
nahestehender Personen. Die Suizidhäufigkeit ist bei 
älteren Menschen, besonders bei Männern, deutlich 
höher als im Mittel aller Altersgruppen.

Trotz der Zunahme chronischer Erkrankungen und 
funktioneller Einbußen zeigte sich in vielen Studien 
kein Anstieg der Häufigkeit aller psychischen Stö-
rungen im Vergleich zum mittleren Lebensalter. Der 
Gerontologe Andreas Kruse spricht von einer gut 
erhaltenen psychischen Widerstandsfähigkeit älterer 
Menschen. Sie seien vielfach in der Lage, das frühere 
Anpassungs- und Funktionsniveau auch nach Verlus-
terlebnissen und dem Eintreten von Beeinträchtigun-
gen wieder zu erreichen. Frauen und Männer im hö-
heren Alter stellen sich in der Regel darauf ein, dass 
ihre Gesundheit schlechter wird.

3.6.3. DEMENZ

Im Alter lässt die kognitive Leistungsfähigkeit allmäh-
lich nach und es ist häufig nicht einfach, altersübliche 
Veränderungen von frühen Demenzstadien zu unter-
scheiden. Demenzielle Erkrankungen sind gekenn-
zeichnet durch fortschreitenden Gedächtnisverlust, 
den Abbau kognitiver Fähigkeiten und infolge des 
Verlustes von erlernten Fähigkeiten und Fertigkeiten 
mit erheblichen Beeinträchtigungen der Aktivitäten 
des täglichen Lebens verbunden. Aufgrund der hö-
heren Lebenserwartung von Frauen betreffen de-
menzielle Neuerkrankungen zu über 70 Prozent das 
weibliche Geschlecht. Alleinstehende alte Menschen, 
die zurückgezogen leben und keine sozialen Kontak-
te haben, sind aufgrund einer demenziellen Entwick-
lung besonders gefährdet sich und ihre Wohnung 
zu vernachlässigen und eventuell zu verwahrlosen. 
Demenzen sind der wichtigste Grund für den Eintritt 
in ein Pflegeheim. Etwa zwei Drittel der Pflegeheim-
bewohner sind von einer demenziellen Erkrankung 
betroffen. 

Die zunehmende Lebenserwartung der Menschen 
führt zu einem Anstieg an Demenzerkrankungen. In 
Baden-Württemberg leiden derzeit 185.000, meist 
über 80-jährige Menschen an einer Demenz. Aus 
diesem Grund ist das Thema Demenz dringlich und 
brisant wie nie. Immer mehr Menschen haben Berüh-
rungspunkte mit demenziell Erkrankten in der Fami-
lie, dem Freundes- und Bekanntenkreis. Es wird da-
von ausgegangen, dass sich die Zahl der Erkrankten 
bis zum Jahr 2050 verdoppelt. Das bedeutet, dass 
jede zweite hochaltrige Frau und jeder dritte hochalt-
rige Mann an Demenz erkrankt. 
Demenzielle Erkrankungen gehen mit einem hohen 
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Betreuungs- und Hilfebedarf einher. Zu Hilfen bei 
körperlichen Verrichtungen kommen die kontinuier-
liche Beaufsichtigung und Betreuung zuhause oder 
in der Tagespflege. 
Wegen Weglauftendenz können von schwerer De-
menz Betroffene in einer geschlossenen Einrichtung 
untergebracht werden.
Die Heilung einer Demenz ist nicht möglich. Zudem 
gibt es keine Behandlungsmethode, das Fortschrei-
ten der Krankheit aufzuhalten. Um die Lebensqua-
lität von Demenzkranken zu verbessern und heraus-
forderndes Verhalten zu lindern, sind einfühlende 
Zuwendung, Aktivierung und Beschäftigung sowie 
die Gestaltung des Umfelds von besonderer Bedeu-
tung. 
Um fraglichen Demenz-Erkrankungen gerecht zu 
werden, sind eine rechtzeitige, möglichst fachärzt-
liche Diagnostik und fachlich kompetente Beratung 
erforderlich. Es ist also wichtig, sich frühzeitig Hilfe 
und Beratung zu holen. 
Eine auf Demenz spezialisierte Anlaufstelle zur Diag-
nostik, Beratung sowie Behandlungsempfehlung ist 
die „Gedächtnissprechstunde“ des Universitätsklini-
kum Ulm, Klinik für Neurologie. Darüber hinaus be-
steht am Universitätsklinikum, Klinik für Psychiatrie 
und Psychotherapie III, für türkisch sprechende Men-
schen die Möglichkeit zur diagnostischen Abklärung 
und Beratung in der Muttersprache.

Es gibt in Ulm speziell für die 1.300 an Demenz Er-
krankten und deren Angehörige neben den Ange-
boten der verschiedenen Pflegeeinrichtungen und 
Seniorenzentren folgende Beratungsangebote und 
Projekte:
Das ProjektDEMENZ Ulm informiert über demenzielle 
Erkrankungen, bietet Beratung und Begleitung von 
Betroffenen und Angehörigen sowie verschiedene 
Entlastungsangebote an.
Das Angebot umfasst:
•  Beratung für Betroffene und/oder Angehörige/In-

teressierte
• Gesprächscafés für Angehörige und Interessierte
•  Gesprächskreis für Betroffene in einem frühen Sta-

dium
•  Aktivierungsgruppe für Betroffenen in einem mitt-

leren Stadium
•  Gesprächsgruppe für Angehörige von Menschen 

mit Frontotemporaler Demenz
•  Öffentliche Schulungen / Vorträge für interessierte 

Gruppen und Kreise 
Im Rahmen einer Kooperation mit dem Rehabilita-
tions- und Universitätsklinikum Ulm wird eine nied-
rigschwellige soziale Beratung direkt im Anschluss an 
die ärztliche Diagnosestellung oder einer Akutinter-
vention angeboten. Diese Maßnahmen werden vom 
Bund durch das Förderprogramm „Lokale Allianz für 
Menschen mit Demenz“ unterstützt.

Die Paritätischen Sozialdienste bieten Beratung und 
Begleitung von pflegenden Angehörigen demenz-
kranker Menschen und verschiedene Entlastungs- 
und Versorgungsangebote an. 
Das Angebot umfasst: 
• Betreuungsgruppen
• Gesprächskreis für Angehörige
• Häuslicher Besuchsdienst
• Tagesbetreuung
• Wohngemeinschaft „Haus Schillerhöhe“
• Schulung ehrenamtlicher Mitarbeiter

Der Verein „TrotzDem - für ein Leben in Würde trotz 
Demenz“ e.V. möchte Betroffene und deren Ange-
hörige aktiv darin unterstützen, die Lebensqualität 
und die Teilhabe im Alltag zu verbessern. Seit 2015 
bietet der Verein unter dem Motto „Was Geht?! - 
Sport, Bewegung und Demenz“ kleine Wandertou-
ren in der Umgebung von Ulm an. Das Tempo und 
die Wegstrecke orientieren sich an den Bedürfnissen 
der Teilnehmer. Bei dem Projekt „Lust auf Kunst“ für 
Menschen mit Demenzerkrankungen sollen Wahr-
nehmungen unter Anleitung einer Kunsttherapeutin 
malerisch umgesetzt werden. Ziel ist es, die Sinne an-
zuregen und Gefühlen und Erinnerungen Ausdruck 
zu verleihen. Erstmalig wird 2018 ein Kursangebot, 
welches sich explizit an Angehörige richtet, mit dem 
Titel „Wieder Kraft schöpfen durch Kunst“ angebo-
ten.

3.6.4. SUCHT IM ALTER

50 Prozent der über 65-Jährigen in Deutschland kon-
sumieren Alkohol. Für 31 Prozent der Männer und 18 
Prozent der Frauen aus dieser Gruppe ist dieser Alko-
holkonsum riskant, etwa 500.000 ältere Menschen 
gelten als abhängig. Es lassen sich zwei Gruppen von 
Suchtkranken im Alter unterscheiden: Diejenigen, die 
erst im Ruhestand oder nach dem Verlust der Part-
nerin oder des Partners in die Abhängigkeit geraten, 
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und die gealterten Abhängigkeitskranken. 
Die Beratungs- und Behandlungsangebote sind bis-
her nicht oder nicht ausreichend auf ältere Klienten 
eingestellt. Dazu kommt, dass bei Angehörigen, 
Ärzten und Mitarbeitern  der Altenhilfe die Tendenz 
besteht, dass eine therapeutische Intervention im Al-
ter sich nicht mehr „lohne“. Zudem besteht in der 
Altenhilfe ein unzureichendes Wissen über substanz-
bezogene Störungen und die Möglichkeiten diese zu 
artikulieren. Oft bleibt die Problematik der Abhängig-
keit unerkannt.
Ein zahlenmäßig größeres Problem ist die Medika-
mentenabhängigkeit im Alter. 
1,5 bis 1,6 Millionen der über 65-Jährigen gelten 
als medikamentenabhängig. 1,2 Millionen  sind von 
verschreibungspflichtigen Beruhigungsmitteln, meist 
Benzodiazepinen, abhängig. 
Die Abhängigkeit von illegalen Drogen spielt statis-
tisch gesehen bisher eine untergeordnete Rolle.
Im Suchttherapiezentrum Ulm (STZ) bietet das ZfP 
Südwürttemberg in einer Ambulanz und einer Ta-
gesklinik gemeinsam mit der Suchtberatungsstelle 
der Caritas und in Kooperation mit der Diakonie und 
der Tagesrehabilitation Ulm „Der Zieglerschen e.V.“  
professionelle Suchtkrankenhilfe unter einem Dach 
an. Im STZ erhalten alkohol-, medikamenten-, niko-
tin- und glückspielabhängige Menschen mit ihren 
Angehörigen psychosoziale Beratung, medizinische 
Hilfe und Unterstützung sowie ganztägig ambulante 
medizinische Rehabilitation. Die Hauptziele von Inter-
vention und Therapie bei älteren Patienten sind dabei 
die Reduktion der Trinkmenge bzw. der Medikamen-
tendosis sowie die Stabilisierung der körperlichen 
Leistungsfähigkeit und der Erhalt der selbstständigen 
Lebensführung.

3.6.5. GESUNDHEITSVERSORGUNG IN ULM

Die Gesundheitsversorgung in Ulm lässt sich aktuell 
in der Gesamtbetrachtung als sehr gut bezeichnen. 
Die Notfallversorgung sowie die Abdeckung mit Hau-
särzten sind hervorragend. Fachärzte aller Disziplinen 
sind ausreichend vorhanden, in Akutfällen ist eine 
schnelle Behandlung gewährleistet. In einigen Fach-
disziplinen wie zum Beispiel bei Augen- und Hautärz-
ten, aber auch Neurologen muss teilweise mit langen 
Wartezeiten gerechnet werden. Eine strukturelle Un-
terversorgung besteht bei den Psychotherapeuten, 
hier bestehen derzeit Wartezeiten von Monaten.

Die klinische Versorgung in Ulm und der Region ist 
ebenfalls hervorragend. Ausnahme hierbei ist eine 
in Ulm seit langem fehlende gerontopsychiatrische 
Fachabteilung einer Klinik. Die meisten Ulmer werden 
hier im Zentrum für Psychiatrie in Bad Schussenried 
behandelt, was für viele Patienten und Angehörige 
eine zusätzlich belastende Komponente darstellt. Im 
Moment wird eine Bettenverlegung und einer Errich-
tung einer gerontopsychiatrischen  Satellitenstation 
im Bethesda geprüft.
Daten zur ambulanten ärztlichen und physio-
therapeutischen Versorgung in Ulm
Hausärztliche Versorgung:  
•   82 Ärzte/-innen für Allgemeinmedizin in 57  

Praxen.
Fachärztliche Diagnostik und Therapie:
•  36 Ärzte/-innen für Innere Medizin, zum großen 

Teil mit Spezialisierungen - Kardiologie (14), Endo-
krinologie (4), Pneumologie (4), Gastroenterologie 
(2), Onkologie bzw. Hämatologie (3), Rheumatolo-
gie (2), Nephrologie (1) und Angiologie (1),

•  29 Ärzte/-innen für Nervenheilkunde (Neurologie 
und Psychiatrie), Psychiatrie und Psychotherapie 
bzw. Neurologie,

• 13 Orthopädinnen und Orthopäden in 11 Praxen.
•  15 Praxen für Physiotherapie 
Daten zur stationären medizinischen Versor-
gung in Ulm
•  Universitätsklinik: 1.150 Betten in 32 Fachabteilun-

gen 
•  Rehabilitationsklinik Ulm (RKU): 232 Betten in vier 

Fachabteilungen, in der Abteilung für Neurolo-
gie eine „Stroke Unit“ zur Akutbehandlung von 
Schlaganfallpatienten sowie seit 2016 eine Station 
Neurogeriatrie mit Fokus auf Demenz

•  Bundeswehrkrankenhaus (BWK): 444 Betten in 14 
Fachabteilungen

•  Agaplesion Bethesda Klinik: 90 Betten in zwei 
Fachabteilungen, Geriatrie und Palliativmedizin

•  Klinik Dr. Schwarz für Psychiatrie: 26 Betten
•  Klinik Dr. Haerer für Kardiologie: 17 Betten

Stationäre psychiatrische Versorgung
Zuständig für das Stadtgebiet Ulm ist neben der 
Universitätsklinik Ulm, Klinik für Psychiatrie und Psy-
chotherapie III, welche neben der Notfallbehandlung 
nicht alle erkrankten Patienten über 65 Jahren be-
handeln kann, das Zentrum für Psychiatrie Südwürt-
temberg (ZfP) in Bad Schussenried. Es ist auf allen 
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Statistische Daten der Agaplesion Bethesda Klinik für Geriatrie und Palliativmedizin
Im Jahr 2016 wurden insgesamt 1.794 Patienten behandelt, davon 1.000 Patienten aus Ulm. Die folgenden, 
ausgewählten statistischen Angaben beziehen sich auf die Ulmer Patienten.

Alter 652 Frauen 348 Männer

</= 70 Jahre: 28 = 4% 28 = 4% 38 = 11%

71-75 Jahre:  37 = 6% 37 = 6% 34 = 10%

76-80 Jahre: 116 = 18% 116 = 18% 72 = 21%

81-85 Jahre: 158 = 24% 158 = 24% 67 = 19%

86-90 Jahre: 180 = 28% 180 = 28% 97 = 28%

91-95 Jahre:  99 = 15% 99 = 15% 35 = 10%

>/= 96 Jahre: 34 = 5% 34 =   5% 5 =   1%

Hauptdiagnosen Frauen Männer

Mobilitätsstörungen 49 35

Sturzneigung 26 14

Traumata/Sturzfolgen 90 34

Arthrosen/Arthritiden 9 5

Rückenleiden 21 14

Osteoporose 10 -

Herz-/Kreislauf-/Gefäßerkrankungen 135  82

davon Rechtsherzinsuffizienz  78  44

Schlaganfall 14 7

Bösartige Neubildungen 30 21

Psychische Störungen 31 8

davon Demenz/Alzheimer 21 davon 14 mit Delir 6 davon 4 mit Delir

Depression 6 -

Neurologische Erkrankungen 28 16

davon Parkinson Syndrom 8 4

Epilepsie 6 10

Stoffwechselerkrankungen 38 13

davon Diabetes mellitus 10 6

Volumenmangel 9 3

Elektrolytstörung 8 2

Infektionskrankheiten 118 69

davon Pneumonien 49 42

Übrige 67 37

davon verschließende  
Darmerkrankungen 14 3

Nierenversagen/chron.  
Nierenkrankheit

 
9

 
3

Pankreatitis 6 5

Gastrointestinale Blutung 3 4

Tabelle 4
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Gebieten der psychiatrischen und psychosomatischen 
Versorgung tätig. Seine Versorgungsschwerpunkte 
sind neben der Allgemeinpsychiatrie die Alterspsych-
iatrie und die Behandlung von Suchterkrankungen.
Statistische Daten der Abteilung Alterspsychiatrie des 
ZfP Schussenried:
Im Jahr 2016 wurden 164 Patienten aus dem Stadt-
gebiet Ulm im Alter von 65 Jahren und älter behan-
delt. Das entspricht 24 Prozent aller Patienten dieser 
Abteilung.
Folgende Diagnosen beziehen sich auf alle Patienten 
des Jahres 2016:
48 Prozent organisch bedingte psychische Störun-
gen - alle Formen von Demenz, Delir und affektiven 
Störungen, 14 Prozent Schizophrenien und andere 
wahnhafte Störungen, 14 Prozent affektive Störun-
gen - depressive, manische bzw. bipolare Episoden.
Die Abteilung für Suchterkrankungen des ZfP Süd-
württemberg in Bad Schussenried bietet auf der 
Akutstation die qualifizierte Entzugsbehandlung an. 
Diese umfasst die Entgiftung und die Motivationsbe-
handlung zur Behandlungsbereitschaft des Abhän-
gigkeitsproblems. Auf der chronischen Station wer-
den Patienten mit Doppeldiagnose, das bedeutet mit 
einer Abhängigkeitserkrankung und einer weiteren 
psychiatrischen Störung, behandelt.
Statistische Daten:
2016 wurden 17 suchtkranke Personen aus Ulm, sie-
ben Frauen und zehn Männer, im Alter von 65 Jahren 
und älter in o.g. Abteilung behandelt.

3.6.6. HOSPIZ 

2016 feierte das Hospiz Ulm e.V. 25-jähriges Jubilä-
um. Die über das Jahr verteilten Feierlichkeiten gip-
felten in einer beeindruckenden Festveranstaltung im 
Ulmer Stadthaus. In der Zeit des Bestehens des Hos-
piz-Vereins ist es nicht nur gelungen, die Hospizidee 
zu leben und in verschiedene Dienste münden zu 
lassen, sondern das Hospiz Ulm auch fest in der Re-
gion und der Ulmer Stadtgesellschaft zu verankern. 
Entscheidende Triebfeder hierfür war und ist das 
enorm große ehrenamtliche Engagement. Im Jahr 
2016 waren es 136 Ehrenamtliche, die mit insgesamt 
über 17.000 Stunden bei sterbenden Menschen, bei 
Trauernden und in der Öffentlichkeits- und Hinter-
grundarbeit im Hospiz e.V. mitarbeiteten. 
Dieser beeindruckende ehrenamtliche Einsatz, zu-
sammen mit dem fachlichen Engagement und der 

hohen Identifikation der hauptamtlich Beschäftigten 
mit der Hospizidee und der nach wie vor sehr hohen 
Spendenbereitschaft, ermöglicht es, ein sehr breites 
Angebot an Diensten aufzustellen:
•  Ambulanter Hospizdienst - Begleitung Sterbender 

und ihrer Angehörigen
•  Stationäres Hospiz - ganzheitlich, achtsame und 

liebevolle Behandlung und Pflege
•  Nächtliche Begleitung - Unterstützung zuhause 

und in stationären Einrichtungen
•  Ambulanter Kinder- und Jugendhospizdienst - Be-

gleitung zuhause für Familien mit einem schwerst-
kranken Kind sowie Trauerbegleitung für Kinder 
und Jugendliche

•  Trauerbegleitung - Trauercafé, Kontaktstelle für 
Abschiednehmende und Trauernde

•  Beratung - Palliativberatung, psycho-soziale Bera-
tung, Trauer- und Vorsorgeberatung

Im stationären Hospiz konnten bei etwas über 500 
Anmeldungen 132 Sterbende aufgenommen wer-
den. Die Auslastung war mit ca. 93 Prozent sehr 
hoch. Zuhause sowie in Heimen und Krankenhäusern 
wurden knapp 150 Sterbende begleitet. Insgesamt 
gab es 1.043 einzelne Informations- und Beratungs-
gespräche.
Ergänzend bzw. begleitend werden durch die 2013 
gegründete Ulmer Hospiz Akademie eine Vielzahl an 
öffentlichen Veranstaltungen organisiert und durch-
geführt. Im Jahr 2016 waren es knapp über 200, da-
runter viele Informationsveranstaltungen, aber zum 
Beispiel auch Lesungen, Konzerte oder gemeinsame 
Kochtreffen.
Große ideelle und nach wie vor finanzielle Unterstüt-
zung erfährt das Hospiz Ulm durch den Förderverein.

3.6.7. GERIATRISCHES ZENTRUM ULM

In Ulm ist eines von landesweit sieben Geriatrischen 
Zentren angesiedelt. Am Geriatrischen Zentrum Ulm 
(GZU) sind die AGAPLESION BETHESDA KLINIK ULM, 
das Universitätsklinikum und die Rehabilitationsklinik 
Ulm (RKU) und die Krankenhaus GmbH Alb-Donau 
sowie die Stadt Ulm, der Alb-Donau-Kreis (ADK) und 
die Kreisärzteschaft beteiligt.
Zu den Aufgaben des GZU gehören die ganzheitli-
che Versorgung kranker alter Menschen und die 
Entwicklung von primär- und sekundärpräventiven 
Behandlungskonzepten. Insbesondere kommen in 
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den beteiligten Kliniken fächerübergreifend spezi-
fisch-geriatrische Methoden zur Einzelfallbeurteilung 
(Geriatrisches Assessment) zur Anwendung. Eine wei-
tere wichtige Aufgabe ist der Ausbau konsiliarischer 
Dienste zwischen den Mitgliedern des Geriatrischen 
Zentrums sowie die Vernetzung von ambulanter, 
teilstationärer und stationärer Therapie. Die ver-
stärkte Kooperation mit Senioren- und Pflegeheimen 
der Stadt und des Landkreises sowie die Fort- und 
Weiterbildung aller Berufsgruppen des geriatrischen 
Teams sind weitere Aufgaben des GZU. Im Rahmen 
der Öffentlichkeitsarbeit beteiligt sich das GZU auch 
bei den Ulmer/Neu-Ulmer Seniorentagen sowie bei 
dem regelmäßig stattfindenden Ulmer Alzheimertag.

3.6.8. HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN 

• Handlungsempfehlung 25:
  Die Bedeutung und Auswirkung der demenziellen 

Erkrankung stellt in den kommenden Jahren eine 
große Herausforderung dar. Informationen zum 
Thema und die Auseinandersetzung damit sind 
wichtig. Deshalb sollen regelmäßig Informations-
veranstaltungen durchgeführt werden.

• Handlungsempfehlung 26:
  Gruppenangebote wie das „Gesprächscafé De-

menz“ sollen dauerhaft und regelmäßig in allen 
fünf Sozialräumen angeboten werden. 

• Handlungsempfehlung 27:
  Da heute die Diagnose Demenz früher gestellt wer-

den kann, wächst die Nachfrage an  Gruppen für 
Frühbetroffene. Es ist zu prüfen, ob in allen Sozi-
alräumen eine solche Gruppe angeboten werden 
kann.

• Handlungsempfehlung 28:
  Die Veränderung der Altersstruktur infolge des de-

mographischen Wandels führt dazu, dass die Zahl 
der suchtkranken bzw. suchtgefährdeten älteren 
Menschen steigt. Deshalb soll eine Arbeitsgruppe 
gebildet werden, die sich mit diesem Thema be-
fasst.

• Handlungsempfehlung 29:
  Die Bedeutung von Gesundheitsförderung und 

Prävention wird zunehmend erkannt. Deshalb 
sollen geprüft werden, ob an weiteren Stellen im 
öffentlichen Raum in Ulm Seniorensportgeräte 
aufgestellt werden und mit einem motivierenden 
Hinweis - zum Beispiel  „Schon fünf Minuten Be-
wegung bringt viel - nutzen Sie mich“ versehen 

werden können.
• Handlungsempfehlung 30:
  Das kostenfreie, wöchentliche Bewegungsangebot 

„Ulm bewegt sich - mach mit, bleib fit“ soll außer-
dem zu den bestehenden drei Angeboten in allen 
Ulmer Stadtteilen verlässlich, regelmäßig und gesi-
chert finanziert zur Verfügung stehen.

•  Handlungsempfehlung 31:
  Der Prozess der Schaffung einer gerontopsychia-

trischen  Satellitenstation im Bethesda durch die 
Südwürttembergischen Zentren für Psychiatrie Bad 
Schussenried sollte Unterstützt werden.
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4.1. Sozialraumorientierung
„Sozialraumorientierung – so heißt das Konzept, das 
analytisch den Blick auf grundlegende soziale und 
räumliche Verursachung und Entstehungsbedingun-
gen von Hilfenotwendigkeit lenkt und das zugleich 
praktische Handlungsperspektiven anbietet, die an 
den Möglichkeiten und Ressourcen eines Quartiers 
ebenso wie der dort lebenden Menschen ansetzt.“ 
(Kalter und Schrapper 2006). 

Das Fachkonzept
Das Fachkonzept der Sozialraumorientierung, das in 
der Jugendhilfe seit 2004 in Ulm Anwendung fin-
det, ist eine unter Nutzung und Weiterentwicklung 
verschiedener theoretischer und methodischer Blick-
richtungen entwickelte Perspektive, die als konzepti-
oneller Hintergrund (Fachkonzept) für das Handeln in 
zahlreichen Feldern sozialer Arbeit dient.

Sozialraumorientierung in Ulm
1. Das Fachkonzept der Sozialraumorientierung ist 
fünf Prinzipien verpflichtet:
•  Ausgangspunkt jeglicher Arbeit sind der Wille/die 

Interessen der leistungsberechtigten Menschen (in 
Abgrenzung zu Wünschen oder wissenschaftlich 
definierten Bedarfen).

•  Aktivierende Arbeit hat grundsätzlich Vorrang vor 
betreuender Tätigkeit.

•  Bei der Gestaltung einer Hilfe spielen personale und 
sozialräumliche Ressourcen eine wesentliche Rolle.

•  Aktivitäten sind immer Zielgruppen- und bereichs-
übergreifend angelegt.

•  Vernetzung und Integration der verschiedenen so-
zialen Dienste sind Grundlage für funktionierende 
Einzelhilfen.

2.  Für die Arbeit der gemeinsamen Teams in den So-
zialräumen wurden folgende Punkte erarbeitet:

•  Unterstützung von Selbsthilfekräften des Betroffe-
nen

•  Nutzung von Ressourcen im Familienverbund, der 
Nachbarschaft und im Sozialraum

• ambulant vor stationär
• Förderung der Teilhabe und Selbstständigkeit
•  Hilfen setzen frühzeitig und maßgeschneidert im 

Lebensumfeld des Betroffenen an
•  wo es notwendig ist, werden gruppenbezogene 

Angebote im Nahraum der Klienten entwickelt
•  bei Bedarf werden Hilfsangebote im Einzelfall oder 

als Gruppenangebot zielgruppenübergreifend im 
Sozialraum entwickelt

Durch die Umsetzung der strategischen Ziele der So-
zialraumorientierung soll gewährleistet werden, dass 
die Hilfen dauerhaft, effektiv und effizient erbracht 
werden und die Kosten in der vorabdotieren Sozial- 
und Jugendhilfe weniger stark ansteigen als bis dato 
prognostiziert.
Die Sozialraumorientierung als sozialpädagogisches 
Konzept definiert den Lebensraum des betroffenen 
Menschen als Bezugspunkt von Aktivitäten unter-

SOZIALRÄUME UND 
QUARTIERE IN ULM
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schiedlichster Art. Um die Ressourcen der Umgebung 
zu nutzen, bedarf es sowohl größtmöglichen Wissens 
über die unterschiedlichen Angebote im Sozialraum, 
der Akteure und der Möglichkeiten im Lebensumfeld 
der Hilfebedürftigen, als auch entsprechender per-
sönlicher Kontakte im jeweiligen Sozialraum.
Deswegen ging die Einführung des Fachkonzeptes 
der Sozialraumorientierung in der Jugendhilfe
mit einer räumlichen Dezentralisierung der Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter in überschaubare Räume 
einher.

Sozialraumorientierung in der Altenhilfe
Nach der erfolgreichen Umsetzung des Fachkonzep-
tes der Sozialraumorientierung in der Jugendhilfe 
und der Verortung der Mitarbeitenden in den fünf 
Sozialräumen im Jahr 2006, wurde das Projekt Sozi-
alraumorientierung in der Behinderten- und Altenhil-
fe ins Leben gerufen.
Grundsätze für das Projekt; das sich in den Jahren 
2007 bis 2011 mit der inhaltlichen Weiterentwick-
lung der Behinderten- und Altenhilfe beschäftigt hat:
•  Der personenzentrierte Ansatz setzt am Wil-

len der betroffenen Menschen an und nimmt 
deren Sicht, Wünsche und Anregungen ernst. Er 
nutzt ihre Ressourcen, indem er Eigeninitiative und 
Selbsthilfekräfte einfordert, mobilisiert und fördert.

•  Sozialraumorientierung definiert als sozialpäd-
agogisches Konzept den Lebensraum des betrof-
fenen Menschen als Bezugspunkt von Aktivitäten 
unterschiedlichster Art und Professionen und nutzt 
die Ressourcen seiner Umgebung.

•  Ambulantisierung steht für den Prozess des An-
gebots sozialer Versorgungsleistungen im außer-
stationären Bereich. Er trägt dem überwiegenden 
Wunsch der Menschen Rechnung, bei behinde-
rungs- oder pflegebedingten Beeinträchtigungen 
möglichst außerhalb einer Einrichtung im gewohn-
ten sozialen Umfeld und häuslichen Bereich ver-
bleiben zu können.

Während es Projektzeitraums entstanden:
•  der erste Teilhabeplan in der Behindertenhilfe,
•  im Jahr 2010 der erste Seniorenbericht, der sich 

umfangreich mit der Entwicklung der Stadtteile 
und Ortschaften beschäftigt hat. 

•  Die Einführung eines Fallmanagements in der 
Eingliederungshilfe und der Hilfe zur Pflege. Das 
Fallmanagement ermöglicht zielgenaue Hilfen, in-

nerhalber welcher die betroffene Person im Rah-
men eines verbindlichen und kooperativen Verfah-
rens eine der individuellen Situation angemessenen 
Beratung und Leistung erfährt. 

•  Von Buchstaben zur sozialräumlichen Zustän-
digkeit. Um den Bezug der Mitarbeitenden zum 
jeweiligen Umfeld des Betroffenen/Klienten herzu-
stellen, wurden die Zuständigkeiten nach Sozial-
räumen aufgeteilt.

•  kleinräumige Unterstützungsangebote im So-
zialraum. Damit sind insbesondere auch nicht-pro-
fessionelle, ehrenamtliche bzw. nachbarschaftliche 
Angebote im Quartier gefragt, die eine rechtzeitige 
und breitere Unterstützungspalette ermöglichen/
sicherstellen sollen.

Zusammenlegung der Abteilungen „Familie, 
Kinder und Jugendliche“ und „Altenhilfe, Behin-
dertenhilfe, Existenzsicherung und Integration“ 
zur Abteilung „Soziales“
Zum Jahr 2016 wurde im Zuge der Weiterentwicklung 
der Sozialraumorientierung die Zusammenlegung 
und Dezentralisierung der Abteilung Soziales umge-
setzt. Damit wurde die Grundlage für die dezentrale 
Verortung der Mitarbeitenden der neuen Abteilung 
Soziales geschaffen. Seit Januar 2016 sind die Mit-
arbeitenden aus fast allen Bereichen der Abteilung 
Soziales nach dem Fachkonzept der Sozialraumorien-
tierung, zielgruppenübergreifend als Team, mit gu-
ter, einheitlicher und fachlicher Qualität, nah an der 
Bürgerschaft eingesetzt. Unter Beachtung der recht-
lichen Vorgaben und finanziellen Möglichkeiten sind 
sie in gemeinsamer Verantwortung für die Menschen 
dezentral verortet in den fünf Sozialräumen da. 
Sozialraumorientierung in der Altenhilfe zu Be-
ginn des Jahres 2017
Mit dem Umzug der Mitarbeitenden des Sozialen 
Dienstes für Ältere, der Grundsicherung und Hilfe zur 
Pflege in die Sozialräume konnte die Arbeit nach dem 
inhaltlichen Fachkonzept der Sozialraumorientierung 
deutlich verbessert werden. Im Sinne eines ressour-
cen-, raum- und quartiersbezogenen Hilfemixes, der 
es den Menschen ermöglicht, auch bei notwendiger 
Unterstützung, in den eigenen vier Wänden und im 
Quartier wohnen zu bleiben, ist die Verortung der 
Mitarbeitenden in den jeweiligen Stadtteilen ein 
wichtiger Faktor.
Mit der Umsetzung des Fachkonzeptes der Sozialrau-
morientierung und der Verortung der Mitarbeitenden 
vor Ort sowie der Bearbeitung der Handlungsemp-
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fehlungen für die Stadtteile aus dem Seniorenbericht 
2010 stellt sich die Situation im Jahr 2017 wie folgt 
dar:
• Sozialer Dienst für Ältere (ab 65 Jahre) vor Ort
• Grundsicherung und Hilfe zur Pflege vor Ort
•  Schuldnerberatung und Wohnraumsicherung vor 

Ort
•  ehrenamtliche Besuchsdienste, organisierte Nach-

barschaftshilfen, ambulante Pflegedienste, Ta-
gespflegeangebote, Kurzzeitpflege und stationäre 
Angebote in fast allen Sozialräumen - sowie in Pla-
nung

•  Arbeitskreise Leben und Wohnen im Alter in allen 
Sozialräumen

•  zielgruppenübergreifende Quartierssozialarbeit in 
einigen besonders belasteten Quartieren

•  Programm inklusive Orte der Begegnung im Quar-
tier in der Umsetzung

• Mittagstische für alle in einigen Quartieren
•  weiterhin seniorenspezifische Freizeit, Bildung und 

Bewegungsangebote auch in den Stadtteilen
•  Projekt PräSenZ –  Präventionsbesuche in zwei So-

zialräumen
•  kommunaler Pflegestützpunkt und Trägerbera-

tungsstellen zentral

4.2. QUARTIER UND SORGENDE 
GEMEINSCHAFT

Quartier
Die Lebensqualität im Quartier ist eine Schlüssel-
komponente der Zufriedenheit mit den Wohn- und 
Lebensverhältnissen. Ein Quartier ist überschaubar, 
basierend auf räumlichen und kulturell-sozialen Ge-
gebenheiten. Es zeichnet sich durch eine eigenstän-
dige städtebauliche, infrastrukturelle und soziale 
Vielfalt aus.
Quartiersentwicklung zielt darauf ab, allen im Quar-
tier lebenden Menschen eine möglichst hohe Teilha-
be und Lebensqualität zu bieten. Die Vielfalt im Quar-
tier und die daraus entstandenen unterschiedlichsten 
Bedarfslagen sind dabei zugleich Gewinn wie Her-
ausforderung für Gesellschaft und Kommunen. Jedes 
kommunalpolitische Handlungsfeld ist berührt. Ziel 
der Quartiersentwicklung ist ein lebendiger sozialer 
Raum mit starkem bürgerschaftlichen Engagement, 
mit dem sich die dort lebenden Menschen identifi-
zieren können. Daher ist es von zentraler Bedeutung, 
den sozialen Zusammenhalt im Quartier zu organi-

sieren. 
Eine Herausforderung des demografischen und so-
zialen Wandels ist es, das immer mehr Menschen, 
auch ältere, allein in Einzelhaushalten leben. Berufli-
che Anforderungen wie Mobilität und Flexibilität füh-
ren dazu, dass Familien im Alltag häufiger räumliche 
Distanzen überbrücken müssen. Immer stärker rü-
cken daher Überlegungen zur Quartiersgestaltung in 
den Fokus, die es älteren Menschen, unabhängig von 
ihrer familiären Situation, ermöglicht, möglichst lan-
ge in ihrem gewohnten Umfeld zu bleiben. Dadurch 
entsteht ein zunehmender Bedarf an Strukturen der 
Unterstützung und Pflege, die die sorgetragenden 
Angehörigen und Nahestehenden entlasten und un-
terstützen. Dabei geht es um ein aktives und fürsorg-
liches Miteinander. Neben barrierefreiem Wohnraum 
und Wohngemeinschaften für pflegebedürftige 
Menschen und Menschen mit Behinderungen müs-
sen Beratungsstrukturen, eine tragende soziale Inf-
rastruktur, bedarfsgerechte Dienstleistungen und ein 
wertschätzendes gesellschaftliches Umfeld geschaf-
fen werden. Eine gelingende Quartiersentwicklung 
im Sozialraum setzt voraus, dass die dort lebenden 
Menschen sowie angebundene Akteure am Prozess 
beteiligt werden und die Entwicklung aktiv mitbe-
stimmen und mitgestalten. 

Sorgende Gemeinschaft 
Ältere Menschen wünschen sich ein unter baulichen, 
sozialen und kulturellen Gesichtspunkten attraktives 
Wohnumfeld, das zugleich Vertrautheit und Schutz 
sowie Kontakt mit Menschen aller Altersgruppen ver-
mittelt. Mit der Gestaltung des Quartiers kann mit 
städtebaulichen Nachverdichtungen und Revitalisie-
rungen ein Beitrag in diesem Sinne geleistet werden. 
Lebendige Nachbarschaften und die Ermöglichung 
von Alltagskontakten zwischen Alt und Jung erfor-
dern eine integrierte Planung, in die ältere und junge 
Menschen einbezogen werden. Das Ziel sind Quar-
tiere mit alltäglichen und besonderen Begegnungs-
möglichkeiten, aktiv teilhabende Bewohnerinnen 
und Bewohner - von Kindern bis zu Hochaltrigen – 
sowie einem Netz an professioneller und ehrenamtli-
cher Unterstützung. Räume bzw. Orte, in denen sich 
Generationen treffen, zum Beispiel ein Mehrgene-
rationenhaus, sind wichtig für Begegnungen. Viel-
fältige niedrigschwellige, den Kontakt zwischen Alt 
und Jung fördernde Angebote sollten zur Verfügung 
stehen. Menschen jeden Alters und jeder Herkunft 
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sollen sich freiwillig und aktiv gestaltend einbringen 
können, damit gegenseitige Unterstützung in All-
tagssituationen möglich wird. Ein Angebot und die 
Vermittlung von haushaltsnahen Dienstleistungen, 
Vermittlung von Kompetenzen durch Ältere an Jün-
gere und umgekehrt, Ermöglichung gemeinsamer 
Aktivitäten in kulturellen, sportlichen und anderen 
Freizeitbereichen und die Unterstützung bei der 
Mobilität sind erstrebenswert. Ziel sollte dabei sein, 
auch Menschen zu erreichen, die nur wenig am ge-
sellschaftlichen Leben teilhaben (können), da sie zum 
Beispiel mit körperlichen oder finanziellen Einschrän-
kungen leben müssen.

Sorgestrukturen 
Seit einigen Jahren sind in der Altenhilfe die Begriffe 
Verantwortungsgemeinschaft, Sorgende Gemein-
schaft und seit dem 4. Altenbericht der Begriff der 
Sorgestruktur geprägt worden. Mit unterschiedlicher 
Betonung im Detail geht es im Wesentlichen um eine 
durchgängige, aufeinander abgestimmte Unterstüt-
zungsstruktur für Seniorinnen und Senioren, die si-
cher stellt, dass jedweder Unterstützungsbedarf bei 
zunehmenden Einschränkungen im direkten Umfeld 
der Betroffenen gedeckt werden kann. Diese Be-
darfsdeckung gelingt nur, wenn Familie, Bekannte 
und Freunde, Nachbarschaft und Quartier, semipro-

fessionelle Dienste und professionelle Pflege eine 
Verantwortungsgemeinschaft für Ältere eingehen. 
Unsere Quartiere müssen durch die Schaffung von 
durchgängigen Sorgestrukturen, die barrierefreie 
Gestaltung des Wohnens und des Wohnumfeldes 
sowie von Nahversorgungsangeboten, die zu Fuß zu 
erreichen sind, zu altengerechten Quartieren weiter 
entwickelt werden. Dies ist nicht zuletzt dem Hin-
tergrund der demografischen Entwicklung und den 
veränderten Familienstrukturen geschuldet. Im Sinne 
des Ulmer inklusiven Ansatzes stehen dabei Struk-
turen und Quartiersentwicklungen im Vordergrund, 
die von Vorteil für alle Bewohnenden im jeweiligen 
Quartier sind.
Auch wenn man davon ausgeht, dass solche Sor-
gestrukturen in der Detailgestaltung und bezogen 
auf den jeweiligen Bedarf in den einzelnen Räumen 
unterschiedlich gestaltet werden müssen, so haben 
sich doch in einer Vielzahl von Projekten in Deutsch-
land verschiedene Bausteine als übergreifend sinnvoll 
herausgestellt. Diese werden nachfolgend skizziert. 
Noch ist dabei unklar, wie groß das jeweilige Quar-
tier sein muss oder sein kann, für das die jeweilige 
Struktur gebildet werden muss. Derzeit gehen wir 
davon aus, dass die einzelnen Bausteine unterschied-
liche Reichweiten haben - während vielleicht ein Be-
ratungs- und Informationsangebot für Böfingen ge-

SEM I PR O F E S S I O N E L L E  U ND  
PRO F E S S I O N E L L E  H I L F E N  

Schaubild 2 (Altenhilfeplanung, Stadt Ulm)
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nügt, bedarf es in Wiblingen oder dem Ulmer Westen 
mehrerer Angebote. Des Weiteren gibt es Einrichtun-
gen, wie zum Beispiel das Hospiz, das für das ganze 
Stadtgebiet agiert. 
Gerade wenn die Zielgruppe deutlich zunimmt, ist zu 
überlegen, inwieweit Strukturen wie zum Beispiel ein 
Besuchsdienst oder eine Nachbarschaftshilfe für den 
gesamten Ulmer Westen oder den gesamten Esels-
berg noch ortsnah zu organisieren ist und ob es nicht 
besser ist, innerhalb von Stadtteilen Strukturen her-
unterzubrechen.
Im Rahmen des Ideenwettbewerbs „Quartier 2020. 
Gemeinsam. Gestalten.“ des Sozial- und Integrati-
onsministeriums Baden-Württemberg soll der Aufbau 
einer solchen Sorgestruktur beispielhaft im Quartier 
„Alter Eselsberg“ forciert werden.
Inhaltliche Grundlage hierfür liefern entsprechende 
Konzepte sorgender Gemeinschaften (Zentrum für 
zivilgesellschaftliche Entwicklung), das Konzept der 
Sorgestrukturen im siebten Altenbericht, das Lan-
desmodellprojekt „Pflegemix in Lokalen Verantwor-
tungsgemeinschaften“ (Modellprojekt der Landes-
regierung) aber auch Erfahrungen aus dem SONG 
Projekt (Soziales neu gestalten) und der Werkstatt 
„Inklusives Quartier“ des Städtetages Baden-Würt-
temberg. Berücksichtigung findet darüber hinaus die 
mögliche Weiterentwicklung des Pflegestützpunktes, 
gemeinsam mit den Pflegekassen und dem Projekt 
PräSenZ des Landes Baden-Württemberg.
Dabei soll die Anschlussfähigkeit für eine mögliche 
Modellkommune „Pflege“ sichergestellt und die 
Verknüpfung mit ergänzenden Strukturen für an-
dere Zielgruppen (zum Beispiel ambulant betreute 
Wohnformen für Menschen mit Handicaps und psy-
chischen Erkrankungen sowie Betroffene ohne Woh-
nung) hergestellt werden

Die Basis einer Sorgestruktur bilden die Infrastruktur, 
die unterschiedlichen bedarfsgerechten Wohnungs-
angebote, wie ambulant betreutes Wohnen, und die 
Nahversorgung. Diese Struktur ist für alle Menschen 
des Quartieres wichtig, gleichgültig wie selbstständig 
oder hilfsbedürftig der Einzelne ist. Sie müssen gut 
ausgebaut vorhanden sein oder entwickelt werden, 
damit eine Sorgegemeinschaft entstehen kann. Den 
Mittelpunkt der Sorgestrukturen bildet das Individu-
um mit seinen eigenen Ressourcen, seiner Familie, 
seinem nahestehenden und persönlichem Umfeld. 
Im Idealfall ist der Einzelne von sich aus fähig, tra-

gende Beziehungen zu schaffen und diese zu nut-
zen. Je nach eigenen Ressourcen oder Hilfsbedürftig-
keit können die „Angebote auf der Quartiersebene“ 
selbst in Anspruch genommen werden oder es muss 
aufsuchend gearbeitet werden, um die Menschen 
zu befähigen verschiedenste Angebote zu nutzen. 
Das Spektrum der Hilfen soll das Individuum dazu 
befähigen, ein selbstbestimmtes Leben zu führen. 
Die „Angebote auf Quartiersebene“ setzen sich zu-
sammen aus Prävention, Beratung und Information 
sowie aus offenen Angeboten. Diese Teile können 
je nach Hilfebedarf in unterschiedlicher Reihenfolge 
oder Gewichtung in Anspruch genommen werden. 
Hier besteht der Ansatzpunkt zur Entwicklung einer 
Sorgestruktur. Vervollständigt werden die Sorge-
strukturen mit semiprofessionellen und professionel-
len Hilfen.

Im folgendem werden die einzelnen Bausteine der 
Sorgestrukturen aufgeführt. Weiterführende Erläu-
terungen finden sich in den thematischen Kapiteln.
 
Infrastruktur und Mobilität
Eine gute ÖPNV-Anbindung und barrierefreie Bus-
haltestellen sind ein zentrales Thema in einer Sorge-
struktur, damit die Möglichkeit zur Mobilität gewähr-
leistet ist. Ein Taxistand für all diejenigen, die nicht 
mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren wollen oder 
können gehört genauso dazu, wie das „Flitzerle“ für 
diejenigen, die sich kein Taxi leisten können. 
Eine weitere Anforderung an die Infrastruktur, die für 
ältere Menschen besonders wichtig ist, ist die Ver-
sorgung mit nahegelegenen Apotheken und  gut er-
reichbare Ärzte.

Nahversorgung
Die Versorgung für den täglichen Bedarf, zum Bei-
spiel durch Bäcker und Metzger, die die älteren 
Menschen gut zu Fuß oder mit dem ÖPNV erreichen 
können, ist für ein gutes Leben im Quartier nötig. 
Wünschenswert ist auch die Versorgung mit Lebens-
mitteln und Getränken für den täglichen Bedarf. 
Supermarktketten mit großem Sortiment sind nicht 
zwingend erforderlich.

Begegnung, Nachbarschaften und Schaffung 
von tragenden Beziehungen
Cafés und Begegnungsangebote sind ein zentrales 
Thema der Sorgestrukturen. Wie bei anderen Ange-
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boten wie zum Beispiel das Mehrgenerationenwoh-
nen, Familienzentren, Mittagstischen, Quartiersca-
fés und Bürgerzentren haben die Menschen einen 
Raum, um sich zu begegnen und daraus tragfähige 
Beziehungen entstehen zu lassen. Für Menschen, die 
unter Demenz leiden und deren Angehörige sind An-
gebote wie das Gesprächscafé Demenz, Angebote 
für Frühbetroffene und andere Hilfsangebote wich-
tig. Neben Begegnungsmöglichkeiten benötigt eine 
Sorgestruktur auch Freizeit- und Bildungsangebote 
sowie Angebote sich zu engagieren wie Sozialraum-
konferenzen und themenbezogene Arbeitskreise. 
Auch dabei findet Begegnung statt und tragende Be-
ziehungen können entstehen. Beachtet werden soll-
ten auch die informellen Unterstützungsangebote, 
da diese die älteren Menschen stärken und zu mehr 
Verantwortungsbewusstsein beitragen.

Anlaufstelle und Information
Verortung einer für alle zugänglichen Anlaufstelle im 
Sinne eines zielgruppenübergreifenden Informations- 
und Beratungsangebotes der allgemeinen Sozialbe-
ratung (Lotse für die verschiedenen sozialen Dienste, 
Antragshilfe, Case Management ....) kombiniert mit 
einem dezentralen Angebot des Pflegestützpunktes 
(Außensprechstunden für die besonderen Bedarfe 
der Unterstützung von Seniorinnen und Senioren 
im Pflegefall) wäre wünschenswert. Regelmäßige 
Infoveranstaltungen zu verschiedenen Themen soll-
ten angeboten werden. Gegebenenfalls könnte eine 
sozialräumliche Vermittlungsstelle für bürgerschaftli-
ches und soziales Engagement entstehen.

Gesundheitsprävention und Präventive Ange-
bote
Weitere Bausteine sind zugehende Hausbesuche 
(derzeit Präsenz) und qualifizierte Besuchsdienste, 
um eine verlässliche Begleitung zu bieten und Ver-
einsamung entgegen zu wirken. Hierzu gehört auch 
die Förderung von organisierten Nachbarschaften 
(Straßenzüge, Wohnblocks).
Die Schaffung von aufeinander abgestimmten For-
men der zugehenden Unterstützung von Seniorinnen 
und Senioren, die Weiterentwicklung bestehender 
Angebote, die Identifizierung von Lücken (Stichwort: 
Menschen mit internationalen Wurzeln) sollten ge-
fördert werden. 
Gesprächskreise, in denen die Betroffenen über ihre 
Ängste, Sorgen und Probleme sprechen können, sind 

für die Bewältigung des Alltags hilfreich.
Regelmäßige Bewegung ist nicht zuletzt für Ältere 
ein wichtiger Faktor in der Gesundheitsprävention. 
Projekte wie „Ulm bewegt sich“, bei dem in Koope-
ration mit dem Seniorenrat auf öffentlichen Plätzen 
offene Bewegungsangebote stattfinden, nehmen 
dies auf. Bezogen auf die Quartiere gilt es offene, 
niederschwellige Angebote der Bewegung weiter 
zu fördern, eventuell gemeinsam mit Sportvereinen. 
Ebenso sollten entsprechende Indoor-Angebote in 
Bürgerzentren und Gemeindezentren ausgebaut und 
unterstützt werden. Auch sogenannte Seniorenspiel-
plätze und ein ausreichendes Angebot an Bänken 
und Möglichkeiten des Toilettenbesuchs an gut fre-
quentierten Spazierwegen sind bereit zu stellen.

Beratung ,Sozialdienste und kommunale Da-
seinsfürsorge
Durch den Sozialen Dienst für Ältere, das Fallmanage-
ment „Hilfe zur Pflege“ und die Schuldnerberatung 
besteht eine gute Beratungsstruktur im Sozialraum. 
Staatlichen Leistungen können in den einzelnen Sozi-
alräumen beantragt werden, bei Bedarf erhalten die 
älteren Menschen Hilfestellungen.
Die Quartierssozialarbeit hilft den Menschen vor Ort 
durch ihre Nähe im Quartier und durch ihr Wissen 
um mögliche Hilfestrukturen, seien sie professionell, 
semiprofessionell oder informell. Neu ist hierbei die 
Möglichkeit, Quartierssozialarbeit neben Mitteln der 
Jugend- und Behindertenhilfe ergänzend aus Mitteln 
der Altenhilfe zu finanzieren.

Pflegende Angehörige Stärken und begleiten
Durch die Schaffung eines Netzwerkes zur Unter-
stützung und Begleitung pflegender Angehöriger, 
aufbauend oder andockend an schon bestehende 
Angebote wie dem Demenzcafé, der Tagespflege, 
oder die Gründung einer Pflegebegleiterinitiative 
sollen pflegende Angehörige bei der Bewältigung 
ihrer Aufgabe geholfen werden. Die Schaffung von 
Qualifizierungsangeboten zur Pflegebegleitung sind 
ebenso hilfreich wie die Unterstützung durch Ehren-
amtliche und organisierte Nachbarschaftshilfen.

Hilfen im Alltag
Die Überprüfung der Ressourcen der organisierten 
Nachbarschaftshilfe im jeweiligen Sozialraum, gege-
benenfalls die Ergänzung von Angeboten direkt in 
den Quartieren, die Öffnung für andere Zielgruppen 



Seniorenbericht 2018 « 81  

wie Familien oder Menschen mit Behinderung und 
die Ergänzung der bisherigen Angebote im Bereich 
Hauswirtschaft, Reinigung und Schneeschippen hel-
fen den älteren Menschen ihren Alltag zu bewälti-
gen. Mittagstische und Essen auf Rädern sind für 
diejenigen wichtig, die sich nicht mehr eine warme 
Mahlzeit kochen können oder wollen. Qualifizier-
te Besuchsdienste bieten Hilfen bei eingeschränkter 
Mobilität an. Semiprofessionelle Handwerkerleistun-
gen, wie das Reparaturcafé, erleichtern die Alltags-
bewältigung und stellen zudem eine Möglichkeit der 
Begegnung dar.

Professionelle Pflege im Sozialraum
Die professionelle Pflege sollte in jeden Sozialraum 
für die älteren Menschen gesichert sein. Dies kann 
durch ambulante Pflegedienste, Tagespflegeangebo-
te, Nachtpflege, Kurzzeit- und Verhinderungspflege 
oder stationäre Pflege erreicht werden. Die im Sozial-
raum aktiven Anbieter sollen ein Verständnis für die 
Verantwortung im Sozialraum entwickeln. Die beste-
henden Angebote sollen überprüft und Angebotslü-
cken geschlossen werden - auch durch Kooperation 
schon tätiger Akteure im Bereich Pflege.

Wohnformen
Unterschiedliche Wohnformen sind für das dauer-
hafte Leben im Quartier wichtig. Hierzu sollten zum 
Beispiel ambulant betreute Wohnformen, Pflege- 
WGs oder gegebenenfalls dezentrale kleine statio-
näre Einheiten gefördert werden, vor allem in den 
Quartieren, in denen es keine Heime gibt. Auch neue 
Wohnformen wie Senioren-WGs oder Mehrgenerati-
onenwohnhäuser sollten mit angedacht werden. 

4.2.1 HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN

•  Handlungsempfehlung 32:
  Die Vernetzung insbesondere auf der Quartierse-

bene muss gestärkt werden, um eine bedarfsge-
rechte Versorgung der älteren Bevölkerung zu-
kunftsfähig zu gestalten In allen fünf Sozialräumen 
soll mindestens ein Quartiersprojekt im Sinne einer 
Sorgenden Gemeinschaft erarbeitet werden, das 
aktive Nachbarschaften fördert und begleitet.

• Handlungsempfehlung 33:
  Die bestehenden und künftigen Quartierssozialar-

beitsprojekte sollen darauf überprüft werden, ob 
eine ergänzende Finanzierung aus Mitteln der Al-

tenhilfe angezeigt ist. Im positiven Fall sollen diese 
entsprechend mitfinanziert werden.

• Handlungsempfehlung 34:
  In allen Sozialräumen soll ein kostenfreier oder kos-

tengünstiger Fahrservice für Fahrten zum Einkau-
fen oder anderen Alltagsbedarfen innerhalb des 
eigenen Sozialraums entstehen. 

• Handlungsempfehlung 35:
  Die Strukturen zur Gewinnung von Ehrenamtli-

chen für zum Beispiel Nachbarschaftshilfen oder 
Besuchsdienste sollten weiterentwickelt werden

Aufbauend auf den in diesem Kapitel erläuterten 
Bausteinen für eine Sorgestruktur in den Stadtteilen 
und Ortschaften werden im nachfolgenden Kapitel 
die bisher umgesetzten Bausteine in der jeweiligen 
Raumschaft dargestellt und Lücken aufgezeigt, de-
ren Schließung handlungsleitend für die nächsten 
Jahre sind.

4.3. SOZIALRAUM MITTE/OST

Der Sozialraum Mitte / Ost umfasst die Stadtteile 
Stadtmitte und Oststadt, die von sehr unterschiedli-
chen Infrastrukturen geprägt sind.

Stadtmitte
Die Stadtmitte umfasst die Innenstadt mit Einkaufs-
meilen, dem Münster, dem Rathaus, dem Theater, 
dem Museum und den damit verbundenen Plätzen 
und Treffpunkten. Das Fischerviertel gilt als attrak-
tiver touristischer Anziehungspunkt. Außerdem sind 
viele zentrale Institutionen in der Stadtmitte ange-
siedelt. Auch privates Wohnen ist für die Menschen 
möglich, die der Trubel einer zentralen Innenstadt 
anzieht. Der Michelsberg ist überwiegend Wohnge-
biet mit einigen sozialen Einrichtungen, Kliniken und 
Hochschulen. Deshalb zeichnet sich dieser Stadtteil 
durch Vielfalt aus.

Oststadt 
Die Oststadt ist im Vergleich zur Stadtmitte, bezo-
gen auf die Bevölkerungszahl, der kleinere Stadtteil. 
Sie besteht aus den Vorausrechnungsgebieten (VRG) 
Oststadt und Safranberg. Beide Gebiete sind zum 
großen Teil Wohngebiete. Das Raumgebiet Oststadt 
umschließt die Friedrichsau mit Messehallen, der Do-
nau und den dazugehörigen Naturerholungs- bzw. 
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Freizeitgebiet der Stadt. 
Der Michelsberg wie auch der Safranberg bieten 
herrliche Wohnlagen. Hier sind auch Teile der Univer-
sitätskliniken, der Friedhof, die Wilhelmsburg sowie 
die Fortanlagen Albeck und Safranberg angesiedelt, 
in denen Freizeit- und Kulturaktivitäten angeboten 
werden. 

4.3.1. BEVÖLKERUNGSENTWICKLUNG IM 
STADTTEIL STADTMITTE

Zum Stichtag 31.12. 2016 lebten im Stadtteil Stadt-
mitte 15.651 Personen. Die Gesamtbevölkerung ist 
seit dem Jahr 2009 um 8,1 Prozent gewachsen. Laut 
Bevölkerungsvoraussage wird die Personenzahl bis 
zum Jahr 2030 um fast 2 Prozent (295 Personen) 
abnehmen. Im Jahr 2016 hatte der Stadtteil Bevöl-

kerungshöchststand, der in den kommenden Jahren 
allmählich sinken soll. 
Diese Entwicklung verteilt sich unterschiedlich auf die 
Vorausrechnungsgebiete. In der Innenstadt soll die 
Gesamtbevölkerung um 1,3 Prozent abnehmen, am 
Michelsberg um 5,3 Prozent.
Der Anteil der über 65-Jährigen liegt im Stadtteil zum 
Stichtag bei 2.710 Personen, das ist ein Anteil von 
17,3 Prozent an der Gesamtbevölkerung. (Vergleich 
2009: 18,6 Prozent) Laut Bevölkerungsvoraussage 
soll die Zahl der über 65-Jährigen bis zum Jahr 2030 
um 1,6 Prozent (44 Personen) steigen. Der Anteil der 
Altersgruppe an der Gesamtbevölkerung läge dann 
bei 17,9 Prozent, verstärkt durch das prognostizierte 
Sinken der Gesamtbevölkerung.
Wieder gibt es unterschiedliche Entwicklungen in der 
Innenstadt und am Michelsberg: die Zahl der über 

Veränderung der Personen über 65 Jahre nach 
Altersgruppen 
(Bevölkerungsvoraussage 2016 bis 2030)

2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030

65- u80 Innenst. 1461 1452 1375 1319 1295 1269 1300 1348

ü80 Innenst. 791 801 849 875 871 874 861 849

65 - U80  
Michelsberg

277 275 282 267 283 314 354 379

über 80  
Michelsberg

181 180 191 200 195 187 175 178

65- u80 Mitte 1738 1727 1657 1586 1578 1583 1654 1727

über 80 Mitte 972 981 1040 1075 1066 1061 1036 1027
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2 Die gestrichelten Linien der Stadtmitte beziehen sich auf die rechte Sekundärachse, die Balken der Vorausrechnungsgebiete auf die linke Achse.
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65-Jährigen sinkt moderat um 2,4 Prozent in der In-
nenstadt, am Michelsberg wächst die Altersgruppe 
um über 20 Prozent. 
1,6 Prozent (44 Personen) steigen. Der Anteil der Al-
tersgruppe an der Gesamtbevölkerung läge dann bei 
17,9 Prozent, verstärkt durch das prognostizierte Sin-
ken der Gesamtbevölkerung.
Wieder gibt es unterschiedliche Entwicklungen in der 
Innenstadt und am Michelsberg: die über 65 Jährigen 
sinken moderat um 2,4 Prozent in der Innenstadt, 
am Michelsberg wächst die Altersgruppe um über 20 
Prozent. 

Die Altersgruppe der 65 bis 80 Jährigen soll im Stadt-
teil bis zum Jahr 2030 etwa gleich bleiben. Nachdem 
sie bis 2023 sinkt, erreicht sie im Jahr 2030 fast den 
Stand von 2016 wieder. Es sind elf Personen weni-
ger. Die Altersgruppe der über 80 Jährigen soll um 
5,7 Prozent steigen. Sie steigt bis zum Jahr 2022 auf 
die Zahl von 1.075 Personen. Das wären 10,6 Pro-
zent mehr. In den Folgejahren sinkt die Altersgruppe 
wieder.
Die 65 bis 80 Jährigen sinken in der Innenstadt um 
fast 8 Prozent. Am Michelsberg wächst die Alters-
gruppe um fast 37 Prozent. Die Altersgruppe der 
über 80 Jährigen sinkt am Michelsberg um fast 2 
Prozent.
Für die Stadtmitte wird in der aktualisierten Bevöl-
kerungsvoraussage 2016 ein höheres Wachstum der 
Senioren prognostiziert, als bisher. Die Altersgruppe 
der 65 bis 80 Jährigen bleibt annähernd unverändert. 
Die über 80 Jährigen sollen ab dem Jahr 2022 sinken. 
Sorgende Strukturen mit funktionierender familiärer 
und nachbarschaftlicher Unterstützung und Kontak-
te sind genauso nötig, wie gute Verankerung im Um-
feld damit vor Vereinsamung im höheren Alter mit 
ihren Folgen entgegengewirkt wird. Eine Infrastruk-
tur mit professionellen Leistungen, die dem steigen-
den Hilfebedarf im Alter, insbesondere der Pflegebe-
dürftigkeit gerecht wird, ist notwendig.

4.3.2.  BEVÖLKERUNGSENTWICKLUNG IM
STADTTEIL OSTSTADT

Zum Stichtag 31.12. 2016 lebten im Stadtteil Ost-
stadt 8.034 Personen. Die Gesamtbevölkerung ist 
seit dem Jahr 2009 um 7 Prozent gewachsen. Laut 
Bevölkerungsvoraussage wird die Personenzahl bis 
zum Jahr 2030 um 6,6 Prozent (528 Personen) zu-

nehmen. Bis zum Jahr 2022 ist für den Stadtteil der 
Bevölkerungshöchststand mit 8.826 Personen (Zu-
wachs 10 Prozent) prognostiziert. 
Diese Entwicklung verteilt sich unterschiedlich auf 
die Vorausrechnungsgebiete. Im Vorausrechnungs-
gebiet Oststadt soll die Gesamtbevölkerung um 8,1 
Prozent abnehmen, am Safranberg um 51 Prozent 
zunehmen. Seit der Verlagerung eines Großteils der 
Universitätskliniken auf den Eselsberg sind hier Neu-
baugebiete geplant.
Der Anteil der über 65-Jährigen liegt im Stadtteil zum 
Stichtag bei 1.532 Personen. Dies entspricht einem 
Anteil von 19,1 Prozent an der Gesamtbevölkerung. 
(Vergleich 2009: 18,5 Prozent) Laut Bevölkerungsvo-
raussage soll die Zahl der über 65-Jährigen bis zum 
Jahr 2030 um 10,1 Prozent (154 Personen) steigen. 
Der Anteil der Altersgruppe an der Gesamtbevölke-
rung läge dann bei 19,7 Prozent.
Wieder gibt es unterschiedliche Entwicklungen in 
den Vorausrechnungsgebieten: Die Zahl der über 
65-Jährigen nimmt in der Oststadt um 5,9 Prozent 
zu, am Safranberg wächst die Altersgruppe um über 
25,2 Prozent. 
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Diagramm 83

3 Die gestrichelten Linien der Oststadt beziehen sich auf die rechte Sekundärachse, die Balken der Vorausrechnungsgebiete auf die linke Achse.

Veränderung der Personen über 65 Jahre nach 
Altersgruppen 
(Bevölkerungsvoraussage 2016 bis 2030)

2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030

65- u80 Innenst. 751 759 751 737 722 742 737 739

ü80 Innenst. 452 450 848 510 524 525 524 535

65 - U80  
Michelsberg

245 261 244 246 250 271 293 301

über 80  
Michelsberg

84 91 105 120 123 120 114 111

65- u80 Mitte 996 1020 995 983 972 1013 1030 1040

über 80 Mitte 536 541 589 630 647 645 638 646
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Die Altersgruppe der 65- bis-80 Jährigen soll im 
Stadtteil bis zum Jahr 2030 um 4,4 Prozent wach-
sen. Nach Schwankungen steigt die Zahl eindeutig 
ab dem Jahr 2026. Dann sind es 44 Personen mehr. 
Die Altersgruppe der über 80-Jährigen soll um 10,1 
Prozent und damit um 110 Personen steigen.
Der Anteil der 65-bis 80-Jährigen sinkt im Voraus-
rechnungsgebiet Oststadt um 1,6 Prozent. Am 
Safranberg wächst die Altersgruppe um fast 22,8 
Prozent. Die Altersgruppe der über 80-Jährigen 

steigt am Safranberg um über 30 Prozent, im VRG 
Oststadt um über 20 Prozent.
Für die Oststadt wird in der aktualisierten Bevölke-
rungsvoraussage 2016 ein moderat höheres Wachs-
tum der Senioren prognostiziert als bisher. Die 
Altersgruppe der 65-bis 80-Jährigen wächst lang-
sam. Die Altersgruppe der über 80-Jährigen soll bis 
zum Jahr 2024 wachsen, danach soll sich die Zahl 
einpendeln. 



Seniorenbericht 2018 « 85  

4.3.3.  SORGESTRUKTUREN IM SOZIALRAUM
MITTE/OST

Aufbauend auf den im Kapitel 4.2 erläuterten Bau-
steinen für eine gute Sorgestruktur in den Sozialräu-
men lässt sich für den Sozialraum Mitte/Ost feststel-
len, dass aufgrund der zentralen Lage nahezu alle 
benötigten Dienste, Einrichtungen und Unterstüt-
zungsmöglichkeiten vorhanden sind. Innerhalb des 
Sozialraums trifft dies vor allem auf die Innenstadt, 
inklusive deren Randlagen sowie - mit kleineren Ab-
strichen – auf die Oststadt zu. Am Michelsberg und 
am Safranberg sind infrastrukturelle Angebote sowie 
Nahversorgungsangebote nur noch partiell und lü-
ckenhaft vorhanden. Eine fußläufige Vollversorgung 
ist dort nicht möglich. Vor allem am Michelsberg er-
schwert die teils steile Hanglage für Menschen mit 
Mobilitätseinschränkungen zusätzlich eine eigen-
ständige Alltagsversorgung sowie die Erreichbarkeit 
der an sich recht nahen Haltestellen des ÖPNV.
Anlaufstellen der professionellen Seniorenarbeit 
sind im Sozialraum mannigfach vorhanden. So sind 
beispielsweise allein fünf stationäre Pflegeeinrich-
tungen verortet, eine weitere befindet sich derzeit 
im Bau. Dies trifft auch für Tagespflegeangebote, 
ambulante Pflegedienste, offene Essensangebote, 
niedrigschwellige Unterstützungsangebote sowie 
die organisierte Nachbarschaftshilfe „Füreinander“ 
zu. Die beiden Kirchengemeinden bieten einen Be-
suchsdienst für deren Gemeindemitglieder an. Vie-
le der zentralen Beratungsstellen der Stadt Ulm be-
finden sich in der Stadtmitte, wie zum Beispiel der 
Pflegestützpunkt, die psychologische Beratungsstelle 
der Diakonie (mit einem speziellen Beratungsange-
bot für ältere Menschen), das ProjektDemenz, in der 
Oststadt und der Carepoint des Paritätischen Sozial-
dienstes. Im Ochsenhäuser Hof ist das Team Mitte/
Ost der Abteilung Soziales verortet, hier ist auch der 
Soziale Dienst für Ältere des Stadtteils anzutreffen. 
Die 75-Jährigen des Sozialraums werden zu ihrem Ju-
biläumsgeburtstag im Rahmen des präventiven Haus-
besuchsprojekts PräSenZ aufgesucht. 
Begegnungs- und Teilhabemöglichkeiten sind in gro-
ßer Auswahl vorhanden, beispielhaft genannt sei 
der Generationentreff, das Bürgerzentrum Schaff-
nerstraße, die Volkshochschule Ulm, die Familienbil-
dungsstätte sowie die beiden Gemeindezentren der 
Kirchen in der Frauenstraße. Regelmäßige Sport- und 
Bewegungsangebote können unter anderem beim 

SSV Ulm 1846, bei „Bethesda Bewegt e.V.“ an der 
Bethesda-Klinik sowie unter freiem Himmel in der 
Friedrichsau bei „Ulm bewegt sich - mach mit, bleib 
fit“ des Seniorenrates wahrgenommen werden.
Aufgrund der zentralen Lage und der vielen Senio-
renzentren im Sozialraum sind ausreichende und 
vielfältige Wohnangebote bis hin zum Mehrgenera-
tionenwohnen und verschiedenen betreuten Wohn-
formen vorhanden.
Bei Bedarf bestehen für Seniorinnen und Senioren 
des Sozialraums folglich in nahezu allen Bereichen 
verschiedene Wahlmöglichkeiten, die Wege sind 
größtenteils kurz.

Da in der Innenstadt und in der Oststadt die Infra-
struktur sehr gut ausgebaut ist und sich dort in den 
kommenden Jahren keine gravierenden Änderungen 
in der Bevölkerungsentwicklung bei der Altersgruppe 
der über 65-Jährigen ergeben, ist hier der konkre-
te Handlungsbedarf dementsprechend gering. Ein 
- bürgerschaftlicher - Ansatzpunkt könnte eher im 
Bereich des Selbstverständnisses und der Identifikati-
on der im Quartier lebenden Menschen, jenseits aller 
wahrgenommenen Zentralfunktionen der Stadtmit-
te, liegen.

Anders sieht es für den Michelsberg und den Safran-
berg aus. Hier sind die strukturellen Rahmenbedin-
gungen deutlich schlechter. Auch wird hier in den 
kommenden Jahren der Anteil der älteren Menschen 
teilweise deutlich ansteigen, am Michelsberg betrifft 
dies die Gruppe der 65- bis 80-Jährigen und am Saf-
ranberg die Bewohner, die über 80 Jahre alt sind. 
Gleichwohl werden die absoluten Zahlen (Bewohner) 
keine neuen, separaten Angebote und Einrichtungen 
rechtfertigen. Es wird folglich darauf ankommen, 
bestehende Angebote stärker ins Quartier zu öffnen 
(Michelsberg) bzw. bei der Planung von neuen Vier-
teln (Safranberg) darauf zu achten, dass seniorenge-
rechte (Sorge-) Strukturen gefördert und ermöglicht 
werden.
Für den gesamten Sozialraum fehlt ein qualifizierter 
Besuchsdienst, der auch die längerfristige Begleitung 
von Menschen leisen kann, die von Vereinsamung 
bedroht sind oder sich in besonders schwierigen Le-
benslagen befinden. Ebenso mangelt es an einem 
speziellen Angebot zur Unterstützung von pflegen-
den Angehörigen.
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4.3.4.  HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN 

• Handlungsempfehlung 36:
  Ein qualifizierter Besuchsdienst soll geschaffen 

werden, der hilfebedürftige Menschen bei Bedarf 
regelmäßig und längerfristig begleitet.

• Handlungsempfehlung 37:
  Am Michelsberg soll sich die bestehende Pflegeein-

richtung in Abstimmung und Zusammenarbeit mit 
der Stadt Ulm noch weiter ins Quartier öffnen und 
so auch für die älteren Bewohner, die im eigenen 
Wohnraum leben, Anlauf- und Unterstützungsad-
resse werden.

• Handlungsempfehlung 38:
  Am Safranberg soll - möglicherweise im Zusam-

menhang mit der Entwicklung neuer Wohnberei-
che - ein kleines Netzwerk von Unterstützern für 
die älteren Menschen im Quartier entstehen, die in 
der Alltagsbewältigung Hilfe benötigen.

• Handlungsempfehlung 39:
  Die Vernetzung insbesondere auf der Quartiersebe-

ne muss gestärkt werden, um eine bedarfsgerechte 
Versorgung der älteren Bevölkerung zukunftsfähig 
zu gestalten. Es soll mindestens ein Quartierspro-
jekt im Sinne einer Sorgenden Gemeinschaft erar-
beitet werden, das aktive Nachbarschaften fördert 
und begleitet.

• Handlungsempfehlung 40:
  Den Akteuren der Altenhilfe sollten in den beste-

henden sozialräumlichen Gremienstrukturen eine 
Vernetzungsstruktur ermöglicht werden

4.4. SOZIALRAUM BÖFINGEN 

Der Sozialraum Böfingen umfasst die Stadtteile Bö-
fingen, Jungingen, Mähringen und Lehr, die von  un-
terschiedlichen Infrastrukturen geprägt sind.
Die Charakteristika der Ortschaften im Ulmer Norden 
bzw. Sozialraum Böfingen werden in gesonderten 
Kapiteln beschrieben.
Böfingen
Der Stadtteil Böfingen wurde Anfang der sechziger 
Jahre im Ulmer Norden neu aufgebaut. Drängende 
Wohnungsnot in Ulm war damals ausschlaggebend. 
In den neunziger Jahren wurde das stark verdichtete 
Wohnquartier Eichberg gebaut. Im Jahr 2010 wur-
de die Bebauung des Böfinger Nordens beschlossen. 
Seither entsteht das Wohngebiet „Lettenwald“. Bö-
fingen kann als „Wohnstadtteil“ von Ulm bezeichnet 

werden. 
Im Zuge der Bevölkerungsvorausrechnung wurde der 
Stadtteil in die drei Vorausrechnungsgebiete Eichen-
platz, Mitte und Nord aufgeteilt. Eine Infrastruktur in 
Form von Geschäften für die alltägliche Versorgung 
ist in der Böfinger Mitte zentral angesiedelt. Auch 
Kirchen, Schulen, ein Sportverein mit großzügigem 
Gelände, ein Jugendhaus sowie ein kleines Gewer-
begebiet sind hier verortet. Seit dem Jahr 2009 fährt 
die Straßenbahnlinie 1 nach Böfingen und verbindet 
den Stadtteil sehr bequem mit den Angeboten der 
Innenstadt und des Ulmer Westens.

4.4.1.  BEVÖLKERUNGSENTWICKLUNG IM 
STADTTEIL BÖFINGEN

Zum Stichtag 31.12.2016 lebten im Stadtteil Böfin-
gen 11.494 Personen. Die Gesamtbevölkerung ist 
seit dem Jahr 2009 um fast 6 Prozent gewachsen. 
Laut Bevölkerungsvoraussage wird die Personenzahl 
bis zum Jahr 2030 um 3,5 Prozent (404 Personen) 
weiter ansteigen. Der Bevölkerungshöchststand soll 
laut Bevölkerungsvoraussage im Jahr 2024 (12.152 
Personen) erreicht werden. Bis 2030 soll die Bevölke-
rung um 2 Prozent sinken. 
Diese Entwicklung verteilt sich unterschiedlich auf 
die Vorausrechnungsgebiete. Am Eichenplatz soll die 
Gesamtbevölkerung unverändert bleiben. Für Böfin-
gen-Mitte ist der Bevölkerungshöchststand für 2022 
mit anschließendem Rückgang angekündigt. Böfin-
gen-Nord mit dem neuen Wohngebiet soll um fast 
13 Prozent (646 Personen) wachsen.
Der Anteil der über 65-Jährigen liegt im Stadtteil zum 
Stichtag bei 2.435 Personen. Dies entspricht einem 
Anteil von 21,2 Prozent an der Gesamtbevölkerung 
(2009: 21,4 Prozent). Laut Bevölkerungsvoraussage 
soll die Zahl der über 65-Jährigen bis zum Jahr 2030 
um 10,3 Prozent (252 Personen) steigen. Der Anteil 
der Altersgruppe an der Gesamtbevölkerung läge 
dann bei 22,6 Prozent.
Wieder gibt es unterschiedliche Entwicklungen in 
den Vorausrechnungsgebieten. Am Eichenplatz und 
in Böfingen-Mitte sinkt die Altersgruppe um jeweils 
über vier Prozent. Böfingen-Nord soll eine Zunahme 
von über 30 Prozent erwarten. 
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Veränderung der Personen über 65 Jahre nach 
Altersgruppen 
(Bevölkerungsvoraussage 2016 bis 2030)

2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030

65- u80 Eichenpl. 259 234 230 213 223 229 263 258

ü80 Eichenpl. 120 135 136 142 142 118 104 104

65 - U80 Bö-Mitte 650 624 578 585 609 661 681 699

über 80 Bö-Mitte 408 416 433 423 392 346 329 313

65- u80 Bö-Nord 732 747 766 810 852 925 943 961

über 80 Bö-Nord 266 289 330 337 351 335 342 352

65- u80 Böfingen 1641 1605 1574 1608 1684 1815 1887 1918

über 80 Böfingen 794 840 899 902 885 799 775 769
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Diagramm 94

Die Altersgruppe der 65- bis 80-Jährigen soll in Bö-
fingen bis zum Jahr 2030 um fast 17 Prozent (277 
Personen) wachsen. Bei der Altersgruppe der über 
80-Jährigen ist eine Abnahme von rund 3 Prozent 
(25 Personen) prognostiziert. Im Jahr 2022 ist der 
Höchststand mit 902 Personen vorhergesagt - 13,6 
Prozent mehr. 
In Böfingen-Nord steigt die Zahl der 65-bis 80-Jäh-
rigen um über 31 Prozent, der Anteil der über 80- 
Jährigen um über 32 Prozent. Böfingen-Mitte verliert 
über 23 Prozent in dieser Altersgruppe. 
Die bisherige Bevölkerungsvoraussage laut Senio-

renbericht 2010 bestätigt sich. Vor allem in Böfin-
gen-Nord soll es einen deutlichen Zuwachs an Seni-
oren, auch Menschen mit sehr hohem Alter, geben. 
Dieses Vorausrechnungsgebiet mit entstehendem 
Wohngebiet braucht Unterstützung für funktionie-
rende familiäre und nachbarschaftliche Kontakte. 
Eine Infrastruktur mit professionellen Leistungen, die 
dem steigenden Hilfebedarf im Alter, insbesondere 
bei Pflegebedürftigkeit gerecht wird, ist notwendig.

4 Die gestrichelten Linien vom Stadtteil beziehen sich auf die rechte Sekundärachse, die Balken der Vorausrechnungsgebiete auf die linke Achse.
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4.4.2.    SORGESTRUKTUREN IM STADTTEIL 
BÖFINGEN

Aufbauend auf den im Kapitel 4.2. erläuterten Bau-
steinen für eine gute Sorgestruktur in den Sozialräu-
men lässt sich für den Sozialraum Böfingen feststellen, 
dass nahezu alle benötigten Dienste, Einrichtungen 
und Unterstützungsmöglichkeiten vorhanden sind.
Hervorzuheben ist die gute Versorgung mit Ärzten, 
einem Physiotherapie- und Logopädie-Angebot, 
Apotheken, einem Bäcker und Metzger. Zudem gibt 
es Einkaufsmöglichkeiten für Lebensmittel und einen 
Drogeriemarkt.
Am Eichberg und Eichenhang ist eine Versorgung zu 
Fuß nicht gegeben. Dies erschwert eine eigenstän-
dige Alltagsversorgung, weshalb die Bewohner auf 
den öffentlichen Nahverkehr nach Böfingen oder in 
die Innenstadt angewiesen sind. Um direkt ins Ein-
kaufszentrum nach Böfingen-Mitte zu gelangen, 
wäre eine Direktverbindung mit dem ÖPNV, eine 
Weiterführung der Linie vier bis zur Wendeplatte 
Haslacher Weg, hilfreich.
Anlaufstellen der professionellen Hilfen für ältere 
Menschen sind im Sozialraum vorhanden. So gibt es 
vor Ort den Pflegedienst „Harmonie“ und die statio-
näre Pflegeeinrichtung „Haus Michael“ mit flexibler 
Tagespflege und Kurzzeitpflege.
Weitere ambulante Pflegedienste können in der ge-
samten Stadt Ulm in Anspruch genommen werden.
Als niedrigschwelliges Angebot wird die Nachbar-
schaftshilfe, angedockt an die katholische Kirche 
„Zum Guten Hirten“ sehr gut angenommen. Im Ein-
satz sind crca 40 Mitarbeitende, die für zahlreiche 
Böfinger Bewohnerinnen und Bewohner tätig sind.
Beide Kirchen, Auferstehungsgemeinde und Guter 
Hirte, bieten regelmäßige Seniorenrunden und eh-
renamtliche Besuchsdienste an, regelmäßige Sport- 
und Bewegungsangebote werden durch den VfL 
Ulm/Neu-Ulm e.V. abgedeckt.
Begegnungsangebote am Nachmittag gibt es im Bür-
gertreff Böfingen mit Kaffeerunden, Gesellschafts-
spiele-Nachmittagen und einem offenen Handar-
beitstreff.
Das Sozialraumteam Böfingen der Abteilung Sozi-
ales ist seit Januar 2016 nahezu komplett vor Ort 
im Bürgertreff Böfingen in den Räumlichkeiten im 
Haslacher Weg 89-91 untergebracht. Hier sind die 
Leistungsabteilung (Grundsicherung, Hilfe zur Pflege 
und Eingliederungshilfe), die Erstanlaufstelle für so-

ziale Vergünstigungen, die Schuldnerberatung und 
auch der Soziale Dienst für Ältere dazugekommen, 
welcher jährlich etwa 80 Bürgerinnen und Bürger 
über 65 Jahre unterstützt.
In der Begegnungsstätte Mehrgenerationenhaus 
Eichbergtreff gibt es zwei Angebote, die für Senio-
rinnen und Senioren interessant sind. Zum einen gibt 
es zweimal pro Woche - montags und donnerstags 
- einen Mittagstisch. Hier hat man die Möglichkeit, 
Menschen mit den unterschiedlichsten Lebensaltern 
zu begegnen.
Das zweite Angebot sind die seit März 2017 stattfin-
denden Senioren-Geburtstagsbesuche. Hier werden 
Seniorinnen und Senioren zu ihrem 65.-, 70.-, 75.- 
und 80. Geburtstag besucht. Sie erhalten kleine Ge-
schenke und Informationen, die im jeweiligen Alter 
nützlich sein können. Je nach Situation geht die Bera-
tung unter anderem in Richtung Betreuungsmöglich-
keiten, Unterstützungshilfen, Freizeitmöglichkeiten 
in Böfingen oder in der Stadt.
Die evangelische Auferstehungsgemeinde bietet ei-
nen offenen Mittagstisch von Montag bis Freitag an. 
Nach Bedarf werden Personen mit Handicap von ei-
nem Fahrdienst von zu Hause abgeholt und anschlie-
ßend wieder zurückgebracht. Das Haus Michael bie-
tet ebenfalls täglich einen offenen Mittagstisch für 
alle Bürgerinnen und Bürger an. Eine vorhergehende 
Anmeldung ist hierfür erforderlich.
Das Neubaugebiet Lettenwald soll nach Fertigstel-
lung für etwa 1.250 Personen Wohnraum bieten, 
sowohl in Einfamilienhäusern als auch im Geschoss-
wohnungsbau. Alle Geschosswohnungsbauten sind 
gemäß der Landesbauordnung so konzipiert, dass 
mindestens ein Geschoss im Haus mit barrierefreien 
Wohnungen ausgestattet ist sowie alle Wohnungen 
barrierefrei erreichbar sind.
Die Ulmer Wohnungs- und Siedlungsgesellschaft 
mbh (UWS) als großer städtischer Wohnungsanbie-
ter hat bereits ein Haus im Wohngebiet Lettenwald 
fertiggestellt, drei weitere werden noch folgen. Ein 
Drittel dieser Wohnungen sollen gemäß dem Ulmer 
Gemeinderatsbeschluss mit öffentlich geförderten 
Mitteln finanziert und zu sozial verträglichen Preisen 
vermietet werden.
Bei der Seniorenwohnanlage im Haslacher Weg 
wurde erfreulicherweise inzwischen jedes der zehn 
Häuser mit einem Aufzug versehen. So sind jetzt alle 
140 Wohnungen barrierefrei erreichbar, was für die 
Bewohner eine große Erleichterung bedeutet. Auch 
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Diagramm 10

Veränderung der Personen über 65 Jahre nach 
Altersgruppen 
(Bevölkerungsvoraussage 2016 bis 2030)

2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030

65- u80 Jungingen 521 518 525 535 536 563 589 608

ü80 Jungingen 173 182 211 223 246 243 241 233
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die Bäder werden nach jedem Mieterwechsel Zug um 
Zug renoviert.

Es fehlt ein qualifizierter Besuchsdienst, der länger-
fristig ältere Menschen in schwierigen Lebenslagen 
oder mit psychischen Erkrankungen begleiten kann. 
Die Zugänge zu den sozialen Diensten sowie zu den 
Bürgerdiensten im Haslacher Weg 89 - 95 sind un-
übersichtlich und erschwerend zu finden sowie teils 
nicht barrierefrei. Hier wird in den nächsten Jahren 
durch größere Umbaumaßnahmen eine Verbesse-
rung erfolgen.

4.4.3 HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN 

• Handlungsempfehlung 41:
  Ein qualifizierter Besuchsdienst soll geschaffen 

werden, der hilfebedürftige Menschen bei Bedarf 
regelmäßig und längerfristig begleitet.

• Handlungsempfehlung 42: 
  Den Akteuren der Altenhilfe sollten in den beste-

henden sozialräumlichen Gremienstrukturen eine 
Vernetzungsstruktur ermöglicht werden

• Handlungsempfehlung 43:
  Die Vernetzung insbesondere auf der Quartiersebe-

ne muss gestärkt werden, um eine bedarfsgerechte 
Versorgung der älteren Bevölkerung zukunftsfähig 
zu gestalten, soll mindestens ein Quartiersprojekt 
im Sinne einer Sorgenden Gemeinschaft erarbeitet 
werden, das aktive Nachbarschaften fördert und 
begleitet.

4.4.4. BEVÖLKERUNGSENTWICKLUNGEN 
UND BESONDERHEITEN IN JUNGINGEN

Zum Stichtag 31.12. 2016 lebten in der Ortschaft 
Jungingen 3.504 Personen. Die Gesamtbevölkerung 
ist seit dem Jahr 2009 um 9 Prozent gewachsen. Laut 
Bevölkerungsvoraussage wird die Personenzahl bis 
zum Jahr 2030 um fast 12 Prozent auf 3.914 Perso-
nen weitersteigen.
Der Anteil der über 65-Jährigen liegt zum Stichtag 
bei 694 Personen, dies entspricht 19,8 Prozent an 
der Gesamtbevölkerung. (Vergleich 2009: 19 Pro-
zent) Laut Bevölkerungsvoraussage soll die Gruppe 
der über 65-Jährigen bis zum Jahr 2030 um 21,2 
Prozent bis auf 841 Personen steigen. Der Anteil der 
Altersgruppe an der Gesamtbevölkerung läge dann 
bei 21,5 Prozent.
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Die Altersgruppe der 65- bis 80-Jährigen soll bis zum 
Jahr 2030 um 16,7 Prozent wachsen. Das sind 87 
Personen mehr und liegt etwas über dem gesamt-
städtischen Schnitt. Die Altersgruppe der über 80- 
Jährigen soll um fast 35 Prozent steigen. Im Jahr 
2030 sind das 60 Personen mehr. Diese Zahl ist fast 
doppelt so hoch wie in der Gesamtstadt. Die Spitze 
in dieser Altersgruppe soll im Jahr 2023 mit 249 Per-
sonen erreicht werden. In den folgenden Jahren geht 
die Personenzahl leicht zurück.
Das vorausgesagte Bevölkerungswachstum hat sich 
bestätigt. Entsprechend braucht es funktionierende 
familiäre und nachbarschaftliche Unterstützungs-
strukturen sowie professionelle Leistungen, die dem 
steigenden Hilfebedarf im Alter, insbesondere bei 
Pflegebedürftigkeit gerecht werden.

Wohnen und Wohnumfeld
Mittlerweile findet in den älteren Wohngebieten 
(zum Beispiel: Schwarzenbergstraße, zwischen den 
Wegen) ein Generationenwechsel statt. In die Einfa-
milienhäuser mit Garten ziehen entweder die eige-
nen Kinder mit ihren Kindern oder das Haus wird an 
eine junge Familie mit Kindern verkauft. Die ehema-
ligen Besitzer möchten wegen der sozialen Kontakte 
in Jungingen bleiben. Vermehrt wurde deshalb der 
Wunsch nach kleineren und barrierefreien Wohnein-
heiten an den Ortschaftsrat und die örtliche Verwal-
tung herangetragen. In den Jahren 2015 bis 2017 
konnten nunmehr zwei Projekte mit 12 bzw. 36 
Wohneinheiten in zentraler Lage geschaffen werden, 
die diesen Ansprüchen gerecht werden. Fußläufig 
erreichbar sind hier Bäcker, Metzger, ein kleiner Le-
bensmittelmarkt, (Zahn-) Ärzte, ein Gasthof, ein Fri-
seur, eine Physiopraxis und die ÖPNV-Haltstellen. 
Weitere 48 Wohneinheiten, ebenfalls in zentraler 
Lage, sollen mittelfristig umgesetzt werden. Die Si-
cherstellung der Versorgung mit Gütern des tägli-
chen Bedarfs ist in Jungingen für alle Generationen, 
insbesondere aber für ältere Menschen, für eine gute 
Lebensqualität wichtig.

Gesellschaftliche Teilhabe
Mit dem Bau des neuen Rathauses sind alle Angebo-
te der Ortsverwaltung und die Teilnahme an Sitzun-
gen barrierefrei erreichbar.
In Jungingen gibt es für Seniorinnen und Senioren 
vielfältige Möglichkeiten, um aktiv und im Sinne ge-
sellschaftlicher Teilhabe geistig und körperlich mobil 

zu sein und auch um möglichst lang fit zu bleiben. 
Der Sportverein bietet mit Gymnastik und Gesund-
heitskursen ein vielfältiges Angebot. In dem neu ent-
stehenden Sportvereinszentrum Jungingen werden 
in den Bereichen Muskelaufbau und Cardio-Training 
Übungsleiter ausgebildet, die den älteren Menschen 
das passende, altersentsprechende Training zeigen 
und diese dabei begleiten. Die „Aktive Senioren“ 
haben ein beeindruckendes Programm und sprechen 
mit ihren Vorträgen, Ausflügen und Wanderungen 
vor allem die noch dynamischen Seniorinnen und 
Senioren an. Die „Junginger Senioren“ halten An-
gebote für weniger mobile ältere Menschen vor. Bei 
der Feuerwehr und dem Musikverein werden ältere 
Mitglieder weiterhin in die Vereinsarbeit eingebun-
den. Der Geflügelzuchtverein und der Obst-und Gar-
tenbauverein veranstalten Lehrfahrten und Ausflüge 
für alle Generationen. Die ältere Bürgerschaft weiß 
die Angebote wegen ihrer barrierearmen Gestaltung 
sehr zu schätzen. Der Gesangsverein ist ein beliebter 
Treffpunkt zur Kommunikation. Sowohl beim Verein 
„Heimatgeschichtliche Sammlung“ als auch bei den 
Landfrauen, ist das Angebot sehr divergent und für 
alle Altersgruppen. Gerne wird hier auf die Erfahrung 
und das Wissen der älteren Menschen zurückgegrif-
fen. Hier sind Seniorinnen und Senioren sowohl Ab-
sender, als auch Empfänger von Wissen und Erfah-
rung. So wurde bei den Landfrauen ein Mitglied zur 
Internetbeauftragten ausgebildet, die Interessierten 
den Zugang zur digitalen Welt ermöglichen soll. Die 
Kirchengemeinden laden zu Seniorennachmittagen 
ein. Die Angebote orientieren sich am Zeitgeist. Es 
bleibt zu beobachten, ob sie auch für die wachsen-
de Seniorenschaft mit internationalen Wurzeln und 
Menschen, die aus unterschiedlichen gesellschaftli-
chen Schichten kommen, attraktiv sein können. 
Beratung
Fragen zu allen Bereichen des täglichen Lebens von 
älteren Menschen, beispielsweise zu den Bereichen 
Rente, Betreuung und Unterbringungsmöglichkeit, 
werden von den Mitarbeitern der Ortsverwaltung 
Jungingen beantwortet, die die Menschen zudem bei 
Antragsstellungen unterstützen. Die Nachbarschafts-
hilfe wird von einer Mitarbeiterin in Böfingen für die 
Junginger Bürgerschaft organisiert. Diese Hilfsange-
bote werden zunehmend nachgefragt, so dass künf-
tig noch mehr Helferinnen und Helfer aus Jungingen 
gefunden werden müssen. Die evangelische und 
katholische Kirchengemeinde bieten Besuchsdienste 
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an. Hier erfährt man, „wo der Schuh drückt“ und 
kann entsprechende Hilfsangebote vermitteln. Die 
Informationen zu den Veranstaltungen und Angebo-
ten findet man im örtlichen Mitteilungsblatt. 

Hilfen im Alltag
In Jungingen gibt es eine Vielzahl an ambulanten 
Dienstleistern, die bei der Erledigung der alltäglichen 
Dinge helfen. Hierzu zählen das Einkaufen, die Woh-
nungsreinigung oder das Schippen von Schnee. Das 
Angebot der Nachbarschaftshilfe wird zunehmend 
gebraucht und auch bekannter. Um die steigende 
Nachfrage decken zu können, müssen mehr Helfe-
rinnen und Helfer akquiriert werden. Die Seniorinnen 
und Senioren werden durch „Essen auf Rädern“-An-
gebote und einem Lieferservice eines örtlichen Gas-
tronomen versorgt. Die Einrichtung eines Mittagsti-
sches wurde bislang nicht nachgefragt.

Pflege
Die Nachfrage nach ambulanten Pflegediensten ist 
steigend. Es fehlt eine Form der Tagesbetreuung, 
eventuell mit Ansiedlung eines Pflegestützpunktes. 
Der Ortschaftsrat möchte diese Betreuungsform an 
einem integrierten Standort möglichst zeitnah schaf-
fen. Die Weichen im Bereich Liegenschaften wurden 
gestellt. Der Bedarf nach einem Pflegeheim, insbe-
sondere vor dem Hintergrund des großen gesamt-
städtischen Angebots, wird für Jungingen nicht ge-
sehen. 

4.4.5. HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN 

• Handlungsempfehlung 44:
  Schaffung einer betreuten Wohnform, zentral ge-

legen, möglichst gekoppelt mit einem weiterfüh-
renden Betreuungs- oder Pflegeangebot.

• Handlungsempfehlung 45:
  Eine bedarfsgerechte Form der Tagesbetreuung für 

Seniorinnen und Senioren soll eingerichtet werden.
• Handlungsempfehlung 46:
  Mittelfristig soll über die Einrichtung einer ambu-

lanten Pflege-WG für 8-10 Personen nachgedacht 
werden. 

• Handlungsempfehlung 47:
  Durchführung einer direkten Befragung mittels 

Fragebogen. 
•  Handlungsempfehlung 48:
  Durchführung einer Informationsveranstaltung für 

pflegende Angehörige.
• Handlungsempfehlung 49:
 Evtl. Gründung eines „Forums für Ältere“. 
• Handlungsempfehlung 50:
 Weiterentwicklung der Nachbarschaftshilfe.
• Handlungsempfehlung 51:
  Erhalt eines Lebensmittelmarktes (Vollsortimenter) 

in Jungingen. 
• Handlungsempfehlung 52:
  Bau weiterer seniorengerechter Wohnungen (Ge-

schosswohnungsbau). 
• Handlungsempfehlung 53:
  Zurverfügungstellung von Grabstätten, die auch 

von älteren Menschen leicht zu pflegen sind.
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2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030

65- u80 Jungingen 390 415 412 430 429 440 479 510

ü80 Jungingen 112 120 159 174 180 184 183 182
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Diagramm 11

Die Altersgruppe der 65- bis 80-Jährigen soll bis zum 
Jahr 2030 um 30,8 Prozent wachsen. Das sind 120 
Personen mehr. Die Altersgruppe der über 80- Jähri-
gen soll um drastische 62,5 Prozent steigen. Im Jahr 
2030 sind dies 70 Personen mehr. Dies wären 5,4 
Prozent Anteil an der Gesamtbevölkerung. 
Beide Seniorenaltersgruppen steigen in Relation zur 
Gesamtbevölkerung enorm. Entsprechend braucht 
es funktionierende familiäre und nachbarschaftliche 
Unterstützungsstrukturen sowie professionelle Leis-
tungen, die dem steigenden Hilfebedarf im Alter, ins-
besondere bei Pflegebedürftigkeit, gerecht werden.

Wohnen und Wohnumfeld
Die attraktive Dorfmitte mit Bäcker, Apotheke, einer 
Gaststätte, einem Hotel und diversen Dienstleistun-

gen ist eine Ergänzung zu dem ortsansässigen Voll-
sortimenter. Hinsichtlich der Nahversorgung beste-
hen in der Ortschaft Lehr keine Probleme. Über die 
Grundversorgung hinaus wird das Angebot sogar 
noch durch Einzelhandel und Fachmärkte ergänzt. 
Das neue Baugebiet „Wohnen beim Wengenholz“ 
ist bereits zu einem Großteil aufgesiedelt. Dort sind 
neben Einfamilienhäusern auch mehrere Geschoss-
bauten entstanden, deren Wohnungen auch von vie-
len älteren Ehepaaren im Tausch zu ihrem bisherigen 
Eigenheim nachgefragt werden. Der Ortschaftsrat 
Lehr hat beschlossen, zwei städtische Grundstücke in 
Lehr für ein Projekt „Begleitetes/Betreutes Wohnen 
in Lehr“ an einen geeigneten Träger und Betreiber zu 
veräußern. Das Auswahlverfahren unter den zahlrei-
chen Interessenten läuft derzeit. Es wird angestrebt 

Veränderung der Personen über 65 Jahre nach  
Altersgruppen 
(Bevölkerungsvoraussage 2016 bis 2030)

4.4.6. BEVÖLKERUNGSENTWICKLUNG UND 
BESONDERHEITEN IN LEHR

Zum Stichtag 31.12. 2016 lebten in der Ortschaft 
Lehr 2.822 Personen. Die Gesamtbevölkerung ist seit 
dem Jahr 2009 um 15,9 Prozent gewachsen. Laut 
Bevölkerungsvoraussage soll die Personenzahl bis 
zum Jahr 2030 um 14,2 Prozent auf 3.223 Personen 
weitersteigen.
Der Anteil der über 65-Jährigen liegt zum Stichtag 

bei 502 Personen, das ist ein Anteil von 17,8 Pro-
zent an der Gesamtbevölkerung (Vergleich 2009: 
17,9 Prozent). Laut Bevölkerungsvoraussage soll der 
Anteil der über 65-Jährigen bis zum Jahr 2030 um 
37,8 Prozent auf eine Anzahl von 692 steigen. Die 
Altersgruppe läge dann gemessen an der Gesamtbe-
völkerung bei 21,5 Prozent. Trotz Neubaugebieten 
und Familienzuzug würde sich diese Altersgruppe in 
Relation zur Gesamtbevölkerung erhöhen. 
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in das Gebäude eine bedarfsgerechte Form der Ta-
gespflege mit einzubinden. 
Im Zentrum von Lehr sind auf privaten Grundstücken 
mehrere Geschossbauten entstanden, die alle das 
Kriterium Barrierefreiheit erfüllen. Auch hier haben 
einige ältere Ehepaare und Einzelpersonen die Mög-
lichkeit genutzt, ihr Haus in Lehr zu verkaufen und 
eine altersgerechte Wohnung zu erwerben und zu 
beziehen. 
Die ÖPNV Verbindung von Lehr nach Ulm wird ein-
mal stündlich bedient. Das Angebot in den frühen 
Morgen- und frühen Abendstunden konnte in den 
letzten Jahren verbessert werden. Durch die Buslinie 
nach Dornstadt wird der Fahrplan nach Lehr deutlich 
ergänzt. Mit der Neuordnung des ÖPNV in der Stadt 
Ulm gemäß dem Nahverkehrsplan soll zukünftig ein 
Halbstundentakt eingerichtet werden.

Gesellschaftliche Teilhabe
Einmal im Jahr lädt die Ortsverwaltung zu einem Se-
niorennachmittag ein. Die beiden Kirchengemeinden 
bieten mehrmals im Jahr verschiedene Veranstaltun-
gen und Aktivitäten an, die besonders auch Seniorin-
nen und Senioren ansprechen.
Der von der Ortsverwaltung unterstützte aber un-
abhängige Seniorenkreis bietet einmal im Monat im 
barrierefreien Rathaus im Lehr interessante Vorträge 
und Veranstaltungen an. Darüber hinaus organisiert 
der Seniorenkreis mehrere auch mehrtägige Ausflü-
ge und Ausfahrten für Seniorinnen und Senioren.
Der Sportclub Lehr bietet in seinem Programm Gym-
nastik für ältere an. Daneben besteht ein breites An-
gebot an Gesundheitssport, dass auch von Älteren 
genutzt werden kann.
Bei der Feuerwehr treffen sich die aus dem aktiven 
Dienst ausgeschiedenen Kameraden einmal monat-
lich im Kreis der Alterskameraden.

NachbarLe e.V./Hilfen im Alltag
Seit fünf Jahren besteht in Lehr die organisierte 
Nachbarschaftshilfe „NachbarLe e.V.“. Die Nachbar-
schaftshilfe bietet ein breites Angebot an Alltagshil-
fen, Fahrdiensten und Unterstützungen an, von de-
nen vor allem Seniorinnen und Senioren profitieren. 
Die Hilfen werden von ehrenamtlichen Helferinnen 
und Helfer gegen eine Aufwandsentschädigung er-
bracht. Darüber hinaus wird vom NachbarLe kos-
tenlos ein gemeinsamer Mittagstisch in der örtlichen 
Gastronomie, ein regelmäßiger Spielenachmittag 

und ein Bewegungsprogramm („die fünf Esslinger“) 
angeboten. Dieses Bewegungsprogramm soll zu-
künftig auch auf einem eigens dafür hergestellten 
Freigelände stattfinden können.
Nach wie vor tragen zur Versorgung von älteren 
Menschen auch familiäre und dörfliche Unterstüt-
zungsstrukuren bei.

Beratung und Information
Wer Hilfe benötigt, kann sich neben der Organisier-
ten Nachbarschaftshilfe auch an die Ortsverwaltung 
Lehr wenden. Soweit dort nicht direkt geholfen wer-
den kann, wird mit den örtlich vorhandenen Struktu-
ren Hilfe organisiert, oder an professionelle Hilfsan-
gebote weiter geleitet.

Pflege
Die ambulante Pflege wird überwiegend durch den 
Diakonieverband und den ambulanten Pflegeser-
vice des ADK erbracht. Mit dem Projekt „Betreutes 
Wohnen in Lehr“ soll für ältere Mitbürgerinnen und 
Mitbürger die Möglichkeit geschaffen werden alter-
sangepasst und altersgerecht in Lehr weiterhin zu 
wohnen.

4.4.7. HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN 

• Handlungsempfehlung 54:
  Schaffung einer betreuten Wohnform, zentral ge-

legen möglichst gekoppelt mit einem weiterfüh-
renden Betreuungs- oder Pflegeangebot

• Handlungsempfehlung 55
  Ausbau und Unterstützung familiärer und nach-

barschaftlicher Unterstützungsstrukturen
• Handlungsempfehlung 56
  Mithilfe bei der Gewinnung von Ehrenamtlichen 

Helfern und Helferinnen, damit die erfolgreich 
agierenden Hilfsangebote auch langfristig gewähr-
leistet werden können.
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4.4.8.  BEVÖLKERUNGSENTWICKLUNGEN 
UND BESONDERHEITEN IN MÄHRINGEN

Zum Stichtag 31.12. 2016 lebten in der Ortschaft 
Mähringen 1.332 Personen. Die Gesamtbevölkerung 
ist seit dem Jahr 2009 um 13,3 Prozent gewachsen. 
Laut Bevölkerungsvoraussage soll die Personenzahl 
bis zum Jahr 2030 um 7,6 Prozent auf 1.433 Perso-
nen weitersteigen.

Der Anteil der über 65-Jährigen liegt zum Stichtag 
bei 221 Personen, das ist ein Anteil von 16,6 Prozent 
an der Gesamtbevölkerung (Vergleich 2009: 18 Pro-
zent). Laut Bevölkerungsvoraussage sollen die über 
65-Jährigen bis zum Jahr 2030 um 15 Prozent auf 
eine Anzahl von 254 steigen. Der Anteil der Alters-
gruppe an der Gesamtbevölkerung läge dann bei 
17,7 Prozent.  

Veränderung der Personen über 65 Jahre nach 
Altersgruppen 
(Bevölkerungsvoraussage 2016 bis 2030)

2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030

65- u80 Jungingen 170 176 165 160 150 156 159 156

ü80 Jungingen 51 68 77 73 82 84 92 98
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Die Altersgruppe der 65- bis 80-Jährigen soll bis 
zum Jahr 2030 um 8,2 Prozent sinken. Das sind 14 
Personen weniger. Mähringen ist eine der wenigen 
Ortschaften, die in dieser Altersgruppenentwicklung 
konträr zur Gesamtstadt steht. Die Altersgruppe der 
über 80-Jährigen soll um drastische 92,2 Prozent stei-
gen. Das sind im Jahr 2030 insgesamt 47 Personen, 
was einer Verdoppelung der Personenzahl entspricht. 
Dies wären 6,4 Prozent Anteil an der Gesamtbevöl-

kerung. Entgegen der Aussage im Seniorenbericht 
2010 steigt die Gruppe der über 80- Jährigen in Re-
lation zur Gesamtbevölkerung enorm. 
Entsprechend braucht es funktionierende familiäre 
und nachbarschaftliche Unterstützungsstrukturen 
sowie professionelle Leistungen, die dem steigenden 
Hilfebedarf im Alter, insbesondere bei Pflegebedürf-
tigkeit, gerecht werden.

Diagramm 12
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Wohnen und Wohnumfeld
2016 konnte das „Mähringer Dorflädele“ sein 10 
jähriges Jubiläum feiern. Dieses Lädele wird von einer 
GbR Mähringer Bürgerinnen und Bürger getragen. 
Vor allem durch das Engagement der Pächterin des 
Ladens ist ein Ort nicht mehr der Versorgung son-
dern der Begegnung entstanden. Neben einem er-
staunlich vielfältigen Angebot gibt es sogar sonntags 
Verkauf von frischen Backwaren und immer wieder 
besondere saisonale Spezialitäten wie Wild, Obst und 
Wein.
Das Angebot des ÖPNV ist stark verbesserungswür-
dig. Die stündliche Busverbindung in die Stadt erfor-
dert trotz der guten Einkaufsmöglichkeit in Lehr eine 
genaue Planung der Termine der Nutzer des Nahver-
kehrs. Hier soll ebenfalls mit der Umsetzung des Nah-
verkehrsplans eine deutliche Verbesserung des ÖPNV 
entstehen.

Gesellschaftliche Teilhabe
Einmal im Jahr lädt die Ortsverwaltung Mähringen 
und der Gesangverein Mähringen zu einem Senio-
rennachmittag ein. Die beiden Kirchengemeinden 
bieten mehrmals im Jahr verschiedene Veranstaltun-
gen und Aktivitäten an, die besonders auch Seniorin-
nen und Senioren ansprechen.
Seniorensport für Sie und Ihn wird nach wie vor vom 
Sportverein veranstaltet. Die Ortsgruppe des schwä-
bischen Albvereins bietet neben den Generations-
übergreifenden Wanderungen auch spezielle Wan-
derungen für Ältere an.
Die Angebote für Seniorinnen und Senioren werden 
zunehmend nicht mehr von den „jüngeren“ Senio-
rinnen und Senioren angenommen. Die Altersgruppe 
zwischen 60 und 70 Jahren ist noch sehr selbststän-
dig aktiv und organisiert ihre Freizeitaktivitäten weit-
gehend selbstständig 

Hilfen im Alltag
Die organisierte Nachbarschaftshilfe „NachbarLe 
e.V.“ bietet seit fast zwei Jahren ihr Hilfsangebot 
auch in der Ortschaft Mähringen an. Die Hilfen wer-
den zu einem großen Teil von ehrenamtlichen Helfe-
rinnen und Helfer aus Mähringen erbracht.
Nach wie vor tragen auch familiäre und dörfliche Un-
terstützungsstrukuren. Da in Mähringen leider bisher 
in Mähringen kein Mittagstisch angeboten werden 
kann, werden von einigen Bürgerinnen und Bürger 
„Essen auf Rädern“ in Anspruch genommen.

Beratung und Information
Wer Hilfe benötigt kann sich neben der Organisier-
ten Nachbarschaftshilfe auch an die Ortsverwaltung 
Mähringen wenden. Soweit dort nicht direkt gehol-
fen werden kann, wird mit den örtlich vorhandenen 
Strukturen Hilfe organisiert, oder an professionelle 
Hilfsangebote weiter geleitet.
Durch die doch sehr übersichtliche Struktur der Ort-
schaft Mähringen wird vieles an Informationen direkt 
unter Nachbarn und Bekannten weiter gegeben. 
Über Veranstaltungen und Aktivitäten informiert da-
rüber hinaus das örtliche Mitteilungsblatt.

Pflege
Die Angebote der Hauspflege Blautal oder Pflegeein-
richtungen der Stadt Blaustein werden wegen der 
Nähe zu Blaustein von den Mähringern  bevorzugt 
benutzt.

4.4.9. HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN 

Handlungsempfehlung 57:
Es ist zu prüfen, ob die Anbindung an den ÖPNV 
verbessert werden kann. 

4.5. SOZIALRAUM WEST

Der Sozialraum West umfasst die Stadtteile West-
stadt, Söflingen, Grimmelfingen, Donautal, Eggin-
gen, Ermingen und Einsingen. Das sind zwei große 
Stadtteile und vier Ortschaften. Das Donautal, als 
großes Gewerbegebiet in Ulm, hat mit knapp 300 
Personen kaum Relevanz in der Altenhilfeplanung. 
Die Entwicklungen der vier Ortschaften werden se-
parat dargestellt.

4.5.1.  BEVÖLKERUNGSENTWICKLUNG IM 
STADTTEIL WESTSTADT

Die Weststadt besteht aus den Vorausrechnungsge-
bieten Wagnerstraße, Kuhberg und Saarlandstraße. 
Im personenmäßig größten Stadtteil Ulms sind ältere 
Wohngebiete traditionelle Arbeitersiedlungen, die 
nach dem Jahr 1900 entstanden sind. Die im Stadt-
teil verankerte Infrastruktur mit Geschäften zur all-
täglichen Versorgung, diversen Schulzentren, 16 Kin-
dertageseinrichtungen, Hallenbad, Weststadthaus, 
großen Einkaufszentren, Industrie und Gewerbe ist 
über die Jahre danach entstanden. Die Weststadt ist 
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mit der Straßenbahnlinie 1 teils mit der zentralen In-
nenstadt verbunden. Die neue Linie 2 wird auch den 
Kuhbergbewohnern noch bequemere Verbindungen 
ermöglichen.
Zum Stichtag 31.12. 2016 lebten im Stadtteil West-
stadt 23.607 Personen. Die Gesamtbevölkerung ist 
seit dem Jahr 2009 um 9,4 Prozent gewachsen. Laut 
Bevölkerungsvoraussage wird die Personenzahl bis 
zum Jahr 2030 um 11,2 Prozent (2.641 Personen) 
stetig zunehmen. Dies entspricht der Entwicklung in 
den Vorausrechnungsgebieten.

Der Anteil der über 65-Jährigen liegt im Stadtteil zum 
Stichtag bei 3.786 Personen. Das ist ein Anteil von 
16 Prozent an der Gesamtbevölkerung (Vergleich 
2009: 17 Prozent). Laut Bevölkerungsvoraussage soll 
die Zahl der über 65-Jährigen bis zum Jahr 2030 um 
13,6 Prozent (514 Personen) steigen. Der Anteil der 
Altersgruppe an der Gesamtbevölkerung läge dann 
bei 16,4 Prozent. Im Vorausrechnungsgebiet Kuh-
berg wächst die Altersgruppe mit über 20 Prozent 
am stärksten.

Veränderung der Personen über 65 Jahre nach 
Altersgruppen  
(Bevölkerungsvoraussage 2016 bis 2030)

2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030

65- u80 Saar- 
landstraße 680 649 656 640 653 701 739 777

ü80 Saar- 
landstraße 249 269 273 304 297 279 269 267

65 - U80 Kuhberg 970 1007 996 997 1051 1110 1192 1256

über 80 Kuhberg 434 430 480 502 490 481 477 473

65- u80  
Wagnerstraße 1113 1090 1095 1101 1094 1079 1076 1061

über 80  
Wagnerstraße 340 397 426 444 435 456 463 466

65- u80  
Weststadt 2763 2746 2747 2738 2798 2890 3007 3094

über 80 
Weststadt 1023 1096 1179 1250 1222 1216 1209 1206
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5 Die gestrichelten Linien der Weststadt beziehen sich auf die rechte Sekundärachse, die Balken der Vorausrechnungsgebiete auf die linke Achse.
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Die Altersgruppe der 65- bis 80-Jährigen soll im 
Stadtteil bis zum Jahr 2030 um 12 Prozent, das sind 
331 Personen, steigen. Die Altersgruppe der über 
80-Jährigen soll um fast 18 Prozent steigen. Der 
Höhepunkt, mit 1.250 Personen, wird im Jahr 2022 
erreicht. Das wären 22,2 Prozent mehr. In den Folge-
jahren sinkt die Altersgruppe leicht.
Die Anzahl der 65- bis 80-Jährigen sinkt in der Wag-
nerstraße um fast 5 Prozent. Der Anteil der über 
80-Jährigen nimmt dort um über 37 Prozent zu 
(höchste Steigerung im Stadtteil).
Für die Weststadt ist in der aktualisierten Bevölke-
rungsvoraussage 2016 ein höheres Wachstum des 
Seniorenanteils prognostiziert, als bisher. Vor allem 
die Altersgruppe der über 80-Jährigen soll stetig 
wachsen. Es braucht funktionierende familiäre und 
nachbarschaftliche Unterstützung und Kontakte. 
Gute Verankerung im Umfeld schützt vor Vereinsa-
mung und entsprechenden Folgen im höheren Alter. 
Eine Infrastruktur mit professionellen Leistungen, die 
dem steigenden Hilfebedarf im Alter und insbeson-
dere bei Pflegebedürftigkeit gerecht wird, ist not-
wendig.
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6 Die gestrichelten Linien vom Stadtteil Söflingen beziehen sich auf die rechte Sekundärachse, die Balken der Vorausrechnungsgebiete auf die linke Achse.

4.5.2.  BEVÖLKERUNGSENTWICKLUNG IM
STADTTEIL SÖFLINGEN

Söflingen wurde in vier Vorausrechnungsgebiete, 
Söflingen-Alt, Sonnenstraße, Auf der Laue und Am 
Roten Berg aufgeteilt. Als ehemalige eigenständige 
Gemeinde mit der entsprechenden Infrastruktur, ge-
hört der Stadtteil seit über 100 Jahren zu Ulm, hat 
sich jedoch die autonome Struktur bewahrt. Söflin-
gen hat mit der Straßenbahnlinie 1 eine bequeme 
Anbindung zur Innenstadt. 
Zum Stichtag 31.12. 2016 lebten im Stadtteil Söf-
lingen 11.442 Personen. Die Gesamtbevölkerung ist 
seit dem Jahr 2009 um 5,6 Prozent gewachsen. Laut 
Bevölkerungsvoraussage wird die Personenzahl bis 

zum Jahr 2030 um 4,9 Prozent (556 Personen) stetig 
zunehmen. Dies entspricht der Entwicklung in den 
Vorausrechnungsgebieten Söflingen-Alt und Auf der 
Laue. In der Sonnenstraße nimmt die Gesamtbevöl-
kerung wenig zu und Am Roten Berg sinkt die Bevöl-
kerungszahl.
Der Anteil der über 65-Jährigen liegt im Stadtteil zum 
Stichtag bei 2.526 Personen, das ist ein Anteil von 22 
Prozent an der Gesamtbevölkerung (Vergleich 2009: 
21,5 Prozent). Laut Bevölkerungsvoraussage soll die 
Zahl der über 65 Jährigen bis zum Jahr 2030 um 9,3 
Prozent (235 Personen) steigen. Der Anteil der Alters-
gruppe an der Gesamtbevölkerung läge dann bei 23 
Prozent. Das ist im Stadtgebiet der höchste Anteil an 
Seniorinnen und Senioren in einem Stadtteil.

Veränderung der Personen über 65 Jahre nach 
Altersgruppen 
(Bevölkerungsvoraussage 2016 bis 2030)

2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030

65- u80 Saar- 
landstraße 680 649 656 640 653 701 739 777

ü80 Saar- 
landstraße 249 269 273 304 297 279 269 267

65 - U80 Kuhberg 970 1007 996 997 1051 1110 1192 1256

über 80 Kuhberg 434 430 480 502 490 481 477 473

65- u80  
Wagnerstraße 1113 1090 1095 1101 1094 1079 1076 1061

über 80  
Wagnerstraße 340 397 426 444 435 456 463 466

65- u80  
Weststadt 2763 2746 2747 2738 2798 2890 3007 3094

über 80 
Weststadt 1023 1096 1179 1250 1222 1216 1209 1206
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Die Altersgruppe der 65 bis 80 Jährigen soll im Stadt-
teil bis zum Jahr 2030 um fast 3 Prozent, das sind 54 
Personen, sinken. Die Altersgruppe der über 80 Jäh-
rigen soll um 42 Prozent (289 Personen) steigen. Der 
Höhepunkt, mit 1.001 Personen wird im Jahr 2024 
erreicht. Das wären 45,5 Prozent mehr. In den Folge-
jahren sinkt die Altersgruppe leicht.
Die über 80 Jährigen wachsen drastisch in den Vor-
ausrechnungsgebieten Auf der Laue und Am Roten 
Berg um über 84 Prozent (168 Personen) bzw. fast 
114 Prozent (58 Personen). Das wäre die höchste 
Steigerung im Vergleich der Vorausrechnungsgebie-
te.
Für Söflingen ist in der aktualisierten Bevölkerungsvo-
raussage 2016 ein höheres Wachstum der Senioren 
prognostiziert, als bisher. Vor allem die Altersgrup-
pe der über 80 Jährigen soll sich fast verdoppeln. 
Es braucht funktionierende familiäre und nachbar-
schaftliche Unterstützung und Kontakte. Gute Ver-
ankerung im Umfeld schützt vor Vereinsamung und 
entsprechenden Folgen im höheren Alter. Eine Infra-
struktur mit professionellen Leistungen die dem stei-
genden Hilfebedarf im Alter, insbesondere der Pfle-
gebedürftigkeit gerecht wird, ist notwendig.

4.5.3. SORGESTRUKTUREN IN DEN STADTTEI-
LEN SÖFLINGEN UND WESTSTADT

Bezogen auf den im Kapitel 4.2 erläuterten Baustei-
nen für eine gute Sorgestruktur in den Sozialräumen 
lässt sich für den Sozialraum West festhalten, dass 
durch die Größe und die Lage nahezu alle benötig-
ten Dienste, Einrichtungen und Unterstützungsmög-
lichkeiten vorhanden sind. Manche Dienstleistungen, 
zum Beispiel das Filialnetz der Banken, haben sich 
verschlechtert. Auch das Sozialticket der SWU ist für 
die Bewohnerinnen und Bewohner der Weststadt 
nur in der Stadtmitte zu bekommen. Ein Dienstlei-
tungszentrum der Stadt Ulm befindet sich in Söflin-
gen. Für Seniorinnen und Senioren am Kuhberg ist es 
bis dorthin ein weiter Weg.
Das Angebot an Nahversorgung ist im Sozialraum 
groß. Es gibt aber Bereiche wie Oberer Kuhberg, Ro-
ter Berg, Auf der Laue, Sonnenstraße und Blauäcker, 
in denen die Lebensmittelpreise hoch sind.  

Im Sozialraum West befinden sich die stationäre 
Pflegeeinrichtungen der Arbeiterwohlfahrt (AWO), 
des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) sowie das Se-

niorenzentrum Clarissenhof. Alle drei Einrichtungen 
haben zudem eine Tagespflege im Angebot. Ambu-
lante Pflegedienste sind im Sozialraum mannigfach 
vorhanden, ebenso wie offene Essensangebote. Im 
Ulmer Westen sind die zwei Nachbarschaftshilfen 
„Füreinander“ und „Dienst am Nächsten“ mit ei-
ner Vielzahl von ehrenamtlichen Helfern tätig. Beide 
Dienste haben einen Mangel an ehrenamtlichen Hel-
fern, was dazu führte, dass das Angebot der haus-
wirtschaftlichen Unterstützung reduziert bzw. nicht 
mehr angeboten werden kann. Solch einen Mangel 
hat auch der „Besuchsdienst Ulmer Westen“ der Kir-
chen. Dabei handelt es sich um ein konfessionsüber-
greifendes Angebot, welches sich vornehmlich an Se-
nioren im Sozialraum richtet.
Im Bereich der Beratungsangebote hat die AWO eine 
Beratungsstelle in der Magirusstraße. Seit Januar 2016 
können in der Kässbohrerstraße 18 soziale Vergünsti-
gungen wie die LobbyCard beantragt werden. Darü-
ber hinaus ist dort der Dienstsitz des sozialen Dienstes 
für Ältere. Ebenso ist eine Stelle zur Antragsbearbei-
tung und Leistungsgewährung im Bereich der Grund-
sicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, sowie 
die Hilfen zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII, die 
Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung, 
die Blindenhilfe und das Angebot der Schuldnerbera-
tung direkt vor Ort.
 
Ab Mitte März 2018 wird der Sitz der Behörde zentral 
und sehr gut erreichbar in der Moltkestrasse 20 sein.

Im Bürgerzentrum Weststadthaus finden regelmä-
ßig die Treffen der regionalen Planungsgruppe (RPG) 
Eselsberg statt. Der Arbeitskreis „Leben und Wohnen 
im Alter“ ist ebenfalls im Bürgerzentrum angesiedelt.

Weiterführende Beratungsangebote wie zum Beispiel 
die Beratung im Rahmen des Pflegestützpunktes sind 
nicht im Sozialraum West verortet. Zur Inanspruch-
nahme dieser Dienstleistungen muss Kontakt zu in-
nerstädtischen Dienststellen aufgenommen werden.
Im Ulmer Westen gibt es die drei Quartierstreffpunkte  
Café Canapé in der Söflingerstraße, Kaffeezeit am Ag-
nes Schultheiß Platz und Café Blau in der Gartenstra-
ße. Alle drei Stätten werden von der AG West betrie-
ben.

Ein Seniorentreff findet im Bürgerzentrum Weststadt-
haus statt sowie die Seniorengymnastik-Gruppe „Ulm 
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bewegt sich“, die sehr gut angenommen wird.

Sportangebote für Senioren bietet auch die TSG Söf-
lingen an.
Im Sozialraum West sind Angebote für betreutes 
Wohnen in der Weststadt und Söflingen vorhanden. 
Ebenso gibt es im Sozialraum ein Mehrgenerationen-
haus. Günstiger und geeigneter Wohnraum ist für alte 
Menschen schwierig zu bekommen, da viele alte Häu-
ser gerade in der Weststadt steile Treppen haben und 
über keinen Lift verfügen.
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die An-
gebote für alte Menschen im Sozialraum West weiter 
ausgebaut werden müssen. Im Vergleich zum angren-
zenden Sozialraum Mitte/Ost sind die Wege länger 
und der Sozialraum weitflächiger angelegt. Ein Bür-
ger, der auf der Lindenhöhe wohnt muss eine weite 
Strecke zurücklegen, wenn er ein Sportangebot bei 
der TSG Söflingen nutzen will.

Festzuhalten ist, dass ehrenamtliche Besuchsdienste, 
Angebote für pflegende Angehörige, Kurzzeitpflege-
plätze, Nachbarschaftshilfen mit hauswirtschaftlichen 
Leistungen und Einkaufhilfen benötigt werden. Hier 
fehlen aber die ehrenamtlichen Helfer, um dies flä-
chendeckend anbieten zu können. Daher sollte gera-
de auf die Gewinnung von Menschen fürs Ehrenamt 
ein großes Augenmerk gelegt werden.

4.5.4. HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN 

• Handlungsempfehlung 58:
  Verstärkte Anstrengungen, um für die bestehenden 

ehrenamtlich getragenen Angebote wie den Be-
suchsdienst und die Nachbarschaftshilfe Ehrenamtli-
che zu gewinnen. 

• Handlungsempfehlung 59:
  Den Akteuren der Altenhilfe und bürgerschaftlich 

Interessierten sollten in den bestehenden sozial-
räumlichen Gremienstrukturen eine adäquate Ver-
netzungsstruktur ermöglicht werden.

• Handlungsempfehlung 60:
  Die Vernetzung, insbesondere auf der Quartiersebe-

ne muss gestärkt werden, um eine bedarfsgerechte 
Versorgung der älteren Bevölkerung zukunftsfähig 
zu gestalten. Es soll mindestens ein Quartiersprojekt 
im Sinne einer Sorgenden Gemeinschaft erarbeitet 
werden, das aktive Nachbarschaften fördert und 
begleitet.
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Die Altersgruppe der 65- bis 80-Jährigen soll bis zum 
Jahr 2030 um 35,7 Prozent wachsen. Das sind 72 
Personen mehr. Die Altersgruppe der über 80-Jäh-
rigen soll um 0 Prozent steigen. Diese Altersgruppe 
steigt bis zum Jahr 2021 auf die Zahl von 55 Perso-
nen an. Das wären 55 Prozent mehr. In den Folgejah-
ren sinkt die Altersgruppe auf den Stand des Jahres 
2016 zurück.
Für Grimmelfingen wird in der aktualisierten Bevöl-

kerungsvoraussage 2016 ein höheres Wachstum 
prognostiziert als bisher. Die Altersgruppe der 65-bis 
80-Jährigen steigt markant. Die Zahl der über 80-Jäh-
rigen soll ab dem Jahr 2022 sinken. Entsprechend 
braucht es funktionierende familiäre und nachbar-
schaftliche Unterstützung und Kontakte. Eine gute 
Verankerung im Umfeld schützt vor Vereinsamung 
und entsprechenden Folgen im höheren Alter.

4.5.5. BEVÖLKERUNGSENTWICKLUNG UND 
BESONDERHEITEN IN GRIMMELFINGEN

Zum Stichtag 31.12. 2016 lebten in der Ortschaft 
Grimmelfingen 1.190 Personen. Die Gesamtbevöl-
kerung ist seit dem Jahr 2009 um 3,4 Prozent ge-
wachsen. Laut Bevölkerungsvoraussage wird die Per-
sonenzahl bis zum Jahr 2030 um 0,7 Prozent (neun 
Personen) zunehmen. In Grimmelfingen verläuft die 
Bevölkerungsentwicklung sehr schwankend. Die 
höchste Bevölkerungszahl liegt im Jahr 2024 mit 

1.243 Personen. Danach sinkt die Bevölkerungszahl 
wieder.
Der Anteil der über 65-Jährigen liegt zum Stichtag 
bei 146 Personen, das ist ein Anteil von 12,3 Prozent 
an der Gesamtbevölkerung (Vergleich 2009: 12,3 
Prozent). Laut Bevölkerungsvoraussage soll der An-
teil der über 65-Jährigen bis zum Jahr 2030 um 49,3 
Prozent bis auf eine Anzahl von 218 steigen. Der An-
teil der Altersgruppe an der Gesamtbevölkerung läge 
dann bei 18,2 Prozent.

Veränderung der Personen über 65 Jahre nach 
Altersgruppen 
(Bevölkerungsvoraussage 2016 bis 2030)

2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030

65- u80 Grimmelf. 108 109 104 100 98 118 158 180

ü80 Grimmelf. 38 43 48 51 49 46 32 38
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Wohnen und Wohnumfeld
Die Ortschaft hat Grimmelfingen hat zwei Angebote 
sich in der Ortschaft, zumindest mit den Gütern des 
täglichen Bedarfs zu versorgen. Die Gärtnerei Maier 
bietet in ihrem Hofladen „Querbeet“ Obst, Gemüse 
und Molkereiprodukte an. Im Regiomarkt der Familie 
Scheck gibt es einen Selbstbedienungsautomaten mit 
dem Angebot von Obst, Kartoffeln, Metzgereipro-
dukten und Eiern. Frischen Spargel bietet von April 
bis Juni der Spargelhof Thumm an von Juli bis Sep-
tember frische Himbeeren zum selber pflücken. Die 
Sparkasse kommt mit ihrem Sparkassenmobil einmal 
in der Woche auf den Dorfplatz. Die Post leert ihren 
Briefkasten täglich. Es gibt einen Damen- und Her-
renfriseur mit Anmeldung. Beide in der Ortschaft ge-
legenen Gaststätten sind barrierefrei und ganztägig 
geöffnet. Auch ermöglichen diese einen Mittagstisch. 
Die Anbindung durch den ÖPNV, die beispielsweise 
Anschluss an das neue Einkaufszentrum am Kuhberg 
bietet, erfolgt mit einer guten Busanbindung durch 
die Linie 4 und mit der Linie 14 besteht eine schnelle 
Anbindung nach Wiblingen. 

Gesellschaftliche Teilhabe 
Über die ausführliche Homepage der kleinen Ort-
schaft www.ulm-grimmelfingen.de erhält man Ein-
blick in das reichhaltige Vereinsleben in Grimmelfin-
gen. Zusammengehalten wird die Dorfgemeinschaft 
vom Bürgerverein.
Der Musik- und Gesangsverein, der auch über ein 
eigenes Vereinsheim verfügt, der Sportverein, die 
Feuerwehr, die Ortsgruppe des Bauerverbandes 
und die örtliche Jagdgenossenschaft bringen der-
zeit ausreichend Integrationskraft auf, um den älter 
gewordenen Grimmelfingerinnen und Grimmelfin-
ger gesellschaftliche Teilhabe und Begegnung bei 
Festen, zum Beispiel dem jährlich wiederkehrenden 
Spargelfest und der Grimmelfinger Kirchweih sowie 
weiteren Veranstaltungen, wie den Aufführungen 
der Grimmelfinger Theatergruppe, Adventsfeier und 
Winterfest zu ermöglichen. Viele der Aktivitäten im 
kulturellen und sportiven Bereich finden im Bürger-
saal in Grimmelfingen statt, dort wird auch getanzt. 
Der Bürgersaal hat durch die tatkräftige Mitarbeit der 
Grimmelfingerinnen und Grimmelfinger nachträglich 
einen Aufzug bekommen und kann nun als barrie-
refrei bezeichnet werden. Während in den anderen 
Hochsträßgemeinden die katholische Kirche eher im 
Vordergrund steht, verfügt die evangelische Kirche, 

die von Grimmelfingen aus auch die anderen Hoch-
sträßgemeinden versorgt, über das reichhaltigere 
Angebot mit Seniorentreff, Gymnastik 60+ und vie-
lem mehr. Grimmelfingen verfügt über eine Altersab-
teilung der Feuerwehr. Mit großer Beliebtheit erfreut 
sich die Seniorengruppe der evangelischen Kirche, 
die sich im Bürgersaal trifft, Veranstaltungen und 
Ausflüge organsiert und bei gemeinschaftlichen Fes-
ten im Ort eine wichtige Stütze darstellt.
Grimmelfingen verfügt über neue befestigte Spazier-
wege rund um die Ortschaft, die besonders auch von 
Seniorinnen und Senioren genutzt werden. Grimmel-
fingen hat eine Heimatstube, in der sich geschichtlich 
interessierte Seniorinnen und Senioren einbringen 
können.

Beratung und Information
Grimmelfingen verfügt nicht wie die anderen Ulmer 
Ortschaften über eine Ortsverwaltung, die dort den 
größten Teil der Information und Beratung in senio-
renspezifischen Fragen abdeckt. Deshalb orientieren 
sich die Grimmelfingerinnen und Grimmelfinger an 
den städtischen Beratungs- und Informationsange-
boten. Bürgerinnen und Bürger aus der Ortschaft be-
richten, dass auf Grund der nachbarschaftlichen Kon-
takte Hilfestellungen und Ratschläge ausgetauscht 
werden. Die Größe der Ortschaft lässt es zu, dass die 
notwendigen Informationen zu Hilfestrukturen oder 
seniorenspezifischer Fragen entsprechend weiterge-
tragen werden. Wichtiges Informationsmedium ist 
analog zu den anderen Ortschaften das örtliche Mit-
teilungsblatt, das wöchentlich über die Aktivitäten in 
Grimmelfingen informiert. Das Grimmelfinger Bür-
gerblättle, herausgegeben vom Bürgerverein, liefert 
weitere ortsspezifische Informationen. 

Hilfen im Alltag
Wer mittags nicht allein zu Hause essen will oder 
wem das Kochen zu viel ist, der findet in Grimmel-
fingen mit zwei durchgängig geöffneten Gaststät-
ten eine mögliche Alternative. Auch kann auf das 
Angebot des Essens auf Rädern zurückgegriffen 
werden. Inwieweit die derzeitigen familiären oder 
nachbarschaftlichen Strukturen auch zukünftig den 
Hilfebedarf abdecken können, bleibt abzuwarten. 
Größere Neubaugebiete, wie die Lindehöhe West, 
besitzen keine dörflichen Strukturen. Allerdings gibt 
es mit der Nachbarschaftshilfe Eggingen, Einsingen, 
Ermingen und mit DAN – Dienst am Nächsten, die 
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im Ulmer Westen angesiedelt sind – funktionierende 
Nachbarschaftshilfen, die auch in Grimmelfingen ak-
tiv sind und weiteren Bedarf decken können.

Pflege
Da Grimmelfingen nicht gesondert als Ortschaft ge-
führt wird, lässt sich anhand der Statistiken nicht 
herausfinden, wie viele Grimmelfingerinnen und 
Grimmelfinger von einem ambulanten Pflegedienst 
betreut werden. Es liegt allerdings nahe, dass die 
Grimmelfingerinnen und Grimmelfinger auch von 
den ausgeprägten Pflegestrukturen im Ulmer Westen 
profitieren oder als evangelisch geprägte Gemeinde 
Pflegebedürftige von der Diakonie versorgt werden. 
Mehrere Angebote von Tagespflegeplätzen in Ulm, 
zum Beispiel im Westen mit dem Clarissenhof, dem 
AWO Seniorenzentrum und im Pflegeheim des ASB, 
können von den Grimmelfingerinnen und Grimmel-
fingen genutzt werden. Eigene Tagespflegestruktu-
ren bieten sich angesichts der kleinen Anzahl von 
potentiellen Nutzerinnen und Nutzern nicht an. 

4.5.6. HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN 

• Handlungsempfehlung 61:
  Das Ansinnen des Bürgervereins an den Wegen und 

Plätzen der Ortschaft für die Aufstellung von Bän-
ken zu sorgen, sollte aufgenommen werden.
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4.5.5. BEVÖLKERUNGSENTWICKLUNG UND 
BESONDERHEITEN IN EGGINGEN

Zum Stichtag 31.12. 2016 lebten in der Ortschaft Eg-
gingen 1.496 Personen. Die Gesamtbevölkerung ist 
seit dem Jahr 2009 um 11 Prozent gewachsen. Laut 
Bevölkerungsvoraussage wird die Personenzahl bis 
zum Jahr 2030 etwa gleich bleiben (plus 8 Personen).
Der Anteil der über 65-Jährigen liegt zum Stichtag bei 

261 Personen, das ist ein Anteil von 17,4 Prozent an 
der Gesamtbevölkerung (Vergleich 2009: 17,4 Pro-
zent). Laut Bevölkerungsvoraussage soll er Anteil der 
über 65-Jährigen bis zum Jahr 2030 um 33,7 Prozent 
bis auf eine Anzahl von 349 steigen. Der Anteil der 
Altersgruppe an der Gesamtbevölkerung läge dann 
bei 23,2 Prozent. Mit der Stagnation der Gesamtbe-
völkerung steigen Altersgruppenquoten schneller.

Veränderung der Personen über 65 Jahre nach 
Altersgruppen 
(Bevölkerungsvoraussage 2016 bis 2030)

2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030

65- u80 Eggingen 188 178 179 192 215 243 253 273

ü80 Eggingen 73 76 86 75 74 70 71 76
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Die Altersgruppe der 65- bis 80-Jährigen soll bis zum 
Jahr 2030 um 42,2 Prozent wachsen. Das sind 85 
Personen mehr. Die Altersgruppe der über 80-Jähri-
gen soll um fast 4,1 Prozent steigen. Das sind im Jahr 
2030 drei Personen mehr. Diese Altersgruppe er-
reicht die Steigerungsspitze im Jahr 2020 (86 Perso-
nen) und sinkt in den Folgejahren allmählich wieder.
Das vorausgesagte Bevölkerungswachstum hat sich 
in etwa bestätigt. Der Schwerpunkt liegt in Eggingen 
beim Übergang aus der Familien- in die Seniorenle-
bensphase. 
Entsprechend braucht es funktionierende familiäre 
und nachbarschaftliche Unterstützung und Kontak-
te. Eine gute Verankerung im Umfeld schützt vor 
Vereinsamung und entsprechenden Folgen im höhe-
ren Alter.

Vor Ort gibt es die Möglichkeit sich im Lebensmit-
telladen Kommer, der gegen eine geringe Gebühr 
auch nach Hause liefert, mit allen wichtigen Dingen 
des täglichen Bedarfs zu versorgen. Im Ort hat die 
Sparkasse eine Filiale. Es gibt zwei Gaststätten, die 
jedoch nicht täglich geöffnet haben. Außerdem ver-
fügt Eggingen über eine Bäckerei, Ärzte gibt es vor 
Ort nicht.
Die Seniorinnen und Senioren Eggingens profitieren 
von der guten Ringverbindung, die die Ortschaften 
am Hochsträß untereinander verbindet. Darüber hi-
naus gibt es neben den Einkaufsmöglichkeiten auch 
Ärzte in Einsingen und Söflingen.
Seniorengerechte, barrierefreie oder barrierearme 
Wohnungen oder das Angebot des betreuten Woh-
nens gibt es in Eggingen bis dato noch nicht.
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Auch hier besteht mittelfristig der Bedarf, notwendi-
ge Wohnungsangebote für Menschen zu entwickeln, 
deren Häuser nach Auszug der Kinder zu groß für sie 
geworden sind. 

Gesellschaftliche Teilhabe und Begegnung
Sportangebote für Seniorinnen und Senioren bietet 
der SV Eggingen an. Sowohl die Männergymnastik 
für Jung und Alt, als auch das Sie- und Er-Turnen 
als gemischte Gruppe und die Damengymnastik für 
Ältere richten sich an die 60+ Generation. In den 
örtlichen Musikvereinen spielen noch viele Seniorin-
nen und Senioren und während dort vor allem Män-
ner die Musikinstrumente bedienen, finden sich im 
Sängerbund, der auch über eine ausgeprägte Kin-
der- und Jugendarbeit verfügt und mit dem katho-
lischen Kirchenchor verbunden ist, vor allem Frauen. 
Im Erwachsenenchor singen viele Frauen und einige 
Männer jenseits der 60+ Grenze - ebenfalls ein ge-
nerationenübergreifendes Angebot. Wie in allen Ort-
schaften gibt es auch hier eine aktive Altersabteilung 
bei der Feuerwehr, mit Kameradschaftsabenden, 
Veranstaltungen und Ausflügen, bei denen auch oft-
mals die Ehefrauen dabei sind. Die Weihnachtsfeier 
für die Seniorinnen und Senioren in Eggingen wird 
traditionell von der Jugend gestaltet, die als KJB ein 
kommunales Jugendheim unter dem Dach der ka-
tholischen Kirche betreibt. Auch bei der katholischen 
Kirche ist ein Frauenkreis ansässig, dessen Mitglieder 
nicht selten jenseits der 70-Jahre-Grenze sind und 
mit Vorträgen und Ausflügen die Freizeit gestalten.
Gut zu Fuß sind die aktiven Wanderfreunde, von de-
nen die meisten über 60 Jahre alt sind. Sie nehmen 
an Volksläufen teil und sind selbst Veranstalter eines 
Laufes in Eggingen. Die katholische Kirche lädt ein-
mal im Monat ins Gemeindehaus St. Cyriak zum Se-
niorennachmittag mit geselligem Beisammensein, zu 
Fachvorträgen und zu zwei Ausflügen im Jahr ein.

Selbstverständlich sind auch viele andere Angebote 
der katholischen Kirche in Eggingen offen für Seni-
orinnen und Senioren und werden vielfach von ih-
nen getragen. Angebote der evangelischen Kirche 
in Grimmelfingen werden auch von Seniorinnen und 
Senioren aus Eggingen wahrgenommen. Neben den 
speziell konzipierten Angeboten der Teilhabe ist Eg-
gingen reich an dörflichen Aktivitäten und Festivi-
täten, die alle Altersgruppen ansprechen und somit 
generationsübergreifend sind.

Beratung und Information
Erste Anlaufstelle für Information und Beratung ist 
die Ortsverwaltung. Recht häufig kommen Fragen 
nach Testament, Rentenansprüchen, aber auch nach 
Hilfestellungen im Alltag, wenn es um den Einkauf, 
das Rasenmähen, Schneeschippen oder Hecken-
schneiden geht. Bis dato verfügt der Ortsvorsteher 
über ein gut funktionierendes Netz an ehrenamtli-
chen Helferinnen und Helfern, die im Rahmen aktiver 
Nachbarschaft hier behilflich sein können. Bei Fragen 
nach einem ambulanten Pflegedienst oder einem 
Pflegeheim gibt der Ortsvorsteher Auskunft.
Wichtiges Informationsmedium ist auch das wö-
chentlich erscheinende Mitteilungsblatt. Hier werden 
über alle Aktivitäten für Seniorinnen und Senioren 
sowie über generationsübergreifende Angebote in-
formiert. Außerdem erscheinen Berichte, die spe-
zielle Fragen von Senioren aufgreifen. Eine weitere 
wichtige Informations- und Beratungsquelle ist der 
Sozialverband VDK, der in allen Hochsträß-Gemein-
den auch Hausbesuche macht.

Hilfen im Alltag
Die meisten niederschwelligen Hilfestellungen wer-
den innerhalb der Familie oder durch Hilfe der Nach-
barn gegeben. Dort, wo eine Vermittlung notwen-
dig ist, hilft der Ortsvorsteher. Außerdem gibt es seit 
einem Jahr die organisierte Nachbarschaftshilfe der 
drei Kirchengemeinden Einsingen, Eggingen und Er-
mingen. Hier erhalten Hilfebedürftige für unter zehn 
Euro pro Stunde individuelle Hilfe im Haushalt. Die 
Helferinnen und Helfer gehen mit oder für die Hilfe-
bedürftigen zum Einkaufen, bereiten Mahlzeiten zu 
oder unterstützen bei der Hausarbeit. Sie begleiten 
die Senioren zum Gottesdienst, bei Spaziergängen 
oder zu Arzt- und Behördenterminen. 
„Essen auf Rädern“ wird auch nach Eggingen gelie-
fert. Die Auswahl hierfür ist vielfältig und kann auch 
zukünftig den Bedarf decken. Die Sportheim-Gast-
stätte, die von Donnerstag bis Sonntag geöffnet hat, 
bietet einen Mittagstisch für alle an.

Pflege
Auch in Eggingen sind die vielfältigen ambulan-
ten Pflegedienste Ulms, ebenso wie die Erbacher 
Pflegedienste, aktiv. Welcher Dienst hier seinen 
Schwerpunkt hat, konnte nicht ermittelt werden. 
Bürgerinnen und Bürger Eggingens, die Tagespflege, 
Kurzzeitpflege oder einen dauerhaften Heimaufent-
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halt brauchen, orientieren sich schwerpunktmäßig 
nach Söflingen (Clarissenhof oder AWO-Pflegeheim) 
oder im Raum Erbach.

4.5.8. HANDLUNGSEMPFEHLUNG FÜR 
EGGINGEN

• Handlungsempfehlung 62:
   Schaffung seniorengerechter Wohnungen im Orts-

zentrum.
• Handlungsempfehlung 63:
  Mittelfristig sollte überlegt werden, welche Formen 

der Tagesbetreuung von pflegebedürftigen Seni-
orinnen und Senioren in Ermingen - oder für alle 
Hochsträßgemeinden - Sinn machen.

4.5.9. BEVÖLKERUNGSENTWICKLUNG UND 
BESONDERHEITEN IN ERMINGEN

Zum Stichtag 31.12. 2016 lebten in der Ortschaft Er-
mingen 1.231 Personen. Die Gesamtbevölkerung ist 
seit dem Jahr 2009 um rund 2 Prozent gewachsen. 
Laut Bevölkerungsvoraussage wird die Personenzahl 
bis zum Jahr 2030 um 8,5 Prozent (105 Personen) 
auf die Zahl von 1.336 steigen.
Der Anteil der über 65-Jährigen liegt zum Stichtag 
bei 274 Personen, das sind 22,2 Prozent an der Ge-
samtbevölkerung (Vergleich 2009: 19,8 Prozent). 
Laut Bevölkerungsvoraussage soll die Zahl der über 
65- Jährigen bis zum Jahr 2030 um 8 Prozent auf 
eine Anzahl von 296 steigen. Der Anteil der Alters-
gruppe an der Gesamtbevölkerung läge dann bei 
22,1 Prozent.

Veränderung der Personen über 65 Jahre nach 
Altersgruppen 
(Bevölkerungsvoraussage 2016 bis 2030)

2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030

65- u80 Ermingen 213 203 197 188 174 201 220 224

ü80 Ermingen 61 64 73 85 92 80 72 72
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Diagramm 17

Die Altersgruppe der 65- bis 80-Jährigen soll bis zum 
Jahr 2030 um 5,2 Prozent wachsen. Das sind 11 Per-
sonen mehr. Die Altersgruppe der über 80-Jährigen 
soll um 18 Prozent steigen. Das sind im Jahr 2030 
11 Personen mehr. Diese Altersgruppe erreicht die 
Steigerungsspitze mit 92 Personen im Jahr 2024 (ein 
Drittel mehr) und sinkt in den Folgejahren allmählich 
ab.
Das bisher vorausgesagte Bevölkerungswachstum 

hat sich in etwa bestätigt. Für eine kleine Ortschaft 
wie Ermingen erfordert die Steigerung von 30 Per-
sonen der über 80-Jährigen eine höhere Aufmerk-
samkeit. Entsprechend braucht es funktionierende 
familiäre und nachbarschaftliche Unterstützung und 
Kontakte. Eine gute Verankerung im Umfeld schützt 
vor Vereinsamung und entsprechenden Folgen im 
höheren Alter.
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Wohnen und Wohnumfeld
Vor Ort gibt es nur noch wenige Einrichtungen für 
den persönlichen Bedarf. Allerdings wird Ermingen 
von einem mobilen Bäcker, Metzger und einem 
„Tante-Emma-Laden“ mit Sitz in Eggingen, versorgt. 
Die Sparkasse ist mit Bankautomat und Sparkassen-
bus vertreten.
Hervorzuheben ist die sehr gute Busverbindung, die 
im Ringverkehr die Hochsträß-Gemeinden mit Söflin-
gen verbindet. So können die noch etwas mobileren 
Senioren, die nicht mehr aufs Auto zurückgreifen 
können oder wollen, in Söflingen, aber auch in ei-
nem Discounter in Einsingen einkaufen. In Ermingen 
sind lediglich Ärzte, die im Ort wohnen, vorhanden. 
Diese praktizieren jedoch in anderen Stadtteilen. Für 
die ärztliche Versorgung ist eine Fahrt mit dem Bus 
nach Söflingen oder Erbach unumgänglich.
Zunehmend ein Problem könnten fehlende Wohnan-
gebote für Seniorinnen und Senioren werden, denen 
ihr Haus mit dem Auszug der Kinder zu groß und 
zur Belastung wird. Jedoch möchten diese Personen 
ihren Lebensabend in Ermingen verbringen. Hier gibt 
es bereits erste Überlegungen im Ortschaftsrat, diese 
Situation in Kooperation mit einem in Ermingen an-
sässigen Investor, der Erfahrungen in diesem Bereich 
mitbringt, zu verbessern.

Gesellschaftliche Teilhabe und Begegnung
Wichtiger Begegnungstreff für Senioren ist der Se-
niorenkreis, der unabhängig von der Kirche und Ge-
meinde sein Programm zusammenstellt. Bei Bedarf 
wird er von Kirche und Gemeinde hin und wieder 
finanziell unterstützt. Besucht werden die Veran-
staltungen von 50-70 Personen, im Alter von 60-80 
Jahren. Dabei sind die Jüngeren eher die Organisato-
ren. Es wird darauf geachtet, dass bei Ausfahrten die 
weniger mobilen Menschen ein Alternativprogramm 
haben.
Auf Einladung der Gemeinde kommen einmal jähr-
lich über 100 Seniorinnen und Senioren in den Kon-
ferenzraum der Hochsträßhalle. Die meisten Besu-
cher der Angebote wohnen in Ermingen. Doch auch 
Senioren aus Eggingen und Einsingen sind gerne ge-
sehen. Die Bewirtung der Veranstaltungen wird von 
den sogenannten Helferinnen - ein Kreis von Frauen 
der Gemeinde - übernommen.
Die katholische Seelsorge-Einheit „Ulmer Hochsträß“ 
bietet eine Vielzahl von meist generationsübergrei-
fenden Veranstaltungen an. Diese reichen von regel-

mäßigen Gottesdiensten bis zum traditionellen Eg-
ginger Weiherfest. 
Der eine oder andere Erminger besucht den Senio-
renkreis der evangelischen Gemeinde, der sich re-
gelmäßig in Grimmelfingen trifft. Auch dort gibt es 
ebenfalls, veranstaltet durch die evangelische Ge-
meinde, „60+“-Gymnastik im Bürgersaal, regelmä-
ßige Gottesdienste und weitere Festivitäten. Der ört-
liche Radsportverein (RSV) bietet Seniorengymnastik 
- eher für die Menschen ab 75 Jahren – an und hat 
eine Gruppe aktiver Senioren, die Herrengymnastik, 
deren Teilnehmer über die Jahre miteinander alt ge-
worden sind. Ebenso gibt es eine Gymnastikgruppe 
für Frauen. Auch im Musikverein sind viele Senioren 
aktiv - dabei spielt die Musik eine nebengeordnete 
Rolle. Es gibt Ausfahrten und gesellige Zusammen-
künfte.
Wie in den anderen Ortschaften, gibt es auch hier 
eine Altersabteilung der nicht mehr aktiven Feuer-
wehrleute.
Neben den speziell für Senioren konzipierten Ange-
boten der Teilhabe ist Ermingen reich an dörflichen 
Aktivitäten und Festivitäten, die alle Altersgruppen 
ansprechen und somit generationsübergreifend 
stattfinden.

Beratung und Information
Erste Anlaufstelle für Information und Beratung ist 
die Ortsverwaltung. Recht häufig kommen Fragen 
zum Testament, Rentenansprüchen, aber auch die 
Bitte um Hilfestellungen, wenn es um das Einkaufen, 
Rasenmähen, Schneeschippen oder Heckeschneiden 
geht. Bis dato verfügt der Ortsvorsteher über ein gut 
funktionierendes Netz an ehrenamtlichen Helferin-
nen und Helfern, die im Rahmen aktiver Nachbar-
schaft behilflich sind. Bei Fragen nach Heimplätzen 
etc. gibt der Ortsvorsteher Auskunft. Wichtiges In-
formationsmedium ist darüber hinaus das wöchent-
lich erscheinende Mitteilungsblatt, hier wird über 
alle Aktivitäten für Senioren, aber auch generations-
übergreifend informiert. Außerdem erscheinen hin 
und wieder Artikel, die spezielle Fragen von Senioren 
aufgreifen. Weitere wichtige Informations- und Be-
ratungsquelle ist der Sozialverband VDK, der in allen 
Hochsträß-Gemeinden auch Hausbesuche macht.

Hilfen im Alltag
Die meisten niederschwelligen Hilfestellungen wer-
den innerhalb der Familie oder durch Hilfe der Nach-
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barn gegeben. Ist Vermittlung notwendig, hilft der 
Ortsvorsteher. Außerdem gibt es seit einem Jahr eine 
organisierte Nachbarschaftshilfe der drei Kirchenge-
meinden Einsingen, Eggingen und Ermingen.
Hier erhalten Hilfebedürftige für weniger als zehn 
Euro pro Stunde individuelle Hilfe im Haushalt, als 
Begleitung oder zur Entlastung. Die Helferinnen ge-
hen mit oder für die Hilfebedürftigen zum Einkau-
fen, bereiten Mahlzeiten zu oder unterstützen bei 
der Hausarbeit. Sie begleiten zum Gottesdienst, bei 
Spaziergängen oder nehmen an Arzt- und Behör-
denterminen teil. Beim Blick auf die Erminger Zahlen 
wird deutlich, dass bei einer Verdreifachung der Zahl 
der über 75-Jährigen in den nächsten Jahren größere 
Veränderungen und Entwicklungen zur seniorenge-
rechten Gestaltung Ermingens auf die Ortschaft zu-
kommen werden.
Das Angebot „Essen auf Rädern“ gibt es auch in Er-
mingen. Die Auswahl hierfür ist vielfältig und kann 
auch zukünftig den Bedarf decken.
Im Gasthaus Rössle wird täglich ein preiswerter Mit-
tagstisch angeboten, der auch von Seniorinnen und 
Senioren aus Ermingen nachgefragt wird. Erst vor 
kurzem haben sich zwei Bürger Ermingens ein mo-
dernes Schneeräumgerät gekauft, mit dem bei Be-
dürftigen unentgeltlich mitgeräumt wird.

Pflege
Auch in Ermingen sind die vielfältigen ambulanten 
Pflegedienste Ulms, ebenso wie die Pflegedienste aus 
Erbach aktiv. Die jeweilige Schwerpunktsetzung der 
Dienste konnte nicht ermittelt werden, ist aber letzt-
lich unerheblich, da die ambulante Pflege gesichert 
ist. Einige Erminger Senioren besuchen die Tagespfle-
ge im Clarissenhof in Söflingen. Auch für den statio-
nären Aufenthalt wählen die Erminger Senioren nicht 
selten den Clarissenhof in Söflingen, aber auch das 
neue AWO-Heim in der Weststadt. Gerne gewählt 
wird auch das Altenheim St. Hildegard in Oberdi-
schingen.
Ebenso wie in den anderen Ortschaften hat man sich 
in Ermingen noch keine Gedanken zum Thema Ta-
gespflege gemacht. Die deutlich ansteigenden Zah-
len der Menschen, die 75 Jahre und älter sind, wird 
allerdings dazu führen, dass man in den Ortschaften 
auch solche teilstationären Angebote ins Auge fasst. 

4.5.10.HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN 
ERMINGEN

• Handlungsempfehlung 64::
   Schaffung seniorengerechter Wohnungen im Orts-

zentrum.
• Handlungsempfehlung 65:
  Mittelfristig sollte überlegt werden, welche Formen 

der Tagesbetreuung von pflegebedürftigen Seni-
orinnen und Senioren in Ermingen - oder für alle 
Hochsträßgemeinden - Sinn machen
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4.5.7. BEVÖLKERUNGSENTWICKLUNG UND 
BESONDERHEITEN IN EINSINGEN

Zum Stichtag 31.12. 2016 lebten in der Ortschaft 
Einsingen 2.580 Personen. Die Gesamtbevölkerung 
ist seit dem Jahr 2009 um 1,4 Prozent gewachsen. 
Laut Bevölkerungsvoraussage wird die Personenzahl 
bis zum Jahr 2030 um 10,5 Prozent (270 Personen) 
auf die Zahl von 2.850 steigen.

Der Anteil der über 65-Jährigen liegt zum Stichtag bei 
510 Personen, das ist ein Anteil von 19,8 Prozent an 
der Gesamtbevölkerung (Vergleich 2009: 18,3 Pro-
zent). Laut Bevölkerungsvoraussage soll die Zahl der 
über 65-Jährigen bis zum Jahr 2030 um 37,6 Prozent 
bis auf eine Anzahl von 702 steigen. Der Anteil der 
Altersgruppe an der Gesamtbevölkerung läge dann 
bei 24,6 Prozent. 

Veränderung der Personen über 65 Jahre nach 
Altersgruppen 
(Bevölkerungsvoraussage 2016 bis 2030)

2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030

65- u80 Eggingen 381 394 410 412 438 476 506 517

ü80 Eggingen 129 143 156 173 176 171 174 185
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Diagramm 18

Die Altersgruppe der 65- bis 80-Jährigen soll bis zum 
Jahr 2030 um 35,7 Prozent wachsen. Das sind 136 
Personen mehr. Die Altersgruppe der über 80-Jäh-
rigen soll um 43,4 Prozent steigen. Das sind im Jahr 
2030 insgesamt 56 Personen mehr. Beide Alters-
gruppen wachsen stetig bis zum Jahr 2030.
Für Einsingen wird in der aktualisierten Bevölkerungs-
voraussage 2016 ein höheres Wachstum prognosti-
ziert als bisher. Beide Altersgruppen steigen markant. 
Entsprechend muss das Umfeld der familiären und 
nachbarschaftlichen Unterstützung gestärkt werden. 
Außerdem braucht es eine Infrastruktur mit professi-
onellen Leistungen, die dem steigenden Hilfebedarf 
im Alter, insbesondere bei Pflegebedürftigkeit ge-
recht wird. 

Wohnen und Wohnumfeld
Hinsichtlich des Wohnumfeldes ist Einsingen gut aus-
gestattet. Mit dem Nettomarkt im Möbelhaus Prinz 
ist ein Vollsortimenter vor Ort, es gibt zwei Bäckerei-
en und drei Gaststätten die täglich geöffnet haben.
Eine Allgemeinarztpraxis mit zwei Ärzten ist vor Ort, 
ebenso ein Zahnarzt, eine Fußpflege und ein Schuh-
macher.
Außerdem profitieren die Seniorinnen und Senioren 
Einsingens von der guten Ringverbindung, welche 
die Ortschaften des Hochsträß untereinander und 
mit Söflingen verbindet.
Es ist zu beobachten, dass vor allem Menschen, die 
zeitlebens in Einsingen gewohnt haben im Alter ger-
ne eine Alternative zum Einfamilienhaus mit Garten 
im Ort suchen. Durch die Fertigstellung von 22 barri-
erefreien Wohnungen im Ort konnte hier ein neues 
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Angebot geschaffen werden. Menschen, die nach 
Einsingen gezogen sind, orientieren sich im Alter hin-
gegen oftmals in Richtung Stadt.

Gesellschaftliche Teilhabe und Begegnung
Die Ortschaft Einsingen besitzt ein reges Vereinsle-
ben, in dem Seniorinnen und Senioren einen wich-
tigen Stellenwert haben. Vielfach werden die Ver-
eine sogar von ihnen getragen. Sportangebote für 
Seniorinnen und Senioren bietet der TSV Einsingen. 
Wie auch in den anderen Hochsträßgemeinden han-
delt es sich dabei sowohl um Männergymnastik, als 
auch um Gymnastikangebote für Frauen. Einmalig 
für Einsingen ist das Vorhandensein eines Schwimm-
bades, welches vom TSV Einsingen betrieben wird. 
Hier gibt es verschiedene Angebote wie Aqua Gym-
nastik für Seniorinnen und Senioren. Die Angebote 
werden neben den Bewohnerinnen und Bewohnern 
der Hochsträßgemeinden auch von den Grimmel-
finger Bürgerinnen und Bürgern angenommen. Der 
Musikverein Einsingen hat sich in den letzten Jahren 
zwar stark verjüngt, Seniorinnen und Senioren sind 
dort aber immer noch gerne gesehen und prägen 
vielfach das gesellschaftliche Leben rund um das Mu-
sikerheim Einsingen. Im Liederkranz Einsingen sind 
fast alle Sängerinnen und Sänger 60+. Die Aktivitä-
ten dort beschränken sich nicht nur auf das Singen; 
es gibt Ausflüge und gesellige Veranstaltungen für 
Menschen von 50 bis weit über 70 Jahre. Eine sehr 
aktive Gruppe des Schwäbischen Albvereins veran-
staltet Wanderungen und teilweise auch mehrtägige 
Ausflüge. Hier treffen sich nicht nur Menschen 60+, 
seit einigen Jahren ist dort auch ein gutes Miteinan-
der mit den 40-50-Jährigen Einsingerinnen und Ein-
singern zu beobachten.
Die „Gartenfreunde Einsingen“ wurden ehemals von 
ungarndeutschen Aussiedlern gegründet und hatten 
sich dem Siedlungsgedanken durch den Betrieb und 
die Bearbeitung von Nutzgärten verschrieben.
Auch wenn heute keine Gartenanlage mehr betrie-
ben wird, so wird doch weiterhin das gesellige Zu-
sammensein gepflegt. Auch finden Fachvorträge 
zum Thema Haus und Garten statt. Das Interesse der 
jüngeren Generationen an den Gartenfreunden fällt 
leider gering aus. Wie in allen Ortschaften bleiben die 
Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr auch nach ih-
rem Ausscheiden aus dem aktiven Dienst der freiwil-
ligen Feuerwehr Einsingen verbunden. Es werden Ka-
meradschaftsabende, Veranstaltungen und Ausflüge 

organisiert, bei denen auch die Ehefrauen häufig teil-
nehmen. Eine Besonderheit ist der selbstorganisierte 
Seniorenkreis. Eine Reihe Einsinger Bürgerinnen und 
Bürger veranstaltet Treffen in den verschiedenen 
Gaststätten, im katholischen Gemeindehaus und zu-
künftig, so ist geplant, auch im Bürgersaal.
Unter der Ägide der katholischen Kirche trifft sich 
einmal im Monat ein Seniorenkreis im katholischen 
Gemeindehaus. Dieser beginnt stets mit Kaffee und 
Kuchen und endet mit einem Vesper. Eingeladen 
sind alle Bürgerinnen und Bürger unabhängig von 
Konfession und Alter. Die dort verhandelten Themen 
sind weit gespannt und reichen von Gesundheitsfra-
gen über Ernährung, Verkehrsfragen bis hin zu Rei-
seberichten.
Im Dezember wird ein Adventsnachmittag feierlich 
gestaltet. Zur Fastnachtszeit darf der „Bunte Nach-
mittag“ nicht fehlen.
Evangelische Seniorinnen und Senioren suchen darü-
ber hinaus teilweise auch die Angebote der evangeli-
schen Kirche in Grimmelfingen auf.
Neben den speziell für Seniorinnen und Senioren 
konzipierten Angeboten der Teilhabe, ist Einsingen 
reich an dörflichen Aktivitäten und Festivitäten, die 
alle Altersgruppen ansprechen und somit generati-
onsübergreifend stattfinden.

Beratung und Information
Erste Anlaufstelle für Information und Beratung ist 
die Ortsverwaltung. Häufig werden Fragen zum 
Testament, Rentenansprüchen oder nach Hilfestel-
lungen im Alltag (Einkaufen, Rasen mähen, Schnee 
schippen oder Hecken schneiden) gestellt. Bis dato 
verfügt der Ortsvorsteher über ein gut funktionieren-
des Netz ehrenamtlicher Helferinnen und Helfer, die 
im Rahmen aktiver Nachbarschaft behilflich sind. Der 
Ortsvorsteher legt Wert darauf, dass die helfenden 
Hände aus der Nachbarschaft kommen.
Bei Fragen nach einem ambulanten Pflegedienst oder 
einem Pflegeheim etc. gibt der Ortsvorsteher Aus-
kunft. In speziellen Fällen sprechen sich Ortsvorsteher 
und Pfarrer ab.
Wichtiges Informationsmedium ist das wöchentlich 
erscheinende Mitteilungsblatt. Hier wird über alle 
Aktivitäten für Seniorinnen und Senioren, aber auch 
generationsübergreifend informiert. Außerdem er-
scheinen hin und wieder Artikel, die spezielle Fragen 
von Seniorinnen und Senioren aufgreifen. Weite-
re wichtige Informationen bietet der Sozialverband 
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VDK, der immer wieder zu speziellen Themen Vor-
träge anbietet.

Hilfen im Alltag
Die meisten niederschwelligen Hilfestellungen werden 
innerhalb der Familie oder durch Hilfe der Nachbarn 
geleistet. Ist Vermittlung notwendig, hilft der Ortsvor-
steher weiter. Außerdem gibt es seit einem Jahr die 
Organisierte Nachbarschaftshilfe der drei Kirchenge-
meinden Einsingen, Eggingen und Ermingen.
Hier erhalten Hilfebedürftige für weniger als zehn Euro 
pro Stunde „stundenweise individuelle Hilfe im Haus-
halt, als Begleitung oder zur Entlastung. Die Helferin-
nen gehen mit oder für die Hilfebedürftigen zum Ein-
kaufen, sie bereiten Mahlzeiten zu oder unterstützen 
bei der Hausarbeit. Sie begleiten zum Gottesdienst, 
bei Spaziergängen zu Ärzten oder Behörden“.
Essen auf Rädern wird auch nach Eggingen geliefert. 
Die Auswahl hierfür ist vielfältig und kann auch zu-
künftig den Bedarf decken.
Einen regelmäßigen Mittagstisch gibt es in einem der 
ortsansässigen Gasthäuser.

Pflege
Auch in Einsingen sind die vielfältigen ambulanten 
Pflegedienste Ulms und jene aus Erbach aktiv. Welcher 
Dienst hier einen Schwerpunkt seiner Arbeit sieht, 
konnte nicht ermittelt werden, ist letztlich aber auch 
unerheblich. Bürgerinnen und Bürger Einsingens, die 

Tagespflege, Kurzzeitpflege oder einen dauerhaften 
Heimaufenthalt brauchen, orientieren sich schwer-
punktmäßig nach Söflingen, Senden und Erbach, zie-
hen aber auch in Heime in der Innenstadt.
Bei der Bewertung einer Seniorenwohngruppe in Ein-
singen, die durch einen Pflegedienst betreut wird, 
gehen die Meinungen im Dorf weit auseinander. Als 
schwierig wird vor allem die kaum vorhandene Tren-
nung zwischen Vermietung und Pflegedienst betrach-
tet. Da diese Form, bei der Zimmer gemietet und der 
Pflegedienst gesondert beauftragt wird, nicht dem 
Heimgesetz unterliegen, ist eine Kontrolle dort nur 
schwer möglich. Es ist zu prüfen, ob es nicht auch in 
Einsingen unterschiedlicher Angebote der Tagesbe-
treuung, beispielweise einer Betreuung in Gastfa-
milien oder einer Tagespflegegruppe bedarf, um bei 
Überforderung der Familien und Nachbarschafts-
strukturen über Alternativen zum Heimaufenthalt zu 
verfügen. Denkbar wäre hier auch ein Angebot, dass 
sich an alle Hochsträßgemeinden richtet.

4.5.12. HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN 
EINSINGEN

•  Handlungsempfehlung 66:
  Mittelfristig sollte überlegt werden, welche Formen 

der Tagesbetreuung von pflegebedürftigen Seni-
orinnen und Senioren in Ermingen - oder für alle 
Hochsträßgemeinden - Sinn machen.
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4.6. SOZIALRAUM ESELSBERG

Der Sozialraum Eselsberg wurde im Rahmen der De-
mografie in die drei Vorausrechnungsgebiete Alt, 
Neu und Mitte aufgeteilt. Als Sozialraum gilt nur der 
Stadtteil ohne zusätzliche Ortschaften. Das Wohnge-
biet Alter Eselsberg besteht seit den fünfziger Jahren 
und wurde wegen weiterem Wohnungsmangel spä-
ter nachverdichtet. In den neunziger Jahren entstand 
der Neue Eselsberg als Wohngebiet. Am Stifterweg 
und in der Virchowstraße wurden jeweils kleine-
re Geschäftszentren eröffnet. Vor allem am Neuen 
Eselsberg gibt es eine sehr geringe Infrastruktur für 
den alltäglichen Bedarf. Seither gewachsen ist im 
Stadtviertel Oberer Eselsberg die Wissenschaftsstadt 
Ulm mit Universität und Forschungszentren. Dort hier 
Beschäftigten wohnen nicht nur im Stadtteil, sondern 
auch in den Ortschaften des Ulmer Nordens (Jungin-
gen, Mähringen und Lehr).

4.6.1. BEVÖLKERUNGSENTWICKLUNG 
STADTTEIL ESELSBERG

Zum Stichtag 31.12. 2016 lebten am Eselsberg 
18.402 Personen. Die Gesamtbevölkerung ist seit 
dem Jahr 2009 um fast 6 Prozent gewachsen. Laut 
Bevölkerungsvoraussage wird die Personenzahl bis 
zum Jahr 2030 um fast 17 Prozent (3.080 Personen) 
stetig weiterwachsen. Diese Entwicklung verteilt sich 

unterschiedlich auf die Vorausrechnungsgebiete. Am 
Eselsberg Mitte soll die Gesamtbevölkerung unverän-
dert bleiben. Für Eselsberg-Neu ist ein Bevölkerungs-
wachstum von fast 7 Prozent angekündigt. Erstaun-
licherweise soll die Bevölkerung in Eselsberg-Alt um 
fast 30 Prozent (2.550 Personen) wachsen. Vermut-
lich ist hier die geplante Wohnbebauung in der über-
nommenen Hindenburgkaserne ausschlaggebend.
Der Anteil der über 65-Jährigen liegt im Stadtteil zum 
Stichtag bei 2 624 Personen, das ist ein Anteil von 
14,3 Prozent an der Gesamtbevölkerung (Vergleich 
2009: 15,2 Prozent). Laut Bevölkerungsvoraussage 
soll die Zahl der über 65-Jährigen bis zum Jahr 2030 
um 21,2 Prozent (556 Personen) steigen. Der Anteil 
der Altersgruppe an der Gesamtbevölkerung läge 
dann bei 14,8 Prozent. Mit der wachsenden Gesamt-
bevölkerung verändert sich der Altersgruppenanteil 
nur geringfügig.
Wieder gibt es unterschiedliche Entwicklungen in 
den Vorausrechnungsgebieten. Am Eselsberg-Alt 
und Eselsberg-Mitte nimmt die Altersgruppe um 3,5 
bzw. 7,2 Prozent zu. Eselsberg-Neu soll eine Zunah-
me von über 76 Prozent erwarten. 
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Veränderung der Personen über 65 Jahre nach 
Altersgruppen 
(Bevölkerungsvoraussage 2016 bis 2030)

2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030

65- u80  
Eselsberg alt 1014 1007 1004 1040 1082 1118 1157 1207

ü80 Eselsberg alt 425 427 429 418 382 353 343 335

65 - U80  
Eselsberg neu 448 483 524 568 623 720 778 842

über 80  
Eselsberg neu 117 127 133 135 135 134 139 154

65- u80  
Eselsberg Mitte 465 450 441 424 431 444 436 421

über 80  
Eselsberg Mitte 155 171 195 208 211 200 211 221

65- u80 Eselsberg 1927 1940 1969 2032 2136 2282 2371 2470

über 80 Eselsberg 697 725 757 761 728 687 693 710
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Die Altersgruppe der 65-bis 80-Jährigen soll am 
Eselsberg bis zum Jahr 2030 um über 28 Prozent 
(543 Personen) wachsen. Bei der Altersgruppe der 
über 80-Jährigen ist eine geringe Zunahme von fast 
2 Prozent (13 Personen) prognostiziert. Im Jahr 2021 
ist Höchststand mit 785 Personen vorhergesagt. Das 
wären 12,6 Prozent mehr. 
Wird in kleineren Räumen betrachtet, fällt der Esels-
berg-Neu auf. Die Zahl der 65- bis 80-Jährigen steigt 
um über 31 Prozent, die Zahl der über 80-Jährigen 
um fast 80 Prozent. In Eselsberg-Mitte steigt die Al-
tersgruppe um fast 43 Prozent. Der Eselsberg-Alt ver-
liert über 21 Prozent am Anteil der über 80-Jährigen.

Die bisherige Bevölkerungsvoraussage laut Senio-
renbericht 2010 bestätigt sich. Vor allem in Esels-
berg-Neu soll es einen deutlichen Zuwachs an Senio-
ren, insbesondere Hochaltrigen, geben. Der Stadtteil 
mit den entstehenden Wohngebieten braucht Unter-
stützung für funktionierende familiäre und nachbar-
schaftliche Kontakte. Eine Infrastruktur mit professio-
nellen Leistungen, die dem steigenden Hilfebedarf im 
Alter, insbesondere bei Pflegebedürftigkeit gerecht 
wird, ist notwendig.

7  Die Balken vom Stadtteil beziehen sich auf die rechte Sekundärachse, die Balken der Vorausrechnungsgebiete auf die linke Achse.



Seniorenbericht 2018 « 115  

4.6.2. SORGESTRUKTUREN IM STADTTEIL 
ESELSBERG

Im Bereich der Prävention wird seit Mai 2015 am 
Eselsberg das Modellprojekt PräSenZ (präventive 
Hausbesuche bei Senioren zuhause) durchgeführt. 
Anlässlich ihres 75. Geburtstags erhalten die Bür-
gerinnen und Bürger vom Oberbürgermeister ei-
nen persönlichen Brief, mit dem sie über einen Be-
suchstermin der PräSenZ-Mitarbeitenden informiert 
werden. Ziel ist es, den Senioren zu ermöglichen, 
möglichst lange selbstständig zu Hause zu leben, 
häusliche Unterstützungsmöglichkeiten aufzuzeigen 
sowie Pflegebedürftigkeit und Heimunterbringung 
zu vermeiden.
Im Bereich der Beratung und Information hat sich 
das Angebot seit April 2016 durch die Zusammenle-
gung der Abteilungen ABI (Ältere, Behinderte, Integ-
ration) und FAM (Jugend, Familie, Soziales) hin zu ei-
ner gemeinsamen Abteilung SO (Soziales) erweitert. 
So können im Sachgebiet Eselsberg im Bürgerzen-
trum in der Virchowstr. 4 mittlerweile soziale Ver-
günstigungen wie die LobbyCard beantragt werden. 
Darüber hinaus ist dort auch der Dienstsitz des so-
zialen Dienstes für Ältere. Ebenso sind Antragsbear-
beitungen und Leistungsgewährung im Bereich der 
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, 
sowie die Hilfen zum Lebensunterhalt nach dem 
SGB XII, die Eingliederungshilfe für Menschen mit 
Behinderung, die Blindenhilfe und das Angebot der 
Schuldnerberatung direkt vor Ort im Bürgerzentrum. 
Regelmäßig finden dort auch die Treffen der regio-
nalen Planungsgruppe (RPG) Eselsberg statt. Der zur 
RPG zugehörige Arbeitskreis „Lebensqualität im Al-
ter“ ist Mitveranstalter des Gesprächscafés und ar-
beitet derzeit an der Neuauflage des Wegweisers für 
ältere Menschen am Eselsberg.
Weiterführende Beratungsangebote, wie zum Bei-
spiel die Beratung im Rahmen des Pflegestützpunktes, 
sind nicht am Eselsberg verortet. Zur Inanspruchnah-
me dieser Dienstleistungen muss Kontakt zu inner-
städtischen Dienststellen aufgenommen werden.
Im Bereich der Offenen Angebote gibt es im Bür-
gerzentrum einmal monatlich das Café Plus. Hier 
treffen sich regelmäßig Seniorinnen und Senioren bei 
einem abwechslungsreichen Rahmenprogramm.
Im Mehrgenerationenwohnen der Stiftung Liebenau 
im Ruländerweg findet regelmäßig das Angebot einer 
Seniorengymnastik, sowie ein Frühstück und ein Ge-

sprächscafé für Senioren statt. Auch gibt es noch den 
Seniorenclub der St. Maria Suso-Kirchengemeinde im 
dortigen Gemeindehaus. Die Lukas-Kirchengemein-
de bietet in ihrem Gemeindezentrum regelmäßig ei-
nen Seniorennachmittag und Seniorengymnastik an.
Seit Mitte der 50er Jahre ist auch der VfB Schwarz-
Rot Ulm e.V. als der Sportverein am Eselsberg eta-
bliert. Neben einem Angebot von 15 verschiedenen 
Sportarten, bietet der VfB regelmäßig ein Sportan-
gebot für Erwachsene ab 50 Jahren an. Der VfB Ulm 
legt besonderen Wert auf den Bereich „Senioren-
sport“ und möchte die wohnortnahen Vereinsange-
bote kontinuierlich weiterentwickeln und ausbauen.
Seit dem Jahr 2006 gibt es den Ökumenischen Be-
suchsdienst am Eselsberg der evangelischen und 
katholischen Kirchengemeinden, der sich für ältere 
Menschen, die oft alleine sind, Zeit nimmt und die-
se besucht und begleitet. Seit 2014 gibt es auch die 
Organisierte Nachbarschaftshilfe „Miteinander“ am 
Eselsberg. Als Alternative und Ergänzung zu profes-
sionellen Pflegediensten bieten ehrenamtlich tätige 
Menschen unterstützungsbedürftigen Mitmenschen 
oder deren Angehörigen ihre Hilfe im hauswirtschaft-
lichen und pflegeergänzenden Bereich an. Hierzu 
gehört die Unterstützung beim Einkauf, Hilfe beim 
Kochen, Entlastung bei der Hausarbeit sowie die Be-
gleitung zum Arzt, zu Behörden zu Gottesdiensten.
Professionelle Hilfe gibt es seit 2012 durch das Ange-
bot der Tagespflege Eselsberg unter der Trägerschaft 
der Keppler-Stiftung. Die Tagespflege ist von mon-
tags bis freitags geöffnet; die Besuchstage können 
flexibel ausgewählt werden. Die Tagespflege bietet 
einen täglichen Mittagstisch. 
Stationäre Angebote gibt es am Eselsberg derzeit 
nicht; diese müssen in anderen Stadtteilen in An-
spruch genommen werden.
Zusammenfassend lässt sich für den Eselsberg sagen, 
dass die Angebotspalette in vielen Bereichen wei-
ter ausgebaut werden muss. Eine Initiative, wie im 
Rahmen des Ideenwettbewerbs Quartier 2020 zur 
Stärkung der Quartiersentwicklung und zum Aufbau 
eines Quartiersmanagements (vgl. GD 231/17) sind 
ausdrücklich zu begrüßen.

4.6.3. HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN

• Handlungsempfehlung 67:
  Den Akteuren der Altenhilfe sollten in den beste-

henden sozialräumlichen Gremienstrukturen eine 
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Vernetzungsstruktur ermöglicht werden.

• Handlungsempfehlung 68:
  Neue Wohnmöglichkeiten und die Belange der äl-

teren Menschen sollten bei der Quartiersentwick-
lung im Neubaugebiet „Am Weinberg“ im Rahmen 
des Projekts Quartier 2020 berücksichtigt werden.

• Handlungsempfehlung 69:
  Die Vernetzung, insbesondere auf der Quartier-

sebene muss gestärkt werden, um eine bedarfs-
gerechte Versorgung der älteren Bevölkerung zu-
kunftsfähig zu gestalten. Es soll mindestens ein 
Quartiersprojekt im Sinne einer Sorgen den Ge-
meinschaft erarbeitet werden, das aktive Nachbar-
schaften fördert und begleitet.

4.7. SOZIALRAUM WIBLINGEN

Wiblingen war bis 1927 eine ländliche kleine Ge-
meinde. Mit der Eingemeindung nach Ulm wurde 
in Wiblingen-Alt verstärkt sozialer Wohnungsbau 
betrieben. Als ehemaliges Dorf ist die Infrastruktur 
zur Nahversorgung in vollem Umfang vorhanden. 
Anfang der sechziger Jahre wurde das Wohngebiet 
Tannenplatz in Wiblingen neu gebaut. Es besteht aus 
verdichtetem sozialen Wohnungsbau, aber auch aus 
Einfamilienhäusern, die im Ring um das Zentrum Tan-
nenplatz liegen. Auch im dazugehörigen Stadtviertel 
Eschwiesen mischt sich die Wohnbauweise. Im Zen-
trum Tannenplatz wurde eine funktionierende Infra-
struktur zur Nahversorgung angelegt. Als besonderes 
Quartier zählt der Tannenhof mit den Einrichtungen 
der Behindertenhilfe. Die beiden Vorausrechnungs-
gebiete Alt und Neu haben völlig unterschiedliche 
Charaktistiken und somit kaum Verbindung. 
Der Sozialraum Wiblingen wurde im Rahmen der 
Demografie in die zwei Vorausrechnungsgebiete Alt 
und Neu aufgeteilt. Zum Sozialraum gehören die 
Stadtteile oder Ortschaften Unterweiler und Donaus-
tetten/Gögglingen.

4.7.1. BEVÖLKERUNGSENTWICKLUNG IM 
STADTTEIL WIBLINGEN

Zum Stichtag 31.12. 2016 lebten im Stadtteil Wib-
lingen 16.048 Personen. Die Gesamtbevölkerung ist 
seit dem Jahr 2009 um 3,3 Prozent gewachsen. Laut 
Bevölkerungsvoraussage soll sich die Personenzahl 
bis zum Jahr 2030 kaum verändern. Zwischendurch 

sinkt die Bevölkerungszahl und nähert sich 2030 wie-
der dem jetzigen Stand an. Diese Entwicklung verteilt 
sich unterschiedlich auf die Vorausrechnungsgebie-
te. In Wiblingen-Alt soll die Gesamtbevölkerung um 
rund 3 Prozent wachsen, in Wiblingen-Neu um fast 
3 Prozent sinken.
Der Anteil der über 65-Jährigen liegt im Stadtteil zum 
Stichtag bei 3.852 Personen, das ist ein Anteil von 24 
Prozent an der Gesamtbevölkerung (Vergleich 2009: 
23,5 Prozent). Laut Bevölkerungsvoraussage soll die 
Zahl der über 65-Jährigen bis zum Jahr 2030 um 
6,2 Prozent (237 Personen) steigen. Der Anteil der 
Altersgruppe an der Gesamtbevölkerung läge dann 
bei 25,5 Prozent. Mit der wachsenden Gesamtbevöl-
kerung verändert sich der Altersgruppenanteil nur 
geringfügig.
Wieder gibt es unterschiedliche Entwicklungen in den 
Vorausrechnungsgebieten. In Wiblingen-Alt soll sich 
die Altersgruppe nicht verändern. In Wiblingen-Neu 
wird eine Zunahme von fast 11 Prozent erwartet. 
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Veränderung der Personen über 65 Jahre nach 
Altersgruppen 
(Bevölkerungsvoraussage 2016 bis 2030)

Die Altersgruppe der 65- bis 80-Jährigen soll in Wib-
lingen bis zum Jahr 2030 um über 2 Prozent (60 Per-
sonen) sinken. Die Altersgruppe der über 80-Jährigen 
soll um fast 28 Prozent (297 Personen) wachsen. Im 
Jahr 2024 ist Höchststand mit 1.421 Personen vor-
hergesagt. Das wären 33,4 Prozent mehr. 
Die Zahl der über 80-Jährigen steigt in Wiblingen-Neu 
um 63 Prozent. 
Die bisherige Bevölkerungsvoraussage laut Senioren-
bericht 2010 bestätigt sich nicht komplett. Vor allem 
in Wiblingen-Neu soll es einen deutlichen Zuwachs 
an Senioren, insbesondere von hochaltrigen Men-
schen, geben. Der Stadtteil braucht Unterstützung, 
um funktionierende familiäre und nachbarschaftliche 
Kontakte auszubauen. Eine Infrastruktur mit profes-
sionellen Leistungen, die dem steigenden Hilfebedarf 
im Alter, insbesondere bei Pflegebedürftigkeit ge-
recht wird, ist notwendig

4.7.2. SORGESTRUKTUREN IM STADTTEIL 
WIBLINGEN

Aufbauend auf den im Kapitel 4.2 erläuterten Bau-
steinen für eine gute Sorgestruktur in den Sozialräu-
men lässt sich auch für den Sozialraum Wiblingen 
feststellen, dass nahezu alle benötigten Dienste, Ein-
richtungen und Unterstützungsmöglichkeiten vor-
handen sind. 
Hervorzuheben sind die gute Versorgung mit 
Fachärzten, Apotheken sowie die ausreichenden Ein-
kaufsmöglichkeiten für Lebensmittel im Stadtteil. Es 
fehlen noch Einkaufsmöglichkeiten für Haushaltsarti-
kel, Heimwerkerartikel und Bekleidung.
Anlaufstellen der professionellen Seniorenarbeit sind 
im Sozialraum vorhanden. Derzeit gibt es vor Ort 
mit dem Seniorenzentrum Wiblingen eine stationäre 
Pflegeeinrichtung. Eine weitere befindet sich derzeit 

2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030

65- u80 Wib. alt 1095 1066 1024 1040 1032 1089 1118 1130

ü80 Wib. alt 536 596 627 610 599 535 501 500

65 - U80 Wib. neu 1692 1680 1670 1667 1665 1687 1666 1597

über 80 Wib. neu 529 616 723 790 822 831 830 862

65- u80  
Wiblingen 2787 2746 2694 2707 2697 2776 2784 2727

über 80 
Wiblingen 1065 1212 1350 1400 1421 1366 1331 1362
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8  Die Balken vom Stadtteil beziehen sich auf die rechte Sekundärachse, die Balken der Vorausrechnungsgebiete auf die linke Achse.
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in Planung. Im Tannenhof werden für ältere, pflege-
bedürfte Menschen mit Behinderung Plätze angebo-
ten.
In Wiblingen-Alt gibt es ein Tagespflegeangebot im 
Kögelhof der Keppler-Stiftung. In diesem Zentrum 
wird auch ein Mittagstisch angeboten. Die Kepp-
ler-Stiftung bietet ebenfalls Plätze im ambulant be-
treutem Wohnen an.
Ambulante Pflegedienste können in Ulm gesamt-
städtisch in Anspruch genommen werden. 
In Wiblingen-Neu/Tannenplatz wäre noch weiterer 
Bedarf für eine Tagespflegeeinrichtung sowie Bedarf 
für ein Mittagstisch-Angebot für ältere Menschen.
Niederschwellige Unterstützungsangebote wie die 
Nachbarschaftshilfe „Ruf und Tat“ werden gut und 
gerne in Anspruch genommen. Bei vielen Seniorin-
nen und Senioren, wie zum Beispiel Spätaussiedlern 
und Eriträern, bestehen intakte Familienstrukturen, 
in denen die Pflege älterer Familienangehöriger in 
der Familie übernommen wird.
Für die Gemeindemitglieder der beiden katholischen 
Kirchengemeinden St. Martin und
St. Franziskus im Sozialraum gibt es viele Angebote, 
unter anderem regelmäßige Seniorentreffs.
Die evangelische Versöhnungskirche bietet ebenso 
dienstags ab 14 Uhr Kaffee und Kuchen im Gemein-
dehaus an.
2017 wurden im Quartierstreff in der Biberacher Stra-
ße 35 das Café Biber für ältere Menschen unter der 
Trägerschaft des Vereins Phönix Wiblingen sowie im 
Quartierstreff Erenäcker 18 das Café Alma unter der 
Trägerschaft des DRK als Orte der Begegnung für alle 
Bevölkerungsgruppen eröffnet. Beide Quartierstreffs 
sind jedoch nicht barrierefrei.
Neu wird seit September 2017, für das Quartier Er-
enlauh/Johannes-Palm-Straße, Quartiersozialarbeit 
auch für ältere Menschen angeboten.
Im Bürgertreff-Café im Bürgerzentrum Wiblingen 
werden dienstags, donnerstags und freitags ab 9 Uhr 
Frühstücke angeboten sowie das ganz Jahr über Fes-
te und Feiern durchgeführt. Freitags liegt die Orga-
nisation beim Generationentreff Ulm/Neu-Ulm, der 
darüber hinaus auch viele Kurse und sonstige Aktivi-
täten in Wiblingen anbietet.
In Wiblingen-Neu/Tannenplatz ist das Team Wiblin-
gen der Abteilung Bildung und Soziales verortet. Hier 
ist auch der Soziale Dienst für Ältere des Stadtteils 
anzutreffen, welcher jährlich etwa 50-60 Bürgerin-
nen und Bürger über 65 Jahren unterstützt. Ebenso 

kommt einmal im Monat die Mitarbeiterin vom Pfle-
gestützpunkt zur Beratung vor Ort nach Wiblingen. 
Ressourenmanagement/Stadtteilkoordination sind 
ebenfalls in der Buchauer Str. 8-10 anzutreffen. 
Vor Ort finden die Seniorinnen und Senioren volkom-
men barrierefrei auch ihre wichtigen Ansprechperso-
nen der Sozialverwaltung, die sich um die Grund-
sicherung im Alter, Hilfe zur Pflege und um soziale 
Vergünstigungen kümmern. Zusätzlich bietet auch 
die psychologische Beratungsstelle der Diakonie auf 
Nachfrage Seniorenberatungen vor Ort an.
In Wiblingen besteht Bedarf für mehr günstige barri-
erefreie Ein-Personen-Haushalte.
Für Nutzung der Kultur- und Freizeitangebote muss 
immer auf den öffentlichen Nahverkehr zurückge-
griffen werden. Ein Kino, ein Schwimmbad oder ähn-
liche Einrichtungen fehlen vor Ort. 
Es besteht eine sehr gute Verkehrsanbindung nach 
Ulm. Die Einstiegsrampe der städtischen Busse wird 
jedoch nicht konsequent abgesenkt. Das Busfahren 
für Menschen mit Rollator ist erschwerlich.
Sehr positiv wird das „Flitzerle“, das Fahrdienstange-
bot vom Seniorenrat, das ehrenamtlich nur für be-
dürftige Senioren zum Einsatz kommt, erlebt. Es wird 
sehr gerne in Anspruch genommen.
Da in Wiblingen ein großer Anteil von älteren Sozi-
alleistungsempfängern wohnt, wäre das Angebot 
eines Tafelladens sicherlich eine gute Idee. Er würde 
von der älteren Bevölkerung, denen der Weg in die 
Ulmer Stadtmitte zu weit ist, sicherlich gut angenom-
men.

4.7.3. HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN 

• Handlungsempfehlung 70:
  Die Vernetzung insbesondere auf der Quartiersebe-

ne muss gestärkt werden, um eine bedarfsgerechte 
Versorgung der älteren Bevölkerung zukunftsfähig 
zu gestalten. Es soll mindestens ein Quartierspro-
jekt im Sinne einer Sorgenden Gemeinschaft erar-
beitet werden, das aktive Nachbarschaften fördert 
und begleitet.

• Handlungsempfehlung 71: 
  Schaffung von barrierearmen, kleinen und günsti-

gen Wohneinheiten für ältere Menschen.
• Handlungsempfehlung 72:
  Ein qualifizierter Besuchsdienst soll geschaffen 

werden, der hilfebedürftige Menschen bei Bedarf 
regelmäßig und längerfristig begleitet. In einem 
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ersten Schritt soll überprüft werden, ob der Be-
suchsdienst „Wiblinger Weggefährten“ weiterent-
wickelt und in eine andere Trägerschaft überführt 
werden kann.

• Handlungsempfehlung 73:
  Gemeinsam mit den Wohnungsbauträgern im Be-

reich Tannenplatz sollte geprüft werden, ob auf 
den stark steigenden Anteil der älteren Seniorin-
nen und Senioren  mit einem Programm zum Ab-
bau von Barrieren, die außerhalb und  innerhalb 
der Wohnung liegen, reagiert werden kann.

• Handlungsempfehlung 74:
  Vor dem Hintergrund eines erheblich steigenden 

Anteils an Seniorinnen und Senioren rund um 
den Tannenplatz (30 Prozent im Jahr 2025) kann 
bei der Erstellung eines Quartierskonzeptes für 
Neu-Wiblingen beispielhaft vorgegangen werden.

• Handlungsempfehlung 75:
  Es soll geprüft werden, ob ein flexibler, offener Mit-

tagstisch für Seniorinnen und Senioren analog der 
Schulmensa in Wiblingen errichtet werden kann. 

• Handlungsempfehlung 76:

  Den Akteuren der Altenhilfe sollten in den beste-
henden sozialräumlichen Gremienstrukturen eine 
Vernetzungsstruktur ermöglicht werden

4.7.4. BEVÖLKERUNGSENTWICKLUNG UND 
BESONDERHEITEN IN DONAUSTETTEN/GÖG-
GLINGEN

Zum Stichtag 31.12. 2016 lebten in den Ortschaf-
ten Donaustetten/Gögglingen 4.348 Personen. Die 
Gesamtbevölkerung ist seit dem Jahr 2009 um ein 
knappes Prozent gewachsen. Laut Bevölkerungsvo-
raussage wird die Personenzahl bis zum Jahr 2030 
um fast 9 Prozent auf 4.731 Personen weitersteigen. 
Der Anteil der über 65-Jährigen liegt zum Stichtag 
bei 840 Personen, das ist ein Anteil von 19,3 Prozent 
an der Gesamtbevölkerung (Vergleich 2009: 15,8 
Prozent). Laut Bevölkerungsvoraussage soll die Zahl 
der über 65-Jährigen bis zum Jahr 2030 um über 36 
Prozent bis auf eine Anzahl von 1.143 steigen. Der 
Anteil der Altersgruppe an der Gesamtbevölkerung 
läge dann bei über 24 Prozent.

Veränderung der Personen über 65 Jahre nach 
Altersgruppen 
(Bevölkerungsvoraussage 2016 bis 2030)

2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030

65- u80 Don./Gög. 628 654 676 712 750 815 854 857

ü80 Don./Gög. 212 222 244 256 264 255 259 286
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Wie im Seniorenbericht 2010 angekündigt, setzt sich 
der Wachstumstrend der älteren Bevölkerung fort. 
Die Altersgruppe der 65-bis 80-Jährigen soll bis zum 
Jahr 2030 um 36,5 Prozent wachsen. Das sind 229 
Personen mehr. Dieses Wachstum ist drei Mal so hoch 
als in Ulm. Die Altersgruppe der über 80-Jährigen soll 
ähnlich, um fast 35 Prozent, steigen. Das sind im Jahr 
2030 insgesamt 74 Personen mehr. Diese Zahl ist fast 
doppelt so hoch als die in der Gesamtstadt.
Das vorausgesagte Bevölkerungswachstum hat sich 
bestätigt. Entsprechend braucht es eine Infrastruktur 
mit professionellen Leistungen, die dem steigenden 
Hilfebedarf im Alter, insbesondere bei Pflegebedürf-
tigkeit gerecht wird. In den Ortschaften des Ulmer 
Südens gibt es ein sehr geringes Aufkommen von 
Pflegeleistungen. Folglich braucht es die Unterstüt-
zung und Stärkung von familiären und nachbar-
schaftlichen Strukturen.

Wohnen und Wohnumfeld
Im Juli 2011 wurde in Donaustetten ein Rewe-Markt 
eröffnet. Auch von den älteren Mitbürgerinnen und 
Mitbürgern wird der Markt als attraktives Angebot 
in der Ortschaft angenommen. Vom Handelsverband 
Deutschland wurde der Nahversorger im Dezember 
2016 mit dem Qualitätszeichen „Generationen-
freundliches Einkaufen“ ausgezeichnet. Dies bedeu-
tet, dass der tägliche Einkauf für alle Kundinnen und 
Kunden barrierefrei und beschwerdearm erfolgt. Die 
heutige Struktur der beiden Ortschaften mit Bäcker, 
Metzger, Apotheke, Sparkasse und Volksbank in der 
Ortsmitte Riedlen kann als relativ gut bezeichnet 
werden. Das gute Angebot wird um ein Lebensmit-
telgeschäft, zwei Allgemeinärzte und zwei Zahnarzt-
praxen, Heilpraktiker sowie eine Physiotherapiepraxis 
ergänzt. Hervorzuheben ist außerdem der Wochen-
markt, der donnerstags vormittags auf dem Rathaus-
platz Riedlen stattfindet und nicht nur für Seniorin-
nen und Senioren ein Stück Lebensqualität bietet. 
Die Stadt Ulm sucht zurzeit einen Investor, der eine 
Teilfläche eines südöstlich an die Ortsverwaltung an-
grenzenden Flurstücks erwirbt. Ziel ist es, dort ein 
Angebot für barrierefreies Wohnen, die Betreuung 
von Senioren mit Mobilitätseinschränkungen sowie 
Pflegeangebote
in der Tagespflege in ambulanten oder teilstationä-
ren Pflege-WGs zu schaffen.
Beim ÖPNV konnte durch den im Gemeinderat im 
Mai 2017 verabschiedeten Nahverkehrsplan eine 

wichtige Verbesserung realisiert werden. So soll 
spätestens zum Fahrplan 2020 eine Busanbindung 
Gögglingen/Donaustetten-Unterweiler-Wiblingen 
umgesetzt werden. Gerade für Seniorinnen und Se-
nioren verbessert sich die Situation, denn dann kön-
nen Fachärzte und weitere Einkaufsmöglichkeiten in 
Wiblingen aufgesucht werden. 

Gesellschaftliche Teilhabe
Mit über 15 Vereinen und Institutionen, die vom Ak-
kordeonklub Gögglingen bis zu den Zoll-Zillenfahrer 
Gögglingen/Donaustetten reichen, ist die Doppelort-
schaft gut mit Möglichkeiten ausgestattet, um auch 
im Alter aktiv sein zu können. Genannt werden soll 
hierbei die vorbildliche Arbeit bei den zwei katholi-
schen Kirchengemeinden und der evangelischen Kir-
chengemeinde im Ort. Die katholischen Kirchenge-
meinden „Heilig-Kreuz“ und „Zur Heiligen Familie“ 
laden je einmal im Monat zum Seniorennachmittag 
ein und veranstalten auch Ausflüge. Der Kaffeetreff 
der evangelischen Kirchengemeinde wird generati-
onsübergreifend auch von Seniorinnen und Senioren 
besucht, ebenso wie die vielen anderen kirchlichen 
Angebote beider Konfessionen. Auf Initiative der 
Ortsverwaltung wurde zudem das Projekt „Senio-
ren in Aktion“ ins Leben gerufen. Die Seniorinnen 
und Senioren treffen sich einmal im Monat, um zu-
sammen Ausflüge in die nahe Umgebung zu unter-
nehmen. Der Gruppe steht seit diesem Jahr im alten 
Schulhaus in Gögglingen ein Raum zur Verfügung. 
Eine Ausstellung von historischen und modernen 
Ansichten wurde gemeinsam zusammengestellt und 
kann von den Bürgerinnen und Bürgern besichtigt 
werden. 
Einmal im Jahr laden Ortschaftsrat, Ortsvereine und 
Ortsverwaltung alle Bürgerinnen und Bürger, die eine 
Altersgrenze von 65 Jahren überschritten haben, zu 
einer vorweihnachtlichen Feier in die Riedlenhalle 
ein. Ein Angebot, das von etwa 200 bis 300 Perso-
nen genutzt wird.
Außerdem nehmen immer mehr Menschen ab 65 
Jahren die vielen Möglichkeiten in den Bereichen Bil-
dung, Begegnung und Freizeitgestaltung in der Stadt 
wahr. 
Die Seniorinnen und Senioren sind eine wichtige und 
unverzichtbare Stütze unserer örtlichen Vereine. Die 
Spiel- und Sportgemeinschaft Ulm 99 (SSG Ulm 99) 
bietet neben einer Vielzahl von Angeboten auch spe-
zifische Gymnastik-Einheiten für ältere Frauen und 
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Männer an. 
Auch in Gögglingen/Donaustetten ist die freiwillige 
Feuerwehr nicht nur für die Brandbekämpfung zu-
ständig, sondern sie ist auch Ort der Begegnung und 
des geselligen Beisammenseins. Nach ihrem aktiven 
Dienst wechseln die Kameraden in die Altersabtei-
lung, die sich weiterhin regelmäßig trifft. Darüber hi-
naus gibt es in beiden Ortschaften eine Vielzahl von 
Veranstaltungen, die von Lieder- und Kabarett-Aben-
den über das Sommerfest der Blasmusik bis hin zum 
Donausommer reichen, den neun Vereine gemein-
sam auf die Beine stellen. 
Durch seine Besuche bei Geburtstagen und bei Ehe-
jubilaren, erfährt der Ortsvorsteher im persönlichen 
Gespräch mehr über die Wünsche und Probleme der 
Seniorinnen und Senioren und erhält Anregungen 
darüber, wo die Dorfgemeinschaft helfend eingrei-
fen kann. Auch gibt es einen Besuchsdienst der je-
weiligen Kirchen und der Vereine.

Information und Beratung
Die Ortsverwaltung leistet Hilfe und gibt Rat, wenn 
Familie, Freunde und Nachbarschaft nicht weiter-
helfen können. Hier werden alle Fragen zum Thema 
Alter beantwortet. Nicht selten tauchen Fragen und 
Sachverhalte auf, die bei den Seniorennachmittagen 
der Kirchen sowie Treffen von „Senioren in Aktion“ 
aufkamen. Diese werden unter Umständen mit Hilfe 
der zuständigen städtischen Abteilung besprochen 
bzw. an diese weitergeleitet. 

Hilfen im Alltag
Der prognostizierte Anstieg der Anzahl der Hoch-
betagten erfordert neben familiären und nachbar-
schaftlichen Hilfestrukturen auch die Entwicklung 
semiprofessioneller Hilfe in Form einer organisierten 
Nachbarschaftshilfe. Am 22. Mai 2011 wurde die 
„Organisierte Nachbarschaftshilfe - Die Brücke“ in 
Gögglingen/Donaustetten gegründet. Frauen und 
Männer aus den beiden Ortschaften setzen sich en-
gagiert und freiwillig gegen eine Aufwandsentschä-
digung für ihre Mitmenschen ein - unabhängig von 
Geschlecht, Konfession und Herkunft.
Träger der organisierten Nachbarschaftshilfe ist die 
katholische Kirchengemeinde Heilig Kreuz in Gög-
glingen. 
Die Anbieter von „Essen auf Rädern“ beliefern auch 
Kunden in Gögglingen/Donaustetten. Einen speziel-
len Mittagstisch für Seniorinnen und Senioren gibt es 

nicht, jedoch gibt es vier Gaststätten.
Pflege
In Gögglingen/Donaustetten gibt es keinen ambu-
lanten Pflegedienst. Pflegebedürftige werden von Er-
bach, Illerkirchberg, bzw. von Wiblingen aus betreut. 
Bei der Wahl eines Pflegeheims wählen die Men-
schen aus der Doppelortschaft derzeit häufig Wiblin-
gen oder Erbach.

4.7.5. HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN 

•  Handlungsempfehlung 77
  Schaffung einer betreuten Wohnform zentral gele-

gen möglichst gekoppelt mit einem weiterführen-
den Betreuungs- oder  Pflegeangebot

• Handlungsempfehlung 78
  Einen Investor suchen, der eine Teilfläche eines 

südöstlich an die Ortsverwaltung angrenzenden 
Flurstücks erwirbt, um dort ein Angebot für barrie-
refreies Wohnen, die Betreuung von Senioren mit 
Mobilitätseinschränkungen sowie Pflegeangebote 
in der Tagespflege in ambulanten oder teilstatio-
nären Pflege-WGs zu schaffen.
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Veränderung der Personen über 65 Jahre nach 
Altersgruppen 
(Bevölkerungsvoraussage 2016 bis 2030)

6,1 %
Ulm: 11 %

2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030

65- u80 Unterw. 213 216 203 215 218 214 224 226

ü80 Unterw. 63 77 82 95 93 96 98 102
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Wie im Seniorenbericht 2010 angekündigt, steigt die 
Altersgruppe der über 80-Jährigen drastisch. Die Al-
tersgruppe der 65-bis 80-Jährigen soll bis zum Jahr 
2030 lediglich um 6,1 Prozent wachsen. Das sind 13 
Personen mehr. Die Zahl liegt deutlich unter dem ge-
samtstädtischen Schnitt. Die Altersgruppe der über 
80-Jährigen soll um fast 62 Prozent steigen. Das sind 
im Jahr 2030 insgesamt 39 Personen mehr. Dies ist 
dreimal so viel wie in der Gesamtstadt.
Das vorausgesagte Bevölkerungswachstum hat sich 
bestätigt. Entsprechend braucht es professionelle 
Leistungen, die dem steigenden Hilfebedarf im Alter, 
insbesondere bei Pflegebedürftigkeit gerecht wer-
den. In Unterweiler werden bisher Pflegeleistungen 
kaum oder gar nicht in Anspruch genommen. Folg-
lich braucht es die Unterstützung und Stärkung von 
familiären und nachbarschaftlichen Strukturen.

Wohnen und Wohnumfeld
In Unterweiler gibt es einen Friseur, einen Fußpfle-
ge-Salon, einen Bäcker, der einige Grundnahrungs-
mittel im Angebot hat, eine Filiale der Sparkasse, 
einen Bücherbus der Stadtbibliothek Ulm und ein Bü-
cherhäusle für den freien Büchertausch. Unterweiler 
liegt nahe an Wiblingen und seine Einkaufsmöglich-
keiten, nahe an Illerkirchberg mit dem dort ansäs-
sigen „Netto“ und nahe an Donaustetten mit dem 
dort ansässigen „Rewe“ Markt. Leider sind die Ver-
bindungen des ÖPNV nicht besonders gut, so dass 
gerade die Hochbetagten, die nicht mehr mit dem 
Fahrrad unterwegs sein können und Schwierigkeiten 
haben, sich zu versorgen. Der aktuelle Nahverkehr-
splan sieht ab 2018 sowie 2020 eine stufenweise 
Verbesserung der Busverbindung nach Ulm, Wiblin-
gen, Donaustetten und Gögglingen vor.
Im Sterbefall werden die Bürgerinnen und Bürger aus 
Unterweiler auf dem Wiblinger Friedhof bestattet. 

4.7.6. BEVÖLKERUNGSENTWICKLUNG UND 
BESONDERHEITEN IN UNTERWEILER

Zum Stichtag 31.12. 2016 lebten in der Ortschaft Un-
terweiler 1.308 Personen. Die Gesamtbevölkerung ist 
seit dem Jahr 2009 um 0,6 Prozent gesunken. Laut 
Bevölkerungsvoraussage wird die Personenzahl bis 
zum Jahr 2030 um über 16 Prozent auf 1.520 Per-
sonen steigen.

Der Anteil der über 65-Jährigen liegt zum Stichtag bei 
276 Personen, das ist ein Anteil von 21,1 Prozent an 
der Gesamtbevölkerung (Vergleich 2009: 17,2 Pro-
zent). Laut Bevölkerungsvoraussage soll die Zahl der 
über 65-Jährigen bis zum Jahr 2030 um fast 19 Pro-
zent auf eine Anzahl von 328 steigen. Der Anteil der 
Altersgruppe an der Gesamtbevölkerung läge dann, 
moderat erhöht, bei 21,5 Prozent, entsprechend der 
wachsenden Gesamtbevölkerung.
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Dies kann für Angehörige im hohen Alter, die das 
Grab besuchen möchten, zur Belastung werden. Es 
gibt deshalb Überlegungen, ob man auch in der ein-
zigen Ulmer Ortschaft, die keinen Friedhof hat, Be-
gräbnisstätten zur Verfügung stellt. 

Gesellschaftliche Teilhabe
Die kirchlichen Aktivitäten in Unterweiler sind sowohl 
bei der evangelischen als auch katholischen Gemein-
de an Wiblingen angebunden. Nicht wenige Senio-
rinnen und Senioren aus Unterweiler sind in Wiblin-
gen aktiv, unter anderem auch im Förderverein für 
das Altenpflegeheim. Auch in Unterweiler werden 
die Mitglieder bestehender Gruppen üblicherweise, 
wie zum Beispiel der Männergymnastik, gemeinsam 
älter. Ist ein bestimmtes Alter erreicht, wird unter 
neuem Namen eine jüngere Gruppe gegründet.
Herzstück der Seniorenarbeit ist eine ehrenamtlich 
geführte Gruppierung, die unter dem Titel 60+ ein-
mal im Monat ein Programm für ältere Menschen 
anbieten. Dazu gehören Spielenachmittage, Ausflü-
ge und Feste.
Der Seniorennachmittag für alle Unterweiler Bürge-
rinnen und Bürger, die über 65 Jahre alt sind, erfreut 
sich unter dem Titel „Frühlingsfest“ großer Beliebt-
heit. Rund die Hälfte der 213 Bürger dieser Alters-
gruppe nehmen daran teil. Man versammelt sich bei 
Kaffee und Kuchen und es gibt ein abwechslungsrei-
ches Programm. Die Ortsverwaltung organisiert die 
Veranstaltung, der Ortschaftsrat bedient und verkös-
tigt die Gäste.
Darüber hinaus gibt es in Unterweiler eine Narren-
zunft sowie den Sportverein Unterweiler, der ein 
vielfältiges Angebot - nicht nur für Seniorinnen und 
Senioren - bietet.

Beratung und Information
Wie auch in den anderen Ortschaften ist der Ortsvor-
steher Ansprechpartner und kann Hilfe geben und zu 
vielen Themen beraten. Die Ortsverwaltung vermit-
telt Adressen, wie die von „Ruf und Tat“ oder den 
Pflegediensten. Informationen geben auch die Pfar-
rer der katholischen und evangelischen Kirche. Wei-
teres wichtiges Kommunikationsmittel ist das örtliche 
Mitteilungsblatt und der Aushang am Rathaus. Viele 
Neuigkeiten werden „Mund zu Mund“ weitergetra-
gen. Darüber hinaus können die Bürgerinnen und 
Bürger auch auf den zentralen Pflegestützpunkt der 
Stadt oder auf die zentralen Strukturen der Wohl-

fahrtsverbände zurückgreifen.

Hilfe im Alltag
Bislang reichen die familiären und nachbarschaftli-
chen Strukturen aus. Allerdings ist in Unterweiler die 
in Wiblingen angesiedelte Nachbarschaftshilfe „Ruf 
und Tat“ sehr aktiv.
Im Hinblick auf den prognostizierten Anstieg von 
Einwohnerinnen und Einwohnern, die über 75 Jahre 
alt sind, ist die Etablierung einer semiprofessionellen 
Hilfestruktur, die auch akzeptiert wird, sehr zu be-
grüßen.

Pflege
Inwieweit sich auch Tagesbetreuungsangebote in 
Unterweiler etablieren können, bleibt abzuwarten.
Entscheiden sich die Menschen in Unterweiler für 
eine Heimunterbringung, orientieren sich viele in 
Richtung der Pflegeeinrichtungen in Wiblingen.

4.7.7. HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN 

•  Handlungsempfehlung 79:
   Mittelfristig sollte überlegt werden, in wieweit 

Tagesbetreuungsangebote auch in einer kleinen 
Ortschaft wie Unterweiler bedarfsgerecht und der 
Struktur der Ortschaft angepasst, entwickelt wer-
den können.

• Handlungsempfehlung 80:
  Es sollte überprüft werden, in wieweit die Einrich-

tung eines Friedhofs auf Unterweiler Gemarkung 
möglich ist.
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5.1. ALTER UND MIGRATION

Bundesweit wächst in der internationalen Bevölke-
rung der Anteil der Seniorinnen und Senioren. So wird 
bei den über 64-Jährigen mit Migrationshintergrund 
in Deutschland von 2012 bis 2013 ein Anstieg von 
1,6 Mio. auf 2,8 Mio. Menschen prognostiziert (11. 
Bericht der Beauftragten der Bundesregierung für 
Migration, Flüchtlinge und Integration, Dez.2016). 

Die sogenannte Pendelmigration, in der die Men-
schen Teile des Jahres im Herkunftsland und den 
Rest in Deutschland leben, betrifft nur einen Teil der 
Herkunftsländer. Sie ist zum Beispiel unter Spätaus-
siedlerinnen und Spätaussiedlern, die in der Regel im 
Familienverbund gekommen sind, weniger verbrei-
tet als bei Menschen, die im Rahmen der Anwerbe-
abkommen zugewandert sind. Deutschland als das 
Land, in dem die Kinder und Enkelkinder leben, wird 
mit steigendem Alter und sinkender Mobilität Le-
bensmittelpunkt. 
Dabei ist die Wohnsituation älterer Zugewanderter 
im Durchschnitt schlechter als die von Menschen 
ohne internationale Wurzeln: Sie wohnen im Ver-
gleich häufiger zur Miete bei oft geringerer Qualität 
und Größe der Wohnungen. Barrierefreiheit im häus-
lichen Umfeld ist damit oft erschwert.
Studien des Sachverständigenrats deutscher Stiftun-
gen für Integration und Migration im Bundesschwer-
punktjahr 2015 „Gesundheit und Pflege in der Ein-

wanderungsgesellschaft“ zeigen, dass hinsichtlich 
der Pflegeerwartungen ältere Menschen mit interna-
tionalen Wurzeln noch stärker als Ältere ohne Migrati-
onsgeschichte die häusliche Pflege durch Angehörige 
bevorzugen. Auch die internationalen Angehörigen 
sehen sich hier stärker in der Pflicht, als Angehörige 
ohne internationale Wurzeln. Ältere mit internatio-
nalen Wurzeln wünschen sich zudem vielfach eine 
muttersprachliche Betreuung. Die Befragten berich-
teten häufig von Zugangsbarrieren: Sie fühlen sich 
nicht ausreichend informiert über Leistungen, die 
die Pflegeversicherung bietet sowie darüber wie eine 
Pflegestufe beantragt wird und welche Angebote es 
gibt, um pflegende Angehörige zu entlasten. Hinzu 
kommen finanzielle Hürden, sprachliche und religi-
ös-kulturelle Barrieren sowie eine unzureichende 
Nutzerorientierung der Angebote für Menschen mit 
Migrationshintergrund. Kultursensible Konzepte in 
Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen sind in der 
Breite nicht vorhanden oder weisen noch deutliche 
Defizite auf. Auch die Pflegeberatung deckt die Be-
dürfnisse von Menschen mit Migrationshintergrund 
nur lückenhaft ab. Für eine interkulturelle Öffnung 
pflegerischer Beratungs- und Versorgungsangebote 
betonen die Forschungsergebnisse, dass es von zen-
traler Bedeutung ist, dass alle in der Pflegeberatung 
und -versorgung tätigen Personen mit Konzepten der 
Kultursensibilität vertraut sind und entsprechende 
Aus- und Weiterbildungen angeboten werden. 
In Ulm hat - Stand 31.12.2016 - knapp ein Drittel 

5. QUERSCHNITTSTHEMEN
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Die Weststadt beherbergt die meisten Seniorinnen 
und Senioren mit internationalen Wurzeln, etwa 

doppelt so viele wie am Eselsberg.

der über 60-Jährigen internationale Wurzeln (9.190 
Menschen). Die größte Gruppe mit 3.655 Personen 
gehört zur Altersgruppe der 65 –und unter 75-Jäh-
rigen. Bei den hochaltrigen Menschen ab 80 Jahre 
liegt der Anteil der Zugewanderten aktuell noch bei 
24 Prozent. Doch zeigt ein Jahresvergleich ab 2012, 
dass auch hier der Migrantenanteil langsam steigt. 
Hier wirkt sich vor allem die Zuwanderung im Rah-
men des Anwerbeabkommens aus.

Aufgeschlüsselt nach den zehn personenstärksten 
Bezugsländern zeigt sich, dass bei den 60- und unter 
75-Jährigen die aus der Türkei stammenden Perso-
nen die deutlich größte Gruppe bildet. Menschen, 
die über 75 Jahre alt sind, stammen vornehmlich aus 
Polen, Rumänien und der Tschechischen Republik. In 
der Mehrzahl sind diese vermutlich als Spätaussiedle-
rinnen und Spätaussiedler zugewandert.

Diagramm 23

Diagramm 24 (Quelle: Stadt Ulm BD)
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Die Stadt Ulm hat sich in den vergangenen Jahren 
verstärkt des Themas „Alter und Migration“ ange-
nommen. 
Der Fachtag „Älterwerden in der Internationalen 
Stadt Ulm“ am 07.10.2014 im Stadthaus Ulm ermög-
lichte eine erste Positionsbestimmung für Ulm aus 
unterschiedlichen interdisziplinären Blickwinkeln. Im 
folgenden Jahr wurden die Anregungen der Tagung 
durch den Fachworkshop „Menschlich. Vielfältig. In-
terkulturell - Diversität in der Pflege“ für ambulante 
und stationäre Einrichtungen, Besuchsdienste und 
Migrantencommunities vertieft. Die Referentin, Lei-
terin eines Frankfurter Heimes, in dem Menschen aus 
unterschiedlichen Herkunftsländern wohnen, fasste 
die Herausforderungen der interkulturellen Öffnung 
im Pflegebereich wie folgt zusammen: 
„Die „Zutaten“ für die interkulturelle Pflege sind ein-
fach, aber ein gutes Angebot daraus zu machen ist 
schwierig. Wir können jede/n unterbringen und pfle-
gen. Aber fühlt der Mensch sich hier dann bei uns 
auch angenommen und zuhause?“
Antworten auf diese Fragen im Bereich der ambu-
lanten Pflege suchte das Modellprojekt „Interkul-
turelle Öffnung des ambulanten Pflegedienstes der 
Arbeiterwohlfahrt Ulm“, das der Bezirksverband der 
Arbeiterwohlfahrt Württemberg in den Jahren 2014 
und 2015 mit Förderung des Baden-Württember-
gischen Sozialministeriums in der Ulmer Weststadt 
durchführte. 
Für den ambulanten Pflegedienst in der Weststadt 
wurden exemplarisch ein Leitbild entwickelt und 
Maßnahmen zur Organisations- und Teamentwick-
lung initiiert. Eine dolmetschergestützte Veranstal-
tungsreihe für Zugewanderte unter Einbeziehung der 
AWO-Beratungsstelle sowie zielgruppenorientier-
te Beratungsflyer in türkisch und russisch sprachen 
die Zielgruppe und ihre Angehörigen direkt an. Des 
Weiteren wurden verschiedene Arbeitshilfen erarbei-
tet. Als Ergebnis der Projektmaßnahmen zeigte sich, 
dass die Leistungen des Pflegedienstes wie auch der 
Beratungsstelle spürbar stärker von internationalen 
Seniorinnen und Senioren in Anspruch genommen 
wurden. Ein Erfolgsfaktor hierfür war letztlich vor al-
lem die Entwicklung einer Haltung in Bezug auf kul-
tursensible Pflege, die Menschen unterschiedlicher 
Herkunft respektvoll und wertschätzend betreut. 
Dies ist eigentlich eine Verpflichtung und Selbstver-
ständlichkeit und wurden in dem Projekt durch die 
o.g. Maßnahmen jedoch nochmals spezifisch mit Le-

ben gefüllt. Ein weiterer Faktor war der Aufbau und 
die Pflege einer Vertrauenskultur, in der „Türöffner/
innen“ mit einer Vertrauensstellung in den Commu-
nities ebenso eine wichtige Rolle spielten wie eine 
hohe personelle Kontinuität innerhalb des Dienstes. 
Diese Impulse sollten nun weiterentwickelt wer-
den. Denn noch immer sind in Ulm vergleichsweise 
wenige internationale Seniorinnen und Senioren in 
der ambulanten und stationären Altenhilfe. Nach 
einer Umfrage der Stadt Ulm aus dem Jahre 2017, 
die zumindest Tendenzen aufzeigen konnte, liegt 
im stationären Bereich ebenso wie bei ambulanten 
Pflegediensten oder niederschwelligen Betreuungs-
angeboten der Anteil der Menschen mit internatio-
nalen Wurzeln klar unter 10 Prozent. 
Bislang findet die Betreuung internationaler Seniorin-
nen und Senioren in Ulm noch weitgehend im Kreise 
der Verwandten und Bekannten statt sowie in den 
Gemeinden oder Verbänden. Große Hilfsbereitschaft 
und ehrenamtliches Engagement sind nicht nur bei 
religiös geprägten Communities zu verzeichnen. 
Doch auch hier stellt die Berufstätigkeit der Angehö-
rigen zunehmend eine Herausforderung dar.
In den Ulmer religiösen Communities (aber nicht nur 
dort) werden Altenpflege und Krankenbesuche als 
religiöse wie auch traditionelle Pflicht angesehen. 
Kranke und Pflegebedürftige werden in erster Linie 
durch eigene Familienmitglieder oder auch Verwand-
te bzw. Bekannte betreut, teilweise auch von Mitglie-
dern der Gemeinden oder der Verbände. 
Das Modellprojekt in der Weststadt hat einen Weg 
für die interkulturelle Ausrichtung ambulanter Diens-
te aufgezeigt. Angebote für bestimmte Sprach-/
Volksgruppen werden v.a. in zahlenmäßig größeren 
Zuwanderergruppen nachgefragt. Dem steht aller-
dings die wachsende ethnische Vielfalt unter den Se-
niorinnen und Senioren entgegen. 

Die psychische Belastung pflegender Angehöriger 
bedarf künftig ebenfalls stärkerer Aufmerksam-
keit. Sie ist bei Menschen mit internationalen Wur-
zeln noch höher als bei Einheimischen (Hürrem Te-
zcan-Güntekin und Oliver Razum im Dt. Ärzteblatt 
2015; 112(39)). Bislang konnte in Ulm ein begleiten-
des Gruppenangebot noch nicht dauerhaft etabliert 
werden. 
Die stationären Einrichtungen sehen die Notwendig-
keit des kultursensiblen Ausbaus der Pflegeangebo-
te, sind aber in der erfolgreichen Ansprache interna-
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tionaler Bewohner/-innen zumeist noch am Anfang. 
Die AWO arbeitet derzeit aufgrund der Erfahrungen 
aus ihrem Modellprojekt an der Entwicklung einer 
ambulant betreuten Wohngemeinschaft für interna-
tionale Klient/innen als Alternative zum klassischen 
Pflegeheim.
Im Bereich der Kultur- und Freizeitgestaltung spricht 
der Generationentreff mit seinen breiten Angeboten 
zahlreiche internationale Seniorinnen und Senioren 
an; viele stammen aus dem osteuropäischen Raum. 
Seniorinnen und Senioren muslimischen Glaubens 
werden vor allem über die islamischen Gemeinden 
erreicht. In der Ulmer Synagoge trifft sich seit vie-
len Jahren eine Seniorengruppe mit vornehmlich 
russischen Wurzeln, um ihre Deutschkenntnisse zu 
pflegen. Viele Migrantenvereine und -communities 
bieten Gelegenheit zu muttersprachlichen Treffs, 
Begegnungen und Angeboten, die vom gemeinsa-
men Teetrinken und Fußball schauen bis zum Chor 
reichen. Inwieweit eine Einbindung in die allgemei-
nen Angebote im Freizeit-, Kultur- und Sportbereich 
gelingt - was zum Beispiel für die wachsende Anzahl 
jüngerer Seniorinnen und Senioren interessant wäre 
- ist in der Regel milieuabhängig. 
Bei den Nachbarschaftshilfen besteht zum Teil noch 
Entwicklungsbedarf, vor allem auf Ebene des je-
weiligen Sozialraums. Hier werden sich zunehmend 
Anforderungen entwickeln. Ein Teil der älteren Zu-
gewanderten ist noch in ein funktionierendes fami-
liäres Umfeld eingebunden. Vereine und Verbände, 
zum Beispiel aus dem religiösen Bereich übernehmen 
Hilfen und Besuche bei alten und kranken Mitglie-
dern. Traditionell mag daher in einigen Kulturen 
auch Zurückhaltung bestehen, bislang unbekannte 
und fremde Menschen als Besucher zu akzeptieren. 
Die Quartiers- und Sozialraumentwicklung bietet hier 
Entwicklungschancen im wohnortnahen und ver-
trauten Umfeld.
Der Informations- und Beratungsbedarf älterer 
Migrantinnen und Migranten ist auch in Ulm wei-
terhin hoch. Wichtig sind die neutrale, umfassende 
Information und Beratung internationaler Familien 
über das deutsche Pflegesystem, dessen Leistungen 
und Unterstützungsmöglichkeiten sowie eine Ori-
entierungshilfe bei der qualitativen Beurteilung von 
Leistungen unterschiedlicher Anbieter. Schon aus 
Kapazitätsgründen kann der Pflegestützpunkt hier 
nicht die einzige Anlaufstelle sein. Hilfreich wäre ein 
aufsuchender, kultursensibler Ansatz, ggfs. mit Ein-

bindung von Schlüsselpersonen aus Communities.  
Inzwischen ermöglicht der städtische und ehrenamt-
lich durchgeführte Internationale Dolmetscherdienst 
Ulm (IDU) muttersprachliche Unterstützung bei Be-
ratungsgesprächen (mit Ausnahme medizinischer 
und rechtlicher Sachverhalte), die unter anderem von 
der städtischen Altenhilfe regelmäßig genutzt wird. 
Der Pflegestützpunkt bot 2015 - 2017 Informations-
veranstaltungen in Moscheegemeinden und für die 
Dolmetschenden des Internationalen Dolmetscher-
dienstes Ulm (IDU) an. Die Migrationsberatungs-
dienste der Wohlfahrtsverbände und das Italienische 
Sozialsekretariat Patronato ACLI, das Hilfestellung in 
Rentenangelegenheiten für italienische Bürgerinnen 
und Bürger sowie deren Angehörigen bietet, sind 
zum Teil erste (muttersprachliche) Anlaufstellen für 
Zugewanderte, die eine Beratung suchen. 
In der Pflege sind aktuell bereits viele Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter mit internationalen Wurzeln be-
schäftigt. Unabhängig von ihrer formalen Qualifika-
tion kann durch sie vielfach eine muttersprachliche 
und kulturangepasste Ansprache erfolgen. Stammen 
sie aus dem gleichen Kultur- und Sprachraum, sind 
sie vor allem für internationale Seniorinnen und Se-
nioren mit Demenz unverzichtbare Brückenpersonen 
in der Betreuung. Ihr kulturspezifisches Wissen kann 
interkulturelle Öffnungsprozesse in Einrichtungen 
unterstützen. 
Ausgehend von den Leitlinien des Seniorenberichts 
ist es unser Ziel, dass internationale Seniorinnen und 
Senioren an den Angeboten der Altenhilfe in glei-
chem Maße teilhaben wie Seniorinnen und Senioren 
ohne internationale Wurzeln. Da eine kultursensible 
Unterstützung oftmals neue und andere Wege be-
nötigt, sollte die interkulturelle Öffnung von Ange-
boten für Seniorinnen und Senioren im Freizeit-, Be-
treuungs- und Pflegebereich vorangetrieben werden. 
Wünschenswert ist v.a. bei der Ausgestaltung von 
Angeboten, die Zugewanderte als eine Zielgruppe im 
Blick haben, ein partizipativer Prozess mit Einbezie-
hung der Zielgruppe(n), der bedarfsgerechte Ange-
bote ermöglicht. Die Quartiers- und Sozialraumorien-
tierung eröffnet hier neue Möglichkeiten.
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5.1.1. HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN

• Handlungsempfehlung 81: 
  Ausbau muttersprachlicher Informations- und Be-

ratungsmöglichkeiten für ältere Zugewanderte 
und ihre Angehörigen, u.a. durch Einbindung in 
bestehende Beratungssysteme wie den Pflege-
stützpunkt, in unterschiedlichen Formaten (Print-
medien, Gruppen- und Einzelansprache, auch auf-
suchend etc.), wenn möglich in Kooperation mit 
Migrantencommunities und Multiplikatoren

• Handlungsempfehlung 82:
   Förderung der Teilhabe pflegender Angehöriger 

mit internationalen Wurzeln in Sorgenden Ge-
meinschaftsnetzwerken, exemplarisch umgesetzt 
in 2-3 Quartieren.

• Handlungsempfehlung 83:
  Einrichtung interkulturell offener ambulanter 

Wohngemeinschaften für Seniorinnen und Senio-
ren und Entwicklung weiterer kultursensibel aus-
gerichteter stationärer Wohn- und Pflegeangebote 
für eine interkulturell vielfältige Bewohnerschaft.

•  Handlungsempfehlung 84:
  Ebenfalls ausgebaut werden sollte das Angebot an 

kultursensibler Tagesbetreuung, um (v.a. berufstä-
tige) pflegende Angehörige zu entlasten

5.2. ALTER UND BEHINDERUNG

Das Thema Alter und Behinderung ist so aktuell wie 
nie zuvor. Dafür gibt es zwei wichtige Gründe: Zum 
einen werden immer mehr Menschen älter als frü-
her. Damit einhergehend bekommen in dieser Grup-
pe viele mit zunehmendem Alter eine Behinderung. 
Zum anderen wird die Gruppe derjenigen immer äl-
ter, die von Geburt an oder im Laufe ihres Lebens 
eine Behinderung bekommen haben. Denn durch 
den medizinischen Fortschritt und eine verbesserte 
Pflege, Betreuung und Förderung haben auch Men-
schen mit Schwerst- und Mehrfachbehinderung eine 
deutlich gestiegene Lebenserwartung. Es geht nicht 
darum, eine Altenhilfe für Menschen mit Behinde-
rung zu schaffen, denn ältere Menschen mit Behin-
derung haben die gleichen Grundbedürfnisse wie 
andere ältere Menschen. Es geht um die Wahrung 
der eigenen Identität, größtmögliche Selbstständig-
keit, die Möglichkeit einer sinnvollen Beschäftigung 
und die Teilnahme am sozialen Leben in der Gemein-
schaft.

Fälle EGH nach Altersstruktur mit /  ohne Pf legestufe

Jahr EGH gesamt
bis unter 
65 J.  alle

bis unter 65 J. 
mit PS

bis unter 65 J. 
ohne PS

2010 700 660 173 487
2014 804 750 193 557
2016 862 803 220 583

Steigerung 2010-2014 13,6% 11,6% 14,4%
Steigerung 2014-2016 7,1% 14,0% 4,7%
Gesamtsteigerung 2010-2016 21,7% 27,2% 19,7%

Jahr
65 J.-79 
J.  alle

65 J.-79 J. mit 
PS

65 J.-79 J. 
ohne PS ab 80 J. alle

ab 80 J. 
mit PS

ab 80 J. 
ohne PS

2010 40 6 34 0 0 0
2014 52 17 35 2 1 1
2016 54 23 31 5 1 4

Steigerung 2010-2014 30,0% 183,3% 2,9% 200,0% 100,0% 100,0%
Steigerung 2014-2016 3,8% 35,3% -11,4% 150,0% 0,0% 300,0%
Gesamtsteigerung 2010-2016 35,0% 283,3% -8,8% 500,0% 100,0% 400,0%
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Tagesbetreuung für Senioren
Der Übergang von der Berufstätigkeit ins Senio-
rendasein ist ein ebenso gravierender Schritt, wie er 
auch von Menschen ohne Behinderungen erlebt und 
empfunden wird. Bei diesen Menschen gibt es dabei 
oftmals die Verknüpfung der Beschäftigung in Werk-
stätten für Menschen mit Behinderung mit einer da-
mit einhergehenden Freizeitgestaltung, die oftmals 
vom gleichen Träger angeboten wird. Diese Verbin-
dung endet mit dem Verlust des Arbeitsplatzes und 
macht neue Formen der Alltagsgestaltung notwen-
dig. 31 Menschen mit Behinderung aus dem Alb-Do-
nau-Kreis und der Stadt Ulm besuchen eine Tages-/
Seniorenbetreuung. Die Tagesbetreuung soll nicht 
einfach die Werkstattstrukturen fortsetzen, denn 
auch Seniorinnen und Senioren mit Behinderung ha-
ben ein Recht auf Ruhestand. Es geht darum, Mög-

lichkeiten einer sinnvollen Betätigung zu schaffen, 
um weiterhin aktiv im Leben dabei zu sein. Für ältere 
Menschen mit Behinderung sollte deshalb eine mög-
lichst breite Palette an Angeboten im Wohnumfeld 
vorgehalten werden. Hierzu zählen auch Angebote 
von Bildungseinrichtungen, Kirchengemeinden und 
Vereinen vor Ort, die sich an alle älteren Menschen 
richten. Hilfreich für einen gut gelingenden Über-
gang ins Seniorendasein sind „Wegbegleiter“, die 
den Alterungsprozess begleiten und den Menschen 
helfen, den Tag auch ohne Arbeit zu strukturieren. In 
Zukunft kommt es darauf an, flexible Konzepte der 
Seniorenbetreuung zu entwickeln, unabhängig von 
Immobilien und Räumlichkeiten. Ein besonderes Au-
genmerk sollte hierbei auf die Einbindung von Ehren-
amtlichen gelegt werden.

Immer mehr Menschen mit Behinderung erreichen 
das Seniorenalter. Viele, die in Werkstätten für Behin-
derte gearbeitet haben, wechseln in den Ruhestand. 
Wichtig ist, dass die Menschen mit Behinderung im 
Ruhestand dabei in ihrem gewohnten Umfeld ver-
bleiben können, vor allem, wenn sie ambulant ver-
sorgt oder privat wohnen. Dabei sind einerseits die 
Verlässlichkeit einer Seniorenbetreuung zur Entlas-
tung der Angehörigen und andererseits eine indivi-
duell passende Tagesstruktur wichtig. Denn für viele 

Menschen mit Behinderung bietet sich das erste Mal 
die Möglichkeit (nach Schule und Werkstatt/Förder- 
und Betreuungsbereich) selbstbestimmt den Tag zu 
organisieren. Die Vorbereitung auf den Ruhestand 
kann beispielsweise durch Kurse unterstützt werden. 
Flexible und abnehmende Arbeitszeiten helfen einen 
Übergang in den Ruhestand einzuleiten. Die Vernet-
zung mit den Regelangeboten der Altenhilfe muss 
weiterhin intensiviert und die Erkenntnisse aus den 
verschiedenen Projekten in die Fläche gebracht wer-

Diagramm 25
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den. Hilfreich sind auch Projekte wie „Gemeinsam 
eigene Wege gehen“ (Erste Fortschreibung des Teil-
habeplans im Alb-Donau-Kreis und in der Stadt Ulm)

Wohnformen
Die künftige Entwicklung wird durch die weite-
re Differenzierung der Lebenslagen von Menschen 
mit Behinderung geprägt sein. Viele älter werdende 
Menschen werden in Heimen und Wohnstätten un-
terstützt. So gibt es in der LWV Eingliederungshilfe 
GmbH (Tannenhof Ulm) einen binnendifferenzierten 
Bereich,  in dem stationäre Wohnplätze für ältere, 
pflegebedürftige Menschen mit Behinderung ange-
boten werden. 
Außerdem werden ambulante Angebote für Senio-
rinnen und Senioren geschaffen, wie zum Beispiel die 
Wohngemeinschaft des Rehavereins in der Syrlinstra-
ße.

Der Gemeindepsychiatrische Verbund
Der Gemeindepsychiatrische Verbund (GPV) der 
Stadt Ulm wurde in der ersten Sitzung des Steue-
rungsgremiums am 16.03.2010 mit Unterzeichnung 
der Kooperationsvereinbarung durch die Mitglieder 
des Steuerungsgremiums formal implementiert. Die 
Geschäftsstelle des Gemeindepsychiatrischen Ver-
bunds ist bei der Stadt Ulm, Fachbereich Bildung und 
Soziales, im Sozialraumteam Mitte/Ost angesiedelt.
Ziele des GPV sind es, das Netz der verschiedenen 
ambulanten, teilstationären und stationären Ange-
bote der psychiatrischen Versorgung enger zu knüp-
fen, eine gemeinsame vertragliche Vereinbarung zur 
Übernahme der Versorgungsverpflichtung für chro-
nisch psychisch Kranke zu erreichen, die vorhande-
nen Ressourcen gemeinsam zu nutzen und Effektivi-
tät und Effizienz der Versorgung zu verbessern und 
zur Qualitätssicherung beizutragen.
Zielgruppe sind alle erwachsenen Menschen mit psy-
chischen Beeinträchtigungen, die in der Stadt oder in 
einer Einrichtung in der Stadt leben und Unterstüt-
zung zur Führung eines selbstständigen und eigen-
verantwortlichen Lebens brauchen. Dazu gehören 
auch Personen mit einer geronto-psychiatrischen 
Erkrankung, sofern diese im jeweiligen Hilfesystem, 
zum Beispiel der Altenhilfe, nicht adäquat versorgt 
werden können und die psychiatrische Erkrankung 
im Vordergrund steht.
Die Teilhabekonferenz (THK) findet monatlich statt. 
Sie bildet das „Herzstück“ des GPV. Ständige Mit-

glieder sind:
• Sozialpsychiatrische Leistungserbringer
• Klinisch-psychiatrische Leistungserbringer
•  Vertreter der niedergelassenen Fachärzte für Psy-

chiatrie in Ulm
• Medizinisch-Pädagogischer Fachdienst
•  Vertreter der Stadt Ulm als Träger der Eingliede-

rungshilfe
• Geschäftsstellenleitung des GPV
In der THK stellen Fachkräfte einer sozialpsychiatri-
schen Einrichtung (Koordinierende Bezugsperson) die 
Hilfeplanung ihres Klienten vor. Bei der Hilfeplanung 
stehen die Wünsche des Klienten im Mittelpunkt. Die 
Mitglieder der THK sprechen nach der Beratung eine 
Empfehlung über die Bewilligung/Weiterbewilligung 
der Eingliederungshilfe durch die Stadt Ulm als Leis-
tungsträger aus. Die Empfehlung beinhaltet auch 
den Bewilligungszeitraum sowie den zuständigen 
Leistungserbringer.
Da alle Beteiligten an einem Tisch sitzen, ergibt sich 
ein vereinfachtes Verfahren.
Personen, die über 65 Jahre alt sind, mit psychischer 
Behinderung und sonstiger seelischer Behinderung 
und Suchterkrankung, die in der THK beraten wur-
den:

Eingliederungshilfe stationär  8 Fälle
Eingliederungshilfe ambulant  15 Fälle  
(16 mit einem Fall Aids-Hilfe)
Eingliederungshilfe teilstationär (Tagesstruktur)  
LT. I.4.5 b und I.4.6   9 Fälle

5.2.1. HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN 

• Handlungsempfehlung 85: 
  Gemeinsam mit der Behindertenhilfe-Fachplanung 

werden Unterstützungsangebote für Seniorinnen 
und Senioren mit Behinderung abgestimmt, zum 
Beispiel mit einer auf die Bedürfnisse von  Seniorin-
nen und Senioren mit Behinderung zugeschnitte-
nen Vorsorge-Mappe (Vgl. Hilfe für Ältere).

• Handlungsempfehlung 86:
  Die Kreise laden regelmäßig zu einer Arbeitsgruppe 

„Senioren  mit Behinderung“ ein, um den Prozess 
des Wechsels in den Ruhestand zu begleiten und 
die Vernetzung mit allen Beteiligten zu sichern. 
Aus dieser Arbeitsgruppe soll eine „Ideenbörse“ 
mit guten Angebots-Beispielen für Seniorinnen 
und Senioren mit Behinderung entstehen.
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5.3. ALTER UND ARMUT 

Einkommen im Alter, das heißt die Verfügung über 
Geld und über ein ausreichendes und kontinuier-
lich fließendes Einkommen, kann als die zentrale 
Voraussetzung für die Gestaltung der Lebenslagen 
der älteren Menschen und damit für Eigenständig-
keit und Selbstbestimmung in einer immer längeren 
Altersphase gelten, die zudem zunehmend durch 
unterschiedliche, an verschiedene Altersphasen ge-
bundene Bedarfslagen gekennzeichnet ist, deren Be-
friedigung zumeist ohne frei verfügbares Geld nicht 
zu haben ist (Vgl. Heinze 2011).
In den verschiedenen Untersuchungen, die Armut im 
nationalen Vergleich zum Thema haben, zählt der 
Süden Deutschlands mit Baden-Württemberg und 
Bayern zu den „reichsten“ Regionen in Deutschland. 
Genauer betrachtet hat der Stadtkreis Ulm mit 9,0% 
relativer Kaufkraftarmutsquote den drittniedrigsten 
Wert im gesamten Bundesgebiet. Auch nach der 
Kennzahl des Deutschen Städtetages, mit der gemes-
sen wird, ob eine Stadt als wohlhabend gilt, dies ist 
dann der Fall wenn die Investitionen höher als die 
Sozialleistungen sind, gilt die Stadt Ulm im Gemein-
definanzbericht 2013 als wohlhabend (Vgl. Armuts-
bericht der Stadt Ulm 2014).
Die meisten Älteren (62Prozent) schätzen ihre mate-
rielle Lage als gut bis sehr gut ein und nur 6 Pro-
zent sehen ihre materielle Lage als schlecht oder eher 
schlecht (Vgl. Generali Altersstudie 2017). Dieses Be-
fragungsergebnis wird auch den Fachkreisen bestä-
tigt, den deutschen Rentnern ginge es finanziell noch 
nie so gut wie heute (Vgl. Heinze 2011).
Auf der anderen Seite gibt es ein Anwachsen der 
Gruppe Älterer, die auf Grund verlängerter Ausbil-
dungszeiten, der Teilzeitbeschäftigung überwiegend 
von Frauen, der Zunahme prekärer Beschäftigungs-
verhältnisse und einer zunehmenden Anzahl von un-
terbrochenen Erwerbsbiographien haben. Deshalb ist 
davon auszugehen, dass Altersarmut künftig zuneh-
men wird (Vgl. Noll/Weick 2012).
Insbesondere alleinlebende ältere Menschen und vor 
allem ältere alleinlebende Frauen haben ein erhöhtes 
Armutsrisiko. Dies ist darauf zurückzuführen, dass 
in Einpersonenhaushalten die Möglichkeit der haus-
haltsinternen Umverteilung fehlt, d.h. ein geringes 
Einkommen kann nicht durch das Einkommen des/
der Partners/in ausgeglichen werden. Veränderun-
gen der Haushaltsstrukturen älterer Menschen in den 

letzten Jahren, hin zu mehr Paarhaushalten, haben 
dazu geführt, dass verstärkt haushaltsinterne Umver-
teilungsprozesse zum Tragen kommen und dadurch 
die Auswirkungen der sinkenden Auszahlbeträge aus 
der Gesetzlichen Rentenversicherung abgeschwächt 
wurden (Goebel/Grabka 2011) 
Ein Faktor, der berücksichtigt werden muss, ist die 
verdeckte Armut bei älteren Menschen. Dies sind äl-
tere Menschen, die wegen ihres geringen Einkom-
mens und Vermögens zwar einen Anspruch auf 
staatliche Unterstützung haben, sie diese Leistungen 
aber nicht beantragen. Dafür kann es mehrere Grün-
de geben: Manche wissen nicht, dass sie Leistungen 
bekommen könnten, andere verzichten vielleicht aus 
Scham auf die Unterstützung. Manche befürchten 
vielleicht, dass ihre Verwandten vom Amt herange-
zogen werden, um Unterhalt zu leisten.
Zur finanziellen Lage älterer Menschen beziehen 
wir uns auf Aussagen der Familienforschungsstelle 
im Statistischen Landesamt (Ministerium für Arbeit 
und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren 
Baden-Württemberg, FaFo FamilienForschung Ba-
den-Württemberg, Einkommenslage älterer Men-
schen, Stuttgart 2014), die die Einkommenslage äl-
terer Menschen in Baden-Württemberg untersucht 
hat.
In der genaueren Analyse wird deutlich, dass vor al-
lem Menschen, die älter als 70 Jahre sind, eine hö-
here Armutsgefährdungsquote haben (17,9 Prozent, 
Durchschnitt Ba-Wü: 14,7 Prozent). Deutliche Un-
terschiede gibt es bei der Betrachtung von Männern 
und Frauen. Während bei den Männern die Armuts-
gefährdungsquote dem Durchschnitt entspricht, liegt 
sie bei Frauen schon ab 70 Jahren über dem Durch-
schnitt und liegt bei den über 80 jährigen Frauen bei 
22,8 Prozent (Durchschnitt Ba-Wü: 14,7 Prozent). 
Frauen beziehen geringere Altersrenten als Männer 
und beziehen häufiger Leistungen der Grundsiche-
rung im Alter. Besonders betroffen sind die allein-
lebenden Frauen (Vgl. Armutsbericht der Stadt Ulm 
2014).
Auch wenn Altersarmut derzeit kein Massenphäno-
men ist, so weist sie dennoch seit Beginn der Jahrtau-
sendwende die höchste Steigerungsrate auf. Nicht 
wenige Experten erwarten eine weitere Zunahme, 
dies betrifft vor allem die Ruheständler von Morgen. 
Bislang liegen jedoch keine seriösen Vorausberech-
nungen vor Dennoch mehren sind die Anzeichen zu-
mindest für einen Bedeutungsanstieg. Sie betreffen 
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die wachsende Verarmungsgefahr bei stationärer 
Pflege, die sich auch in den weit verbreiteten Ängs-
ten älterer Menschen vor Alterspflegebedürftigkeit 
ausdrückt (Vgl. Generali Altersstudie 2017).

5.3.1. SOZIALHILFELEISTUNGEN IM ALTER 

Grundsicherung im Alter
Die Leistungen der Grundsicherung im Alter und 
bei Erwerbsminderung wurden 2003 zur Existenzsi-
cherung von älteren und erwerbsgeminderten Men-
schen eingeführt. Anspruch auf Grundsicherung im 

Alter nach dem Vierten Kapitel des SGB XII haben 
Personen, die die Altersgrenze von 65 Jahren erreicht 
haben sofern sie ihren notwendigen Lebensunterhalt 
nicht ausreichend oder überhaupt nicht aus eigenen 
Kräften und Mitteln, insbesondere aus ihrem Ein-
kommen (Rente) und Vermögen, sicherstellen kön-
nen. Leistungen der Grundsicherung im Alter setzen 
also voraus, dass Bedürftigkeit vorliegt und der Hilfe-
empfänger keine anderen vorrangigen Leistungen er-
halten kann (z.B. Wohngeld). Zum Leistungsumfang 
gehören die Kosten der Unterkunft (in angemessener 
Höhe) und die Hilfe zum Lebensunterhalt.

Im Jahr 2016 erhalten 652 Personen der Altersgruppe 
unter 65 Jahre, das sind 0,6 Prozent, Grundsicherung 
nach SGB XII. Der Anteil an der Altersgruppe 65 bis 
unter 80 Jahre liegt mit 709 Personen bei 4,3 Prozent 

und in der Altersgruppe der über 80 Jährigen erhal-
ten 188 Personen (2,8 Prozent) Grundsicherung. Bei 
diesen Daten sind nicht berücksichtigt die Personen, 
die Hilfe zum Lebensunterhalt beziehen

Grundsicherung nach Altersgruppen, 2016

4,3 % an Altersgruppe

2,8 % an Altersgruppe 0,6 % an Altersgruppe

u65 65-u80 über 80

188 652

709

Diagramm 26
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Hilfe zur Pflege 
„Hilfe zur Pflege“ nach §§ 61 ff. des Sozialgesetzbu-
ches Zwölftes Buch (SGB XII) können Personen erhal-
ten, die gesundheitlich bedingte Beeinträchtigungen 
der Selbständigkeit oder der Fähigkeiten aufweisen 
und deshalb der Hilfe durch andere bedürfen. Dies 
können körperliche, kognitive oder psychische Beein-
trächtigungen oder gesundheitlich bedingte Belas-
tungen sein.
„Hilfe zur Pflege“ ist eine Sozialhilfeleistung. Dies 
bedeutet, dass die Kosten für die Pflege in erster Li-
nie aus eigenen Mitteln, beispielsweise Rentenein-
künften und Pflegeversicherungsleistungen oder aus 
eigenen Ersparnissen aufgebracht werden müssen. 
Darüber hinaus können Angehörige, zum Beispiel 
die Kinder, unter bestimmten Voraussetzungen zur 
Mitfinanzierung herangezogen werden. 
Zu den konkreten Leistungen der „Hilfe zur Pflege“ 
zählen:
Ambulante, teilstationäre und vollstationäre „Hilfe 
zur Pflege“ daneben: Existenzsicherung (in der Regel 
Grundsicherung nach dem SGB XII) 

Die Bearbeitung der „Hilfe zur Pflege“ erfolgt – wie 
auch die anderen Leistungen nach dem SGB XII – seit 
2016 sozialräumlich.

Fallzahlen:
Zum 31.12.2016 wurden in der „Hilfe Zur Pflege“ 
447 Menschen über 65 Jahre gezählt (von insgesamt 
543 Personen), davon 316 stationäre Fälle und 131 
ambulante Fälle. 
Die Ausgaben für die 447 Personen beliefen sich im 
Jahr 2016 auf rund 6,6 Millionen Euro, davon ent-
fielen auf den stationären Bereich 4,6 Millionen (ca. 
1.000 Euro pro Monat pro Person) und auf den am-
bulanten Bereich 2,0 Millionen (ca. 880 Euro pro Mo-
nat pro Person). Die Tendenz bei den Fallzahlen ist 
steigend. Die „Hilfe zur Pflege“ (HzP) ist in der Sach-
bearbeitung gegenwärtig mit 7,65 Stellen besetzt. 
Dabei bearbeiten die Mitarbeitenden auch andere 
Sozialhilfeleistungen der Existenzsicherung.

Grundsicherung für über 65 Jährige seit 2012 

1000 

900

800

700

600

500

400

300

200

100

0
2012 2013 2014 2015 2016

Diagramm 27

Seit dem Jahr 2012 steigen die Zahlen der Personen 
über 65 Jahre, die Grundsicherung erhalten, um 24,1 
Prozent. Das sind 174 Personen mehr.
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Hilfe zur Pflege nach Altersgruppen, 2016
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5.3.2. ARBEITEN IM ALTER 

Für immer mehr Ältere endet die Arbeit im Alter in-
zwischen nicht mehr vor oder mit dem Erreichen der 
gesetzlichen Altersgrenze, sondern Jahre später. In 
keiner Altersgruppe ist die Zuwachsrate der Erwerbs-
tätigen in Deutschland so deutlich gestiegen wie bei 
den über 65-Jährigen (Brenke 2013). 
Auch wenn sich untere Einkommensgruppen nach 
dem Ausscheiden aus dem Berufsleben bei ihren Aus-
gaben besonders einschränken müssen, heißt dies 
nicht umgekehrt, dass sie überdurchschnittlich oft 
auch nach dem Erreichen des 65. Lebensjahres noch 
einer beruflichen Tätigkeit nachgehen. Im Gegenteil, 
es sind eher die älteren Menschen aus den oberen 

Einkommensgruppen, die jenseits der 65 noch be-
ruflich aktiv sind (19 Prozent), aber mit reduziertem 
Stundenumfang (Generali Altersstudie 2017).
Da diese zumeist auch noch über zusätzliche Alter-
seinkommen verfügen - zum Beispiel Riester Renten, 
Einkommen und Vermögen, Vermietungen und Ver-
pachtungen- wird die bestehende Einkommensun-
gleichheit noch verstärkt. 
Finanzielle Gründe für eine Erwerbstätigkeit im Ru-
hestand werden wesentlich seltener als Motiv ge-
nannt als zum Beispiel Spaß an der Arbeit oder dem 
Wunsch einer Aufgabe. Die Erwerbstätigkeit im Alter 
tritt also nicht auf Grund finanzieller Notwendigkeit, 
sondern sich wandelnder Altersbilder, verbesserter 
Gesundheit und gestiegenem Bildungsniveau, als 
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auch der gesellschaftlichen Teilhabe und des aktiven 
Alterns auf (Deutsches Zentrum für Alterfragen Al-
terssurvey 2016).

5.3.3. HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN

• Handlungsempfehlung 87: 
  Älteren Menschen sollte unabhängig von ihren 

finanziellen Verhältnissen ermöglicht werden an 
kulturellen und gesellschaftlichen Angeboten teil-
zunehmen.

• Handlungsempfehlung 88:
  Um verdeckter Armut zu begegnen, sollte Öffent-

lichkeitsarbeit in Form eines Flyers zum Thema 
Grundsicherung im Alter entwickelt und überlegt 
werden wie Antragshilfen zu gestalten sind.

• Handlungsempfehlung 89:
  Die Angebote der Lobbycard sollen um Angebote 

für ältere Menschen erweitert werden.
• Handlungsempfehlung  90:
  Ältere Menschen sollten verstärkt auf die Möglich-

keit hingewiesen werden, eine Lobbycard zu bean-
tragen.

• Handlungsempfehlung  91:
  Es sollte eine Strategie entwickelt werden, um die 

Berater im Altenhilfebereich für das Thema ver-
deckte Altersarmut zu sensibilisieren

5.4. ALTER UND MOBILITÄT

Mobil sein ist ein Grundbedürfnis aller Menschen. 
Mobilität bedeutet sich selbst zu bewegen, außer 
Haus gehen und reisen zu können. Selbstbestimm-
te Mobilität ist eine Voraussetzung für ein selbstbe-
stimmtes Leben und Teilhabe an der Gesellschaft. Sie 
ermöglicht älteren Menschen sich noch selbst zu ver-
sorgen, an Kultur- und Freizeitangeboten teilzuneh-
men, sich zu engagieren oder soziale Beziehungen 
zu pflegen. 
Im Mai 2013 verabschiedete der Landesseniorenrat 
die Ruiter Erklärung:
„So lange wie möglich aktiv und selbstbestimmt am 
gesellschaftlichen Leben teilhaben und sich einbrin-
gen zu können, ist der Wunsch vieler älterer Men-
schen. Zu diesem Wunsch gehört die Gewährleistung 
und Sicherung von Mobilität. Sie ist von zentraler Be-
deutung für die Lebensqualität. Mobil sein ist eine 
wichtige Voraussetzung für Engagement und Mitge-
staltung in unserer Gesellschaft.

Ganz oben auf der Wunschliste beim Thema Mobili-
tät steht, so lange wie möglich selbst Auto zu fahren. 
Wenn dies nicht mehr möglich ist, müssen Lösungen 
gefunden werden. Wenn auf die Mobilitätserforder-
nisse der Älteren keine Rücksicht genommen wird, 
dann wird das soziale und wirtschaftliche Leben der 
Kommunen leiden.
Besonders betroffen durch diese Entwicklung ist der 
ländliche Raum. Deshalb sind Strategien zu entwi-
ckeln, den öffentlichen Nahverkehr unter dem Aspekt 
der demografischen Entwicklung neu auszurichten.
Doch mit fortgeschrittenem Alter werden Augen und 
Ohren schlechter, das Reaktionsvermögen nimmt ab. 
Rückwärtsfahren, Spurwechsel, Autobahnfahrten – 
solche alltäglichen Fahrsituationen können dann zu 
einer Herausforderung werden. Entspannter lässt es 
sich mit Bus und Bahn fahren. Um den Verkehr küm-
mern sich andere und es bleibt Zeit, sich den schönen 
Dingen des Alltags zu widmen: zum Beispiel einem 
netten Gespräch mit dem Sitznachbar. Denn mit den 
öffentlichen Verkehrsmitteln stehen Sie mitten im Le-
ben. Um den Umstieg vom eigenen Auto zu Bus und 
Bahn zu erleichtern, bietet die SWU Verkehr nun in 
Kooperation mit der Stadt Ulm, DING und weiteren 
Partnern einen besonderen Anreiz: 
Wer seinen Führerschein freiwillig abgibt und sein 
Fahrzeug abmeldet, erhält eine kostenlose Jahreskar-
te für das gesamte Ding-Gebiet. Die Rückgabeaktion 
ist auf 150 Jahreskarten limitiert.

Dennoch darf die Frage nach der zukünftigen Aus-
richtung der Mobilität nicht auf Verkehrsmittel ver-
kürzt werden. Mobilität bzw. der Grad der Selbst-
ständigkeit dabei hängt wesentlich vom eigenen 
Gesundheitszustand ab. Ein Schwerpunkt im Sinne 
von Gesundheitsprävention sollte die Bewegungs-
förderung in der Kommune - bewegungsfreundliche 
Kommune – sein. Ziel ist es, möglichst viele zu ani-
mieren, dass sie mitmachen. In den Kommunen sind 
dafür Maßnahmen für
eine entsprechende Infrastruktur zu schaffen.

Großen Nachholbedarf gibt es bei der Barrierefrei-
heit. Bislang sind nur ein geringer Teil der Gebäude 
(20 Prozent), der Zugänge zum Öffentlichen Perso-
nennahverkehr (63 Prozent) und der Straßen und 
Wohnumgebungen (50 Prozent) barrierefrei. Oft-
mals können mit geringsten Kosten einfache Ideen 
zu einer deutlichen Verbesserung der Mobilität bei 
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Älteren führen – und positive Auswirkungen auch für 
andere gesellschaftliche Gruppen haben: Von barrie-
refreien Wegen, mehr Sitzgelegenheiten oder mehr 
öffentlichen Toiletten profitieren auch Menschen mit 
Behinderungen oder Eltern mit kleinen Kindern.“

Mobilität ist untrennbar mit dem Thema Gesundheit 
und Bewegung, Raumentwicklungs- und Quartier-
splanung, Engagement in der Gesellschaft, Verkehrs-
sicherheit, öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) 
und der Nutzung privater Fahrzeuge verbunden.
Die vielfältige und abwechslungsreiche Alltagsge-
staltung der 65-85 Jährigen hängt eng mit der zu-
nehmenden Vitalität, aber auch mit der steigenden 
Mobilität der älteren Generation zusammen. Dieses 
wird sichtbar, wenn man den Langzeittrend des An-
teiles der älteren Autofahrer betrachtet. Mitte der 
1980er-Jahre ist nur eine Minderheit der 65-85 Jäh-
rigen selbst gefahren. Innerhalb der letzten 30 Jah-
re hat sich dieser Anteil vervielfacht. Bei den 65-69 
Jährigen zählen heute doppelt so viele zu den Au-
tofahrern wie 1985. Bei den 70-74 Jährigen hat sich 
im gleichen Zeitraum der Anteil verdreifacht, bei den 
75-79 Jährigen mehr als verfünffacht und bei den 80-
85 Jährigen ist er mehr als das Zehnfache gestiegen.
Mobilität bedeutet aber auch Aktivität im Alltag wie 
zum Beispiel das Einkaufen gehen. Die große Mehr-
heit fährt mit dem Auto zum Einkaufen, nur 30 Pro-
zent gehen zu Fuß und 14 Prozent fahren mit dem 
Fahrrad. Mit zunehmendem Alter nimmt der Anteil 
derer, die zu Fuß unterwegs sind deutlich zu (Vgl. 
Generali Altersstudie 2017). 
Dies lässt sich auf andere Alltagsaktivitäten über-
tragen. Ältere Menschen gehen zunehmend zu Fuß 
solange die körperliche Fitness dies zulässt und die 
Wegestrecken nicht zu lang sind oder nehmen öf-
fentliche Verkehrsmittel. Entscheidend für die At-
traktivität von Bussen und Bahnen sind dabei nicht 
nur der Fahrzeugkomfort, sondern auch die Verbin-
dungsqualität, die Fahrplanauskunft und der Fahr-
scheinerwerb. Mit zunehmender Verschlechterung 
des Gesundheitszustandes steigt das Angewiesen 
sein auf Hilfe, zum Beispiel durch Begleit- oder Fahr-
dienste. Oft sind es Familienangehörige, seltener 
auch Bekannte oder Nachbarn, die hier Aufgaben 
übernehmen. Für viele ältere Menschen mit entspre-
chenden finanziellen Möglichkeiten stellen zudem 
Taxis ein verlässliches Mobilitätsangebot dar, welches 
zudem den Vorteil bietet, dass das Zu- und Ausstei-

gen direkt vor dem Zielort möglich ist. Das vom Ul-
mer Seniorenrat seit 2014 ehrenamtlich betriebene 
„Ulmer Flitzerle“ bietet für Menschen mit geringe-
ren finanziellen Mitteln die Möglichkeit, kostenfrei 
oder gegen eine kleine Spende Fahrdienste in An-
spruch zu nehmen. Über ein Jahr gesehen werden 
ca. 1.800 Fahrten durchgeführt. Um mobilitätseinge-
schränkten älteren Menschen die Alltagsbewältigung 
zu erleichtern sollte zukünftige das System Flitzerle 
als günstiges Fahrangebot explizit für Kurzstrecken 
in den jeweiligen Sozialräumen ausgebaut werden, 
zum Beispiel für Einkaufsfahrten im Quartier. Dabei 
muss darauf geachtet werden, dass solche Angebote 
Menschen zu Gute kommen die den ÖPNV nicht nut-
zen können und sich kein Taxi leisten können. Lang-
fristig gesehen wird das autonome Fahren viele der 
Mobilitätsprobleme der älteren Bevölkerung lösen, 
die nächsten 15 bis 20 Jahre allerdings bedarf es hier 
noch einiger zusätzlicher Anstrengungen um Älteren 
ein hohes Maß an Selbstständigkeit zu ermöglichen.
Der im Stadtgebiet überwiegend sehr gut ausge-
baute ÖPNV ist für die ältere Bürgerschaft ein sehr 
wichtiges Fortbewegungsmittel. Einschränkungen 
bestehen teilweise in den Ortschaften oder in Rand-
gebeiten wie dem Roten Berg, wo die Linien größere 
Taktungen aufweisen und teilweise die eingesetzten 
Busse nur eingeschränkt barrierefrei sind. Bis zum 
Jahr 2022 sind Kommunen und Verkehrsbetriebe 
nach dem Personenbeförderungsgesetz (PBefG) ver-
pflichtet, den ÖPNV - vor allem die Haltestellen - bar-
rierefrei zu gestalten. In Ulm wurde hierfür bereits 
ein Konzept entwickelt und mit der Umsetzung be-
gonnen.
Menschen ab dem 63ten Lebensjahr haben in Ulm 
und Neu-Ulm die Möglichkeit, vergünstigte Monats-
karten „63plus“ zu erwerben. Aktuell ist die Abschaf-
fung der DING-Card speziell bei den älteren Men-
schen in beiden Städten ein großes Thema. Eine der 
von den Verkehrsbetrieben vorgesehenen Alternati-
vmöglichkeiten um günstigere Einzelfahrscheine zu 
erwerben – die Nutzung einer App auf einem Smart-
phone - wird gerade von dieser Bevölkerungsgruppe 
kritisch und nur bedingt als praktikabel bewertet. Es 
bleibt zu hoffen, dass hier noch eine praktikable Lö-
sung gefunden wird.
Besonders beliebt ist in Ulm die Straßenbahn, da die-
se ein sehr ruhiges Fahrverhalten aufweist. Kritisiert 
wird die SWU Verkehr hingen immer wieder bezüg-
lich der zu geringen Wartezeiten beim Halten an den 
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Haltestellen. Ältere Menschen, deren Standfestigkeit 
bereits eingeschränkt ist oder die einen Rollator zur 
Fortbewegung benützen haben immer wieder Pro-
bleme, rechtzeitig vor dem Anfahren einen siche-
ren Sitzplatz einzunehmen. Eine Schwierigkeit stellt 
es auch dar, rechtzeitig zur offenen Türe zum Aus-
steigen zu gelangen. Kann der ältere Fahrgast nicht 
schon während der Fahrt aufstehen und zur Türe zu 
gehen, ist die Zeit oft nicht ausreichend. Kritisiert 
wird zuweilen auch die ruppige Fahrweise und - sel-
tener - die fehlende Freundlichkeit des Personals.
Die Altenhilfeplanung der Stadt hat zusammen mit 
dem Seniorenrat der Stadt Ulm und dem Behinder-
tenbeauftragten erste Gespräche mit der SWU auf-
genommen um gemeinsam Verbesserungsmaßnah-
men zu erarbeiten.
Die Handlungsempfehlungen zum Thema Mobilität 
finden sich bei den Kapiteln Hilfen im Alltag und So-
zialräume und Quartiere. 

5.5. SICHERHEIT IM ALTER

Gut und sicher leben bekommt im Älterwerden noch 
mal eine ganz neue Bedeutung. Die persönliche Si-
cherheit vor Kriminalität spielt für ältere Menschen 
eine größere Rolle als in jungen Jahren. Dabei gehen 
die objektive Sicherheit und das subjektive Sicher-
heitsempfinden der Menschen manchmal auseinan-
der. Es ist aber wichtig, dass subjektive Sicherheits-
empfinden der Älteren ernst zu nehmen. Denn 
die Sorge, Opfer von Kriminalität zu werden, kann 
Menschen in ihrer Mobilität einschränken und sie so 
letztlich an der Teilhabe an der Gesellschaft hindern, 
denn je höher das persönliche Sicherheitsempfinden 
älterer Menschen ist, desto angstfreier können sie 
sich im öffentlichen Raum aufhalten und bewegen. 
Die Sicherheit in der eigenen Häuslichkeit ist für alle 
Menschen wichtig. Für ältere Menschen hat die ei-
gene Wohnung, als vertraute Umgebung und Rück-
zugsort, oft noch eine größere Bedeutung als für jün-
gere Menschen. Sie verbringen dort durchschnittlich 
mehr Zeit oder sind auf Grund von Einschränkungen 
viel stärker an die Wohnung gebunden, die damit zu 
ihrem Lebensmittelpunkt wird. Umso wichtiger ist 
es für die Menschen, dass sie sich in ihrer eigenen 
Wohnung sicher fühlen können und möglichst nicht 
einem Wohnungseinbruch zu Opfer fallen (Kompass 
Seniorenpolitik Ministerium für Arbeit und Sozialord-
nung, Familien, Frauen und Senioren Baden-Würt-

temberg 2015).
Sind ältere Menschen eher mehr oder eher weniger 
von Kriminalität betroffen? Sowohl als auch, sollte 
die Antwort sein. Sicherheit im Alter wurde in jüngs-
ter Zeit immer öfter debattiert. Die Meldungen der 
Sensationspresse vermitteln den Eindruck, dass ge-
rade ältere Menschen „ideale Opfer“ sind und man 
sich „kaum mehr auf die Straße wagen kann“. Dieser 
Eindruck täuscht aber gewaltig und entspricht nicht 
der Realität. Die Zahlen und Berichte der Polizei spre-
chen hier eine sehr deutliche Sprache. Die Mehrzahl 
der Seniorinnen und Senioren in Deutschland lebt 
ausgesprochen sicher und wird sehr viel seltener zum 
Opfer von Kriminellen als junge Menschen. Ältere 
Menschen sind heute durch ihre eigene Erfahrung 
und Berichte in den Medien oder aus ihrem direkten 
Umfeld meist gut genug geschult, um an der Haustür 
nicht auf jeden billigen Trick hereinzufallen. Trotz-
dem gibt es einzelne Bereiche der Kriminalität, vor al-
lem Betrugsdelikte, bei denen Kriminelle sich speziell 
ältere Menschen als Opfer aussuchen. 
Kriminelle stellen sich gern am Telefon als Verwand-
te und an der Haustür als Handwerker, Mitarbeiter 
der Stadtwerke, Beamte, Polizisten oder ähnliches 
vor. Sie täuschen gern eine akute Notlage vor oder 
werben für ein „sicheres Geschäft“. Die Täter versu-
chen mit verschiedenen Tricks in die Wohnung ihres 
Opfers zu gelangen. Oft treten sie zu zweit auf um 
das Opfer gezielt abzulenken. Gelangen die Kriminel-
len erst über die Haustür, fällt es ihnen meist leicht, 
ihr Opfer zu überwältigen und zu berauben. Dabei 
konzentrieren sich die Täter meist auf Menschen im 
hohen Alter, die allein wohnen. Kriminelle rechnen 
damit, dass ältere Menschen Bargeld und Wertge-
genstände zu Hause aufbewahren. Oftmals haben 
sie damit leider nicht ganz Unrecht.
Da ältere Menschen sich oft die meiste Zeit in ihrer 
Wohnung aufhalten, lässt sich die Gefahrenzone 
sehr leicht umreißen. Die Täter treten fast immer an 
der Haustür auf und benutzen meist sehr ähnliche 
Tricks.
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Um die Handlungsempfehlungen schneller zuordnen 
zu können, wurden die nummerierten Überschriften 
aus dem Seniorenbericht hinzugefügt, damit die da-
zugehörigen, erklärenden Texte zu den  Handlungs-
empfehlungen einfacher zu finden sind. Einzelne 
Handlungsempfehlungen doppeln sich, dies ist damit 
zu erklären, dass in den verschiedenen Sozialräumen 
oder Ortschaften die gleichen Ziele verfolgt werden 
und die Verantwortung für die einzelnen Handlungs-
empfehlungen den einzelnen Raumschaften zuge-
ordnet werden können. Gleichzeitig wird der Blick 
auf den einzelnen Sozialraum mit seiner sorgenden 
Gemeinschaft geschärft. In diesem Zusammenhang 
muss klar sein, dass die Sorgestrukturen und die ein-
zelnen Quartiersprojekte nicht nur der älteren Bevöl-
kerung zugutekommen, sondern andere Zielgruppen 
mit deren Bedarfen genauso profitieren. Nur so kann 
ein ganzheitlicher Blick auf die gesamtheitliche Ent-
wicklung entstehen. 

3.1.4 WOHNEN

• Handlungsempfehlung 1:
  Seniorenfreundliches Wohnen heißt, dass in einer 

Kommune ein ausreichendes Angebot an unter-
schiedlichen und bezahlbaren Wohnformen beste-
hen muss, damit der Einzelne das für sich Passende 
auswählen kann. Die Stadt Ulm fördert die Ent-
wicklung und Realisierung von unterschiedlichen 
Modellen des Seniorenwohnens in Einzel- oder 

Gemeinschaftsprojekten sowohl durch die Bereit-
stellung von Baugrundstücken als auch bei der Re-
vitalisierung bestehender Wohngebiete im Zusam-
menwirken des Fachbereichs Stadtentwicklung, 
Bau und Umwelt mit der Abteilung Liegenschaften 
und des Fachbereichs Bildung und Soziales mit der 
Abteilung Soziales und den Ulmer Wohnungsbau-
gesellschaften.

• Handlungsempfehlung 2:
  Bewegung außer Haus ist grundsätzlich gesund-

heitsfördernd. Der Aufenthalt an der frischen Luft 
und das Zusammentreffen mit anderen Menschen 
halten körperlich fit. Deshalb ist bei Planungen im 
öffentlichen Raum darauf zu achten, dass ausrei-
chend viele öffentliche Sitzgelegenheiten  zum 
Verweilen und Begegnen vorhanden sind. 

• Handlungsempfehlung 3:
  Da ältere Menschen in ihren Quartieren verwurzelt 

sind, hier ihre sozialen Bezüge und Helferstruktu-
ren haben, ist bei notwendigen Umzügen zum Bei-
spiel im Zuge einer notwendigen Sanierung darauf 
zu achten, dass diese Menschen nach Wunsch im 
selben Quartier bleiben können (Quartiersbezoge-
nes Umsiedlungsmanagement).

3.2.7 BERATUNG

• Handlungsempfehlung 4:
  Angesichts der demografischen Entwicklung wird 

auch in Zukunft der Bedarf an neutraler Beratung 

6. HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN 
AUF EINEN BLICK
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und Vermittlung steigen. Der Pflegestützpunkt 
sollte auf eine Personalstärke von 2,0 Stellen aus-
gebaut werden, um eine bedarfsgerechte Bera-
tung zu gewährleisten.

• Handlungsempfehlung 5:
  Der Pflegestützpunkt arbeitet niedrigschwellig und 

steht für eine unabhängige, neutrale Beratung. Als 
örtliche Anlaufstelle hat er eine wichtige Funktion 
in der Hilfestruktur und sollte deshalb in den fünf 
Sozialräumen regelmäßig Außensprechstunden 
anbieten können.

• Handlungsempfehlung 6:
  Die Stellenanteile des Sozialdiensts für Ältere in 

den einzelnen Sozialräumen sollen überprüft und 
an die Beratungs- und Begleitungsbedarfe ange-
passt werden, um den demografischen Entwick-
lungen in den einzelnen Sozialräumen Rechnung 
zu tragen. 

• Handlungsempfehlung 7:
  Die präventiven Hausbesuche sollten auf alle So-

zialräume ausgeweitet werden, um  Bürgerinnen 
und Bürger bei der rechtzeitigen Planung des Älter-
werdens und bei der positiven Auseinandersetzung 
damit zu unterstützen. 

• Handlungsempfehlung 8:
  Zusammen mit Partnern der privaten Wohlfahrts-

pflege und der Privatwirtschaft sollen unter einem 
gemeinsamen Label nach qualitativen Maßstäben 
stadtweit Beratungsangebote entstehen, wenn der 
Förderantrag des „Innovationsprogramm Pflege“ 
des Sozialministeriums positiv beschieden wird. 

• Handlungsempfehlung 9:
  Es ist zu prüfen, ob mittelfristig ein Beratungsan-

gebot mit Schwerpunkt Wohnraum und Hilfsmittel 
für den Alltag nötig ist. Gegebenenfalls ist diese 
aufzubauen oder in das Angebot des Pflegestütz-
punktes zu integrieren.

3.3.8 HILFEN IM ALLTAG

• Handlungsempfehlung 10:
  Freie Träger und die Privatwirtschaft sollten moti-

viert werden weitere hauswirtschaftliche Dienste 
anzubieten. Falls in Einzelfällen eine Finanzierung 
durch die Sozialhilfe erforderlich ist, müssen hier-
für entsprechende auskömmliche Vergütungssätze 
verhandelt werden.  

• Handlungsempfehlung 11:
  In allen fünf Sozialräumen soll ein qualifizierter Be-

suchsdienst zur Verfügung stehen , der Menschen 
nicht nur anlassbezogen sondern regelmäßig, un-
abhängig ihrer Konfession begleitet. 

• Handlungsempfehlung 12:
  Da Menschen in besonderen Lebenslagen, zum 

Beispiel Menschen mit schweren psychischen Er-
krankungen, nicht in ausreichendem Maß von den 
herkömmlichen ehrenamtlichen Besuchsdiensten 
aufgesucht werden können, bedarf es für diese 
Personengruppe eines spezialisierten Dienstes. Es 
ist zu prüfen, ob und wie ein solcher aufgebaut 
werden kann.

3.4.11 PFLEGE

• Handlungsempfehlung 13:
  Pflegende Angehörige sind ein wichtiger Baustein 

bei ambulanten Pflegelösungen. Um sie zu stärken, 
sollen in den Sozialräumen regelmäßig Informati-
onsveranstaltungen angeboten werden. 

• Handlungsempfehlung 14:
  Der Aufbau sozialräumlicher Angebote, in denen 

sich pflegende Angehörige austauschen können, 
sollte unter Einbindung der Kirchen und Beratungs-
stellen vor Ort unterstützt werden. Die im Bereich 
Demenz bestehenden Gesprächscafés könnten ein 
Vorbild dafür sein.

• Handlungsempfehlung 15:
  Eine Pflegebegleiter-Initiative zu kontinuierlichen 

Begleitung von pflegenden Angehörigen  sollte 
versuchsweise in einem Quartier aufgebaut und 
die Nachfrage dieses Angebotes und deren Wirk-
samkeit ermittelt werden. Gegebenenfalls soll über 
eine Ausweitung nachgedacht werden.

• Handlungsempfehlung 16:
  Zur Entlastung pflegender Angehöriger sollte in 

allen Stadtteilen ein bedarfsgerechter Ausbau der 
Tagespflege gestaltet werden. Die Angebote der 
Teilstationären Pflege sollen flexibler gestaltet wer-
den, um zum Beispiel auch einen abendlichen The-
aterbesuch zu ermöglichen.

• Handlungsempfehlung 17:
  Grundsätzlich sind mehr Kapazitäten in der profes-

sionellen Pflege in den nächsten Jahren notwendig. 
Vordringlich ist derzeit der Ausbau der ambulanten 
Pflegedienste, um dort den steigenden Bedarf de-
cken und weiterhin eine gute Versorgung gewähr-
leisten zu können.

  In der stationären Pflege sollte zeitnah das Angebot 
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für Menschen mit schwerer Demenz und heraus-
fordernden Verhaltensweisen erweitert werden.
Mittel- bis langfristig sollten die tatsächlichen Aus-
wirkungen der Landesheimbauverordnung mit der 
aktuellen Berechnung der Pflegebedarfseckwerte 
sowie der konkreten Nachfrage nach stationären 
Pflegeplätzen verglichen werden um einschätzen 
zu können, ob in Ulm ein bedarfsdeckender Aus-
bau stationärer Pflegeplätze notwendig wird.

• Handlungsempfehlung 18:
  Gemeinsam mit den Anbietern der professionellen 

Pflegeleistungen soll überlegt werden, wie dem 
Fachkräftemangel begegnet bzw. ihm entgegen-
gewirkt wird. 

• Handlungsempfehlung 19:
  Die Anzahl der in Ulm zur Verfügung stehenden 

Kurzzeitpflegeplätze sollte dem Bedarf möglichst 
schnell angepasst werden. Es ist zu prüfen, inwie-
weit die Stadt Ulm weitere Anreize schaffen kann. 

• Handlungsempfehlung 20:
  Schaffung von weiteren professionellen Pflegean-

geboten, zum Beispiel in Pflegewohngemeinschaf-
ten für besondere Zielgruppen. Dabei ist insbeson-
dere an jüngere pflegebedürftige Menschen oder 
Menschen aus einem anderen Kulturkreis zu den-
ken. 

• Handlungsempfehlung 21:
  Prüfung, ob die landesrechtlichen Umsetzungsre-

gelungen in Bezug auf die Modellkommune Pflege 
eine Chance darstellen, für Ulm ein gewinnbrin-
gendes Gesamtkonzept zu erarbeiten und ggf. ei-
nen Antrag zu stellen.

3.5.4 GESELLSCHAFTLICHE TEILHABE

• Handlungsempfehlung 22:
  Die fachliche Kompetenz des städtischen Senioren-

rates soll von der Verwaltung bei der Entwicklung 
von Vorhaben und neuen Projekten stärker abge-
rufen werden, um demografie-sensible und senio-
rentaugliche Planungsentscheidungen zu treffen.

• Handlungsempfehlung 23:
  Gemeinsam mit dem Generationentreff sollte 

überlegt werden, ob oder in wie weit dieser sein 
Angebot sozialräumlich erweitern kann. 

• Handlungsempfehlung 24:
  Die Stadt Ulm unterstützt das Ulmer Netzwerk für 

Soziale Teilhabe und Bildung im Alter bei den Be-
strebungen, die bestehenden Orientierungsange-

bote beim Übergang in den Ruhestand sowie die 
Bildungsangebote für Ältere weiter zu entwickeln

3.6.8 GESUNDHEIT

• Handlungsempfehlung 25:
  Die Bedeutung und Auswirkung der demenziellen 

Erkrankung stellt in den kommenden Jahren eine 
große Herausforderung dar. Informationen zum 
Thema und die Auseinandersetzung damit sind 
wichtig. Deshalb sollen regelmäßig Informations-
veranstaltungen durchgeführt werden.

• Handlungsempfehlung 26:
  Gruppenangebote wie das „Gesprächscafé De-

menz“ sollen dauerhaft und regelmäßig in allen 
fünf Sozialräumen angeboten werden. 

• Handlungsempfehlung 27:
  Da heute die Diagnose Demenz früher gestellt wer-

den kann, wächst die Nachfrage an  Gruppen für 
Frühbetroffene. Es ist zu prüfen, ob in allen Sozi-
alräumen eine solche Gruppe angeboten werden 
kann.

• Handlungsempfehlung 28:
  Die Veränderung der Altersstruktur infolge des de-

mographischen Wandels führt dazu, dass die Zahl 
der suchtkranken bzw. suchtgefährdeten älteren 
Menschen steigt. Deshalb soll eine Arbeitsgruppe 
gebildet werden, die sich mit diesem Thema be-
fasst.

• Handlungsempfehlung 29:
  Die Bedeutung von Gesundheitsförderung und 

Prävention wird zunehmend erkannt. Deshalb 
sollen geprüft werden, ob an weiteren Stellen im 
öffentlichen Raum in Ulm Seniorensportgeräte 
aufgestellt werden und mit einem motivierenden 
Hinweis - zum Beispiel  „Schon fünf Minuten Be-
wegung bringt viel - nutzen Sie mich“ versehen 
werden können.

• Handlungsempfehlung 30:
  Das kostenfreie, wöchentliche Bewegungsangebot 

„Ulm bewegt sich - mach mit, bleib fit“ soll außer-
dem zu den bestehenden drei Angeboten in allen 
Ulmer Stadtteilen verlässlich, regelmäßig und gesi-
chert finanziert zur Verfügung stehen.

• Handlungsempfehlung 31:
  Der Prozess der Schaffung einer gerontopsychia-

trischen  Satellitenstation im Bethesda durch die 
Südwürttembergischen Zentren für Psychiatrie Bad 
Schussenried sollte Unterstützt werden.



142 » Seniorenbericht 2018

4.2.1 QUARTIERE UND SORGENDE GEMEIN-
SCHAFT

• Handlungsempfehlung 32:
  Die Vernetzung insbesondere auf der Quartierse-

bene muss gestärkt werden, um eine bedarfsge-
rechte Versorgung der älteren Bevölkerung zu-
kunftsfähig zu gestalten In allen fünf Sozialräumen 
soll mindestens ein Quartiersprojekt im Sinne einer 
Sorgenden Gemeinschaft erarbeitet werden, das 
aktive Nachbarschaften fördert und begleitet.

• Handlungsempfehlung 33:
  Die bestehenden und künftigen Quartierssozialar-

beitsprojekte sollen darauf überprüft werden, ob 
eine ergänzende Finanzierung aus Mitteln der Al-
tenhilfe angezeigt ist. Im positiven Fall sollen diese 
entsprechend mitfinanziert werden.

• Handlungsempfehlung 34:
  In allen Sozialräumen soll ein kostenfreier oder kos-

tengünstiger Fahrservice für Fahrten zum Einkau-
fen oder anderen Alltagsbedarfen innerhalb des 
eigenen Sozialraums entstehen. 

• Handlungsempfehlung 35:
  Die Strukturen zur Gewinnung von Ehrenamtli-

chen für zum Beispiel Nachbarschaftshilfen oder 
Besuchsdienste sollten weiterentwickelt werden

4.3.4 SOZIALRAUM MITTE/OST

• Handlungsempfehlung 36:
  Ein qualifizierter Besuchsdienst soll geschaffen 

werden, der hilfebedürftige Menschen bei Bedarf 
regelmäßig und längerfristig begleitet.

• Handlungsempfehlung 37:
  Am Michelsberg soll sich die bestehende Pflegeein-

richtung in Abstimmung und Zusammenarbeit mit 
der Stadt Ulm noch weiter ins Quartier öffnen und 
so auch für die älteren Bewohner, die im eigenen 
Wohnraum leben, Anlauf- und Unterstützungsad-
resse werden.

• Handlungsempfehlung 38:
  Am Safranberg soll - möglicherweise im Zusam-

menhang mit der Entwicklung neuer Wohnberei-
che - ein kleines Netzwerk von Unterstützern für 
die älteren Menschen im Quartier entstehen, die in 
der Alltagsbewältigung Hilfe benötigen.

• Handlungsempfehlung 39:
  Die Vernetzung insbesondere auf der Quartiersebe-

ne muss gestärkt werden, um eine bedarfsgerechte 

Versorgung der älteren Bevölkerung zukunftsfähig 
zu gestalten. Es soll mindestens ein Quartierspro-
jekt im Sinne einer Sorgenden Gemeinschaft erar-
beitet werden, das aktive Nachbarschaften fördert 
und begleitet.

• Handlungsempfehlung 40:
  Den Akteuren der Altenhilfe sollten in den beste-

henden sozialräumlichen Gremienstrukturen eine 
Vernetzungsstruktur ermöglicht werden.

4.4.3 BÖFINGEN

• Handlungsempfehlung 41:
  Ein qualifizierter Besuchsdienst soll geschaffen 

werden, der hilfebedürftige Menschen bei Bedarf 
regelmäßig und längerfristig begleitet.

• Handlungsempfehlung 42: 
  Den Akteuren der Altenhilfe sollten in den beste-

henden sozialräumlichen Gremienstrukturen eine 
Vernetzungsstruktur ermöglicht werden

• Handlungsempfehlung 43:
  Die Vernetzung insbesondere auf der Quartiersebe-

ne muss gestärkt werden, um eine bedarfsgerechte 
Versorgung der älteren Bevölkerung zukunftsfähig 
zu gestalten, soll mindestens ein Quartiersprojekt 
im Sinne einer Sorgenden Gemeinschaft erarbeitet 
werden, das aktive Nachbarschaften fördert und 
begleitet.

4.4.5. JUNGINGEN

• Handlungsempfehlung 44:
  Schaffung einer betreuten Wohnform, zentral ge-

legen, möglichst gekoppelt mit einem weiterfüh-
renden Betreuungs- oder Pflegeangebot.

• Handlungsempfehlung 45:
  Eine bedarfsgerechte Form der Tagesbetreuung für 

Seniorinnen und Senioren soll eingerichtet werden.
• Handlungsempfehlung 46:
  Mittelfristig soll über die Einrichtung einer ambu-

lanten Pflege-WG für 8-10 Personen nachgedacht 
werden. 

• Handlungsempfehlung 47:
  Durchführung einer direkten Befragung mittels 

Fragebogen. 
• Handlungsempfehlung 48:
  Durchführung einer Informationsveranstaltung für 

pflegende Angehörige.
• Handlungsempfehlung 49:
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  Evtl. Gründung eines „Forums für Ältere“. 
• Handlungsempfehlung 50:
  Weiterentwicklung der Nachbarschaftshilfe.
• Handlungsempfehlung 51:
  Erhalt eines Lebensmittelmarktes (Vollsortimenter) 

in Jungingen. 
• Handlungsempfehlung 52:
  Bau weiterer seniorengerechter Wohnungen (Ge-

schosswohnungsbau). 
• Handlungsempfehlung 53:
  Zurverfügungstellung von Grabstätten, die auch 

von älteren Menschen leicht zu pflegen sind.

4.4.7. LEHR

• Handlungsempfehlung 54:
  Schaffung einer betreuten Wohnform, zentral ge-

legen möglichst gekoppelt mit einem weiterfüh-
renden Betreuungs- oder Pflegeangebot

• Handlungsempfehlung 55
  Ausbau und Unterstützung familiärer und nach-

barschaftlicher Unterstützungsstrukturen
• Handlungsempfehlung 56
  Mithilfe bei der Gewinnung von Ehrenamtlichen 

Helfern und Helferinnen, damit die erfolgreich 
agierenden Hilfsangebote auch langfristig gewähr-
leistet werden können.

4.4.9. MÄHRINGEN

• Handlungsempfehlung 57:
  Es ist zu prüfen, ob die Anbindung an den ÖPNV 

verbessert werden kann. 

4.5.4 WESTSTADT UND SÖFLINGEN

• Handlungsempfehlung 58:
  Verstärkte Anstrengungen, um für die bestehen-

den ehrenamtlich getragenen Angebote wie den 
Besuchsdienst und die Nachbarschaftshilfe Ehren-
amtliche zu gewinnen. 

• Handlungsempfehlung 59:
  Den Akteuren der Altenhilfe und bürgerschaftlich 

Interessierten sollten in den bestehenden sozial-
räumlichen Gremienstrukturen eine adäquate Ver-
netzungsstruktur ermöglicht werden.

• Handlungsempfehlung 60:
  Die Vernetzung, insbesondere auf der Quartier-

sebene muss gestärkt werden, um eine bedarfs-

gerechte Versorgung der älteren Bevölkerung zu-
kunftsfähig zu gestalten. Es soll mindestens ein 
Quartiersprojekt im Sinne einer Sorgenden Ge-
meinschaft erarbeitet werden, das aktive Nachbar-
schaften fördert und begleitet.

4.5.6.GRIMMELFINGEN

• Handlungsempfehlung 61:
  Das Ansinnen des Bürgervereins an den Wegen 

und Plätzen der Ortschaft für die Aufstellung von 
Bänken zu sorgen, sollte aufgenommen werden.

4.5.8.EGGINGEN 

• Handlungsempfehlung 64::
  Schaffung seniorengerechter Wohnungen im Orts-

zentrum.

4.5.10. ERMINGEN 

• Handlungsempfehlung 64::
  Schaffung seniorengerechter Wohnungen im Orts-

zentrum.
• Handlungsempfehlung 65:
  Mittelfristig sollte überlegt werden, welche Formen 

der Tagesbetreuung von pflegebedürftigen Seni-
orinnen und Senioren in Ermingen - oder für alle 
Hochsträßgemeinden - Sinn machen.

4.5.12. EINSINGEN 

• Handlungsempfehlung 66:
  Mittelfristig sollte überlegt werden, welche Formen 

der Tagesbetreuung von pflegebedürftigen Seni-
orinnen und Senioren in Ermingen - oder für alle 
Hochsträßgemeinden - Sinn machen.

4.6.3 ESELSBERG

• Handlungsempfehlung 67:
  Den Akteuren der Altenhilfe sollten in den beste-

henden sozialräumlichen Gremienstrukturen eine 
Vernetzungsstruktur ermöglicht werden.

• Handlungsempfehlung 68:
  Neue Wohnmöglichkeiten und die Belange der äl-

teren Menschen sollten bei der Quartiersentwick-
lung im Neubaugebiet „Am Weinberg“ im Rahmen 
des Projekts Quartier 2020 berücksichtigt werden.
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• Handlungsempfehlung 69:
  Die Vernetzung, insbesondere auf der Quartier-

sebene muss gestärkt werden, um eine bedarfs-
gerechte Versorgung der älteren Bevölkerung zu-
kunftsfähig zu gestalten. Es soll mindestens ein 
Quartiersprojekt im Sinne einer Sorgenden Ge-
meinschaft erarbeitet werden, das aktive Nachbar-
schaften fördert und begleitet.

4.7.3 WIBLINGEN

• Handlungsempfehlung 70:
  Die Vernetzung insbesondere auf der Quartiersebe-

ne muss gestärkt werden, um eine bedarfsgerechte 
Versorgung der älteren Bevölkerung zukunftsfähig 
zu gestalten. Es soll mindestens ein Quartierspro-
jekt im Sinne einer Sorgenden Gemeinschaft erar-
beitet werden, das aktive Nachbarschaften fördert 
und begleitet.

• Handlungsempfehlung 71: 
  Schaffung von barrierearmen, kleinen und günsti-

gen Wohneinheiten für ältere Menschen.
• Handlungsempfehlung 72:
  Ein qualifizierter Besuchsdienst soll geschaffen 

werden, der hilfebedürftige Menschen bei Bedarf 
regelmäßig und längerfristig begleitet. In einem 
ersten Schritt soll überprüft werden, ob der Be-
suchsdienst „Wiblinger Weggefährten“ weiterent-
wickelt und in eine andere Trägerschaft überführt 
werden kann.

• Handlungsempfehlung 73:
  Gemeinsam mit den Wohnungsbauträgern im Be-

reich Tannenplatz sollte geprüft werden, ob auf 
den stark steigenden Anteil der älteren Seniorin-
nen und Senioren  mit einem Programm zum Ab-
bau von Barrieren, die außerhalb und  innerhalb 
der Wohnung liegen, reagiert werden kann.

• Handlungsempfehlung 74:
  Vor dem Hintergrund eines erheblich steigenden 

Anteils an Seniorinnen und Senioren rund um 
den Tannenplatz (30 Prozent im Jahr 2025) kann 
bei der Erstellung eines Quartierskonzeptes für 
Neu-Wiblingen beispielhaft vorgegangen werden.

• Handlungsempfehlung 75:
  Es soll geprüft werden, ob ein flexibler, offener Mit-

tagstisch für Seniorinnen und Senioren analog der 
Schulmensa in Wiblingen errichtet werden kann. 

• Handlungsempfehlung 76:
  Den Akteuren der Altenhilfe sollten in den beste-

henden sozialräumlichen Gremienstrukturen eine 
Vernetzungsstruktur ermöglicht werden

4.7.5.GÖGGLINGEN UND DONAUSTETTEN

• Handlungsempfehlung 77:
  Schaffung einer betreuten Wohnform, zentral ge-

legen möglichst gekoppelt mit einem weiterfüh-
renden Betreuungs- oder  Pflegeangebot.

• Handlungsempfehlung 78:
  Es soll ein Investor gesucht werden, der eine Teilflä-

che eines südöstlich an die Ortsverwaltung angren-
zenden Flurstücks erwirbt, um dort ein Angebot 
für barrierefreies Wohnen und die Betreuung von 
Senioren mit Mobilitätseinschränkungen zu schaf-
fen sowie  eine Tagespflege in ambulanten oder 
teilstationären Pflege-WGs zu ermöglichen.

4.7.7. UNTERWEILER

• Handlungsempfehlung 79:
  Mittelfristig sollte überlegt werden, in wieweit 

Tagesbetreuungsangebote auch in einer kleinen 
Ortschaft wie Unterweiler bedarfsgerecht und der 
Struktur der Ortschaft angepasst, entwickelt wer-
den können.

• Handlungsempfehlung 80:
  Es sollte überprüft werden, in wieweit die Einrich-

tung eines Friedhofs auf Unterweiler Gemarkung 
möglich ist.

5.1.1 ALTER UND MIGRATION

• Handlungsempfehlung 81: 
  Ausbau muttersprachlicher Informations- und Be-

ratungsmöglichkeiten für ältere Zugewanderte 
und ihre Angehörigen, u.a. durch Einbindung in 
bestehende Beratungssysteme wie den Pflege-
stützpunkt, in unterschiedlichen Formaten (Print-
medien, Gruppen- und Einzelansprache, auch auf-
suchend etc.), wenn möglich in Kooperation mit 
Migrantencommunities und Multiplikatoren

• Handlungsempfehlung 82:
  Förderung der Teilhabe pflegender Angehöriger-

mit internationalen Wurzeln in Sorgenden Ge-
meinschaftsnetzwerken, exemplarisch umgesetzt 
in 2-3 Quartieren.

• Handlungsempfehlung 83:
  Einrichtung interkulturell offener ambulanter 
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Wohngemeinschaften für Seniorinnen und Senio-
ren und Entwicklung weiterer kultursensibel aus-
gerichteter stationärer Wohn- und Pflegeangebote 
für eine interkulturell vielfältige Bewohnerschaft.

• Handlungsempfehlung 84:
  Ebenfalls ausgebaut werden sollte das Angebot an 

kultursensibler Tagesbetreuung, um (v.a. berufstä-
tige) pflegende Angehörige zu entlasten

5.2.1 ALTER UND BEHINDERUNG

• Handlungsempfehlung 85:
  Gemeinsam mit der Behindertenhilfe-Fachplanung 

werden Unterstützungsangebote für Seniorinnen 
und Senioren mit Behinderung abgestimmt, zum 
Beispiel mit einer auf die Bedürfnisse von  Seniorin-
nen und Senioren mit Behinderung zugeschnitte-
nen Vorsorge-Mappe (Vgl. Hilfe für Ältere).

• Handlungsempfehlung 86:
  Die Kreise laden regelmäßig zu einer Arbeitsgruppe 

„Senioren  mit Behinderung“ ein, um den Prozess 
des Wechsels in den Ruhestand zu begleiten und 
die Vernetzung mit allen Beteiligten zu sichern. 
Aus dieser Arbeitsgruppe soll eine „Ideenbörse“ 
mit guten

  Angebots-Beispielen für Seniorinnen und Senioren 
mit Behinderung entstehen.

5.3.3 ALTER UND ARMUT

• Handlungsempfehlung 87: 
  Älteren Menschen sollte unabhängig von ihren 

finanziellen Verhältnissen ermöglicht werden an 
kulturellen und gesellschaftlichen Angeboten teil-
zunehmen.

• Handlungsempfehlung 88:
  Um verdeckter Armut zu begegnen, sollte Öffent-

lichkeitsarbeit in Form eines Flyers zum Thema 
Grundsicherung im Alter entwickelt und überlegt 
werden wie Antragshilfen zu gestalten sind.

• Handlungsempfehlung 89:
  Die Angebote der Lobbycard sollen um Angebote 

für ältere Menschen erweitert werden.
• Handlungsempfehlung  90:
  Ältere Menschen sollten verstärkt auf die Möglich-

keit hingewiesen werden, eine Lobbycard zu bean-
tragen.

• Handlungsempfehlung  91:
  Es sollte eine Strategie entwickelt werden, um die 

Berater im Altenhilfebereich für das Thema ver-
deckte Altersarmut zu sensibilisieren
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